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Nr. 1 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.01.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
6. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 20. Dezember 2012 
 
2. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung der Volkshochschule Rotenburg (Wümme) vom 20. Dezember 2012 
 
18. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus 
Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) vom 20. Dezember 2012 
 
8. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbesei-
tigung (Abgabensatzung für Abwasserbeseitigung) vom 20. Dezember 2012 
 
1. Satzung zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder 
und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Alfstedt vom 21. November 2012 
 
Satzung der Gemeinde Oerel über den Bebauungsplan Nr. 20 „Bohlenstraße Nord-Ost“ vom 15. Oktober 2012 
 
Satzung der Gemeinde Selsingen über eine Veränderungssperre nach den §§ 14 und 16 BauGB vom 
21. Dezember 2012 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

6. Satzung 
zur Änderung der Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in Verbindung mit §§ 2 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 
20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen vom 15.07.1985, zuletzt geändert durch die 5. Änderungs-
satzung vom 22.12.1999, wird wie folgt geändert: 
 
§ 2, Absatz 1 erhält folgende Fassung: 
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(1) Die Benutzungsgebühr für die Abwasserbeseitigung aus Grundstücksabwasseranlagen beträgt 
19,00 € je m³ abgefahrene Abwassermenge. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2012 in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 20.12.2012 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Eichinger 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 

2. Satzung 
zur Änderung der Gebührensatzung der Volkshochschule Rotenburg (Wümme) 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in Verbindung mit §§ 4 und 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 
20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung der Volkshochschule Rotenburg (Wümme) vom 20.12.2007, in der Fassung der 1. Änderungs-
satzung vom 17.12.2009, wird wie folgt geändert: 
 
§ 3, Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Teilnahmegebühr beträgt für 
1. Kurse, Seminare, Bildungsurlaube und Arbeitskreise 
 ab 7 Teilnehmer/innen pro Unterrichtsstunde 2,55 € 
2. Kurse, Seminare und Bildungsurlaube im Fachbereich EDV/Neue Technologien 
 ab 7 Teilnehmer/innen pro Unterrichtsstunde 3,55 € 
3. Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen pro Abend  2,50 - 5,00 € 
4. einen Vorbereitungskurs zum Sekundarabschluss I (Hauptschulabschluss) 
 während der Laufzeit des Lehrgangs mtl. 20,00 € 
 zzgl. einer einmaligen Anmeldegebühr von 40,00 € 
 zzgl. einer einmaligen Prüfungsgebühr von 20,00 € 
5. einen Vorbereitungskurs zum Sekundarabschluss (Realschulabschluss, 
 qualifizierter Realschulabschluss) während der Laufzeit des Lehrgangs mtl. 30,00 € 
 zzgl. einer einmaligen Anmeldegebühr von 40,00 € 
 zzgl. einer einmaligen Prüfungsgebühr von 30,00 € 
6. einen Vorbereitungslehrgang für die Erlangung der Hochschulreife durch 
 das Abitur (Abendlehrgang) während der Laufzeit des Lehrgangs mtl. 41,00 € 
 zzgl. einer einmaligen Prüfungsgebühr von 41,00 € 
7. einen Vorbereitungslehrgang auf die Erlangung der Hochschulreife durch 
 die sog. Z-Prüfung während der Laufzeit des Lehrgangs mtl. 48,00 € 
8. Zu den jeweiligen Prüfungsgebühren wird ein Auslagenersatz in Höhe von 2,50 € 
 erhoben. 

(Als Zeitraum „mtl.“ werden jeweils 30 volle Kalendertage gerechnet.) 
 
§ 3, Absatz 4 wird gestrichen. 
 
§ 4, Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Ermäßigungen zu 50 % der in § 3 Abs. 1 genannten Gebühren: 
 - Schüler/innen 
 - Studenten/innen 
 - Auszubildende 
 - Au pair-Jugendliche 
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 - Freiwilligendienstleistende (FSJ, Bundesfreiwilligendienst) 
 - Inhaber der Jugendleitercard juleica 
 - Inhaber der niedersächsischen Ehrenamtskarte 
 
§ 4, Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

(2) Ermäßigungen zu 75 % der in § 3 Abs. 1 genannten Gebühren: 
 - Leistungsempfänger/innen nach dem Sozialgesetzbuch II und XII 
  Diese Regelung gilt auch für Personen, deren Familieneinkommen das 1,5-fache der Regelsätze nach dem Sozial-

gesetzbuch II und XII nicht überschreitet. 
 - Inhaber/innen des Rotenburg-Passes 
 
§ 4, Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

(6) Abs. 1 bis 4 gilt nicht für Bildungsurlaube, längerfristige Lehrgänge, Lehrgänge mit besonderer Förderung, Veran-
staltungen mit anderen Trägern, Institutionen und Organisationen sowie Studienreisen, Tagesfahrten, Exkursionen und 
Kurse, die nicht nach dem niedersächsischen Erwachsenenbildungsgesetz anerkannt sind. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 20.12.2012 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Eichinger 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 

18. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede 

über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung), und § 149 Abs. 1 des Nds. Wassergesetzes 
(NWG) i. d. F. vom 10.06.2004 (Nds. GVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.04.2007 (Nds. GVBl. S. 144) 
und §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 09.12.2011 (Nds. GVBl. 
S. 471) hat der Rat der Stadt Visselhövede in seiner Sitzung am 20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Stadt Visselhövede über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasseranlagen 
vom 17.10.1996 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung 
a) aus Hauskläranlagen 32,73 EUR 
b) aus abflusslosen Sammelgruben 13,75 EUR 

je cbm eingesammelten Fäkalschlamms/Abwassers. 
 
§ 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

Zusätzlich werden folgende Gebühren erhoben: 
a) Schlussleerung - Kleinkläranlage (inkl. Grubenreinigung) 59,50 EUR/Stck 
b) Schlussleerung - Abflusslose Sammelgr. (inkl. Grubenreinig.) 59,50 EUR/Stck 
c) Noteinsatz innerhalb der normalen Dienstzeit (06:00 - 18:00 h) 17,85 EUR/Stck 
d) Noteinsatz außerhalb der normalen Dienstzeit (18:00 - 06:00 h) 59,50 EUR/Stck 
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e) Noteinsatz am Wochenende und an Feiertagen 95,20 EUR/Stck 
f) Besondere Leistungen (schlecht zugängliche Anlage, große 
 Abdeckungen usw.) werden nach einem Stundensatz von 48,97 EUR/Std. 
 abgerechnet. 
g) Schlauchlängenzuschlag (ab 40 m Schlauchlänge) 95,20 EUR/Stck 
 
 

Artikel 2 
 
Die Satzungsregelung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
Visselhövede, den 20.12.2012 
 
Strehse (L. S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 

8. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede 

über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für Abwasserbeseitigung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 09.12.2011 (Nds. GVBl. S. 471) hat der Rat der Stadt Visselhövede in 
seiner Sitzung am 20.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Stadt Visselhövede über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung vom 15.12.2004 wird 
wie folgt geändert: 
 
a) § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Abwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 2,44 EUR. 
 
b) § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 

(3) Die Abwassergebühr für die Beseitigung von Niederschlagswasser beträgt je Berechnungseinheit jährlich 17,26 EUR. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
Visselhövede, den 20.12.2012 
 
Strehse (L. S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung 

für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Alfstedt 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 44, 54, und 55 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Gemeinde Alfstedt in seiner Sitzung am 21.11.2012 folgende 
Satzung beschlossen: 
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Artikel I 

 
Die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigungen für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige 
Personen in der Gemeinde Alfstedt vom 16.10.2001 wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Absatz 1 Buchstabe b) wird der Betrag von 25,00 € eingefügt. 

2. In § 3 Absatz 1 Buchstabe c) wird der Betrag von 25,00 € eingefügt. 

3. Es wird folgender Paragraf eingefügt: 
 
 

§ 6 a 
Sonstige ehrenamtlich Tätige 

 
Unter gleichzeitiger Abgeltung sämtlicher Auslagen und des Verdienstausfalls erhält der Protokollführer eine Aufwands-
entschädigung in Höhe von 30,00 € je Sitzung. 
 
 

Artikel II 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Alfstedt, 21.11.2012 
 
Gemeinde Alfstedt 
Buck 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Oerel 

Bebauungsplan Nr. 20 „Bohlenstraße Nord-Ost“ 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde den Bebauungsplan 
Nr. 20 - „Bohlenstraße Nord-Ost“ als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
 
Oerel, den 15.10.2012 
 
Ringe 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 15.01.2013 bei der 
Samtgemeinde (Geestequelle, Bohlenstraße 10, Rathaus) während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt 
Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der 
Satzung zu entnehmen. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlichen Mängel des 
Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht wor-
den sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Oerel, den 09.01.2013 
 
Der Bürgermeister  
Ringe 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Selsingen über eine Veränderungssperre 

nach den §§ 14 und 16 BauGB 
 
 
Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414), 
zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509), in Verbindung mit § 58 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der aktuellen Fassung hat der Rat der Gemeinde Selsingen in 
seiner Sitzung am 21.12.2012 folgende Veränderungssperre beschlossen: 
 
 

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

 
Gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) hat der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Selsingen in seiner 
Sitzung am 19.12.2012 für eine ca. 1,7 ha große Fläche in der Gemarkung Selsingen die Aufstellung eines Bebauungs-
planes für Wohnbebauung (Nr. 29 „Neben dem Rathaus“) beschlossen. 
 
Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 29 wird eine Veränderungssperre 
gemäß § 14 BauGB beschlossen. 
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§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich der Veränderungssperre 
 
Der Planbereich des zukünftigen Bebauungsplanes Nr. 29 befindet sich an der Bundesstraße 71 (neben dem neuen 
Rathausgrundstück/Hauptstraße 32 u. a.) in der Gemarkung Selsingen und umfasst die Flurstücke 13/2, 14/5 und 16/78 
der Flur 5 der Gemarkung Selsingen. 
 
Die Grenzen des Planbereiches sind aus der beigefügten Übersichtskarte zu ersehen. 
 

 
 
 

§ 3 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
1. Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen 

a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Ver-

änderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigenpflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 
2. Gemäß § 14 Abs. 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden, wenn überwie-

gende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Baugenehmigungsbe-
hörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
3. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 

denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
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§ 4 

Inkrafttreten und Geltungsdauer 
 
Die Satzung über die Veränderungssperre tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. Für die Geltungsdauer der 
Veränderungssperre ist § 17 BauGB maßgebend. 
 
Die Satzung über die Veränderungssperre liegt während der Dienststunden vom Tage der Veröffentlichung an bei der 
Gemeinde Selsingen, Bahnhofstraße 8, 27446 Selsingen, Zimmer 28, zu jedermanns Einsicht aus.  
 
 
Selsingen, 21.12.2012 
 
Pape (L. S.) 
Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.01.2013 Nr. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 
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Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 2 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.01.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Satzung über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Bothel vom 18. Dezember 2012 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Tarmstedt vom 
23. Januar 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 6 „Östlich Buchenholz“ mit örtlicher Bauvorschrift der Gemeinde Hepstedt vom 
25. Januar 2013 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Groß Meckelsen für das Haushaltsjahr 2012 vom 13. Dezember 2012 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Klein Meckelsen für das Haushaltsjahr 2012 vom 19. Dezember 2012 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Ostereistedt vom 20. November 2012 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Sandbostel vom 19. Dezember 2012 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Seedorf vom 12. Dezember 2012 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Dorffeld II, 2. Änderung" in der Gemeinde Tiste vom 14. Januar 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) vom 17. Januar 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten 

der Samtgemeinde Bothel 
 
 
Aufgrund der §§ 8 und 9 i. V. m. § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bothel in seiner 
Sitzung am 18. Dezember 2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Berufung, Abberufung und Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten 

 
(1) Der Rat der Samtgemeinde Bothel entscheidet über die Berufung und Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten. 

Die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Bothel ist ehrenamtlich, oder, wenn sie bei der Samtgemeinde 
Bothel beschäftigt ist, nebenamtlich tätig. 
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(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Samtgemeindebürgermeisterin oder dem Samtgemeindebürger-

meister unterstellt. Bei der rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie nicht weisungsgebunden. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
(1) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

zu verwirklichen. Sie wirkt nach Maßgabe dieser Satzung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und 
Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der 
gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Zielsetzung, insbesondere zur 

Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Maßnahmen anregen, die die Arbeitsbedingungen innerhalb 
der Verwaltung, personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Kommune 
oder Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft betreffen. 

 
(3) Der Rat kann der Gleichstellungsbeauftragten weitere Aufgaben zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 

und Männern übertragen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann dem Rat hierfür Vorschläge unterbreiten. 
 
 

§ 3 
Befugnisse 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an allen Sitzungen des Samtgemeinderates, des Samtgemeindeausschusses, 

der Ausschüsse des Samtgemeinderates und der Ausschüsse nach § 73 NKomVG teilnehmen. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. Sie kann verlan-

gen, dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung der Sitzungen der in Abs. 1 aufgeführten 
Gremien gesetzt wird. 

 
(3) Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich betreffen, dem 

Beschlussvorschlag des Verwaltungsausschusses für den Rat, so hat die Samtgemeindebürgermeisterin oder der 
Samtgemeindebürgermeister den Samtgemeinderat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine 
wesentlichen Gründe hinzuweisen. Satz 1 ist auf Beschlussvorschläge für die in Abs. 1 genannten Ausschüsse 
entsprechend anzuwenden. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches informieren. 
 
 

§ 4 
Beteiligung und Auskunftsverpflichtungen 

 
(1) Die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte in 

allen Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, rechtzeitig zu beteiligen und ihr die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. Dies gilt insbesondere für Personalangelegenheiten. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen 

Umfang berechtigt, Einsicht in die Akten der Samtgemeindeverwaltung zu nehmen, in Personalakten jedoch nur mit 
Zustimmung der betroffenen Bediensteten. 

 
(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist auf Verlangen des Rates verpflichtet, Auskunft über ihre Tätigkeit zu geben. Dies 

gilt nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen. 
 
(4) Die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister berichtet dem Samtgemeinderat 

gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten jeweils nach 3 Jahren über die Maßnahmen, die zur Verwirklichung 
des Grundsatzes der Gleichberechtigung durchgeführt worden sind und über deren Auswirkungen. 

 
 

§ 5 
Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten 

 
Die Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten wird entsprechend § 8 Abs. 2 Sätze 3 - 5 NKomVG geregelt. 
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§ 6 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die „Satzung über die Rechtsstellung der Frauenbeauftragten der Samtgemeinde Bothel“ vom 
13.05.1997 außer Kraft. 
 
 
Bothel, den 18.12.2012 
 
Woltmann 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 23. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Tarmstedt 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 15.01.2013 (Az.: 63 ROW - 61 72 60/141) die vom Rat der 
Samtgemeinde Tarmstedt am 18.09.2012 beschlossene 23. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der genehmigte Änderungsbereich ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. 
 
Der Änderungsbereich umfasst eine ca. 2,2 ha große Fläche südlich der Straße „Friedhofstraße“ der Gemeinde Breddorf, 
die als Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Bioenergie“ dargestellt wird. 
 

 
 

 
Die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Tarmstedt wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser 
Bekanntmachung wirksam. 
 
Die 23. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung und einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 BauGB kann bei der Samtgemeinde Tarmstedt, Rathaus, Hepstedter Straße 9, 27412 Tarmstedt, Zim-
mer 24, während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften  
und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur dann zu beachten sind, wenn 

sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich geltend gemacht werden und dies auch für beacht-
liche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB gilt. 

 Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Tarmstedt, den 23.01.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 
In Vertretung 
Alpers 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 
 

Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 6 „Östlich Buchenholz" mit örtlicher Bauvorschrift 
der Gemeinde Hepstedt 

 
 
Der Rat der Gemeinde Hepstedt hat in seiner Sitzung am 20.12.2012 den Bebauungsplan Nr. 6 „Östlich Buchenholz" mit 
örtlicher Bauvorschrift über Gestaltung als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) beschlossen. 
 
Der Bebauungsplan ist aus dem Flächennutzungsplan der Samtgemeinde Tarmstedt entwickelt und somit gemäß § 10 
Abs. 2 BauGB nicht genehmigungspflichtig. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 6 "Östlich Buchenholz" mit örtlicher Bauvorschrift befindet sich am süd-
lichen Rand der Ortschaft Hepstedt, östlich der Straße Buchenholz und südlich der Straße Linnorthsweg. Die Lage und 
die Plangebietsgrenze sind dem nachstehend abgebildeten Übersichtsplan zu entnehmen. 
 

 
 

 12

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
Der Bebauungsplan Nr. 6 „Östlich Buchenholz" mit örtlicher Bauvorschrift, einschließlich der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB, kann im Rathaus der Samtgemeinde Tarmstedt, Zimmer 24, 
Hepstedter Straße 9, 27412 Tarmstedt während der Besuchszeiten (montags, dienstags, donnerstags und freitags von 
08:00 - 12:00 Uhr und dienstags von 13:30 - 16:00 Uhr sowie donnerstags von 13:30 - 18:15 Uhr), eingesehen werden. 
Jedermann kann über den Inhalt des Bebauungsplanes Auskunft verlangen. 
 
Gem. § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 4 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Form Vorschriften in der Abwägung nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Hepstedt unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend gemacht werden können. 
 
Gem. § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschrift des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädi-
gung von durch den Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen 
entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 6 „Östlich Buchenholz" mit örtlicher Bauvorschrift tritt mit dieser Bekanntmachung gem. § 10 
Abs. 3 BauGB in Kraft. 
 
 
Hepstedt, den 25.01.2013  
 
Der Bürgermeister  
Meyer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Groß Meckelsen für das Haushaltsjahr 2012 

 
 
Aufgrund des § 87 der NGO hat der Rat der Gemeinde Groß Meckelsen in der Sitzung am 13.12.2012 folgende Nach-
tragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge
erhöht um vermindert 

um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge 
festgesetzt auf 

  EURO EURO EURO EURO 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 331.200 105.400 0 436.600 

ordentliche Aufwendungen 365.400 71.200 0 436.600 

  

außerordentliche Erträge  0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

  

Finanzhaushalt  

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 324.200 105.400 0 429.600 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 317.500 12.400 0 329.900 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 
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Auszahlungen für Investitionstätigkeit 28.500 0 0 28.500 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 0 0 0 0 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 1.700 0 0 1.700 

Nachrichtlich:         

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushaltes 324.200 105.400 0 429.600 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushaltes 347.700 12.400 0 360.100 

 
 

§ 2 
 
Die Höhe der bisher vorgesehenen Kreditermächtigung wird nicht geändert. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Groß Meckelsen, 13.12.2012 
 
Der Bürgermeister 
Detjen (L. S.) 
 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Groß Meckelsen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Groß Meckelsen, den 31. Januar 2013 
 
Gemeinde Groß Meckelsen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Gemeinde Klein Meckelsen für das Haushaltsjahr 2012 

 
 
Aufgrund des § 87 der NGO hat der Rat der Gemeinde Klein Meckelsen in der Sitzung am 19.12.2012 folgende Nach-
tragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge
erhöht um vermindert 

um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 
Haushaltsplanes 
einschließlich der 

Nachträge 
festgesetzt auf 

  EURO EURO EURO EURO 

Ergebnishaushalt 

ordentliche Erträge 674.200 27.700 0 701.900 

ordentliche Aufwendungen 675.800 26.100 0 701.900 

  

außerordentliche Erträge  0 0 0 0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 

  

Finanzhaushalt  

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 661.300 27.700 0 689.000 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 627.400 -3.600 0 623.800 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit 317.000 -63.400 0 253.600 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 520.000 17.600 0 537.600 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 200.000 81.000 0 281.000 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 6.300 0 0 6.300 

Nachrichtlich:         

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushaltes 1.178.300 45.300 0 1.223.600 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushaltes 1.153.700 14.000 0 1.167.700 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 200.000 Euro um 81.000 Euro erhöht und damit 
auf 281.000 Euro neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Klein Meckelsen, 19.12.2012 
 
Der Bürgermeister 
Schmeichel (L. S.) 
 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
15.01.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/104 erteilt worden.  
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Klein Meckelsen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Klein Meckelsen, den 31. Januar 2013 
 
Gemeinde Klein Meckelsen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Ostereistedt 

 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Ostereistedt in seiner Sitzung am 20.11.2012 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Ostereistedt“. 
 
(2) Die Gemeinde Ostereistedt ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Ostereistedt zeigt im goldenen Grund durch einen grünen schräglinken Wellenbalken 

geteilt, im rechten oberen Feld einen schwarzen Raben und im linken unteren Feld drei kranzartig verbundene 
grüne Eichenblätter mit je einer Eichel. 

 
(2) Die Flagge der Gemeinde Ostereistedt ist gold-grün-gold mit dem Gemeindewappen auf dem breiten grünen Mit-

telstreifen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Ostereistedt, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Ostereistedt ist nur mit deren Geneh-

migung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 
übersteigt, 

2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
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§ 4 

Geschäfte der laufenden Verwaltung 
 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der Ver-
waltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und für 
die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 

a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 
 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestim-
mungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder deren 
Vermögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B. 

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate - jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
 Niederschlagung von Forderungen 
 Erlass von Forderungen 
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche 
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 
Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Ostereistedt zum Gegenstand haben, 

sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den Antragstel-
lerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen 
noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
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§ 6 

Bekanntmachungen 
 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Ostereistedt während der Dienst-
stunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob 
umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen Bekannt-

machungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Ostereistedt. Die Dauer des 
Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Ostereistedt im Ortsmittelpunkt beim Glockenturm 
Landstr. und für den Ortsteil Rockstedt an der Südseite des Buswartehäuschens beim Feuerwehrgerätehaus Am 
Brink. 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder Eilbedürftig-
keit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 

 
 

§ 7 
Einwohnerinformationen 

 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in Einwohnerver-

sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben 
die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der Veranstal-

tung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der Dringlich- oder 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Ostereistedt vom 16.04.1997 außer Kraft. 
 
 
Ostereistedt, den 20.11.2012 
 
Gemeinde Ostereistedt 
Ringen (L. S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
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Hauptsatzung 

der Gemeinde Sandbostel 
 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in seiner Sitzung am 19.12.2012 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Sandbostel“. 
 
(2) Die Gemeinde Sandbostel ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Sandbostel zeigt: Im goldenen Feld drei Niedersachsenhäuser mit je drei grünen Türen 

und naturfarbenem Dach und im wellenförmig nach oben gebogenen Schildfuß in grün einen silbernen 
Wellenbalken. 

 
(2) Die Farben der Gemeinde Sandbostel sind: Grün-gelb. Die Flagge der Gemeinde Sandbostel ist grün-gelb mit dem 

in der Mitte befindlichen Wappen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Sandbostel, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Sandbostel ist nur mit deren Geneh-

migung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 
übersteigt, 

2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der Ver-
waltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und für 
die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 

a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 
 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestim-
mungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder deren 
Vermögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B. 

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten  
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate - jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
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 Niederschlagung von Forderungen  
 Erlass von Forderungen  
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen  
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche  
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 
Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Sandbostel zum Gegenstand haben, 

sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den Antragstel-
lerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen 
noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Sandbostel während der Dienst-
stunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob 
umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen Bekannt-

machungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Sandbostel. Die Dauer des 
Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Sandbostel vor dem Haus Nr. 3 an der Beverner 
Straße und für den Ortsteil Ober Ochtenhausen in der Straße An der Schule 1 beim Dorfgemeinschaftshaus. 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder Eilbedürftig-
keit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 

 
 

§ 7 
Einwohnerinformationen 

 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
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(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in Einwohnerver-
sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben 
die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der Veranstal-

tung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der Dringlich- und 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Sandbostel vom 21.05.1997 außer Kraft. 
 
 
Sandbostel, den 19.12.2012 
 
Gemeinde Sandbostel 
Radzio 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Seedorf 

 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Seedorf in seiner Sitzung am 12.12.2012 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Seedorf“. 
 
(2) Die Gemeinde Seedorf ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Seedorf zeigt: Im roten Feld ein nach rechts gehendes Mammut in silber, Stoßzähne 

und Fußnägel in gold. Im schwarzen Schildfuß querrechts gerichteter Spaten in Silber. 
 
(2) Die Farben der Gemeinde Seedorf sind rot-weiß-rot. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Seedorf, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Seedorf ist nur mit deren Genehmi-

gung zulässig. 
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§ 3 

Ratszuständigkeit 
 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 
übersteigt, 

2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der Ver-
waltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und für 
die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 

a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 
 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestim-
mungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder deren 
Vermögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B. 

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten  
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate - jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
 Niederschlagung von Forderungen 
 Erlass von Forderungen 
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche 
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 
Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Seedorf zum Gegenstand haben, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen 
oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 
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(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 
Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Seedorf während der Dienststun-
den zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob 
umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen Bekannt-

machungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Seedorf. Die Dauer des Aus-
hangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Seedorf an der Südseite des Hauses Dorfstraße 
Nr. 68 (Kalthaus) und für den Ortsteil Godenstedt an der Südwestseite des Feuerwehrgerätehauses. 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder Eilbedürftig-
keit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 

 
 

§ 7 
Einwohnerinformationen 

 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in Einwohnerver-

sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben 
die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der Veranstal-

tung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der Dringlich- oder 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Seedorf vom 06.02.1997 außer Kraft. 
 
 
Seedorf, den 12.12.2012 
 
Gemeinde Seedorf 
Hinck (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
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Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Dorffeld II, 2. Änderung" 

in der Gemeinde Tiste 
 
 
Der Rat der Gemeinde Tiste hat in seiner Sitzung am 19.12.2012 den Bebauungsplan Nr. 4 „Am Dorffeld II, 2. Änderung" 
bestehend aus dem Bebauungsplan nebst Begründung gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in 
Verbindung mit § 58 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. Die genauen Gren-
zen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 

                 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 „Am Dorffeld II, 2. Änderung“ sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an 
im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie nach § 214 Abs. 3 BauGB Mängel des Abwägungsvorganges 
dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Auf-
stellung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entspre-
chender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Tiste, den 14.01.2013 
 
Gemeinde Tiste 
Der Bürgermeister 
Glattfelder 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

„Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)“ 
 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/ Niedersachsen (ZVBN) hat in ihrer Sitzung 
am 20. Dezember 2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 gemäß § 9 Abs. 2 Nr. 7 der Zweckverbands-
satzung beschlossen. 
 
Die erforderliche aufsichtsbehördliche Genehmigung gemäß § 14 Abs. 2 Satz 2 der Zweckverbandssatzung wurde vom 
Senator für Umwelt, Bau und Verkehr in Bremen am 03.01.2013 unter dem Aktenzeichen - 52/600-317-27/6 - erteilt. 
 
Der Wirtschaftsplan 2013 einschließlich Erläuterungen liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung sieben 
Tage in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, öffentlich aus. 
 
 
Bremen, den 17.01.2013 
 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 31.01.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.01.2013 Nr. 2 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 3 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.02.2013 37. Jahrgang 
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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2013 vom 18. Dezember 2012 
 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsberech-
tigten der Grundstücke der Samtgemeinde Fintel vom 15. März 2007 
 
3. Satzung über die Änderung der Satzung über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht auf die Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke der Samtgemeinde Fintel vom 4. Juni 2012 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Fintel vom 19. Dezember 2012 
 
Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Per-
sonen in der Gemeinde Fintel vom 19. Dezember 2012 
 

B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Haushaltssatzung des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land für das Haushaltsjahr 2013 vom 14. Dezem-
ber 2012 
 
Nachtrags-Haushaltssatzung des Wasserverbandes Bremervörde für das Haushaltsjahr 2012 vom 20. Dezember 2012 
 
Haushaltssatzung des Wasserverbandes Bremervörde für das Haushaltsjahr 2013 vom 20. Dezember 2012 
 
Neunte Satzung vom 11. Dezember 2012 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren für 
die öffentliche Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung) des Wasserverbandes Wingst vom 9. Dezember 1992 
 

C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bothel in der Sitzung am 18.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2013 beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.437.500,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.437.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.066.000,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.440.500,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 500.100,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 267.800,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 235.000,00 € veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

670.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2013 auf 31,0 v. H. festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die an die Mitgliedsgemeinden unter zu verteilenden Schlüsselzuweisungen werden auf 225.288,-- € festgesetzt. 
 
 
Bothel, den 18.12.2012 
 
Woltmann (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG und § 111 Abs. 3 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 28.01.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/060 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Bothel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Bothel, den 15. Februar 2013 
 
Samtgemeinde Bothel 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 

2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 40 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 19.02.2004 (Nds. 
GVBl. S. 63) in Verbindung mit § 149 Abs. 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes in der Fassung vom 10.06.2004 
(Nds. GVBl. S. 171) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 15.03.2007 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die vom Rat der Samtgemeinde Fintel am 30.11.1998 beschlossene Satzung über die Übertragung der Abwasser-
beseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 Abs. 1 b) erhält folgende Fassung: 
 
 a) Im Bereich der Gemeinde Fintel 
  Bokelweg 30 - 47, Bruchweg 22 - 36, Himberg 91 - 98, Hornbruch 16, Krähenberg 1 + 2, Osterheide 1, Oster-

loh 1 - 2 A, Postreith 23 - 35, Redderberg 1 - 13, Schneverdinger Straße 73, Seghorn 34, Tostedter Damm 4, 
Vosshusen 1 - 3 

 
 b) Im Bereich der Gemeinde Helvesiek 
  Appel 1 - 7, Appeler Moor 1 - 7, Brookweg 1, Drögenholz 1 - 8, Griemshoop 1 - 1 c, Hunhorn 1 - 2, Neuen-

felde 1 - 4, Rehr 7, Jagdhütte Holsten, Friedhofskapelle 
 
 c) Im Bereich der Gemeinde Lauenbrück 
  Am Sportplatz 2, Benkeloher Weg 5, Im Stell 1 - 7, Wildpark 1 (Wohnhaus und Restaurant), Sonderlandeplatz 
 
 d) Im Bereich der Gemeinde Stemmen 
  Alter Postweg 1 - 24, Bundesstraße 1 - 3, Dreihausen 1 - 5, Eggenbergsmoor 1 - 18, Große Trift 60, Im Fuhren-

kamp 1 - 5, Roter Moor 2 - 9, Stemmerfeld 1 - 9 
 
 e) Im Bereich der Gemeinde Vahlde 
  An der Ruschwede 18, Benkeloh 15, Hinter den Wacholdern 11 
 
2. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 (2) Der genaue räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist in den Anlagen der Blätter 1 bis 6, 2/1 bis 7, 3/1, 

3/2, 3/4 bis 8, 4/1 bis 3, 5/1 bis 4 und 6/1 bis 3 dargestellt. 
 
  In der Anlage Blatt 1 handelt es sich um einen Übersichtsplan im Maßstab 1 : 25.000 der Samtgemeinde. Die 

Anlagen der Blätter 2 bis 6 stellen die Übersichtspläne der Mitgliedsgemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, 
Stemmen und Vahlde im Maßstab 1 : 10.000 dar. Die Anlagen der Blätter 2/1 bis 7, 3/1, 3/2, 3/4 bis 8, 4/1 bis 
3, 5/1 bis 4 und 6/1 bis 3 beinhalten Detailpläne der einzelnen Grundstücke im Maßstab 1 : 5.000 in den 
Mitgliedsgemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde. Den Plänen sind zur Verdeut-
lichung Grundstücksübersichten beigefügt. 
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Artikel II 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 15.03.2007 
 
Samtgemeinde Fintel 
Riebesehl Dreyer 
Samtgemeindebürgermeister Samtgemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 

3. Satzung über die Änderung der Satzung 
über die Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht 

auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 40 Abs. 1 Nr. 4 der Niedersächsischen Gemeindeordnung in der Fassung vom 19.02.2004 (Nds. 
GVBl. S. 63) in Verbindung mit § 149 Abs. 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes in der Fassung vom 10.06.2004 
(Nds. GVBl. S. 171) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 04.06.2012 folgende Satzung erlassen: 
 
 

Artikel I 
 
Die vom Rat der Samtgemeinde Fintel am 30.11.1998 beschlossene Satzung über die Übertragung der Abwasser-
beseitigungspflicht auf die Nutzungsberechtigten der Grundstücke wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 
 
 „a) Im Bereich der Gemeinde Fintel 
  Bokelweg 30 - 47, Bruchweg 22 - 36, Himberg 91 - 98, Krähenberg 1 + 2, Osterheide 1, Osterloh 1 - 2 A, 

Postreith 23 - 35, Redderberg 1 - 13, Schneverdinger Straße 73 + 73 A, Tostedter Damm 4, Vosshusen 1 - 3 
 
  b) Im Bereich der Gemeinde Helvesiek 
  Appel 1 - 7, Appeler Moor 1, 2, 2 A, 4, 5, Brookweg 1, Drögenholz 1 - 8, Griemshoop 1 - 1 d, Hunhorn 1 - 2, 

Neuenfelde 1 - 4, Rehr 7, Jagdhütte Holsten, Friedhofskapelle 
 
  c) Im Bereich der Gemeinde Lauenbrück 
  Im Stell 1 - 7, Wildpark 1 (Wohnhaus) 
 
  d) Im Bereich der Gemeinde Stemmen 
  Alter Postweg 1 - 24, Bundesstraße 1 + 3, Dreihausen 3 + 5, Eggenbergsmoor 1 - 16, Große Trift 60, Im Fuh-

renkamp 1 - 5, Roter Moor 2 - 9, Stemmerfeld 1 - 9 
 
  e) Im Bereich der Gemeinde Vahlde 
  Hinter den Wacholdern 29“ 
 
2. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 „(2) Der genaue räumliche Geltungsbereich dieser Satzung ist in den Anlagen der Blätter A bis E, A/1 bis 8, B/1, 

bis 8, C/1 bis 3, D/1 bis 4 und E/1 dargestellt. 
 
  Die Anlagen der Blätter A bis E stellen die Übersichtspläne der Mitgliedsgemeinden Fintel, Helvesiek, 

Lauenbrück, Stemmen und Vahlde im Maßstab 1 : 10.000 dar. Die Anlagen der Blätter A/1 bis 7, B/1 bis 8, 
C/1 bis 3, D/1 bis 4 und E/1 beinhalten Detailpläne der einzelnen Grundstücke im Maßstab 1 : 5.000 in den 
Mitgliedsgemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und Vahlde.“ 
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Artikel II 

 
§ 3 

Inkrafttreten der Satzung 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 04.06.2012 
 
Samtgemeinde Fintel 
Niestädt 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Fintel 

 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der 
Gemeinde Fintel in seiner Sitzung am 19. Dezember 2012 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Fintel“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Fintel. 
 
 

§ 2 
Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt ein Geviert, oben rechts in Silber ein roter Greifvogel mit ausgebreiteten Flügeln im 

Umriss, sinkend, links in Rot ein silbernes Eichenblatt, unten gespalten von Rot und Silber, darin zwei schräg 
gekreuzte Windbretter mit einwärts gewendeten Pferdeköpfen in verwechselten Farben, im Herzstück ein schwarzes 
Kreuz. 

 
(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Fintel Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(3) Die Verwendung des Namens und des Wappens der Gemeinde ist nur mit deren Genehmigung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

 a) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über-
steigt, 

 b) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.000 € übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
(2) Unter die von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG zu führenden 

Geschäfte der laufenden Verwaltung fallen grundsätzlich auch diejenigen finanzwirksamen Rechtsgeschäfte, deren 
Wert im Einzelfall 1.000 € nicht überschreitet. 

 
 

§ 4 
Anregungen und Beschwerden an den Gemeinderat 

 
(1) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter/innen benannt werden. 
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(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind nach 

Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne Beratung 
den Antragsteller/innen mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bürger-
entscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen ent-
hält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die Ange-

legenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Verwal-
tungsausschuss können Anregungen und Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse über-
weisen. 

 

§ 5 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne des § 11 Abs. 6 

NKomVG werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in der Gemeindeverwaltung in Fintel, Rotenburger Straße 10, während 
der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, beträgt die Dauer der 
Auslegung zwei Wochen. In der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei 
Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer 
hingewiesen. 

 
(3) Auf die Bekanntmachung von Satzungen oder Verordnungen ist durch amtliche Bekanntmachung in der Rotenburger 

Kreiszeitung hinzuweisen. 
 
(4) Die Veröffentlichung von Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Rats- und Ausschusssitzungen erfolgt durch Aus-

hang im Bekanntmachungskasten der Gemeinde. 
 
(5) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang im Bekanntmachungskasten veröffentlicht. Die Dauer des 

Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 
 
(6) Der Bekanntmachungskasten befindet sich am Gebäude der Gemeindeverwaltung. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohner/innen durch Einwohnerversamm-

lungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
 
(2) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 5 Abs. 4 mindestens zehn Tage vor der Ver-

anstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Fintel vom 18.11.1997 außer Kraft. 
 
 
Fintel, den 19. Dezember 2012 
 
Gemeinde Fintel 
Bruns 
Bürgermeister (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 

 31

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
Satzung 

über Aufwands-, Verdienstausfall- und Auslagenentschädigung 
für Ratsmitglieder und ehrenamtlich tätige Personen 

in der Gemeinde Fintel 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. 
GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der 
Gemeinde Fintel in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Tätigkeit als Ratsmitglied und sonstige ehrenamtliche Tätigkeit für die Gemeinde Fintel wird grundsätzlich unent-

geltlich geleistet. Anspruch auf Erstattung von Verdienstausfall und Auslagen einschließlich der Aufwendungen für 
eine Kinderbetreuung besteht im Rahmen der Höchstbeträge nach dieser Satzung. Aufwandsentschädigungen für 
Ratsmitglieder und sonstige ehrenamtlich tätige Personen werden nur im Rahmen dieser Satzung gezahlt. 

 
(2) Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird jeweils für einen vollen Monat gezahlt, auch dann, wenn der Empfän-

ger das Amt nur für einen Teil des Monats innehat. Führt der Empfänger einer Aufwandsentschädigung seine 
Dienstgeschäfte ununterbrochen - den Erholungsurlaub nicht eingerechnet - länger als zwei Monate nicht, so ermä-
ßigt sich die Aufwandsentschädigung für die über zwei Monate hinausgehende Zeit auf die Hälfte. Vom gleichen 
Zeitpunkt an erhält der die Geschäfte führende Vertreter 50 % der Aufwandsentschädigung des zu Vertretenen. Ruht 
das Mandat, so wird keine Aufwandsentschädigung gezahlt. 

 
(3) Für eine Fahrtkostenentschädigung, die als monatlicher Durchschnittssatz gezahlt wird, gilt Abs. 2 entsprechend. 
 
 

§ 2 
Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder 

 
(1) Die Ratsmitglieder erhalten für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates, des Verwaltungsausschusses und 

der sonstigen Ausschüsse sowie für die Teilnahme an Fraktions- oder Gruppensitzungen und an Veranstaltungen, 
Besprechungen, Besichtigungen usw. im Bereich der Gemeinde Fintel, zu denen von der/dem Bürgermeister(in) 
eingeladen wird, eine Aufwandsentschädigung, die sich aus einem Monatsbetrag von 65,00 € und einem Sitzungs-
geld von 10,00 € zusammensetzt. Bei mehreren Sitzungen an einem Tag werden nicht mehr als zwei Sitzungsgelder 
gewährt. Eine Sitzung, die über 24.00 Uhr hinausgeht, zählt als Sitzung des Tages, an dem sie begonnen hat. 

 
(2) Ein Anspruch auf Sitzungsgeld für die Teilnahme an Fraktions- oder Gruppensitzungen besteht für höchstens 

8 Sitzungen jährlich. 
 
(3) Die Aufwandsentschädigung umfasst den Ersatz der notwendigen Auslagen mit Ausnahme bzw. unbeschadet der 

Regelung über die Fahr- und Reisekosten nach § 5 dieser Satzung. Ratsmitglieder, die durch die Teilnahme an Rats-
, Ausschuss- und Fraktionssitzungen notwendige Aufwendungen für eine Kinderbetreuung haben, erhalten diese bis 
zur Höhe von 5,00 € je Stunde auf schriftlichen Antrag gegen Vorlage eines Nachweises erstattet. Die 
Kostenerstattung wird nicht gezahlt bei einer Kinderbetreuung durch einen Familienangehörigen. 

 
 

§ 3 
Zusätzliche Aufwandsentschädigung 

 
(1) Neben der Entschädigung nach § 2 dieser Satzung werden folgende monatliche Aufwandsentschädigungen gezahlt: 
 a) an die/den Bürgermeister(in) 550,00 € 
 b) 1. stellv. Bürgermeister(in) 100,00 € 
 c) 2. stellv. Bürgermeister(in) 65,00 € 
 c) Fraktions- und Gruppenvorsitzende 65,00 € 
 d) Verwaltungsvertreter(in) des/der Bürgermeisters/Bürgermeisterin 65,00 € 
 
 Die nach Buchstabe a) zu zahlende Aufwandsentschädigung setzt sich anteilig aus den Aufgaben der Bürger-

meisterin/des Bürgermeisters in ihrer/seiner Funktion als Verwaltungsleiter/in und ihrer/seiner repräsentativen Auf-
gaben zusammen. Dabei machen die repräsentativen Aufgaben den weit überwiegenden Anteil ihrer/seiner Aufgaben 
aus. Die repräsentativen Tätigkeiten sind mit einem 2/3-Anteil zu gewichten, die Verwaltungsaufgaben mit einem 1/3-
Anteil. Das gleiche Verhältnis findet auch auf die Gewährung von Fahrt- und Reisekosten im Sinne des § 5 Abs. 2 
dieser Satzung entsprechende Anwendung. 

 32

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
(2) Entschädigungen für mehrere der in Abs. 1 aufgeführten Funktionen sind aufeinander anzurechnen. 
 
(3) Die/der Bürgermeister/in erhält zusätzlich eine monatliche Telefonpauschale von 26,00 €. 
 
 

§ 4 
Sitzungsgeld für sonstige Mitglieder in Ratsausschüssen 

 
Nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen erhalten eine Aufwandsentschädigung als Sitzungsgeld in 
Höhe von 15,00 € je Sitzung. § 2 Abs. 1 Sätze 2 und 3 und Abs. 3 dieser Satzung gelten entsprechend. 
 
 

§ 5 
Fahrt- und Reisekosten 

 
(1) Die Ratsmitglieder, die nicht dem Rat angehörenden Mitglieder von Ratsausschüssen und sonstige für die Gemeinde 

ehrenamtlich tätige Personen erhalten für Fahrten nach Orten außerhalb des Bereichs der Gemeinde eine 
Reisekostenvergütung nach den Bestimmungen des Bundesreisekostengesetzes. Bei Benutzung des Privat-
Kraftfahrzeuges wird eine Wegstreckenentschädigung nach § 5 Abs. 2 des Bundesreisekostengesetzes gezahlt. Sit-
zungsgelder und Auslagenentschädigungen werden daneben nicht gezahlt. 

 
(2) Die/der Bürgermeister/in erhält abweichend von Abs. 1 für die ihr/ihm in Ausübung ihrer/seiner Tätigkeit innerhalb des 

Gemeindegebietes entstehenden Fahrtkosten - unabhängig von der Art des benutzten Verkehrsmittels - eine 
Wegstreckenentschädigung in Höhe von pauschal 100,00 € für jeden Monat, für den ihr/ihm eine Aufwandsentschä-
digung nach § 3 Absatz 1 Buchst. a) dieser Satzung zusteht. 

 
 

§ 6 
Verdienstausfall 

 
(1) Anspruch auf eine Entschädigung für Verdienstausfall haben 
 a) ehrenamtlich tätige Personen 
 b) Ratsmitglieder neben ihrer Aufwandsentschädigung 
 c) Ehrenbeamte, soweit sie keine Aufwandsentschädigung erhalten 
 d) nicht dem Rat angehörende Mitglieder von Ratsausschüssen. 
 
(2) Verdienstausfall wird nur für die Zeit gewährt, die innerhalb der normalen täglichen Arbeitszeit der oder des Berech-

tigten liegt. Als regelmäßige Arbeitszeit gilt die Zeit von 07.00 bis 18.00 Uhr außer samstags und sonntags sowie den 
Feiertagen. Der Verdienstausfall, der auf höchstens 8 Stunden je Tag begrenzt ist, wird nach angefangenen Stunden 
berechnet und erstattet. Für die Zeitberechnung wird ein Zuschlag von je eine halbe Stunde vor und nach der 
Sitzung, Besprechung, Veranstaltung usw. berücksichtigt. 

 
(3) Unselbständig Tätige haben neben den Entschädigungen nach den §§ 2 - 5 Anspruch auf Ersatz ihres entstandenen 

und nachgewiesenen Verdienstausfalls bis zum Höchstbetrag von 10,00 € je Stunde. 
 
(4) Selbständig Tätige haben neben den Entschädigungen nach den §§ 2 - 5 Anspruch auf Ersatz ihres Verdienstaus-

falles, der im Einzelfall auf der Grundlage des glaubhaft gemachten Einkommens bis zum Höchstbetrag von 10,00 € 
je Stunde festgesetzt wird. Die Glaubhaftmachung soll möglichst durch schriftliche Einkommensnachweise gesche-
hen, ersatzweise durch die ausdrückliche Versicherung, dass ein Verdienstausfall in der geltend gemachten Höhe 
entstanden ist. 

 
(5) In Abs. 1 genannte Personen, die keine Ersatzansprüche nach den Abs. 3 oder 4 geltend machen können, denen 

aber im beruflichen oder häuslichen Bereich ein Nachteil entsteht, der in der Regel nur durch das Nachholen ver-
säumter Arbeit oder die Inanspruchnahme einer Hilfskraft ausgeglichen werden kann, erhalten auf Antrag einen 
Pauschalstundensatz von 8,00 €. 

 
 

§ 7 
Auslagen 

 
(1) Für die Gemeinde ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen Auslagen ein-

schließlich der notwendigen Aufwendungen für die Kinderbetreuung, soweit dies durch das Gesetz oder diese Sat-
zung nicht ausgeschlossen ist. 

 
(2) Die Erstattung von Auslagen wird auf höchstens 200,00 € im Kalenderjahr begrenzt. 
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§ 8 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über Aufwands-, Verdienstausfall- und Ausla-
genentschädigung für Ratsherren und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Fintel vom 17.10.2002 außer Kraft. 
 
 
Fintel, den 19.12.2012 
 
Gemeinde Fintel 
Bruns 
Bürgermeister (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Haushaltssatzung 
des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land 

für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 16 des 
Niedersächsischen Gesetzes über die Kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) erlässt die Verbandsversammlung fol-
gende Haushaltssatzung: 
 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird festgesetzt 
 
 im Erfolgsplan in der Einnahme auf 4.687.000,00 Euro 
 in der Ausgabe auf 4.687.000,00 Euro 
 
 im Vermögensplan in der Einnahme auf 1.116.000,00 Euro 
 in der Ausgabe auf 1.116.000,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, der zur Bezahlung des Finanzplanes erforderlich ist, wird auf 600.000,00 Euro festge-
setzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, der im laufenden Haushaltsjahr zur Aufrechterhaltung des Betriebes der Ver-
bandskasse in Anspruch genommen werden darf, wird auf 400.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
2013 werden keine Umlagen erhoben. 
 
 
Rotenburg, den 14. Dezember 2012 
 
Gebers Meyer 
Vorsitzender  Geschäftsführer 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 16 NKomZG in Verbindung mit 
§ 114 NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 16 Abs. 2 NKomZG erforderliche Genehmigung ist durch den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) am 28.01.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:4-1/141erteilt worden. 
 
Der Wirtschaftsplan liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme in der 
Geschäftsstelle des Wasserversorgungsverbandes Rotenburg-Land, Unterstedt, Zum Adel 101, 27356 Rotenburg 
(Wümme), während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15. Februar 2013 
 
Wasserversorgungsverband Rotenburg-Land 
Der Geschäftsführer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 

Nachtrags-Haushaltssatzung 
des Wasserverbandes Bremervörde 

für das Haushaltsjahr 2012 
 
 
Aufgrund der §§ 112 ff der NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 16 NKomZG (Niedersächsischen Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit) hat die Verbands-
versammlung in ihrer Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2012 wird 
 
 im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 4.943.000 € 
  Aufwendungen in Höhe von 4.943.000 € 
 
 im Vermögensplan mit Einnahmen in Höhe von 1.282.000 € 
  Ausgaben in Höhe von 1.282.000 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden in Höhe von 75.000 € veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 
 
Bremervörde, den 20. Dezember 2012  
 
Busch Hennekes 
Verbandsvorsitzender Geschäftsführer 
 
 
Die vorstehende Nachtrags-Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 wird hiermit gemäß § 16 NKomZG in Verbin-
dung mit § 114 NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 16 Abs. 2 NKomZG erforderliche Genehmigung ist durch den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) am 29.01.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:4-1/140 erteilt worden. 
 

 35

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



Der Nachtragswirtschaftsplan liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme 
in der Geschäftsstelle des Wasserverbandes Bremervörde, Auestraße 32, 27432 Bremervörde, während der 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Bremervörde, den 15. Februar 2013 
 
Wasserverband Bremervörde 
Der Geschäftsführer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 

Haushaltssatzung 
des Wasserverbandes Bremervörde 

für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund der §§ 112 ff der NKomVG (Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz) in der zurzeit gültigen Fassung 
in Verbindung mit § 16 NKomZG (Niedersächsischen Gesetz über die Kommunale Zusammenarbeit) hat die Verbands-
versammlung in ihrer Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
 im Erfolgsplan  mit Erträgen in Höhe von 5.016.000,00 € 
  Aufwendungen in Höhe von 5.016.000,00 € 
 
 im Vermögensplan mit  Einnahmen in Höhe von 2.365.000,00 € 
  Ausgaben in Höhe von 2.365.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden in Höhe von 1.590.000,00 € veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf 750.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Stellenübersicht wird wie vorgelegt genehmigt. 
 
 
Bremervörde, den 20. Dezember 2012 
 
Busch Hennekes 
Verbandsvorsitzender Geschäftsführer 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit gemäß § 16 NKomZG in Verbindung mit 
§ 114 NKomVG öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 16 Abs. 2 NKomZG erforderliche Genehmigung ist durch den 
Landkreis Rotenburg (Wümme) am 04.02.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:4-1/140 erteilt worden. 
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Der Nachtragswirtschaftsplan liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme 
in der Geschäftsstelle des Wasserverbandes Bremervörde, Auestraße 32, 27432 Bremervörde, während der 
Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Bremervörde, den 15. Februar 2013 
 
Wasserverband Bremervörde 
Der Geschäftsführer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
 
 

Neunte Satzung 
vom 11. Dezember 2012 zur Änderung der Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen und Gebühren 
für die öffentliche Wasserversorgung (Wasserabgabensatzung) 

des Wasserverbandes Wingst vom 09. Dezember 1992 
 
 
Aufgrund des § 4 des Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 21. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 493), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279), in Verbindung mit den §§ 10, 11 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes 
vom 18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), der §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in 
der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 
(Nds. GVBl. S. 279) und des § 5 Abs. 1 Ziffer 7 der Verbandsordnung des Wasserverbandes Wingst vom 
13. Dezember 2005 in der Fassung vom 06. Dezember 2011 hat die Verbandsversammlung am 11. Dezember 2012 
folgende Neunte Satzung zur Änderung der Wasserabgabensatzung vom 09. Dezember 1992 (Amtsblatt für den Land-
kreis Cuxhaven Nr. 2 vom 14. Januar 1993) beschlossen: 
 
 

Artikel I 

Änderung der Satzung 
 
Die Wasserabgabensatzung des Wasserverbandes Wingst vom 09. Dezember 1992 (Amtsblatt für den Landkreis Cux-
haven Nr. 2 vom 14. Januar 1993) in der Fassung der Achten Änderungssatzung vom 06. Dezember 2011 (Amtsblatt für 
den Landkreis Cuxhaven Nr. 52 vom 29. Dezember 2011) wird wie folgt geändert:  
 
§ 15 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

Diese Grundgebühr beträgt für 
a) Anschlüsse, bei denen kein Wasserzähler installiert ist, 
 monatlich 5,60 EUR; 
b) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 20 installiert ist, 
 monatlich 5,60 EUR; 
c) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 25 installiert ist, 
 monatlich 13,44 EUR; 
d) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 40 installiert ist,  
 monatlich 22,40 EUR; 
e) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 50 installiert ist,  
 monatlich 33,55 EUR; 
f) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 80 installiert ist,  
 monatlich 89,48 EUR; 
g) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 100 installiert ist,  
 monatlich 134,21 EUR; 
h) Anschlüsse, bei denen ein Wasserzähler der Nennweite DN 150 installiert ist,  
 monatlich 335,53 EUR. 
 
§ 15 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

Die Verbrauchsgebühr beträgt bei einer Abnahmemenge je Verbrauchsstelle von unter 1.000 m³/Jahr 0,78 EUR je m³ 
und für eine Abnahmemenge je Verbrauchsstelle ab 1.000 m³/Jahr 0,68 EUR für jeden verbrauchten m³. 
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Artikel II 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2013 in Kraft. 
 
 
Wingst, den 11. Dezember 2012 
 
Wasserverband Wingst 
 

Saul  Warnke 
1. stv. Verbandsvorsteher (L. S.) Geschäftsführer 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.02.2013 Nr. 3 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 4 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 28.02.2013 37. Jahrgang 
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Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 11 „Hafeld“ der Gemeinde Breddorf vom 14. Februar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2013 vom 13. Februar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2013 vom 8. Februar 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Bekanntmachung des Beschlusses der Verbandsversammlung über den Jahresabschluss 2011 des Wasserverbandes 
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Haushaltssatzung des Wasserverbandes Wingst für das Wirtschaftsjahr 2013 vom 11. Dezember 2012 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 68 “SO Am Hölln“ in Hiddingen 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie § 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Visselhövede am 21.06.2012 den Bebauungsplan Nr. 68 “SO Am 
Hölln“ in Hiddingen beschlossen. Dieser Bebauungsplan wurde aus der 47. Änderung des Flächennutzungsplanes 
entwickelt, die im Parallelverfahren aufgestellt und am 15.12.2012 rechtskräftig wurde. 
 
Der Geltungsbereich des o. a. Bauleitplanes ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen. 
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nach Drögenbostel 

L 171 

nach Hiddingen 

Straße 
„Am Hölln“ Geltungsbereich 

des B.-Planes Nr. 
68 

 
 
Der oben genannte Bebauungsplan mit Begründung kann bei der Stadt Visselhövede, Bau- und Umweltamt, Markt-
platz 2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Mit der Bekanntmachung in dieser Ausfertigung des Amtsblattes für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. Bebau-
ungsplan nun rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Rügefristen gilt Folgendes: 

Unbeachtlich werden gem. § 215 (1) BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Vis-
selhövede, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Visselhövede, 14.02.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2013 Nr. 4 
 
 

Gemeinde Breddorf 
Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes Nr. 11 "Hafeld" 
 
 
Der Rat der Gemeinde Breddorf hat in seiner Sitzung am 17.09.2012 den Bebauungsplan Nr. 11 „Hafeld“ gemäß den 
§§ 1 Abs. 3 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 11 ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 11 „Hafeld“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 11 einschließlich der Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 Abs. 4 
BauGB können vom Tage der Veröffentlichung an im Gemeindebüro Breddorf, Zu den Wolfskuhlen 1, 27412 Breddorf 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Breddorf, den 14.02.2013 
 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2013 Nr. 4 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Kirchtimke für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kirchtimke in 
seiner Sitzung am 12.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 689.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 713.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 677.400,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 671.600,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 80.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 138.600,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 757.400,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 810.200,00 € 
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§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 112.500,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 450 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Kirchtimke, den 13.02.2013 
 
Springwald (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Kirchtimke während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Kirchtimke, den 28. Februar 2013 
 
Gemeinde Kirchtimke 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2013 Nr. 4 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Westertimke für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Westertimke in 
seiner Sitzung am 07.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 487.200,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 487.200,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 481.600,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 437.100,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 106.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 173.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 587.600,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 610.100,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.200,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 400 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Westertimke, den 08.02.2013 
 
Nicolaus (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Westertimke während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Westertimke, den 28. Februar 2013 
 
Gemeinde Westertimke 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2013 Nr. 4 
 

 44

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Bekanntmachung 
des Beschlusses der Verbandsversammlung über den Jahresabschluss 2011 

des Wasserverbandes Wingst, Wingst sowie Entlastung der Geschäftsführung 
 
 
1. 
Der Jahresabschluss des Wasserverbandes Wingst, Wingst zum 31. Dezember 2011 wurde im Einvernehmen mit dem 
Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Cuxhaven durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft CT Lloyd 
GmbH geprüft. Das Rechnungsprüfungsamt hat für ergänzende Feststellungen keinen Anlass gesehen. Es wurde fol-
gender Bestätigungsvermerk nach § 28 EigBetrVO erteilt: 

„Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Buchführung entsprechen nach pflichtgemäßer Prüfung den Rechtsvor-
schriften. Die Geschäftsführung erfolgt ordnungsgemäß. Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, der 
Liquidität und der Rentabilität ist nicht zu beanstanden. Der Verband wird wirtschaftlich geführt.“ 
 
 
Bremerhaven, den 10. Oktober 2012 
 
 CT Lloyd GmbH  

Klevemann  Knigge 
Wirtschaftsprüfer  Wirtschaftsprüfer 

 
 
2. 
Die Verbandsversammlung hat in der Sitzung am 11. Dezember 2012 die Prüfungsberichte zur Kenntnis genommen und 
Folgendes beschlossen: 

 - Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 und der Lagebericht werden festgestellt. 
 - Der Geschäftsleitung wird Entlastung erteilt. 
 - Der Jahresverlust wird der allgemeinen Rücklage entnommen. 
 
 
3. 
Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die Erfolgsübersicht liegen in der Zeit vom 01.03.2013 bis 08.03.2013 
während der Dienststunden zur Einsichtnahme in der Geschäftsstelle des Wasserverbandes Wingst öffentlich aus. 
 
 
Wingst, den 28. Februar 2013 
 
Wasserverband Wingst 
Warnke 
Geschäftsführer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2013 Nr. 4 
 
 

Haushaltssatzung 
des Wasserverbandes Wingst für das Wirtschaftsjahr 2013 

vom 11. Dezember 2012 
 
 
Aufgrund des § 16 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2011 (Nds. GVBl. S. 493), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), in Verbindung mit den §§ 112 ff. des Nds. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. Juli 2012 (Nds. 
GVBl. S. 279) sowie der §§ 5 und 16 der Verbandsordnung des Wasserverbandes Wingst vom 13. Dezember 2005 
(Amtsblatt für den Landkreis Cuxhaven Nr. 1 vom 05. Januar 2006), zuletzt geändert am 06. Dezember 2011 (Amtsblatt 
für den Landkreis Cuxhaven Nr. 52 vom 29. Dezember 2011) hat die Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 
11. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung für das Wirtschaftsjahr 2013 erlassen: 
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§ 1 
 
Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
im Erfolgsplan 

 in den Erträgen auf 4.562.000,00 EUR 
 in den Aufwendungen auf 4.562.000,00 EUR 
 
im Vermögensplan 

 in der Einnahme auf 1.199.000,00 EUR 
 in der Ausgabe auf 1.199.000,00 EUR 

festgesetzt. 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Ausgaben nach dem Vermögensplan bestimmt sind, wird auf 309.000,00 EUR 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch 
genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 EUR festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Eine Verbandsumlage gemäß § 18 der Verbandsordnung wird nicht festgesetzt. 
 

Wingst, den 11. Dezember 2012 
 

 Wasserverband Wingst  
Saul  Warnke 

1. stv. Verbandsvorsteher (L. S.) Geschäftsführer 
 

Die vorstehende Haushaltssatzung des Wasserverbandes Wingst für das Wirtschaftsjahr 2013 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
 
Die nach § 18 Abs. 1 des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. Dezember 2011 (Nds. GVBl. Nr. 493), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
18. Juli 2012 (Nds. GVBl. S. 279), in Verbindung mit § 120 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgeset-
zes vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
12. Dezember 2012 (Nds. GVBl. S. 589) erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Cuxhaven am 
06. Februar 2013 unter dem Aktenzeichen 15.2 15 erteilt worden. 
 
Der Wirtschaftsplan des Wasserverbandes Wingst liegt gem. § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG in der Zeit vom 01.03.2013 
bis 08.03.2013 zur Einsichtnahme im Büro des Wasserverbandes Wingst, Wasserwerkstraße 30, 21789 Wingst, 
öffentlich aus. 
 
Wingst, den 28. Februar 2013 
 
Wasserverband Wingst 
Der Geschäftsführer 
Warnke 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 28.02.2013 Nr. 4 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 

Tel. 04261/983-0 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestattet. 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 5 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.03.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Haushaltssatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2013 vom 20. Dezember 2012 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) Bebauungsplan Nr. 83 - Eichenweg/Polluxstraße -, 1. Änderung vom 
5. März 2013 
 
Genehmigung der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bothel vom 11. März 2013 
 
4. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Samtgemeinde Sottrum 
vom 31. Januar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Brockel für das Haushaltsjahr 2013 vom 7. Februar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 20. Februar 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) 
in seiner Sitzung am 20. Dezember 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  32.438.600 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  32.438.600 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  489.200 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  489.200 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  30.515.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  29.892.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf  1.988.700 Euro 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf  4.625.500 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  500.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf  1.937.400 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  33.004.000 Euro 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 36.455.800 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 500.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 600.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 

2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 10.000 Euro im Einzelfall gelten 
als unerheblich im Sinne des § 117 Abs. 1 Satz 2 NKomVG. Aufwendungs- und Auszahlungssteigerungen bis zu 1 % der 
Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen werden als unerheblich im Sinne des § 115 Abs. 2 NKomVG 
angesehen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 20. Dezember 2012 
 
Eichinger (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 01.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/030 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Rotenburg (Wümme) während der Dienststunden öffentlich aus. 
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Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Stadt an Unternehmen und Einrichtungen in der 
Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15. März 2013 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 83 - Eichenweg/Polluxstraße -, 1. Änderung 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 10 und 58 des Niedersäch-
sischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 83 - Eichenweg/Polluxstraße -, 
1. Änderung als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 

Rotenburg (Wümme), den 05.03.2013  
 
Der Bürgermeister 
Eichinger (L. S.) 
 

Jedermann kann die Satzung und Begründung ab 15.03.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, Rathaus, 
während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im anliegenden 
Lageplan dargestellt. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.03.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

Genehmigung der 48. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Samtgemeinde Bothel 

 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 07.03.2013, Az.: 63 ROW - 61 72 60/144, die 48. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Bothel für eine Teilfläche in der Gemeinde Kirchwalsede genehmigt. 
 
Diese Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. Das Plange-
biet für den genehmigten Teilbereich ist aus der nachstehend abgebildeten Planskizze ersichtlich: 

 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wird die 48. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirksam. Der 
genehmigte Plan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 6 Abs. 5 Satz 3 BauGB zu dieser 
Änderung wird zur Auskunft über den Inhalt zu jedermanns Einsicht beim Bauverwaltungsamt der Samtgemeinde Bothel, 
Zimmer 20, Horstweg 17, 27386 Bothel, während der Sprechzeiten bereitgehalten. 
 
Sprechzeiten der Samtgemeinde Bothel: 
montags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.30 Uhr bis 18.00 Uhr, 
dienstags bis freitags 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
 und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur dann zu beachten sind, wenn 

sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung schriftlich geltend gemacht werden und dies auch für beachtli-
che Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB gilt. 

 Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Bothel, den 11.03.2013 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

4. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit 

in der Samtgemeinde Sottrum 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 55 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes hat der Samtgemeinderat der Samtge-
meinde Sottrum in seiner Sitzung am 31.01.2013 die folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
In § 5 Abs. 1 der Satzung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeit in der Samtgemeinde Sottrum vom 
18.06.2009 wird nach dem Buchst. c) eingefügt: 
 
„d) Auslöser des Winterdienstes (in den dafür seitens der Verwaltung angeordneten Monaten) 20 €“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. November 2012 in Kraft. 
 
 
Sottrum, den 31.01.2013 
 
Luckhaus (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Brockel für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Brockel in der Sitzung am 07.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.539.000,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.646.400,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.436.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.496.700,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 175.500,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 660.300,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 380.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 13.900,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 380.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

400.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 385 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Brockel, den 07.02.2013 
 
Lüdemann (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Brockel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Brockel, den 15. März 2013 
 
Gemeinde Brockel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2013 
 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in sei-
ner Sitzung am 19.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 749.800,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 749.800,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 741.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 685.900,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 307.900,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 555.400,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.049.400,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.241.300,00 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 39.500,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 121.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 450 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 

Hepstedt, den 20.02.2013 
 
Meyer (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hepstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Hepstedt, den 15. März 2013 
 
Gemeinde Hepstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.03.2013 Nr. 5 
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Haushaltssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 13. Februar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Gnarrenburg für das Haushaltsjahr 2013 vom 17. Dezember 2012 
 
Inkrafttreten des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 15 „Sondergebiet Feldstraße“ der Gemeinde Kirchwalsede 
vom 19. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Scheeßel für das Haushaltsjahr 2013 vom 7. Februar 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in 
der Sitzung am 20.12.12 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 8.478.100 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 8.478.100 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.869.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 7.093.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 691.500 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 3.785.300 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 2.098.200 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 748.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 10.659.300 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 11.627.600 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 2.098.200 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2013 auf 46 v. H. festgesetzt. 
 
 
Sittensen, 20.12.2012 
 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG, § 111 Abs. 3 und § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Rotenburg (Wümme) am 22.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/100 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Sittensen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sittensen, den 31. März 2013 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.03.2013 Nr. 6 
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Haushaltssatzung 

der Samtgemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in 
seiner Sitzung am 13.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.116.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.235.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 8.000,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 8.000,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.387.800,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.045.000,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.476.200,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.958.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 113.300,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 96.300,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 7.977.300,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.099.300,00 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 113.300,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.064.600,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2013 festgesetzt auf 31 v. H. 
 
 
Tarmstedt, den 13.02.2013 
 
Holle (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG, § 111 Abs. 3 und § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Land-
kreis Rotenburg (Wümme) am 18.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/120 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Tarmstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Tarmstedt, den 31. März 2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.03.2013 Nr. 6 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Gnarrenburg für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Gnarrenburg in 
der Sitzung am 17.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt Euro      
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  11.542.010 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 11.542.010 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 2.000 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf -        
 
2.  im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 10.794.300 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 9.823.540 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 400.000 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.039.200 
 
2.5 auf Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.308.900 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.410.500 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 12.503.200 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 13.273.240 
Saldo - 770.040 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 483.900 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 175.000 Euro festgesetzt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.300.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
 
Gnarrenburg, den 17. Dezember 2012 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister 
Renken (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 13.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/020 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Gnarrenburg während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Gnarrenburg, den 31. März 2013 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.03.2013 Nr. 6 
 
 

Inkrafttreten 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 15 

"Sondergebiet Feldstraße" 
 
 
Der Rat der Gemeinde Kirchwalsede hat in seiner Sitzung am 11.12.2012 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 15 "Sondergebiet Feldstraße" gemäß der §§ 1 Abs. 3, 10 und 12 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 
58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. Die genauen 
Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

(s. Anlage) 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 15 "Sondergebiet Feldstraße" einschließlich des Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplanes sowie die Begründung und die zusammenfassende Erklärung können vom Tage der Veröffentlichung an 
bei der Gemeindeverwaltung Kirchwalsede, Am Osterfelde 7, 27386 Kirchwalsede während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Kirchwalsede, den 19.03.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Hoppe 
 
 
Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 15 "Sondergebiet Feldstraße" 
 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.03.2013 Nr. 6 

 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Scheeßel für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in der 
Sitzung am 07.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 16.063.100,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 16.472.100,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 Euro 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.874.700,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 14.670.800,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.380.300,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 4.933.300,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.333.400,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 68.300,00 Euro 
 
festgesetzt 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 17.588.400,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 19.672.400,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 1.333.400,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.612.500,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.450.000,00 EUR festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 455 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H. 

2. Gewerbesteuer  370 v. H. 
 
 

§ 6 
 
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zur Höhe von 4.000 Euro im Einzelfall gelten als 
unerheblich (§ 117 NKomVG). 
 
 
Scheeßel, den 07. Februar 2013 
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 14.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/040 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Scheeßel während der Dienststunden öffentlich aus. 
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Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt ebenfalls zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Scheeßel, den 31. März 2013 
 
Gemeinde Scheeßel  
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.03.2013 Nr. 6 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 7 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.04.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) zu den Örtlichen Bauvorschriften über die Anzahl der notwendigen Einstellplätze 
in der Innenstadt (§ 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)) vom 5. März 2013 
 
Inkrafttreten der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 67 „Ziegeleiweg“ der Stadt Visselhövede vom 27. März 2013 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Selsingen (Son-
dergebiet Bioenergie Ostereistedt) vom 12. April 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2013 vom 14. Februar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bülstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 5. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Kirchwalsede für das Haushaltsjahr 2013 vom 8. Februar 2013 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Rhade vom 10. Januar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Stemmen für das Haushaltsjahr 2013 vom 6. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Westerwalsede für das Haushaltsjahr 2013 vom 24. Januar 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Wilstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 26. Februar 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Satzung zur 2. Änderung der Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Kirchtimke vom 22. Februar 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) zu den Örtlichen Bauvorschriften 
über die Anzahl der notwendigen Einstellplätze in der Innenstadt 

(§ 84 Niedersächsische Bauordnung (NBauO)) 
 
 
Aufgrund § 84 Abs. 4 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) und § 10 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt die „Örtlichen Bauvorschriften über die Anzahl der notwendigen Einstell-
plätze in der Innenstadt“ als Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Geltungsbereich 
 
Der Geltungsbereich der Satzung ist im Lageplan der Anlage, der Bestandteil der Satzung ist, festgesetzt. 
 
 

§ 2 
Inhalt 

 
1. Für bauliche Anlagen, die einen Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen erwarten lassen, müssen Einstell-

plätze in solcher Anzahl und Größe zur Verfügung stehen, dass sie die vorhandenen oder zu erwartenden Kraft-
fahrzeuge der ständigen Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der Anlagen aufneh-
men können. 

 
2. In der Innenstadt von Rotenburg (Wümme) wird für bauliche Anlagen die erforderliche Anzahl der Einstellplätze 

(Estpl.) für Verkaufsstätten und Wohnungen durch diese örtliche Bauvorschrift festgelegt. Folgende Anzahl von 
Einstellplätzen ist nachzuweisen: 

 
2.1 Läden, Geschäftshäuser 1 Estpl. je 45 m² Verkaufsnutzfläche, 

jedoch mindestens 2 Estpl. je Laden 
   
2.2 Verkaufsstätten i. S. des 

§ 11 Abs. 3 BauNVO 
1 Estpl. je 25 m² Verkaufsnutzfläche 

   
2.3 Wohnhäuser und sonstige Gebäude 

mit Wohnungen  
1 Estpl. je Wohnung 

 
3. Wird die Nutzung einer Anlage geändert, so braucht, auch wenn ihr notwendige Einstellplätze bisher fehlten, nur der 

durch die Nutzungsänderung verursachte Mehrbedarf gedeckt zu werden. 
 
4. Bei Änderung oder Erweiterung von baulichen Anlagen ist bei der Ermittlung der notwendigen Einstellplätze der 

Stellplatznachweis sowohl für die vorhandenen als auch für die neuen baulichen Anlagen gemäß § 2 Abs. 2 dieser 
Satzung zu führen. 

 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 05.03.2013 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Eichinger 
 
 
Anlage: Lageplan mit Geltungsbereich der Satzung (siehe hinter Begründung) 
 
  
 
 

Begründung 
zu den Örtlichen Bauvorschriften 

 
 
Gemäß § 47 Abs. 1 NBauO müssen für bauliche Anlagen, die einen Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen 
erwarten lassen, Einstellplätze in solcher Anzahl und Größe zur Verfügung stehen, dass sie die vorhandenen oder zu 
erwartenden Kraftfahrzeuge der ständigen Benutzerinnen und Benutzer und der Besucherinnen und Besucher der 
Anlagen aufnehmen können. Zur Bemessung der erforderlichen Einstellplätze werden von der Baugenehmigungsbe-
hörde die Richtzahlen des Landes Niedersachsen für Einstellplätze nach der Anlage zu § 47 NBauO herangezogen. 
Die Richtzahlen des Landes gemäß der Niedersächsischen Bauordnung, Anlage zu § 47 NBauO, lauten für die Num-
mern 1. Wohngebäude und 3. Verkaufsstätten: 
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1. Wohngebäude 

1.1 Einfamilienhäuser: 
 1 - 2 Einstellplätze je Wohnung 

1.2 Mehrfamilienhäuser und sonstige Gebäude mit Wohnungen 
 1 - 1,5 Einstellplätze je Wohnung 
 
3. Verkaufsstätten 

3.1 Läden, Geschäftshäuser:  
 1 Einstellplatz je 30 bis 40 m² Verkaufsnutzfläche, jedoch mindestens 2 Einstellplätze je Laden 

3.2 Läden, Geschäftshäuser mit geringem Besucherverkehr: 
 1 Einstellplatz je 50 m² Verkaufsnutzfläche 

3.3 Verkaufsstätten i. S. des § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO): 
 1 Einstellplatz je 10 bis 20 m² Verkaufsnutzfläche 
 
Die Bauaufsichtsbehörde des Landkreises Rotenburg (Wümme) fordert bisher für Rotenburg als Mittelzentrum den Mit-
telwert von 1,25 Einstellplätze je Wohnung zu 1.1 u. 1.2 und einen Einstellplatz je 35 qm Verkaufsnutzfläche bei 3.1 und 
einen Einstellplatz je 15 qm bei 3.3. 
 
Mit der novellierten Niedersächsischen Bauordnung NBauO 2012 werden die Gemeinden zu örtlichen Bauvorschriften 
über Einstellplätze für Kraftfahrzeuge ermächtigt (§ 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO). Die örtlichen Bauvorschriften werden von 
den Gemeinden als Satzung im eigenen Wirkungskreis erlassen. Die Gemeinde kann demnach die Zahl der Einstell-
plätze regeln, ausgenommen die notwendigen Einstellplätze für Behinderte. Die Zahlen können höher oder niedriger sein 
als die Zahl der notwendigen Einstellplätze nach den o. g. Richtzahlen des Landes.  
 
Der Rat der Stadt hat 2010 das Einzelhandelskonzept für die Stadt beschlossen. Im Konzept wird dargelegt, dass ein 
wesentliches Ziel die weitere Attraktivitätssteigerung der Rotenburger Innenstadt ist. Hierbei sind auch die Rahmenbe-
dingungen des innerstädtischen Einzelhandels (z. B. Verkehrssituation, Parkplätze) regelmäßig zu prüfen (s. S. 113 des 
Konzeptes). 
 
In diesem Zusammenhang stellt sich aus folgenden Gründen die Frage, ob die bisher bei Bauantragsverfahren in der 
Gesamtstadt angewandten Mittelwerte für die Ermittlung des Stellplatzbedarfes in der Innenstadt weiterhin Bestand 
haben sollen: 

Der Verkehrsentwicklungsplan VEP 2002 der Stadt (s. S. 44 ff.) nennt ein Angebot von ca. 1500 öffentlichen und privaten 
Kundenstellplätzen in der Innenstadt. Hinzu kommen noch in etwa je nach Abgrenzung fast 500 private Stellplätze für die 
Bewohner und Beschäftigte der Innenstadt. Im VEP 2002 wird ausgeführt, dass auch zu Zeiten der stärksten Auslastung 
noch ausreichende Stellplatzreserven in der Innenstadt zur Verfügung standen. Diese Feststellung ist auch 2012 noch 
zutreffend. 
 
Die Anwendung der Mittelwerte ist bei Vorhaben außerhalb der Innenstadt sicherlich auch weiterhin angemessen, da dort 
in der Regel kein großes öffentliches Stellplatzangebot als Alternative besteht und vielfach auch der Altbaubestand z. T. 
keine Einstellplätze aufweist oder nur eine unzureichende Anzahl an privaten Einstellplätzen bietet. 
 
Zu ergänzen ist, dass die Stadt in den letzten 10 - 20 Jahren kontinuierlich das Radwegenetz ausgebaut und die Fahr-
radinfrastruktur (z. B. Aufstellung von Fahrradabstellanlagen) verbessert hat. Auch wurde am 10.12.12 der Bürgerbus im 
Stadtgebiet gestartet. Die Alternativen zur PKW-Nutzung für Innenstadtbesuche sind damit nicht nur besser geworden, 
sondern werden zukünftig auch besser angenommen werden. Auch das in Arbeit befindliche Fahrradkonzept wird weitere 
Verbesserungen zur Erreichbarkeit der Innenstadt beinhalten. 
 
Für die Innenstadt ist die Beibehaltung der Mittelwertregelung angesichts des vorhandenen Stellplatzangebotes nicht 
mehr angemessen, so dass die Anforderungen reduziert werden sollen auf einen Einstellplatz je 45 qm Verkaufsnutz-
fläche bei 3.1 und einen Einstellplatz je 25 qm Verkaufsnutzfläche bei 3.3 der Richtzahlen des Landes. Verkaufsstätten 
nach 3.2 sind für die Innenstadt irrelevant, da sie bisher hier nicht vorkamen und auch zukünftig nicht vorkommen wer-
den. 
 
Auch bei Gebäuden mit Wohnungen in Innenstadtlage wird die Anforderung auf einen Einstellplatz je Wohnung reduziert, 
da in der Innenstadt überwiegend kleinere Wohnungen angeboten werden, so dass hier der Kfz-Besitz je Haushalt in der 
Regel maximal auf ein Fahrzeug begrenzt ist. 
 
Innerstädtische Bauvorhaben des Gewerbe- und Wohnungsbaus werden somit erleichtert, da die Anforderungen an den 
Stellplatznachweis reduziert werden. Ebenso trägt diese Satzung dazu bei, dass mit Grund und Boden sparsam umge-
gangen wird, da die Bodenversiegelung durch Einstellplatzanlagen verringert wird. 
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In § 2 Abs. 3 der Satzung wird klargestellt, dass im Falle, dass die Nutzung einer Anlage geändert wird, auch weiterhin 
nur der durch die Nutzungsänderung verursachte Mehrbedarf gedeckt werden muss. 
 
Bei baulichen Anlagen, die geändert oder erweitert werden (s. § 2 Abs. 4), ist sowohl für die vorhandenen als auch für die 
geänderten oder erweiterten baulichen Anlagen ein gemeinsamer Stellplatznachweis auf der Grundlage der Angaben 
nach § 2 Abs. 2 dieser Satzung zu führen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), 15.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
 

 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
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Inkrafttreten 

der Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 67 „Ziegeleiweg“ 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO alt) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Visselhövede am 04.10.2012 die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 67 “Ziegeleiweg“ beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des o. a. Bauleitplanes ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen. 
 

 

nach Buchholz 

B 440, 
nach 
Wittorf 

Hof Rießel 

Teilaufhebung 
nach Nindorf 

nach 
 
 
Der oben genannte Bebauungsplan mit Begründung kann bei der Stadt Visselhövede, Bau- und Umweltamt, Markt-
platz 2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Mit der Bekanntmachung in dieser Ausfertigung des Amtsblattes für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. Bebau-
ungsplan nun rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Rügefristen gilt Folgendes: 
 
Unbeachtlich werden gem. § 215 (1) BauGB 

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Vis-
selhövede, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend 
gemacht worden sind. 
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Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Visselhövede, 27.03.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Samtgemeinde Selsingen (Sondergebiet Bioenergie Ostereistedt) 
 
 
Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat mit Verfügung vom 09.04.2013 (Az.: 63 ROW - 61 72 60/146) die vom Rat der 
Samtgemeinde Selsingen am 12.12.2012 beschlossene 32. Änderung des Flächennutzungsplanes gemäß § 6 Abs. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Der genehmigte Änderungsbereich der 32. Änderung des Flächennutzungsplanes ist aus nachstehendem Übersichtsplan 
zu ersehen. Im Änderungsbereich ist ein Sondergebiet Bioenergie in der Gemarkung Ostereistedt der Gemeinde 
Ostereistedt dargestellt. 
 

 
 
 
Die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes wird gemäß § 6 Abs. 5 BauGB mit dieser Bekanntmachung wirksam. 
 
Die 32. Änderung des Flächennutzungsplanes einschließlich Begründung und einer zusammenfassenden Erklärung 
nach § 6 Abs. 5 BauGB kann bei der Samtgemeinde Selsingen, Rathaus, Bahnhofstraße 8, 27446 Selsingen, Zim-
mer 28, während der Dienststunden von jedermann eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Samtgemeinde Selsingen 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind und dies auch für 
beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB gilt. 
 
 
Selsingen, den 12.04.2013 
 
Samtgemeinde Selsingen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Pape 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bothel für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Bothel in der Sitzung am 14.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haus-
haltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.146.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  2.146.400,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.072.700,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.898.300,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 101.400,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 681.800,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 420.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 21.700,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 420.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

350.000,-- € 
festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Bothel, den 14.02.2013 
 
Schmidt (L. S.) 
Bürgermeisterin 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
27.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/061 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Bothel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Bothel, den 15. April 2013 
 
Gemeinde Bothel 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Bülstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bülstedt in seiner 
Sitzung am 04.03.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 539.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 539.300,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 492.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 457.300,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 45.200,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 234.100,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.700,00 € 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 537.700,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 695.100,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 82.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 375 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 350 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Bülstedt, den 05.03.2013 
 
Immig (L .S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Bülstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Bülstedt, den 15. April 2013 
 
Gemeinde Bülstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Kirchwalsede für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Kirchwalsede in der Sitzung am 08.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.250.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.250.400,00 € 
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.175.500,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.109.800,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 0,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 18.500,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 4.600,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

300.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Kirchwalsede, den 08.02.2013 
 
Hoppe (L. S.) 
Bürgermeisterin 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
26.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/065 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Kirchwalsede während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Kirchwalsede, den 15. April 2013 
 
Gemeinde Kirchwalsede  
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
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Hauptsatzung 

der Gemeinde Rhade 
 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Rhade in seiner Sitzung am 10.01.2013 fol-
gende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Rhade“. 
 
(2) Die Gemeinde Rhade ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Rhade zeigt auf blauem Grund drei Silberkugeln, zwei im oberen Bereich und eine 

mittig darunter angeordnet. 
 
(2) Die Flagge der Gemeinde Rhade ist silber-blau mit dem in der Mitte befindlichen Wappen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Rhade, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Rhade ist nur mit deren Genehmigung 

zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 
übersteigt, 

2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der Ver-
waltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und für 
die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 

a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 
 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestim-
mungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder deren Ver-
mögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B. 

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten 
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate - jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
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 Niederschlagung von Forderungen 
 Erlass von Forderungen 
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche 
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

 
c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 

Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro. 
 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Rhade zum Gegenstand haben, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen 
oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Rhade während der Dienststunden 
zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrie-
ben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und 
Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen Bekannt-

machungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Rhade. Die Dauer des Aushangs 
beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 
 Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Rhade an der Hauswand der Zevener Volksbank, 

Zevener Str. 2 und für den Ortsteil Rhadereistedt an der Nordseite vor dem Feuerwehrgerätehaus. 
 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder Eilbedürftig-
keit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 
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§ 7 

Einwohnerinformationen 
 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in Einwohnerver-

sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben 
die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der Veranstal-

tung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der Dringlich- und 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Rhade vom 30.06.1997 außer Kraft. 
 
 
Rhade, den 10.01.2013 
 
Gemeinde Rhade 
Czekalla (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Stemmen für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Stemmen in der Sitzung am 06.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  758.600,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 775.500,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 720.400,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 706.700,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 90.000,00 Euro 
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2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 35.000,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 8.600,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 755.400,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 805.300,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 35.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Stemmen, den 06.03.2013 
 
Trau (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
28.03.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/074 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Stemmen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Stemmen, den 15. April 2013 
 
Gemeinde Stemmen  
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Westerwalsede für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Westerwalsede in der Sitzung am 24.01.2013 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 578.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  578.300,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2.  im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 562.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 484.100,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 157.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

75.000,-- € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 480 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Westerwalsede, den 24.01.2013 
 
Hestermann (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Westerwalsede während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Westerwalsede, den 15. April 2013 
 
Gemeinde Westerwalsede 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Wilstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilstedt in seiner 
Sitzung am 25.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.587.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.587.300,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 100.000,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.533.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.483.000,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 342.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.270.900,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 24.400,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.875.100,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.778.300,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 255.000,00 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 450 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 375 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Wilstedt, den 26.02.2013 
 
Riedesel (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Wilstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Wilstedt, den 15. April 2013 
 
Gemeinde Wilstedt  
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

Satzung 
zur 2. Änderung der Satzung 

des Wasser- und Bodenverbandes Kirchtimke 
 
Aufgrund der §§ 6, 47 und 49 des Wasserverbandsgesetzes (WVG) vom 12.02.1991 (BGBl. I S. 405) hat der Ver-
bandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes in seiner Sitzung am 22.02.2013 folgende Änderung der Satzung 
vom 13.11.1995 beschlossen: 
 

§ 1 
 
§ 16 Abs. 2 wird durch folgende Fassung ersetzt: 

Eine persönliche Stellvertretung findet ab 01.04.2016 nicht mehr statt. 
 

§ 2 
 
In § 17 Abs. 1 werden folgende Wörter aufgehoben: 

„und deren persönliche Stellvertreter“ 
 

§ 3 
 
Diese Satzungsänderung tritt mit dem Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Aufsichtsbehörde in Kraft. 
 
 
Kirchtimke, den 22.02.2013 
 
Wasser- und Bodenverband Kirchtimke 
 
gez. Klaffke 
Verbandsvorsteher 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.04.2013 Nr. 7 
 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 

Tel. 04261/983-0 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestattet. 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 8 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 30.04.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
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Inkrafttreten der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Visselhövede, Bereich Sondergebiet Biogas 
Schwitschen vom 24. April 2013 
 
Haushaltssatzung der Stadt Visselhövede für das Haushaltsjahr 2013 vom 20. Dezember 2012 
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Scheeßel) der Gemeinde Scheeßel vom 30. April 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 70 „Biogasanlage Vahlder Kirchweg“, Scheeßel, der Gemeinde Scheeßel vom 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 15. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Vahlde für das Haushaltsjahr 2013 vom 19. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Vorwerk für das Haushaltsjahr 2013 vom 15. März 2013 
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26. Februar 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Ladung zur Bekanntgabe des Nachtrags II zum Flurbereinigungsplan und Anhörung der Beteiligten des Landesamtes für 
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--- 
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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Inkrafttreten 
der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes 

der Stadt Visselhövede, Bereich Wohnen Ottingen 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Stadt Visselhövede am 04.10.2012 die 49. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlos-
sen. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat diese Änderung mit Verfügung vom 11.04.2013, Az. 63 - 61 72 60/147 
gemäß § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt 
 
Die Lage der o. a. Änderung ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen (schwarzer Punkt). 
 

 
 
 
Der oben genannte Bauleitplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann bei der Stadt Visselhövede, 
Bau- und Umweltamt, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden. Hier wird auch 
über den Inhalt Auskunft erteilt.  
 
Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. Bauleitplan rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Rügefristen weise ich darauf hin, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur dann zu beachten sind, wenn 

sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bauleitplanes schriftlich gegenüber der Stadt Visselhövede, 
Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, geltend gemacht werden und dies auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
BauGB gilt. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 

 
 
Visselhövede, 17.04.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
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Inkrafttreten 

der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Visselhövede, 
Bereich Sondergebiet Biogas Schwitschen 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) hat der Rat der Stadt Visselhövede am 04.10.2012 die 50. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlos-
sen. Der Landkreis Rotenburg (Wümme) hat diese Änderung mit Verfügung vom 18.04.2013, Az. 
63 ROW - 61 72 60/148 gemäß § 6 Abs. 1 BauGB genehmigt 
 
Die Lage der o. a. Änderung ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen (schwarzer Punkt). 
 

 
 
 
Der oben genannte Bauleitplan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung kann bei der Stadt Visselhövede, 
Bau- und Umweltamt, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden. Hier wird auch 
über den Inhalt Auskunft erteilt. 
 
Mit dieser Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. Bauleitplan rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Rügefristen weise ich darauf hin, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges nur dann zu beachten sind, wenn 

sie innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bauleitplanes schriftlich gegenüber der Stadt Visselhövede, 
Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, geltend gemacht werden und dies auch für beachtliche Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
BauGB gilt. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 

 
 
Visselhövede, 24.04.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
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Haushaltssatzung 

der Stadt Visselhövede, Landkreis Rotenburg (Wümme), 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Visselhövede in der 
Sitzung am 20.12.2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  13.838.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen 13.838.500 € 
 
1.1 der außerordentlichen Erträge auf  0 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  13.134.000 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  12.504.700 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit  3.629.900 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit  5.474.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.500.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  546.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 18.263.900 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 18.525.200 € 
 
 

§ 2  
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kre-
ditermächtigung) wird auf 1.500.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.700.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
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1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf     485 % 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf     390 % 

2. Gewerbesteuer auf     370 % 
 
 
Visselhövede, den 20.12.2012 
 
Stadt Visselhövede 
Strehse (L. S.) 
Bürgermeisterin 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
11.04.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/050 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Visselhövede während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Visselhövede, den 30. April 2013 
 
Stadt Visselhövede 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Breddorf für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Breddorf in sei-
ner Sitzung am 21.03.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.294.100,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.294.100,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 8.000,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.244.400,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.183.500,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 26.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.500,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.100,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.270.400,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.191.100,00 € 
 

 84

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 197.500,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 450 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Breddorf, den 22.03.2013 
 
Otten (L. S.) 
2. stv. Bürgermeisterin 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Breddorf während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Breddorf, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Breddorf 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Hemsbünde für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Hemsbünde in der Sitzung am 20.03.2013 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.476.000,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  1.476.000,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
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2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.418.300,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.309.900,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 28.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 287.600,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 180.000,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 19.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in Höhe von 180.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

210.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Hemsbünde, den 20.03.2013 
 
Struck (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
24.04.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/063 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hemsbünde während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Hemsbünde, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Hemsbünde 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Hemslingen für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund der §§ 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung hat der Rat der Gemeinde Hemslingen in der Sitzung am 20.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.676.000,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.882.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.657.100,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.786.500,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 107.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 297.500,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 14.900,00 € 
 
festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Kassenkredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

400.000,00 € 
festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Hemslingen, den 20.02.2013 
 
Gerken (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
24.04.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/064 erteilt worden. 
 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben 
Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hemslingen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Hemslingen, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Hemslingen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Bioenergie Ostereistedt“ 

der Gemeinde Ostereistedt 
 
 
Der Rat der Gemeinde Ostereistedt hat in seiner Sitzung am 22.01.2013 den Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung Bio-
energie Ostereistedt“, bestehend aus der Planzeichnung mit den textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 
des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), als 
Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Bioenergie Ostereistedt“ der Gemeinde Ostereistedt 
(Gemarkung Ostereistedt) ist aus der nachstehend abgedruckten Planskizze ersichtlich. Die genauen Grenzen des 
Planbereiches gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 
 
Der Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung Bioenergie Ostereistedt“ tritt gemäß § 10 Abs. 3 BauGB mit dieser Bekanntma-
chung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 8 „Erweiterung Bioenergie Ostereistedt“ einschließlich Begründung und der zusammenfassen-
den Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB kann bei der Gemeinde Ostereistedt, Bürgermeisterin Ringen, Bahnhof-
straße 10, 27404 Ostereistedt, während der Dienststunden von jedermann eingesehen und über den Inhalt Auskunft 
verlangt werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
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1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 8 „Erweiterung Bioenergie 
Ostereistedt“ schriftlich gegenüber der Gemeinde Ostereistedt unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintreten sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Ostereistedt, 25.04.2013 
 
Gemeinde Ostereistedt 
Die Bürgermeisterin 
Ringen 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Rhade in der 
Sitzung am 26.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.142.000 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.274.400 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 8.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 8.000 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.110.800 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.209.900 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 20.400 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 133.600 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 9.400 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.131.200 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.352.900 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 150.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H. 

2. Gewerbesteuer  380 v. H. 
 
 
Rhade, 26.03.2013 
 
Czekalla 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Rhade während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Rhade, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Rhade 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Biogasanlage Vahlder Kirchweg, Scheeßel) der Gemeinde Scheeßel 
 
 
Der Landkreis Rotenburg hat mit Verfügung vom 12.02.2013 (Az.: 63 ROW - 61 72 60/143) gem. § 6 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) die vom Rat der Gemeinde Scheeßel am 8.11.2012 beschlossene 54. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Scheeßel genehmigt. 
Das Änderungsgebiet ist aus der nachstehenden Planskizze ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes 
gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungsplan hervor. 
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Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wird die 54. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirk-
sam. Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 4 BauGB bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel, vom 
Tage dieser Veröffentlichung an während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Scheeßel, den 30.04.2013 
 
Dittmer-Scheele 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplans Nr. 70 

„Biogasanlage Vahlder Kirchweg“, Scheeßel 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. mit § 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKOMVG) hat der Rat der Gemeinde Scheeßel am 8.11.2012 den Bebauungsplan Nr. 70, beste-
hend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan 70 „Biogasanlage Vahlder Kirchweg“, Scheeßel, wurde gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren 
mit der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. Mit Wirksamwerden der 54. Flächennutzungsplan-
änderung am 30.04.2013 ist dieser Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
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Der Bebauungsplan Nr. 70, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB können 
vom Tage dieser Veröffentlichung an bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 
Scheeßel von jedermann während der Dienststunden eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. Die 
Satzung über den Bebauungsplan wird mit dem Tage dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 70 ist aus der abgebildeten Planskizze zu ersehen. Die genauen Grenzen des 
Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 

 

 
 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
Außerdem wird gem. § 44 Abs. 5 auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Scheeßel, den 30.04.2013 
 
Dittmer-Scheele 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Tarmstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tarmstedt in 
seiner Sitzung am 14.03.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 3.115.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 3.158.500,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.896.000,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.845.900,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 238.400,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 805.900,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.134.400,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 3.651.800,00 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 482.500,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 500 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 425 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 

 
 
Tarmstedt, den 15.03.2013 
 
Holle (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Tarmstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Tarmstedt, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Tarmstedt 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Vahlde für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Vahlde in der Sitzung am 19.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  463.800,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 463.800,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 448.900,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 425.100,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 45.900,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 31.600,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 12.000,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 494.800,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 468.700,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 Euro festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 525 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 375 v. H. 
 
 
Vahlde, den 19.03.2013 
 
Rademacher 
Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Vahlde während der Dienststunden öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Gemeinde an Unternehmen und Einrichtungen 
in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Vahlde, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Vahlde 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Vorwerk für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vorwerk in seiner 
Sitzung am 14.03.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 637.300,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 699.000,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 623.300,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 641.000,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 50.000,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 96.000,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 673.300,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 737.000,00 € 
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§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 103.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Hebesätze für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.1 Grundsteuer A 430 v. H. 
1.2 Grundsteuer B 380 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Vorwerk, den 15.03.2013 
 
Müller (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Vorwerk während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Vorwerk, den 30. April 2013 
 
Gemeinde Vorwerk 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
 
 

Satzung 
über den Schutz von Bäumen innerhalb des Gebietes 

der Gemeinde Wilstedt (Baumschutzsatzung) 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.10 in der zur Zeit 
geltenden Fassung und des § 29 BNatSchG und des § 14 i. V. m. § 22 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum 
Bundesnaturschutzgesetz (NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) hat der Rat der Gemeinde Wilstedt in 
seiner Sitzung am 25.2.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Schutzzweck 

 
Um das Orts- und Landschaftsbild zu beleben und zu gliedern, zur Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes beizutragen, 
das Kleinklima zu verbessern und um schädliche Einwirkungen abzuwehren, wird der Baumbestand im Gebiet der 
Gemeinde Wilstedt nach Maßgabe dieser Satzung geschützt. 
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§ 2 

Räumlicher Geltungsbereich 
 
Diese Satzung gilt für den Schutz des Baumbestandes innerhalb der in den anliegenden Karten dargestellten Bereiche 
der Gemeinde Wilstedt (Anlage: Blatt Innenbereich). 
 
 

§ 3 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
Durch die Satzung werden geschützt: 
 
(1) Folgende Bäume: 
 a. alle Laubbäume, Kiefern und Eiben mit einem Stammumfang von mindestens 100 cm, 
 b. mehrstämmige Laubbäume, wenn der Umfang eines Einzelstammes mindestens 100 cm und die Summe aller 

Umfänge mindestens 200 cm beträgt, 
 c. Ilex, Weißdorn, Rotdorn und Hainbuche mit einem Stammumfang von 50 cm. 

 Der Stammumfang ist jeweils in 1 m Höhe über dem Erdboden zu messen. Liegt der Kronenansatz niedriger, so ist 
der Stammumfang unterhalb des Kronenansatzes maßgebend. 

 
(2) Alle Bäume, die aufgrund von Festsetzungen in Bebauungsplänen zu erhalten sind, auch wenn die Voraussetzungen 

von Abs. (1) nicht erfüllt sind und diese nach Abs. (3) vom Schutz ausgenommen wären. 
 
(3) Nicht durch die Satzung werden geschützt:  
 a. Nadelbäume, 
 b. Traubenkirschen, 
 c. Birken, 
 d. Pappeln, 
 e. Obstbäume mit Ausnahme von Wallnussbäumen und Esskastanien, 
 f. Bäume innerhalb von Waldflächen im Sinne des Landeswaldgesetzes sowie Bäume, die aufgrund der §§ 28 ff 

BNatSchU in Verbindung mit dem § 22 Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG) vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 104) anderweitig unter Schutz stehen. 

 
 

§ 4 
Verbote 

 
(1) Es ist verboten, geschützte Bäume und Ersatzpflanzungen sowie Teile von ihnen zu beseitigen, zu zerstören, zu 

schädigen, zu beeinträchtigen oder in ihrer typischen Erscheinungsform wesentlich zu verändern. 
 
(2) Als Beschädigung und Beeinträchtigung im Sinne des Abs. (1) gelten auch Störungen des Wurzelbereiches 

geschützter Bäume. Als Wurzelbereich bei Bäumen gilt regelmäßig die Bodenfläche unter der Baumkrone. 
 
 Als Schädigungen und Beeinträchtigungen gelten insbesondere 
 a. das Befestigen der Bodenfläche mit Asphalt, Beton oder einer anderen wasserundurchlässigen Decke im 

Wurzelbereich unter der Baumkrone, 
 b. Abgrabungen, Ausschachtungen oder Aufschüttungen im Wurzelbereich unter der Baumkrone, 
 c. die unsachgemäße Anwendung von Düngemitteln oder Herbiziden sowie das Zuführen anderer, die Wurzeln 

beeinträchtigender Stoffe wie Tausalz, Öle, Säuren, Laugen, Abwasser und Gase im Wurzelbereich unter der 
Baumkrone. Das fachgerechte Verwenden von Streusalz ist erlaubt. soweit der Kronenbereich zur befestigten 
Verkehrsfläche gehört, 

 d. die Beschädigungen durch das Anbringen oder Verankern von Gegenständen, welche die Bäume gefährden bzw. 
beschädigen. 

 
(3) Ein Veränderung der typischen Erscheinungsform im Sinne des Abs. (1) liegt vor, wenn an den geschützten Bäumen 

Eingriffe vorgenommen werden, die das charakteristische Aussehen verändern, verunstalten oder das weitere 
Wachstum nachhaltig behindern. 

 
(4) Das Verbot betrifft nicht die üblichen Maßnahmen einer fachgerechten Pflege des Baumes sowie unaufschiebbare 

Maßnahmen der Gefahrenabwehr. Letztere sind bei der Gemeinde Wilstedt unverzüglich anzuzeigen. 
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§ 5 

Freistellungen 
 
Keinen Beschränkungen durch diese Satzung unterliegen 
a) die für die Erhaltung der Bäume erforderlichen fachgerechten Pflegemaßnahmen, 
b) unaufschiebbare Maßnahmen zur Abwendung einer unmittelbar drohenden Gefahr, derartige Maßnahmen sind der 

Gemeinde unverzüglich anzuzeigen, 
c) ordnungsgemäße Unterhaltungsmaßnahmen für bestehende Anlagen des Energie- und Fernmeldewesens, der 

Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung, ferner für bestehende Anlagen im Rahmen der Verkehrs-
sicherheitspflicht. Derartige Maßnahmen sind der Gemeinde rechtzeitig vor Inangriffnahme der Maßnahmen anzu-
zeigen. 

 
 

§6 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
(1) Von den Verboten des § 4 ist von der Gemeinde eine Ausnahme zu erteilen, wenn 
 a) der Eigentümer, ein sonstiger Berechtigter oder ein Verpflichteter aufgrund des öffentlichen Rechts oder aufgrund 

privatrechtlicher Rechtsvorschriften verpflichtet ist, geschützte Bäume zu entfernen oder zu verändern und er sich 
nicht in zumutbarer Weise von dieser Verpflichtung befreien kann, 

 b) von den geschützten Bäumen Gefahren für Personen oder Sachen ausgehen und die Gefahren nicht auf andere 
Weise und mit zumutbarem Aufwand zu beheben sind, 

 c) geschützte Bäume erheblich geschädigt sind und die Erhaltung auch unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Schutzzweckes mit zumutbarem Aufwand nicht möglich ist, 

 d) eine nach den baurechtlichen Vorschriften zulässige Nutzung sonst nicht oder nur unter wesentliche 
Beschränkungen verwirklicht werden kann, 

 e) einzelne Bäume eines Baumbestandes im Interesse der Erhaltung des übrigen Bestandes entfernt werden 
müssen (Pflegehieb). 

 
(2) Von den Verboten des § 4 kann im Einzelfall durch die Gemeinde eine Befreiung erteilt werden, wenn 

 1. die Durchführung der Vorschrift 
  a) zu einer nicht beabsichtigten Härte fuhren würde und die Abweichung mit den Belangen des Naturschutzes 

und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder 
  b) zu einer nicht gewollten Beeinträchtigung von Natur und Landschaft fuhren würde oder 

 2. überwiegende Gründe des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern. 
 
(3) Eine Ausnahme oder Befreiung kann auch unter Auflagen oder Bedingungen erteilt werden. 
 Insbesondere können Eigentümer, Nutzungsberechtigte und Verpflichtete in angemessenem und zumutbarem 

Umfang zu Ersatzpflanzungen verpflichtet werden. Dabei ist der jeweilige Schutzzweck zu berücksichtigen. 
 
(4) Die Erteilung eines Bescheides aufgrund eines Antrages nach Abs. (1) und (2) ist bei der Gemeinde unter Darlegung 

der Gründe zu beantragen. Die Entscheidung der Gemeinde wird nach einem Ortstermin mit Antragstellerbeteiligung 
zügig getroffen. 

 
 

§ 7 
Folgenbeseitigung 

 
1. Wer entgegen § 4 ohne Ausnahme oder Befreiung geschützte Bäume entfernt, zerstört, schädigt oder ihre Gestalt 

wesentlich verändert oder derartige Eingriffe vornehmen lässt, ist verpflichtet, auf eigene Kosten die entfernten oder 
zerstörten Bäume in angemessenem und zumutbarem Umfang durch Neuanpflanzungen (Ersatzpflanzungen) zu 
ersetzen oder ersetzen zu lassen oder die sonstigen Folgen der verbotenen Handlung zu beseitigen. 

2. Die Ersatzpflanzung ist so lange zu pflegen, bis sie zum selbständigen Wuchs fähig ist. Nicht angewachsene Gehölze 
sind erneut nachzupflanzen. 

3. Die gleichen Verpflichtungen treffen den Eigentümer oder Nutzungsberechtigten, wenn ein Dritter die geschützten 
Bäume entfernt, zerstört, beschädigt oder ihre Gestalt wesentlich verändert hat und dem Eigentümer oder 
Nutzungsberechtigten ein Ersatzanspruch gegen den Dritten zusteht. 

4. Ist der Eigentümer oder der Nutzungsberechtigte für einen Eingriff im Sinne von Abs. (1) nicht verantwortlich und es 
besteht kein Ersatzanspruch gegen einen Dritten, hat er es zu dulden, wenn die Gemeinde Maßnahmen zur 
Folgenbeseitigung nach Maßgabe von Abs. (1) ergreift. 
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§ 8 

Allgemeine Pflichten 
 
Die Pflichten (Tragen der Kosten) der Eigentümer und der sonstigen Berechtigten bleiben von dieser Satzung unberührt. 
Dies gilt auch für die Haftung in Verbindung mit den nach § 2 und § 3 geschützten Bäumen. 
 
 

§9 
Ordnungswidrigkeiten 

 
a) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5 NKomVG handelt, wer ohne dass eine Ausnahme oder Befreiung erteilt 

wurde, vorsätzlich oder fahrlässig gegen Verbote des § 4 verstößt, 
b) Auflagen oder Bedingungen nach § 6 Abs. (3) nicht nachkommt oder 
c) Ersatzpflanzungen nach § 6 Abs. (3) oder § 7 unterlässt. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Wilstedt, den 26. Februar 2013 
 
T. Riedesel (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Ladung 
zur Bekanntgabe des Nachtrags II zum Flurbereinigungsplan 

und Anhörung der Beteiligten 
 
 
In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Nindorf, Landkreis Rotenburg (Wümme) wird gemäß § 59 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S. 2794), zur Bekanntgabe des Nachtrags II zum Flurbereinigungsplan und Anhörung der Beteiligten (Teilnehmer und 
Nebenbeteiligte gem. § 10 FlurbG) ein Termin auf 

Montag, den 27. Mai 2013, um 11.00 Uhr 
im Hansenhof, Nindorfer Eichende 2, 27374 Visselhövede-Nindorf 

anberaumt, zu dem hiermit geladen wird. 
 
Widersprüche der Beteiligten gegen den bekannt gegebenen Nachtrag II zum Flurbereinigungsplan können gemäß § 59 
Abs. 2 FlurbG zur Vermeidung des Ausschlusses nur im Anhörungstermin am 27. Mai 2013 vorgebracht werden. Hierauf 
wird besonders hingewiesen. 
 
Zur Erläuterung des Flurbereinigungsplanes werden Bedienstete des Landesamtes für Geoinformation und Landent-
wicklung Niedersachsen - Regionaldirektion Verden - Amt für Landentwicklung Verden - am 27.05.2013 von 9.00 Uhr bis 
11.00 Uhr im Hansenhof, Nindorfer Eichende 2, 27374 Visselhövede-Nindorf, anwesend sein. 
 
Der Nachtrag II, der textliche Teil des Flurbereinigungsplanes und eine Übersichtskarte der neuen Grundstücke mit den 
Veränderungen durch die Nachträge I und II liegen in der Zeit vom 29.04.2013 bis zum 24.05.2013 bei der Stadt Vissel-
hövede im Raum D 24 des Bau- und Umweltamtes während der Bürostunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
 
Jeder vom Nachtrag betroffene Teilnehmer erhält einen Auszug aus dem Flurbereinigungsplan für seine jeweilige Ord-
nungsnummer. Bei Wahrnehmung der vorgenannten Termine werden die Teilnehmer gebeten, den zugestellten Auszug 
mitzubringen. 
 
Diejenigen Beteiligten, die an der Wahrnehmung der oben genannten Termine verhindert sind, können sich durch einen 
Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht muss schriftlich vorliegen und die Unterschrift amtlich beglaubigt sein. 
Vollmachtsvordrucke sind beim Amt für Landentwicklung Verden und der Stadt Visselhövede erhältlich. 
 
gez. Kracht (L. S.) 
 
 
Vorstehende Ladung des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - Regionaldirektion 
Verden - Amt für Landentwicklung Verden - vom 08.04.2013 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Visselhövede, 15.04.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.04.2013 Nr. 8 
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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Friedhofssatzung 
der Samtgemeinde Geestequelle 

 
 
Aufgrund der §§ 10 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde 
Geestequelle in seiner Sitzung am 19.12.2012 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
 
 

§ 1 
Geltungsbereich 

 
(1) Die im Bereich der Samtgemeinde Geestequelle gelegenen kommunalen Friedhöfe sind Eigentum der Gemeinden 

Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt und Oerel. Diese Gemeinden übertragen der Samtgemeinde unentgeltlich das 
Nutzungsrecht an den Grundstücken und Gebäuden ihrer Friedhöfe. Außerdem überträgt die Gemeinde Basdahl das 
Nutzungsrecht an der Aufbahrungshalle im Ortsteil Oese an die Samtgemeinde. Das Nutzungsrecht schließt alle 
beweglichen Sachen, die Friedhofszwecken dienen, ein. 

 
(2) Die Friedhöfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner einer Gemeinde der Samtge-

meinde waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Per-
sonen bedarf einer gesonderten Erlaubnis der Samtgemeinde im Einvernehmen mit der jeweiligen Mitgliedsge-
meinde. 

 
 

§ 2 
Verwaltung des Friedhofwesens 

 
Die Verwaltung und Beaufsichtigung der Friedhöfe und des Beerdigungswesens obliegt der Samtgemeinde Geeste-
quelle. Die Interessen der Gemeinden sind dabei zu berücksichtigen. 
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II. Ordnungsvorschriften 
 
 

§ 3 
Öffnungszeiten 

 
Die Friedhöfe sind während der festgesetzten Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
 

§ 4 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Die Besucher haben sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die Anordnungen der 

mit der Aufsicht betrauten Personen bzw. der Gemeinden sind zu befolgen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 

a) die Wege zu befahren, ausgenommen mit Kinderwagen und Rollstühlen, 
 b) während einer Bestattung oder einer Gedenkfeier in der Nähe Arbeiten auszuführen, 
 c) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädigen sowie Rasenflächen 

und Grabstätten unberechtigterweise zu betreten, 
 d) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde, 
 e) Abraum außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 
 f) Waren und gewerbliche Dienste anzubieten, 
 g) Druckschriften zu verteilen, 
 h) zu lärmen und zu spielen, 
 i) private Grünabfälle, Sperrmüll und Hausmüll auf dem Friedhof abzulagern. 
 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
 

§ 5 
Allgemeines 

 
Die von dem Standesbeamten/der Standesbeamtin ausgestellte Sterbeurkunde ist unverzüglich nach Eintritt des Todes 
bei der Samtgemeinde einzureichen. 
 
 

§ 6 
Tiefe der Gräber/Sargmaterial 

 
Die Tiefe des Grabes bis zur Oberkante des Sarges beträgt 1 m. 
Die Särge/Urnen müssen fest gefügt und undurchlässig sein. Sie dürfen nicht aus Metall oder anderen schwer vergäng-
lichen Stoffen hergestellt sein. 
 
 

§ 7 
Ruhefrist 

 
Die Ruhefrist für Leichen und Aschen beträgt auf den Friedhöfen der Gemeinden Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf und 
Hipstedt 30 Jahre. 
Die Ruhefrist für Leichen und Aschen beträgt auf den Friedhöfen der Gemeinde Oerel 20 Jahre. 
Die Ruhefrist nach einer anonymen Bestattung beträgt auf allen Friedhöfen 20 Jahre.  
 
 

§ 8 
Umbettungen 

 
(1) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Vorschriften, der vorherigen 

Zustimmung der Gemeinde. Bei Umbettung von Leichen wird die Zustimmung nur bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, in den ersten 5 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden öffentlichen Interesses oder eines 
besonderen Härtefalles erteilt. Umbettungen aus einem Reihengrab in ein anderes Reihengrab oder aus einem 
Urnenreihengrab in ein anderes Urnenreihengrab sind innerhalb eines Friedhofes nicht zulässig. 
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(2) Umbettungen erfolgen nur auf Antrag, antragsberechtigt ist bei Umbettung aus einem Reihengrab oder einem 

Urnenreihengrab der Verfügungsberechtigte, bei Umbettungen aus einem Wahlgrab oder einem Urnenwahlgrab der 
Nutzungsberechtigte. 

 
(3) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schäden, die an benachbarten Grabstätten oder an Anlagen durch die 

Umbettung entstehen, haben die Antragsteller zu tragen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhezeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder 

richterlichen Genehmigung. 
 
(6) Leichen und Aschen, die anonym bestattet sind, dürfen nicht umgebettet werden. 
 
 
IV. Grabstätten 
 
 

§ 9 
Arten der Grabstätten 

 
(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An den Grabstätten können Rechte nur nach dieser 

Satzung erworben werden. 
 
(2) Es werden folgende Arten von Grabstellen zur Verfügung gestellt: 
 a) Reihengrabstätten 
 b) Wahlgrabstätten  
 c) Urnenreihengrabstätten 
 d) Urnenwahlgrabstätten 
 e) Anonyme Reihengrabstätten  
 f) Anonyme Urnenreihengrabstätten  
 
(3) Bei Beisetzungen darf in jedem Grab grundsätzlich nur eine Leiche beigesetzt werden. 
 
(4) Aschenurnen dürfen außer in Urnenreihen- und Urnenwahlgrabstätten, anonymen Urnenreihengrabstätten auch in 

Wahlgrabstätten für Erdbestattungen beigesetzt werden. 
 
(5) Aus dem erworbenen Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege der Grabstätte, mit Ausnahme der 

anonymen Grabstätten. Die gemeindliche Pflege der anonymen Grabstätte kann auch durch Bodendecker oder 
angepasst an die sonstige Friedhofsgestaltung erfolgen. Wird eine Grabstätte nicht den Vorschriften entsprechend 
angelegt oder länger als 3 Monate in der Unterhaltung vernachlässigt, so ist der Nutzungsberechtigte unter Fristset-
zung zur Beseitigung der Mängel schriftlich aufzufordern. Ist der Nutzungsberechtigte unbekannt oder nicht zu 
ermitteln, genügt eine öffentliche auf einen Monat befristete Aufforderung. Kommt der Nutzungsberechtigte der Auf-
forderung nicht nach, so kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte abräumen, einebnen und begrünen lassen. Die 
abgeräumten Grabaufbauten fallen entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Samtgemeinde. 

 
(6) Ein Anspruch auf Verleihung von Nutzungsrechten an einer der Lage nach bestimmten Grabstätte oder auf Unver-

änderlichkeit der Umgebung besteht nicht. 
 
(7) Die Gräber für die Erdbeisetzung müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
 

§ 10 
Erläuterung der Grabstätten 

 
(1) a) Reihengrabstätten sind Grabstätten, die im Beerdigungsfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhefrist 

nach § 7 dieser Satzung abgegeben werden. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes ist nur auf Antrag mög-
lich. Das Nutzungsrecht wird durch die Zahlung der festgesetzten Gebühr erworben. Das Abräumen und Eineb-
nen nach Ablauf der Ruhefrist wird den Angehörigen - soweit sie bekannt sind - übertragen. 

 b) Größe der Reihengrabstätten: Länge 2,10 m, Breite 0,90 m, Abstand 0,30 m. 
 
(2) Wahlgrabstätten werden einzeln oder mit mehreren Grabstellen für die Dauer des Nutzungsrechtes vergeben. Das 

Nutzungsrecht beträgt die in § 7 dieser Satzung festgelegte Zeit und wird durch Zahlung der festgesetzten Gebühr 
erworben. Der vollständige oder teilweise Wiedererwerb eines Nutzungsrechtes ist nur auf Antrag möglich. Die Tei-
lung einer Grabstätte ist nur zulässig, wenn hierdurch keine Einzelgräber entstehen und die erforderlichen Zuwe-
gungen gegeben sind. 
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(3) In den Wahlgräbern können die Erwerber und die in der Gemeinde wohnenden Angehörigen bestattet werden. Als 

Angehörige gelten a) Ehegatten, b) Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und Geschwister, 
c) die Ehegatten der unter b) bezeichneten Personen. Die Bestattung anderer Personen bedarf der Zustimmung der 
Samtgemeinde unter Mitsprache der jeweiligen Gemeinde. 

 
(4) Das Nutzungsrecht geht mit dem Tod des Nutzungsberechtigten auf dessen Erben oder die in einer letztwilligen Ver-

fügung bestimmte Person über. Sind mehrere Rechtsnachfolger vorhanden, so sind diese verpflichtet, unverzüglich 
einen neuen Nutzungsberechtigten zu benennen. Falls innerhalb einer angemessenen Frist kein Nutzungsberech-
tigter genannt wird, kann die Samtgemeinde Geestequelle von ihrem Auswahlermessen Gebrauch machen. 

 
(5) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstellen kann jederzeit zurückgegeben werden. 
 
(6) Urnenreihengrabstätten sind Grabstellen, die der Reihe nach belegt werden. In einer Urnenreihengrabstätte kann nur 

eine Urne beigesetzt werden. Die Beisetzung in Überurnen (aus Ton und Metall) ist in einem Urnenreihengrab nicht 
gestattet. 

 
(7) Urnenwahlgrabstätten sind Grabstellen, an denen ein Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhefrist nach § 7 dieser 

Satzung erworben wird. Entsprechend der jeweiligen Größe einer Urnenwahlgrabstätte können mehrere Urnen bei-
gesetzt werden. 

 
(8) Anonyme Reihengrabstätten sind Grabstellen entsprechend § 10 (1). Diese Grabstellen werden nicht durch ein 

Grabzeichen gekennzeichnet. 
 
(9) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. 
 
 
V. Denkzeichen und Einfriedungen 
 
 

§ 11 
Grabmäler 

 
Die Errichtung von Grabmälern, Einfriedungen, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung ist, 
sofern sie gegen den bisherigen gestalterischen Rahmen des jeweiligen Friedhofs verstoßen, nur mit Zustimmung der 
Samtgemeinde gestattet. Ohne Zustimmung aufgestellte Grabmäler können auf Kosten des Verpflichteten von der 
Samtgemeinde entfernt werden. Die Zustimmung ist rechtzeitig einzuholen. 
 
 

§ 12 
Firmenbezeichnungen 

 
Firmenbezeichnungen dürfen nur in unauffälliger Weise, möglichst seitlich an den Grabmälern angebracht werden. 
 
 

§ 13  
Entfernen und Schutz besonderer Grabmäler 

 
(1) Nach Ablauf des Nutzungsrechts (bzw. der Ruhefrist bei Reihengräbern) nicht entfernte Grabmäler, Einfriedungen 

usw. gehen in das Eigentum der jeweiligen Gemeinde über. 
 
(2) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmäler oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofes aus 

früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz des Friedhofseigentümers. Sie dürfen nicht 
ohne besondere Genehmigung entfernt oder abgeändert werden. 

 
 

§ 14  
Standsicherheit der Grabmäler 

 
(1) Die Grabmäler sind ihrer Größe nach entsprechend den allgemein anerkannten Regeln des Handwerks zu funda-

mentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber 
nicht umstürzen oder sich senken können. 

 
(2) Die Grabinhaber sind für alle Schäden haftbar, die infolge ihres Verschuldens durch Umfallen der Grabmäler bzw. 

Abstürzen von Teilen derselben verursacht wird. 
 

 104

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
VI. Herstellung, Bepflanzung und Unterhaltung der Gräber 
 
 

§ 15  
Gärtnerische Gestaltung der Gräber 

 
(1) Alle Grabstellen müssen innerhalb von 3 Monaten nach Belegung hergerichtet sein und dauerhaft instand gehalten 

werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plät-
zen abzulagern. Auf den Abfall-Sammelstellen der Friedhöfe darf nur kompostierfähiges Material der Grabstellen 
abgelagert werden. 

 
(2) Alle Grabstätten müssen in einer des Friedhofes würdigen Weise gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. 
 
(3) Grabbeete dürfen nicht über 20 cm hoch sein. 
 
(4) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die benachbarten Gräber nicht 

stören. Die Bepflanzung auf den Grabstellen darf nur eine Höhe von höchstens 140 cm erreichen.  
 Bei anonymen Urnengrabstellen dürfen keine Kränze, Schalen und Gestecke abgelegt oder Pflanzen eingesetzt 

werden. Nur Schnittblumen sind zulässig. 
 
(5) Das Bestreuen der Grabstätte mit Sand und Kies sowie das Aufstellen unwürdiger Gefäße zur Aufnahme von Blumen 

ist nicht gestattet. 
 
 
VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 16  
Alte Rechte 

 
(1) Bei Grabstätten, über die bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits verfügt war, richtet sich die Ruhefrist nach den Vor-

schriften der Satzung vom 08.03.1976. 
 
(2) Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte werden nunmehr dieser Satzung unterwor-

fen. 
 
 

§ 17  
Gebühren 

 
Für die Erhebung von Gebühren ist die jeweils geltende Gebührensatzung maßgebend. 
 
 

§ 18  
Zwangsmaßnahmen 

 
Für den Fall der Nichtbefolgung von Vorschriften dieser Satzung wird ein Zwangsgeld bis zu 250 € oder die Ersatzvor-
nahme auf Kosten säumiger Pflichtiger angedroht. Für die Anwendung der Zwangsmittel gelten die §§ 64, 65, 66, 67 und 
70 des Niedersächsischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) entsprechend. 
 
 

§ 19  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die bisher im Bereich der Samtgemeinde Geestequelle 
bestehende Friedhofssatzung vom 06.02.2006 außer Kraft. 
 
 
Oerel, den 19.12.2012 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Meyer (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2013 Nr. 9 
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Friedhofsgebührenordnung  

der Samtgemeinde Geestequelle 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes in Verbindung mit §§ 2 und 5 des 
Nds. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Geestequelle in seiner Sitzung am 19.12.2012 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gegenstand und Höhe der Gebühren 

 
(1) Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe in den Gemeinden Alfstedt, Basdahl, Ebersdorf, Hipstedt und Oerel 

werden Gebühren erhoben. 
 
(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der anliegenden Gebührentabelle, die Bestandteil dieser Satzung ist. 
 
(3) Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt die Samtgemeinde Geeste-

quelle die zu entrichtende Vergütung im Einzelfall nach dem tatsächlichen Aufwand fest. 
 
(4) Für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe durch Auswärtige wird die doppelte Gebühr erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner sind die Antragsteller und die Erben eines Verstorbenen. Sie haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehen und Fälligkeit 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht, wenn die Leistungen oder Amtshandlungen beantragt oder veranlasst worden sind. 
 
(2) Die Gebühren werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt zum 01.01.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 06.02.2006 
außer Kraft. 
 
 
Oerel, den 19.12.2012 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Meyer (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Gebührentafel vom 19.12.2012 

(Anlage zur Friedhofsgebührenordnung) 
 
 

 
Gemeinde 

 
Für die Einräumung 

des 
Nutzungsrechtes an 

 
Für die Einräumung 

des 
Nutzungsrechtes an 

Alleinige 
Benutzung der 

Leichenkammer 

 einer 
Familien- 
grabstätte 
oder einer 

Urnen- 
grabstätte 
(je Grab- 

stelle) 

einem 
Reihen- 

grab 
oder 

einem 
Urnen- 
reihen- 
grab 

einer 
anonymen 
Reihen- 

grab- 
stätte 

einer 
anonymen 
Reihen- 

grab- 
stätte 

Für die 
Verlänge- 
rung von 

Nutzungs- 
rechten an 

Reihengrab- 
stätten, 
Wahl- 

grabstätten 
und 

Urnen- 
wahlgrab- 
stätten je 
Grabstelle 
und Jahr 

Unterhal- 
tungs-
gebühr 
je Grab- 

stelle 
einer 

Familien-
grab- 
stätte 

pro Jahr 

Unterhal- 
tungs-
gebühr 
je Grab- 

stelle 
bei Reihen- 

urnen- 
gräbern für 
30 Jahre 
einmalig 

Unterhal- 
tungsgebühr 

je Grab- 
stelle 
bei 

anonymer 
Bestattung 

für 20 Jahre 
einmalig 

Für das 
Gaben 
einer 
Gruft 

(sofern 
der 

Samtge- 
meinde 

Kosten in 
dieser 
Höhe 

entstehen) 

Benut- 
zung 
der 

Fried- 
hofs- 

kapelle Bis zu 
96 Std. 

Je 
weiterer 
angef. 
Tag 

 Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro 

Alfstedt 40,00 40,00 -- -- 1,00 5,00 450 
pauschal* 

350,00 
pauschal* 

Auswärtige 
600,00 

pauschal* 

-- 120,00 40,00 10,00 

Basdahl 50,00 50,00 350,00 300,00 1,50 4,00  100,00 -- 130,00 40,00 26,00 

Ebersdorf 31,00 31,00 250,00 200,00 1,00 4,00  250,00 256,00* 
Urne: 

128,00* 

102,00 26,00   5,00 

Hipstedt 45,00 45,00 400,00 300,00 1,50 4,00  120,00 250,00* 
Urne: 

125,00* 

120,00 40,00 10,00 

Oerel 45,00 45,00 250,00 -- -- 4,00  380,00 
pauschal* 

Auswärtige 
600,00 

pauschal* 

-- 180,00 100,00 10,00 

 
*Einschließlich Einräumung des Nutzungsrechtes und Pflege 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.05.2013 Nr. 9 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 10 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.05.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) über den Bebauungsplan Nr. 55 B I - Glockengießerstr. Ost -, 3. Änderung, vom 
23. April 2013 
 
Satzung für die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Rotenburg vom 23. Mai 2013 
 
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Geestequelle für das Haushaltsjahr 2013 vom 14. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2013 vom 4. April 2013 
 
Satzung über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die Tageseinrich-
tungen für Kinder der Gemeinde Horstedt vom 4. März 2013 
 
Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Sottrum 
(Straßenbaubeitragssatzung) vom 10. September 2012 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Ostereistedt-Rockstedt in Ostereistedt im Landkreis Rotenburg (Wümme) 
vom 20. Februar 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 55 B I - Glockengießerstr. Ost -, 3. Änderung 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 50 B I 
- Glockengießerstr. Ost -, 3. Änderung, als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23.04.2013 
 

i. V. Scholz 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 

Jedermann kann den Bebauungsplan ab 31.05.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, Rathaus, während 
der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan 
dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 31.05.2013 
 
Der Bürgermeister 
i. V. Scholz 
 
 

 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
 
 

Satzung 
für die Kinderfeuerwehr der Freiwilligen Feuerwehr 

der Stadt Rotenburg (Wümme) 
 
 
Auf Grund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert am 24.4.2013 (Nds. GVBl. S. 359) und der §§ 11 und 13 des Niedersächsischen 
Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 2012, 269), in der zur Zeit gültigen Fassung, erlässt 
der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) am 23.05.2013 folgende Satzung für die Einrichtung einer Kinderfeuerwehr bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Rotenburg: 
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§ 1 

Organisation 
 
Die Kinderfeuerwehr Rotenburg (Wümme) ist Bestandteil der Ortsfeuerwehr Rotenburg und wird gem. § 13 NBrandSchG 
i. V. m. § 11 Abs. 3 NBrandSchG als andere Abteilung eingerichtet. Sie untersteht der Aufsicht des/der 
Ortsbrandmeisters/in der Ortsfeuerwehr Rotenburg. 
 
 

§ 2 
Aufgaben und Ziele 

 
(1) Aufgaben und Ziele der Kinderfeuerwehr sind die 
 a. spielerische Vorbereitung auf die Mitgliedschaft in der Jugendfeuerwehr, 
 b. Erziehung der Mitglieder zur Hilfe für die Gemeinschaft, 
 c. Erziehung zur Gruppen- und Teamfähigkeit und die 
 d. Förderung der sozialen Kompetenz. 
 
(2) Zur Erfüllung der vorgenannten Aufgaben und Ziele gehören insbesondere folgende Aktivitäten: 
 a. Spiel und Sport 
 b. Basteln 
 c. Informationsveranstaltungen (z. B. Besuch von Feuerwehren, Feuerwehrmuseen) 
 d. Brandschutzerziehung 
 e. Verkehrserziehung 
 f. Gesundheitserziehung 
 g. Umweltschutz 
 
(3) Durch spielerisches Handeln sollen die Kinder an die Tätigkeiten einer Feuerwehr herangeführt werden. Die 

Betreuungspersonen haben darauf zu achten, dass die Kinder bei Ihren Aufgaben keinen gesundheitsgefährdenden 
Einflüssen (z. B. Wärme, Kälte, Nässe, Druck, Lasten) ausgesetzt werden. Es darf keine feuerwehrtechnische 
Ausbildung an und mit Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr durchgeführt werden. 

 
(4) Bei der Tätigkeit in der Kinderfeuerwehr ist die Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Kindes zu berücksichtigen. Auf 

die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften ist besonders zu achten. 
 
(5) Die Kinderfeuerwehr gestaltet ihre jugendpflegerische Arbeit nach den Richtlinien für die öffentliche Anerkennung 

von Trägern der Jugendarbeit - RdErl. des MK vom 1.12.1989 (Nds. MBl. S. 188) in der jeweils gültigen Fassung 
sowie dem Gesetz zur Neuordnung des Kinder- und Jugendhilferechts, dem Jugendförderungsgesetz und dem 
Jugendschutzgesetz. 

 
(6) Die Kinderfeuerwehr führt ihren Dienst getrennt vom Dienst der Jugendfeuerwehr durch. 
 
 

§ 3 
Mitgliedschaft 

 
(1) In die Kinderjugendfeuerwehr können Kinder aufgenommen werden, die in der Stadt Rotenburg (Wümme) mit 

Hauptwohnsitz gemeldet sind und die das 6. Lebensjahr vollendet haben. Die Aufnahme in die Kinderfeuerwehr 
bedarf der schriftlichen Zustimmung der/des Erziehungsberechtigten. Die Entscheidung über die Aufnahme trifft 
der/die Ortsbrandmeister/in. 

 
(2) Die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr endet 
 a. durch Übertritt in die Jugendfeuerwehr ab Vollendung des 10. Lebensjahres, 
 b. mit Vollendung des 12. Lebensjahres, 
 c. durch den durch die/den Erziehungsberechtigten erklärten Austritt, 
 d. durch Aufgabe des Hauptwohnsitzes in der Stadt Rotenburg (Wümme), 
 e. durch Ausschluss durch das Ortskommando oder 
 f. durch Auflösung der Kinderfeuerwehr. 
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§ 4 

Rechte und Pflichten 
 
(1) Jedes Mitglied der Kinderfeuerwehr hat das Recht bei der Gestaltung des Übungsdienstes mitzuwirken und in 

eigener Sache gehört zu werden. 
 
(2) Jedes Mitglied übernimmt freiwillig die Verpflichtung 
 a. an Dienststunden und Veranstaltungen regelmäßig, pünktlich und aktiv teilzunehmen, 
 b. die im Rahmen dieser Grundsätze gegebenen Anordnungen zu befolgen und 
 c. die Gemeinschaft der Kinderfeuerwehr zu achten und zu unterstützen. 
 
 

§ 5 
Leitung der Kinderfeuerwehr 

 
Die Ortsbrandmeisterin/Der Ortsbrandmeister leitet die Kinderfeuerwehr. 
 
 

§ 6 
Betreuungskräfte 

 
(1) Die/Der Ortsbrandmeister/in schlägt dem Ortskommando eine geeignete Person für die Betreuung der Mitglieder 

der Kinderfeuerwehr vor. Das Ortskommando beschließt mit einfacher Mehrheit über die Beauftragung der Betreu-
ungskraft. Die Betreuungskraft muss nicht Mitglied der Feuerwehr sein. 

 
(2) Die Betreuungskraft sollte über eine Ausbildung als Jugendleiterin/Jugendleiter oder eine vergleichbare Ausbildung 

verfügen und persönlich für die Arbeit mit Kindern geeignet sein. Sie legt vor Anritt der Betreuungstätigkeit der Stadt 
Rotenburg (Wümme) ein erweitertes Führungszeugnis vor. 

 
(3) Die Betreuungskraft darf nicht gleichzeitig Jugendfeuerwehrwart/in sein. 
 
(4) Die Betreuungskraft ist für die inhaltliche Ausgestaltung der Übungsstunden der Kinderfeuerwehr verantwortlich. Im 

Einzelnen obliegen Ihr folgende Aufgaben: 
a. Aufstellung eines Dienstplanes, nach Abstimmung mit der/dem Ortsbrandmeister/in. 

 b. Planung und Durchführung von Veranstaltungen 
 c. Erledigung der laufenden Verwaltungsarbeiten 
 d. Zusammenarbeit mit der/dem Jugendfeuerwehrwart/in 
 e. Zusammenarbeit mit der/dem Ortsbrandmeister/in 
 
(5) Die Betreuungskraft nimmt an den Ortskommando-Sitzungen mit beratender Stimme teil. Einmal im Jahr übergibt 
 sie dem Ortskommando einen Tätigkeitsbericht. 
 
(6) Die Betreuungskraft arbeitet ehrenamtlich. Sie erhält eine pauschale Aufwandsentschädigung in Höhe der 
 Entschädigung für Jugendwarte (§ 5 Abs. 1 Bchst. f der Entschädigungssatzung). Alle anderen Forderungen aus 
 der Tätigkeit als Betreuungskraft sind damit abgegolten. 
 
 

§ 7 
Sprecherin/Sprecher der Kinderfeuerwehr 

 
Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr können aus ihrer Mitte für die Dauer eines Jahres eine Sprecherin oder einen 
Sprecher wählen. Dessen Aufgabe ist es, die Belange der Mitglieder der Kinderfeuerwehr gegenüber der Leitung der 
Kinderfeuerwehr zu vertreten. 
 
 

§ 8 
Bekleidung 

 
Zur Förderung des Gemeinsinns tragen die Mitglieder der Kinderfeuerwehr während des Übungsdienstes und auf 
Veranstaltungen eine einheitliche Oberbekleidung (z. B. T-Shirt). Eine weitergehende Bekleidungsordnung besteht nicht. 
Dienstkleidung der Mitglieder der Jugendfeuerwehr/der Freiwilligen Feuerwehr darf nicht getragen werden. 
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§ 9 

Kosten 
 
Die Kosten für Übungsmaterial und Bekleidung trägt die Stadt Rotenburg (Wümme). Mitgliedsbeiträge werden nicht 
erhoben. Für einzelne Veranstaltungen ist die Betreuungskraft berechtigt von den Erziehungsberechtigten der Mitglieder 
Kostenbeiträge zu erheben. 
 
 

§ 10 
Auflösung der Kinderfeuerwehr 

 
Der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) kann im Benehmen mit dem Ortskommando der Freiwilligen Feuerwehr Roten-
burg (Wümme) die Kinderfeuerwehr auflösen. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.06.2013 in Kraft. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23.05.2013 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Eichinger      (L.S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Geestequelle für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Geeste-
quelle in der Sitzung am 14.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 4.270.400,00 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 4.270.400,00 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0,00 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.957.800,00 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.777.100,00 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 64.600,00 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 391.300,00 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 19.700,00 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 4.022.400,00 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.188.100,00 € 
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§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen 
werden dürfen, wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Samtgemeindeumlage wird auf 1.175.000,00 € festgesetzt und zwar je zur Hälfte 
a) nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden per 30.06.2011 = 90,6496 € je Einwohner 
b) nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2012 = 19,7906 % der Steuerkraftmess-

zahlen für Umlagen 2012 der Mitgliedsgemeinden. 
 
 
Oerel, 14.03.2013 
 
Meyer 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG und § 111 Abs. 3 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 23.05.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/080 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Oerel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Oerel, den 31. Mai 2013 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
 
 

Haushaltssatzung  
der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in 
der Sitzung am 04.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.079.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.079.300 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 5.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 5.000 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
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2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.399.300 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.895.400 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.187.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 9.002.600 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 3.500.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 309.000 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 11.086.800 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 15.207.000 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 3.500.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nach den Bemessungsgrundlagen für die Kreisumlage für das Haus-
haltsjahr 2013 auf 40,5 v. H. festgesetzt. 
 
 
Selsingen, 04.04.2013 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG, § 111 Abs. 3, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 10.05.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/090 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Selsingen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Selsingen, den 31. März 2013 
 
Samtgemeinde Selsingen 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
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Satzung 

über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Tageseinrichtungen 

für Kinder der Gemeinde Horstedt 
 
 
Aufgrund der § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden Fas-
sung, in Verbindung mit den §§ 1 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der zur Zeit geltenden  Fassung 
sowie des § 20 des Gesetzes  über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat 
der Gemeinde Horstedt in seiner Sitzung am 04. 03. 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtlicher Status  

 
Die Gemeinde Horstedt betreibt als öffentliche Kindertageseinrichtung den Kindergarten „Wiestehummeln“ mit Vormit-
tagsbetreuung und verlängerten Öffnungszeiten und einer Krippe, in der Hauptstraße 31, 27367 Horstedt. Die Leitung 
übt das Hausrecht aus. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
In der Tageseinrichtung sollen Kinder bis zur Einschulung unter Anleitung von Betreuungspersonen im Sinne des § 2 
KiTaG gefördert werden. Dafür ist von der Einrichtung eine Konzeption regelmäßig fortzuschreiben. Die Tageseinrich-
tung ergänzt und unterstützt damit die Erziehung des Kindes in der Familie. Im Übrigen richten sich die Aufgaben nach 
dem KiTaG. 
 
 

§ 3 
Aufnahme 

 
(1) Der Kindergarten steht grundsätzlich allen Kindern von Vollendung des 3. Lebensjahres bis zum Beginn der Schul-
pflicht offen, die in der Gemeinde Horstedt mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und tatsächlich in der Gemeinde Horstedt 
wohnen. Die Kinderkrippe steht ebenfalls grundsätzlich allen Kindern von der Vollendung des 1. Lebensjahres bis zur 
Vollendung des 3. Lebensjahres offen, die in der Gemeinde Horstedt mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und tatsächlich in 
der Gemeinde Horstedt wohnen. 
 
(2) Soweit Plätze vorhanden sind, können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. Die Aufnahme 
erfolgt dann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bis zum Ende des Kindergartenjahres. Der Widerruf kann 
erfolgen, wenn ansonsten in der Gemeinde Horstedt wohnhafte Kinder nicht aufgenommen werden können. 
 
(3) Sofern die Tageseinrichtungen nicht ausgelastet sind, werden für die Betreuung von Kindern aus der Gemeinde 
Horstedt in anderen Kindertagesstätten keine Zuschüsse gezahlt. 
 
 

§ 4 
Aufnahmeverfahren 

 
(1) Die Kinder werden grundsätzlich nach dem Alter aufgenommen, ältere Kinder haben Vorrang. In begründeten Ein-
zelfällen können Kinder abweichend vor dieser Regelung unter Abwägung sozialer Aspekte aufgenommen werden. Die 
Anmeldung der Kinder muss vom 01.03. bis 31.03. des Anmeldejahres bei der Gemeinde Horstedt erfolgt sein. 
 
(2) Die Aufnahme der Kinder ist mittels Aufnahmeantrag schriftlich bei der Gemeinde zu beantragen. Soweit eine 
besondere soziale Situation des Kindes oder der Sorgeberechtigten gegeben ist, muss dieses im Antrag angegeben und 
begründet werden. Die Aufnahmen erfolgen in der aufgeführten Reihenfolge der sozialen Dringlichkeit: 

1. Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden 
2. Kinder von allein erziehenden Elternteilen 
3. Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind 
4. Geschwisterkinder 

 
(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet der Bürgermeister im Benehmen mit der Kindergartenleitung. Die Entschei-
dung über den Aufnahmeantrag ist den Sorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen. Bei Unstimmigkeiten entscheidet der 
Gemeinderat. 
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§ 5 

Öffnungszeiten und Ferienregelung 
 
(1) Die Tageseinrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr für die Vormit-
tagsgruppen geöffnet. Die Krippe ist von 8.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet. Es werden ein Frühdienst von 7.30 Uhr bis 
8.00 Uhr und ein Spätdienst von 12.00 Uhr bis 15.00 Uhr angeboten. Früh- und Spätdienste stehen nur berufstätigen 
Eltern zur Verfügung. 
  
(2) Bei Bedarf werden in der Tageseinrichtung Sonderdienste eingerichtet. Der Sonderdienst soll für die Eltern für das 
laufende Kindergartenjahr bindend sein. Die Abmeldung vom Sonderdienst ist nur zum Ende eines Kalendermonats 
möglich. Die Frist für die Abmeldung beträgt 3 Monate. 
 
(3) Zu Beginn eines jeden Betreuungsjahres wird der genaue Zeitraum der Ferien festgelegt. In den Sommerferien, 
15 Werktage der Schulferien, Weihnachten vom 22.12. bis 02.01., Ostern 2 Tage, 1 Tag nach Himmelfahrt und Dienstag 
nach Pfingsten. 
 
 

§ 6 
Besuchsregelung 

 
(1) Das Betreuungsjahr dauert vom 1. August bis zum 31. Juli. 
 
(2) Ist das Kind am Besuch der Tageseinrichtung verhindert, so ist dieses der Leitung unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Fehlt das Kind ununterbrochen länger als zwei Wochen (oder zehn Öffnungstage) unentschuldigt, so kann nach 
schriftlicher Mitteilung an die Sorgeberechtigten über den Platz anderweitig verfügt werden. 
 
(4) Eine Abmeldung des Kindes ist nur zum Ende eines Kalendermonats möglich. Die Frist für die Abmeldung beträgt 
drei Monate. Eine Verkürzung der Abmeldefrist ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich (z. B. Orts-
wechsel, länger andauernde Krankheit). Für das letzte Vierteljahr des Betreuungsjahres ist eine Abmeldung nur zum 
Ende des Betreuungsjahres zulässig, wenn nicht besondere Gründe vorliegen. 
 
(5) Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das Verhalten des Kindes eine für den Betrieb der Kinder-
tagesstätte unzumutbare Belastung, oder das Kind bedarf besonderer Hilfe, die die Einrichtungen trotz erheblicher 
Bemühungen nicht leisten können, oder aus pädagogischen Gründen, z. B. Regelverstöße, wenn mit einer Gefährdung 
anderer zu rechnen ist, kann das Kind vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Vorab sind umfassend alternative 
Kinderbetreuungsmaßnahmen zum Wohle des Kindes zu prüfen.  
 
 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

 
Richtlinien zur Festsetzung der Kindertagesstättengebühren 
Der Rat der Gemeinde Horstedt hat in seiner Sitzung am 04.03.2013 für die Festsetzung der Kindertagesstättengebühr 
folgende Richtlinie beschlossen: 
 
1. Allgemeines 
Gemäß § 20 des Nds. Kindertagesstättengesetzes sind die Entgelte für den Besuch von Kindertagesstätten so zu 
bemessen, dass die wirtschaftliche Belastung für die Sorgeberechtigten zumutbar ist. Die Sätze der Entgelte sollen sich 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Kinder richten 
und gestaffelt werden. 
Der Rat der Gemeinde Horstedt hat dieser gesetzlichen Vorgabe mit der nachstehenden Sozialstaffel Rechnung getra-
gen. 
 
2. Kindertagesstättengebühren 
Die monatlichen Kindertagesstättengebühren richten sich nach der nachstehenden Sozialstaffel. Soweit die Gebühren 
von Dritter Seite (Land, Landkreis) gezahlt werden, entfällt für die Sorgeberechtigten die Gebührenpflicht. 
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2.1 Sozialstaffel 
 

Stufe 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 5 Tage 
(20 Std.) 

5 Tage 
(25 Std.) 

5 Tage 
(30 Std.) 

5 Tage 
(35 Std.) 

Krippe 
(35 Std.) 

1 bis 
19.000,00 € 

bis 
23.000,00 €

bis 
27.000,00 € 

bis 
31.000,00 €

bis 
35.000,00 €

 
  75,00 € 

 
  93,75 € 

 
112,50 € 

 
131,25 € 

 
131,25 € 

2 bis 
31.000,00 € 

bis 
35.000,00 €

bis 
39.000,00 € 

bis 
43.000,00 €

bis 
47.000,00 €

 
100,00 € 

 
125,00 € 

 
150,00 € 

 
175,00 € 

 
175,00 € 

3 bis 
43.000,00 € 

bis 
47.000,00 €

bis 
51.000,00 € 

bis 
55.000,00 €

bis 
59.000,00 €

 
125,00 € 

 
156,25 € 

 
187,50 € 

 
218,75 € 

 
218,75 € 

4 über 
43.000,00 € 

über 
47.000,00 €

über 
51.000,00 € 

über 
55.000,00 €

über 
59.000,00 €

 
155,00 € 

 
193,75 € 

 
232,50 € 

 
271,25 € 

 
271,25 € 

 
 
a) Die Zuschläge für die Sonderdienste in allen Gruppen betragen für den Frühdienst 10 % je ½ Std. der Gebühren. Die 

Berechnung der Zuschläge liegt die Gebühr der 5 Tage (20 Std.) Gruppe zu Grunde. 
b) Der Zuschlag für den Frühdienst in der Krippengruppe beträgt 10 % je ½ Std. der Gebühren. 
c) Das 2. Kindergartenkind erhält eine Ermäßigung von 50 % auf 20 Std/wö. 
 Das 3. Kindergartenkind wird von den Gebühren befreit. 
d) Die Krippenkinder sind von den Ermäßigungen ausgenommen. 
e) Die Kosten für das Mittagessen werden nach Aufwand berechnet. 
 
2.2 Gebührenklausel 
Die Kindertagesstättengebühren können entsprechend der Kostensteigerung gegenüber dem abgewickelten Haus-
haltsjahr (Rechnungsergebnis des Vorjahres) bei Bedarf angepasst werden. 
 
3. Familieneinkommen 
Familieneinkommen im Sinne dieser Richtlinie ist der Gesamtbetrag der Einkünfte, der sich aus dem Einkommen-
steuerbescheid oder aus dem Bescheid über den Lohnsteuerjahresausgleich der Eltern oder der Partner einer Lebens-
gemeinschaft innerhalb eines Kalenderjahres ergibt. Maßgeblich für die Gebührenfestsetzung ist der Einkommen-
steuerbescheid aus dem Veranlagungszeitraum vor der Aufnahme des Kindes in den Kindergarten. 
 
3.1 Umfang des Einkommens 
Zum Einkommen gehören die Einkunftsarten gemäß § 2 des Einkommensteuergesetzes nämlich, 
a) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
b) Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
c) Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit  
d) Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 
e) Einkünfte aus Kapitalvermögen 
f) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
g) sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG. 
 
Verluste aus Vermietung und Verpachtung sowie aus gewerblichen Beteiligungen dürfen nicht abgesetzt werden. 
 
Zum Familieneinkommen gehören ferner andere Geldleistungen oder Bezüge, die zur Bestreitung des Familienein-
kommens bestimmt oder geeignet sind, wie Unterhaltsleistungen, pauschal versteuerte Einnahmen aus Tätigkeit, Kran-
kengeld, Arbeitslosengeld und dergleichen. 
 
Nicht zum Familieneinkommen zählen das Kindergeld, Wohngeld, Elterngeld bis 300 €, die Grundrente nach BVG und 
der Rentenanteil für die Kindererziehungsleistung. Unterhaltsleistungen, die aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung an 
Dritte gezahlt werden, werden vom Familieneinkommen abgezogen. 
 
3.2 Ermittlung des Einkommens 
Die Einkünfte sind durch Vorlage eines Einkommensteuerbescheides/Bescheides über Lohnsteuerjahresausgleich 
nachzuweisen. Dabei ist der Veranlagungszeitraum vor Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres maßgebend. 
 
Wer nicht zur Einkommensteuer veranlagt wird bzw. keinen Lohnsteuerjahresausgleich geltend gemacht hat, hat seine 
Einkünfte durch Bescheinigung des Arbeitgebers über das Einkommen des Vorjahres bzw. durch eine Leistungsbe-
scheinigung nachzuweisen. 
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3.3 Einkommensveränderung 
Sofern sich die laufenden und somit die aktuellen Einkünfte gegenüber dem vorgelegten Steuerbescheid um mehr als 
15 % verändert haben, ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Leistungsnachweise vorzulegen. 
 
Verändern sich die Einkünfte im laufenden Kindergartenjahr durch Aufnahme einer selbständigen oder unselbständigen 
Arbeit eines Sorgeberechtigten, so ist dies innerhalb von 4 Wochen für die Neufestsetzung der Kindertagesstättengebühr 
anzuzeigen und durch Belege nachzuweisen. 
 
4. Festsetzung der Kindertagesstättengebühr 
Die Veranlagung der Gebühr erfolgt durch eine Selbsterklärung des Sorgeberechtigten mit Vorlage der Einkommens-
nachweise. 
 
Sorgeberechtigte, die ihr Einkommen nicht innerhalb von 4 Wochen nach Aufnahme des Kindes im Kindergarten nach-
weisen, zahlen den Höchstbetrag der jeweiligen Gebühren. 
 
5. Zahlungen 
Die Kindertagesstättengebühr ist bis zum 5. des Monats im Voraus zu entrichten. 
 
Die Schließung der Kindertagesstätten an Wochenenden, an gesetzlichen Feiertagen, während der Ferien oder aus 
sonstigen Gründen berechtigen nicht zur Kürzung der Gebühr. 

 
Für Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres bis zum 15. eines Monats in der Kindertagesstätte aufgenommen 
werden, ist die volle Gebühr zu entrichten. Für Aufnahmen nach dem 15. eines Monats ist der halbe Monatsbeitrag zu 
zahlen. 
 
Die Abmeldung für ein Kind wird erst dann wirksam, wenn eine schriftliche Mitteilung hierüber vorliegt. 
 
Die Kindertagesstättengebühr wird für das gesamte Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) erhoben. 
 
6. Inkrafttreten 
Die Richtlinien treten ab 01.08.2013 in Kraft. 
 
 

§ 8 
Gesundheitsvorsorge 

 
(1) In den Tageseinrichtungen können nur Kinder betreut werden, die frei von ansteckenden Krankheiten sind. In 
begründeten Fällen ist dieses der Leitung durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Die Bescheinigung soll 
nicht älter als eine Woche sein. Ferner ist, soweit vorhanden, der Leitung das Vorsorgeuntersuchungsheft zur Einsicht-
nahme vorzulegen. Bei Aufnahme sollte das Kind gegen Wundstarrkrampf geimpft sein. 
 
(2) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft des Kindes sind 
der Leitung unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, dürfen die Tageseinrichtung 
nicht besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes eine Ansteckung nicht mehr 
zu befürchten ist. 
 
(3) In den Tageseinrichtungen können prophylaktische medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchge-
führt werden. Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig. 
 
 

§ 9 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a KJHG 

 
Die Gemeinde Horstedt, vertreten durch den Bürgermeister hat mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) eine Vereinba-
rung unterzeichnet, um sicherzustellen, dass die Angestellten der Kindertagesstätte „Wiestehummeln“ den Schutzauftrag 
nach § 8 a KJHG wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisiko ggf. eine erfahrene Fachkraft hin-
zuziehen. Die Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte sind insbesondere verpflichtet bei den Personenberechtigten oder 
den Erziehungsberechtigen auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn sie diese für erforderlich halten und  
hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Das Verfahren wird entsprechend vorgegebener 
Kriterien dokumentiert. 
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§ 10 

Zusammenarbeit mit den Eltern 
 
(1) Die Sorgeberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin oder einen Grup-
pensprecher sowie deren Vertretung. Das Wahlverfahren regelt der Beirat. Die Gruppensprecherinnen und Gruppen-
sprecher bilden den Elternbeirat. 
 
(2) Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher, die Leitung der Kindertagesstätte sowie - als Vertreter des Trä-
gers - der Bürgermeister oder dessen Beauftragte oder Beauftragter bilden den Beirat der Kindertagesstätte. Sollte die 
Kindertagesstätte über mehr als zwei Gruppen verfügen, erhöht sich die Anzahl des Trägers um eine weitere Person, die 
ebenfalls vom Bürgermeister beauftragt wird. Darüber hinaus gehört in diesem Fall neben der Leitung der Kinder-
tagesstätte auch die stv. Leitung dem Beirat an. 

 
(3) Wichtige Entscheidungen der Gemeinde und der Leitung erfolgen im Benehmen mit dem Beirat. Das gilt insbeson-
dere für 
1. die Aufstellung und Änderung der Konzeption für die pädagogische Arbeit, 
2. die Einrichtung neuer und die Schließung bestehender Gruppen oder Betreuungsangebote, 
3. die Festlegung der Gruppengrößen und Grundsätze für die Aufnahme von Kindern, 
4. die Öffnungs- und Betreuungszeiten. 
5. Ist ein gemeinsames Benehmen nicht zu erreichen, entscheidet der Gemeinderat. 
 
Der Beirat kann Vorschläge zu den in Satz 2 genannten Angelegenheiten sowie zur Verwendung der Haushaltsmittel und 
zur Regelung der Kindertagesstättengebühren machen. 
 
 

§ 11 
Haftungsausschluss und Versicherungsschutz 

 
(1) Wird die Tageseinrichtung aus gesundheitlichen Gründen auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen 
zwingenden Gründen geschlossen, haben die Sorgeberechtigten keinen Anspruch auf Betreuung ihres Kindes oder auf 
Schadenersatz. 
 
(2) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen wird eine Haftung nicht übernommen. 
 
(3) Zur Sicherung der Kinder auf dem Weg zur oder von der Tageseinrichtung ist mit der Leitung schriftlich zu vereinba-
ren, ob und wann das Kind abgeholt wird oder ob es ohne Begleitung nach Hause entlassen werden kann. Die Beglei-
tung sollte über 12 Jahre alt sein und der Tageseinrichtung schriftlich benannt sein. 
 
(4) Für den direkten Weg zur Tageseinrichtung für die Dauer des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte und für den 
direkten Rückweg sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert, soweit kein vor-
rangig Verpflichteter eintritt, Verunglückt ein Kind auf dem Weg zur oder von der Tageseinrichtung, so ist dieses der 
Leitung unverzüglich anzuzeigen. 
 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt ab 01.08.2013 in Kraft. 
 
(2) Die Satzung über den Betrieb und Benutzung sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren für Tageseinrich-
tungen für Kinder der Gemeinde Horstedt vom 24.01.2011 tritt am 31.07.2013 außer Kraft.  
 
 
Horstedt, 04.03.2013 
 
Gemeinde Horstedt 
Der Bürgermeister 
Gebers (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
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Satzung 

über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG 
für straßenbauliche Maßnahmen der Gemeinde Sottrum 

(Straßenausbaubeitragssatzung) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010, geändert durch Gesetz vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 6 des Niedersäch-
sischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23. Januar 2007 (Nds. GVBl. S. 41), geändert durch 
Gesetz vom 13. Mai 2009 (Nds. GVBl. S. 191) hat der Rat der Gemeinde Sottrum in seiner Sitzung am 10.09.2012 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde erhebt - sofern Erschließungsbeiträge nach den §§ 127 ff. BauGB nicht erhoben werden können - zur 
Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung (Ausbau) ihrer 
öffentlichen Straßen, Wege und Plätze (öffentliche Einrichtungen) - insgesamt, in Abschnitten oder Teilen - nach Maß-
gabe dieser Satzung Beiträge von den Grundstückseigentümern, denen die Möglichkeit der Inanspruchnahme dieser 
öffentlichen Einrichtungen besondere wirtschaftliche Vorteile bietet (Anlieger). 
 
 

§ 2 
Umfang des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Zum beitragsfähigen Aufwand gehören die Kosten für 

 1. den Erwerb (einschließlich aufstehender Bauten und Erwerbsnebenkosten) der für die Herstellung, Erweiterung 
und Verbesserung der öffentlichen Einrichtung benötigten Grundflächen; dazu gehört auch der Wert der von der 
Gemeinde hierfür aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flächen im Zeitpunkt der Bereitstellung; 

 2. die Anschaffung der öffentlichen Einrichtung; 

 3. die Freilegung der Fläche; 

 4. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der Fahrbahn mit Unterbau und Decke sowie für 
notwendige Erhöhungen und Vertiefungen einschließlich der Anschlüsse an andere Straßen sowie Aufwen-
dungen und Ersatzleistungen wegen Veränderung des Straßenniveaus; 

 5. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von Wegen, Plätzen und Fußgängerzonen in ent-
sprechender Anwendung von Ziffer 4; 

 6. die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung von 
  a) Randsteinen und Schrammborden, 
  b) Rad- und Gehwegen auch in kombinierter Form, 
  c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen 
  d) Beleuchtungseinrichtungen, 
  e) Rinnen und andere Einrichtungen für die Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 
  f) Böschungen, Schutz- und Stützmauern, 
  g) Parkflächen (auch Standspuren, Busbuchten und Bushaltestellen) sowie Grünanlagen, soweit sie Bestand-

teil der öffentlichen Einrichtung sind, 
  h) niveaugleiche Mischflächen; 

 7. die Beauftragung Dritter mit der Planung und Bauleitung sowie Verwaltungskosten, die ausschließlich der Maß-
nahme zuzurechnen sind; 

 
(2) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung bestimmen, dass über die genannten Kosten hinaus 

weitere genau bezeichnete Kosten zum beitragsfähigen Aufwand gehören. 
 
 

§ 3 
Ermittlung des beitragsfähigen Aufwandes 

 
(1) Die Gemeinde ermittelt den beitragsfähigen Aufwand jeweils für die einzelne öffentliche Einrichtung. Er kann den 

Aufwand hiervon abweichend auch für bestimmte Teile einer öffentlichen Einrichtung (Aufwandsspaltung) oder für 
selbständig nutzbare Abschnitte einer öffentlichen Einrichtung (Abschnittsbildung) ermitteln. 
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(2) Der beitragsfähige Aufwand wird nach den tatsächlichen Kosten ermittelt. 
 
 

§ 4 
Vorteilsbemessung 

 
(1) Der Anteil der Anlieger am Aufwand beträgt: 

 1. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Anliegerverkehr dienen, 60 %  

 2. bei öffentlichen Einrichtungen mit starkem innerörtlichen Verkehr 
  a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- 

und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen auch innerhalb Parkstreifen und 
Radwege 30 %  

  b) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 50 %  

  c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächen-
entwässerung sowie für Rad- und Gehwege in kombinierter Form 40 %  

  d) für Parkflächen (auch Standspuren) mit Ausnahme der Busbuchten und Bushaltestel-
len 55 %  

  e) für niveaugleiche Mischflächen und Mehrzweckstreifen 40 %  

 3. bei öffentlichen Einrichtungen, die überwiegend dem Durchgangsverkehr dienen, 
  a) für Fahrbahnen, Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheitsstreifen, Böschungen, Schutz- 

und Stützmauern, Busbuchten und Bushaltestellen auch innerhalb Parkstreifen und 
Radwege 25 %  

  b) für Randsteine und Schrammborde, Gehwege sowie Grünanlagen als Bestandteil der 
öffentlichen Einrichtung 40 %  

  c) für Beleuchtungseinrichtungen, für Rinnen und andere Einrichtungen der Oberflächen-
entwässerung sowie für Rad- und Gehwege in kombinierter Form 30 % 

  d) für Parkflächen (auch Standspuren) mit Ausnahme der Busbuchten und Bushaltestel-
len 50 %  

 4. bei Fußgängerzonen 40 %  
 
(2) Den übrigen Anteil am Aufwand trägt die Gemeinde. 
 
(3) Zuschüsse Dritter sind, soweit der Zuschussgeber nichts anderes bestimmt hat, zunächst zur Deckung der Anteile 

der Gemeinde zu verwenden. 
 
(4) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch ergänzende Satzung von den Anteilen nach Absatz 1 abweichen, wenn 

wichtige Gründe für eine andere Vorteilsbemessung sprechen. 
 
 

§ 5 
Abrechnungsgebiet 

 
Die Grundstücke, deren Eigentümern durch die Inanspruchnahmemöglichkeit der ausgebauten öffentlichen Einrichtung 
oder Abschnitten davon besondere wirtschaftliche Vorteile geboten werden, bilden das Abrechnungsgebiet. 
 
 

§ 6 
Verteilungsregelung 

 
 
 
 

I. 
Allgemeines 

 
Der umlagefähige Ausbauaufwand wird im Verhältnis der mit Nutzungsfaktoren gemäß III und IV zu multiplizierenden 
Grundstücksflächen gemäß II auf das Abrechnungsgebiet (§ 5) verteilt. 
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II. 

Grundstücksfläche 
 
(1) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken mit baulicher oder gewerblicher Nutzung, 

 1. die insgesamt im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, innerhalb 
eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) oder teilweise im Geltungsbereich eines Bebau-
ungsplanes und teilweise innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, 

 2. die teilweise im Bereich eines Bebauungsplanes oder einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB und im Übrigen 
im Außenbereich liegen, die Teilfläche im Bereich des Bebauungsplanes oder der Satzung nach § 34 Abs. 4 
BauGB, 

 3. für die weder ein Bebauungsplan noch eine Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht und die teilweise inner-
halb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) und im Übrigen im Außenbereich liegen, die 
Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche 

  a) wenn das Grundstück an die öffentliche Einrichtung angrenzt, zwischen der öffentlichen Einrichtung und 
einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

  b) wenn das Grundstück nicht an die öffentliche Einrichtung angrenzt oder lediglich durch einen zum Grund-
stück gehörenden Weg mit ihr verbunden ist, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie, die in einem gleichmäßigen Abstand von 50 m dazu verläuft, 

  c) wenn das Grundstück über die sich nach Nr. 3 a und b ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 
genutzt ist, die Fläche zwischen der öffentlichen Einrichtung oder der der öffentlichen Einrichtung zuge-
wandten Seite und einer Linie, die im gleichmäßigen Abstand verläuft, der der übergreifenden Bebauung 
oder gewerblichen Nutzung entspricht. 

 
(2) Als Grundstücksfläche gilt bei Grundstücken mit sonstiger Nutzung, 

 1. die nur in der baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils so 
genutzt werden oder 

 2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzungen in einem 
Bebauungsplan nur in anderer Weise (z. B. landwirtschaftlich) nutzbar sind, 

 die Gesamtfläche des Grundstücks oder die Teilfläche des Grundstücks, die von Abs. 1 Nrn. 2 und 3 nicht erfasst 
wird. 

 
(3) Eckgrundstücksregelung 
 Grenzt ein Grundstück an eine oder mehrere öffentliche Einrichtungen, so ist für das Grundstück, sofern es nicht 

gewerblich genutzt wird bzw. nutzbar ist, bei der Berechnung des Beitrages die der Berechnung zugrunde zu 
legende Fläche durch die Anzahl der angrenzenden öffentlichen beitragsfähigen Einrichtungen zu teilen. 

 
 

III. 
Nutzungsfaktoren für Baulandgrundstücke 

 
(1) Die Nutzungsfaktoren betragen 
 1. bei Bebaubarkeit mit einem Vollgeschoss, gewerblich nutzbaren Grundstücken auf denen 

keine Bebauung zulässig ist oder Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
erreicht werden dürfen 1,0000 

 2. bei Bebaubarkeit mit zwei Vollgeschossen 1,2500 
 3. bei Bebaubarkeit mit drei Vollgeschossen 1,5000 
 4. bei Bebaubarkeit mit vier Vollgeschossen 1,7500 
 5. bei Bebaubarkeit mit fünf Vollgeschossen 2,0000 
 6. bei Bebaubarkeit mit sechs Vollgeschossen 2,2500 
 7. bei Bebaubarkeit mit sieben Vollgeschossen 2,5000 
 
(2) Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die über mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche eine lichte Höhe von 2 m 

oder mehr haben und deren Unterdeckenseite im Mittel mindestens 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt. Ein 
oberstes Geschoss ist nur dann ein Vollgeschoss, wenn es die in Satz 1 genannte lichte Höhe über mehr als 2/3 
der Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Gibt es in einem Gebäude wegen der Besonderheiten 
des Bauwerkes kein Vollgeschoss, werden bei gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken je vollendete 
3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücken je vollendete 2,20 m Höhe des Bauwerkes 
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet. 
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(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Setzt 

der Bebauungsplan an Stelle einer Vollgeschosszahl eine Baumassenzahl oder nur die Höhe der baulichen Anlage 
fest, gilt als Vollgeschosszahl die Baumassenzahl bzw. die höchste Gebäudehöhe geteilt durch 3,5, wobei Bruch-
zahlen auf die nächstfolgende volle Zahl abgerundet werden. Ist im Einzelfall eine größere Geschosszahl zugelassen 
oder vorhanden und geduldet, ist diese zugrunde zu legen. 

 
(4) In unbeplanten Gebieten oder Gebieten, für die ein Bebauungsplan weder eine Geschosszahl, noch eine Baumas-

senzahl oder die Gebäudehöhe festsetzt, ist 
 a) bei bebauten Grundstücken die Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen 
 b) bei unbebauten aber bebaubaren Grundstücken die Höchstzahl der auf den Grundstücken in der näheren 

Umgebung (§ 34 BauGB) überwiegend vorhandenen Vollgeschosse maßgebend. 
 
(5) Sind in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer gewerblich genutzten Grundstücken oder Grundstücken, die in einem 

durch Bebauungsplan festgesetzten oder nach § 34 BauGB zu beurteilenden Kern-, Gewerbe-, Industrie- oder 
Sondergebiet im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO liegen, auch andere beitragspflichtige Grundstücke vorhanden, 
erhöhen sich die in Abs. 1 genannten Nutzungsfaktoren für die in Kern-, Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten 
liegenden Grundstücke sowie die Grundstücke, die überwiegend gewerblich genutzt werden, um 0,5. Ob ein 
Grundstück überwiegend gewerblich genutzt wird, bestimmt sich nach dem Verhältnis, in dem die Nutzungen der 
tatsächlichen Geschossflächen zueinander stehen. Hat die gewerbliche Nutzung des Gebäudes nur untergeordnete 
Bedeutung und bezieht sie sich überwiegend auf die Grundstücksfläche (z. B. Fuhrunternehmen, Betriebe mit 
großen Lagerflächen u. a.), ist anstelle der Geschossflächen von den Grundstücksflächen auszugehen. 

 Gewerblich genutzten Grundstücken stehen Grundstücke gleich, die in ähnlicher Weise genutzt werden (z. B. Ver-
waltungs-, Gerichts-, Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude sowie Praxen für freie Berufe, Krankenhäuser, Alten-
pflegeheime, Leichenhallen, nicht aber Altenwohnheime, Kirchen, landwirtschaftliche Gebäude). 

 
 

IV. 
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit sonstiger Nutzung 

 
(1) Die Nutzungsfaktoren betragen bei Grundstücken, die 

 1. wegen entsprechender Festsetzungen in einem Bebauungsplan nicht baulich oder 
gewerblich, sondern nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- und 
Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten) oder innerhalb eines im Zusammenhang 
bebauten Ortsteils (§ 34 BauGB) so genutzt werden 0,5000 

 2. im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen oder wegen entsprechender Festsetzung in einem 
Bebauungsplan nur in anderer Weise nutzbar sind (z. B. landwirtschaftliche Nutzung), 
wenn 

  a) sie unbebaut sind, bei 
   aa) Waldbestand oder wirtschaftlich nutzbaren Wasserflächen 0,0167 
   bb) Nutzung als Grünland, Ackerland oder Gartenland 0,0333 
   cc) gewerblicher Nutzung (z. B. Bodenabbau oder ähnlichem) 1,0000 
  b) sie in einer baulichen oder gewerblichen Nutzung vergleichbaren Weise genutzt wer-

den (z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingärten, Camping-
plätze ohne Bebauung) 0,5000 

  c) auf ihnen Wohnbebauung, landwirtschaftliche Hofstellen, landwirtschaftliche Neben-
gebäude oder sonstige landwirtschaftliche bauliche Anlagen vorhanden sind, für 

   eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt 
durch die Grundflächenzahl von 0,2 ergibt 1,0000 

   mit Zuschlägen von je 0,2500 für jedes weitere über dem ersten Vollgeschoss liegende 
Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a), 

  d) sie als Campingplatz genutzt werden und eine Bebauung besteht, für eine Teilfläche, 
die sich rechnerisch aus der Grundfläche der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflä-
chenzahl von 0,2 ergibt, 1,0000 

   mit Zuschlägen von 0,2500 für jedes weitere über dem ersten Vollgeschoss tatsächlich 
vorhandenen Vollgeschoss, für die Restfläche gilt b), 

  e) sie gewerblich genutzt und bebaut sind, für eine Teilfläche, die sich rechnerisch aus 
der Grundflächenzahl der Baulichkeiten geteilt durch die Grundflächenzahl von 0,2 
ergibt 1,5000 

   mit Zuschlägen von je 0,3750 für jedes weitere über dem ersten Vollgeschoss tatsäch-
lich vorhandenen Vollgeschoss, für die Restfläche gilt a), 
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  f) sie ganz oder teilweise im Geltungsbereich einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB lie-

gen, für die von der Satzung erfassten Teilflächen 
   aa) mit Baulichkeiten, die kleinen Handwerks- oder Gewerbebetrieben dienen, 1,5000 
    mit Zuschlägen von je 0,3750 für jedes über dem ersten Vollgeschoss tatsächlich 

vorhandene weitere Vollgeschoss 
   bb) mit sonstigen Baulichkeiten oder ohne Bebauung 1,0000 
    mit Zuschlägen von je 0,2500 für jedes über dem ersten Vollgeschoss tatsächlich 

vorhandene weitere Vollgeschoss, 
   für die Restfläche gilt a). 
 
(2) Was als Vollgeschoss gilt, ergibt sich aus III. Abs. 2. 
 
 

§ 7 
Aufwandsspaltung 

 
Der Beitrag kann ohne Bindung an eine bestimmte Reihenfolge selbständig erhoben werden für 

1. den Grunderwerb der öffentlichen Einrichtung, 

2. die Freilegung der öffentlichen Einrichtung, 

3. den Ausbau der Fahrbahnen mit oder ohne Randsteinen oder Schrammborden, 

4. den Ausbau der Radwege oder eines von mehreren mit oder ohne Randsteinen oder Schrammborden, 

5. den Ausbau der Gehwege oder eines von mehreren, mit oder ohne Randsteinen oder Schrammborden, 

6. den Ausbau kombinierter Rad- und Gehwege oder eines von mehreren mit oder ohne Randsteinen oder 
Schrammborden, 

7. den Ausbau von niveaugleichen Mischflächen, 

8. den Ausbau der Oberflächenentwässerung der öffentlichen Einrichtung, 

9. den Ausbau der Beleuchtung oder öffentlichen Einrichtung, 

10. den Ausbau der Parkflächen oder einer von mehreren, 

11. den Ausbau der Grünflächen oder einer von mehreren. 
 
 

§ 8 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
(1) Die Beitragspflicht entsteht mit der Beendigung der beitragsfähigen Maßnahme. 
 
(2) In den Fällen  der Aufwandsspaltung entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der Teilmaßnahme und dem 

Ausspruch der Aufwandsspaltung. 
 
(3) Bei der Abrechnung selbständig nutzbarerer Abschnitte entsteht die Beitragspflicht mit der Beendigung der 

Abschnittsmaßnahme und dem Abschnittsbildungsbeschluss. 
 
(4) Die beitragsfähigen Maßnahmen sind erst beendet, wenn die technischen Arbeiten entsprechend dem von dem 

Flecken aufgestellten Bauprogramm fertig gestellt sind, der Aufwand berechenbar ist und in den Fällen der 
Absätze 1 und 3 die erforderlichen Grundflächen im Eigentum der Gemeinde stehen. 

 
 

§ 9 
Vorausleistungen 

 
Sobald mit der Durchführung der Bauarbeiten begonnen worden ist, kann die Gemeinde angemessene Vorausleistungen 
bis zur Höhe des voraussichtlichen Beitrages erheben. Die Vorausleistung ist mit dem endgültigen Beitrag zu ver-
rechnen, auch wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
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§ 10 

Beitragspflichtige 
 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 

das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, ist an Stelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte beitrags-
pflichtig. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner; bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzel-
nen Wohnungs- und Teileigentümer nur entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück und im Fall des Abs. 1 Satz 2 auf dem Erbbaurecht. 
 
 

§ 11 
Beitragsbescheid 

 
Die nach dieser Satzung zu erhebenden Beiträge und Vorausleistungen werden durch schriftlichen Bescheid festgesetzt. 
 
 

§ 12 
Fälligkeit 

 
Die nach dieser Satzung erhobenen Beiträge und Vorausleistungen werden einen Monat nach Bekanntgabe dieses 
Bescheides fällig. 
 
 

§ 13 
Ablösung 

 
(1) Solange die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann ihre Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. Der 

Ablösungsbetrag bestimmt sich nach der Höhe des voraussichtlich entstehenden Beitrages. Dabei ist der für die 
Ausbaumaßnahme entstehende Ausbauaufwand  anhand von Kostenvoranschlägen oder, falls solche noch nicht 
vorliegen, anhand der Kosten vergleichbarer Ausbaumaßnahmen zu ermitteln und nach den Vorschriften dieser 
Satzung auf die vorteilhabenden Grundstücke zu verteilen. 

 
(2) Mit der Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht für die betreffende Ausbaumaßnahme endgültig 

abgegolten. 
 
 

§ 14 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 30. März 1998 außer 
Kraft. 
 
 
Sottrum, den 10.09.2012 
 
Gemeinde Sottrum 
Der Gemeindedirektor 
Luckhaus (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

Satzung 
des Wasser- und Bodenverbandes Ostereistedt-Rockstedt 

in Ostereistedt im Landkreis Rotenburg/Wümme 
 

vom 20. Februar 2013, in Kraft getreten am 01. Januar 2013 
 

§ 1 
Name, Sitz, Verbandsgebiet 

 
(1) Der Verband führt den Namen Wasser- und Bodenverband Ostereistedt-Rockstedt. Er hat seinen Sitz in 

Ostereistedt im Landkreis Rotenburg/Wümme. 
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(2) Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband im Sinne des Wasserverbandsgesetzes vom 12. Februar 1991 

(Bundesgesetzblatt I S. 405). 
 
(3) Der Verband dient dem öffentlichen Interesse und dem Nutzen seiner Mitglieder. Er verwaltet sich im Rahmen der 

Gesetze selbst. 
 
(4) Das Verbandsgebiet erstreckt sich auf das Gebiet der Gemarkungen Ostereistedt, Rockstedt, Rhade und 

Rhadereistedt. 
 
(5) Der Verband führt einen Stempel mit dem Namenszug „Wasser- und Bodenverband Ostereistedt-Rockstedt“. 

(WVG §§ 1, 3, 6) 
 
 

§ 2 
Aufgabe 

 
Der Verband hat zur Aufgabe: 
1. Ausbau einschließlich naturnahem Rückbau und Unterhaltung von Gewässern, 
2. Bau und Unterhaltung von Anlagen in und an Gewässern, 
3. Herstellung und Unterhaltung von ländlichen Wegen und Straßen, 
4. Herstellung, Beschaffung, Betrieb und Unterhaltung sowie Beseitigung von gemeinschaftlichen Anlagen zur 

Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen, Herstellung und Unterhaltung von ländlichen Wegen und 
Straßen, 

5. Verbesserung landwirtschaftlicher sowie sonstiger Flächen einschließlich der Regelung des Bodenwasser- und 
Bodenlufthaushalts, 

6. Technische Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Grundwassers und der oberirdischen Gewässer, 
7. Abfallentsorgung im Zusammenhang mit der Durchführung von Verbandsaufgaben, 
8. Beschaffung und Bereitstellung von Wasser, 
9. Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutz des Naturhaushaltes, des 

Bodens und für die Landschaftspflege, 
10. Förderung der Zusammenarbeit zwischen Landwirtschaft und Wasserwirtschaft und Fortentwicklung von Gewässer-

, Boden- und Naturschutz, 
11. Förderung und Überwachung der vorstehenden Aufgaben. 

(WVG § 2) 
 

§ 3 
Mitglieder 

 
(1) Mitglieder des Verbandes sind 
 - die jeweiligen Eigentümer und Erbbauberechtigten der im digitalen Mitgliederverzeichnis aufgeführten Grund-

stücke und Anlagen (dingliche Verbandsmitglieder), 
 - Personen, denen der Verband im Rahmen seiner Aufgaben Pflichten abnimmt oder erleichtert, 
 - Körperschaften des öffentlichen Rechts (kooperative Mitglieder), 
 - andere Personen, wenn sie von der Aufsichtsbehörde zugelassen sind. 
 
(2) Für die Mitglieder ist ein Verzeichnis zu führen, das der Verband auf dem Laufenden hält. 

(WVG § 4) 
 
 

§ 4 
Unternehmen, Plan 

 
(1) Zur Durchführung der Gewässerunterhaltung hat der Verband die notwendigen Arbeiten an den Gewässern und 

Anlagen vorzunehmen. Dieses Unternehmen ergibt sich insoweit aus: 
 - dem Verzeichnis der Verbandsanlagen mit den laufenden Nummern des Verzeichnisses, den Namen und den 

Längen der Gewässer, 
 - der Übersichtskarte im Maßstab 1:25000 mit Eintragung der unter lfd. Nr. 1 genannten Gewässer mit lfd. Nr. des 

Verzeichnisses und Namen. 
 
 Zur Durchführung des Ausbaues hat der Verband die zur Herstellung, wesentlichen - insbesondere naturnahen - 

Umgestaltung und Beseitigung notwendiger Arbeiten an den Gewässern und Anlagen vorzunehmen. 
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(2) Das jeweilige Unternehmen ergibt sich aus dem Plan und den ihn ergänzenden Plänen. Die Pläne sollten aus 

einem Erläuterungsbericht, Karten und Zeichnungen bestehen. Jeweils eine Ausfertigung wird bei der Aufsichts-
behörde und beim Verband aufbewahrt. 

(WVG § 5) 
 
 

§ 5 
Benutzung der Grundstücke für das Unternehmen 

 
(1) Der Verband ist berechtigt, das Verbandsunternehmen auf den zum Verband oder seinem Unterverband gehören-

den Grundstücken der dinglichen Mitglieder durchzuführen. Er darf die Grundstücke der Mitglieder betreten, die für 
das Unternehmen nötigen Stoffe (Steine, Erde, Rasen usw.) von diesen Grundstücken nehmen, soweit sie land- 
oder forstwirtschaftlich genutzt werden oder Unland oder Gewässer sind, wenn nicht ordnungsbehördliche Vor-
schriften entgegenstehen. 

 
(2) Der Verband darf Grundstücke, die öffentlichen Zwecken dienen, nur mit Zustimmung der zuständigen Verwal-

tungsbehörde benutzen, soweit sie nicht durch Rechtsvorschrift zugelassen ist. Die Zustimmung darf nur versagt 
werden, soweit eine Beeinträchtigung der öffentlichen Zwecke nicht durch entsprechende Maßnahmen ausgegli-
chen werden kann. 

(WVG § 33) 
 
 

§ 6 
Beschränkung des Grundeigentums und besondere Pflichten der Mitglieder 

 
(1) Ufergrundstücke dürfen nur so bewirtschaftet werden, dass die Unterhaltung der Verbandsgewässer nicht beein-

trächtigt wird und an diesen kein Schaden entsteht. 
 
(2) Die Besitzer der zum Verband gehörenden und als Weide genutzten Grundstücke sind verpflichtet, Einfriedungen 

mindestens 1,00 m von der oberen Böschungskante des Gewässers entfernt anzubringen und ordnungsgemäß 
(viehkehrend) zu unterhalten. Die Einfriedungen dürfen dabei nicht höher als 1,10 m sein. Einfriedigungen, die auf 
einen Vorfluter stoßen, sind mit einer 5,0 m breiten Durchfahrt zu versehen. Seitengräben müssen auf mindestens 
5,0 m Fahrbreite an der Einmündung zum Verbandsgewässer verrohrt sein. Die Verrohrungen erfordern regelmäßig 
eine wasserrechtliche Genehmigung. 

 
(3) Die Viehtränken, Übergänge und ähnliche Anlagen sind nach Angabe des Verbandes so anzulegen und zu erhal-

ten, dass sie die Verbandsunternehmen nicht hemmen. Als Viehtränken sind selbsttätige und mechanische Wei-
detränken zulässig. Das Vieh darf die Gewässer nicht betreten. Eine Durchzäunung der Gewässer ist nicht zuläs-
sig. 

 
(4) Längs der Verbandsgewässer muss bei Ackergrundstücken ein Schutzstreifen von 1,0 m Breite von der oberen 

Böschungskante an unbeackert bleiben. Die Böschungen und ein Schutzstreifen von 5,0 m Breite längs der Ver-
bandsgewässer muss von Anpflanzungen und sonstige Anlagen freigehalten werden. 

 Die Anlieger haben zu dulden, dass der Verband die Ufer bepflanzt, soweit dies für die Unterhaltung erforderlich ist. 
Die Erfordernisse des Uferschutzes sind bei der Nutzung zu beachten. 

 
(5) Innerhalb der bebauten Ortslage dürfen Ufergrundstücke grundsätzlich nicht näher als 5,0 m bis zur Böschungs-

oberkante des Gewässers bebaut werden. Dies gilt auch für die Errichtung von sonstigen Anlagen jeglicher Art. 
 
(7) Ausnahmen von den Beschränkungen dieser Vorschrift kann der Vorstand in begründeten Fällen zulassen. 
 
(8) Jegliche Baumaßnahmen an den Verbandsanlagen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Verbandes. 

(WVG § 33, Abs. 2) 
 
 

§ 7 
Rechtsverhältnisse bei abgeleiteten Grundstücksnutzungen 

 
(1) Wird ein zum Verband gehörendes Grundstück zu der Zeit, zu der es von dem Unternehmen betroffen wird, auf-

grund eines vom Eigentümer abgeleiteten Rechts genutzt, hat der Nutzungsberechtigte vorbehaltlich einer abwei-
chenden vertraglichen Regelung gegen den Eigentümer Anspruch auf die durch das Verbandsunternehmen ent-
stehenden Vorteile. Der Nutzungsberechtigte ist in diesem Falle dem Eigentümer gegenüber verpflichtet, die Bei-
träge an den Verband zu leisten. 

 127

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
(2) Im Falle des Abs. 1 kann der Nutzungsberechtigte unbeschadet der ihm nach Gesetz, Satzung oder Vertrag zuste-

henden Rechte innerhalb eines Jahres 
 1. ein Pacht- oder Mietverhältnis unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten zum Ende des Vertragsjahres kün-

digen, 
 2. die Aufhebung eines anderen Nutzungsrechtes ohne Einhaltung einer Frist verlangen. 

(WVG § 39) 
 
 

§ 8 
Verbandsschau 

 
(1) Die Verbandsanlagen sind mindestens einmal jährlich zu schauen. Bei der Schau ist der Zustand der Anlagen fest-

zustellen, insbesondere ob sie ordnungsgemäß unterhalten und nicht unbefugt benutzt werden. 
 
(2) Der Verbandsausschuss kann das Verbandsgebiet in Schaubezirke einteilen und für jeden Schaubezirk 2 Schau-

beauftragte berufen. Schauführer ist der Vorsteher oder der jeweilige Schaubeauftragte. 
 
(3) Der Verband lädt die Schaubeauftragten, die Aufsichtsbehörde und sonstige Beteiligte rechtzeitig zur Verbands-

schau ein. 

(WVG § 44,45) 
 
 

§ 9 
Aufzeichnung, Abstellung der Mängel 

 
Der Schauführer zeichnet den Verlauf und das Ergebnis der Schau in einer Niederschrift auf und gibt den Schaubeauf-
tragten Gelegenheit zur Äußerung. Der Vorstand veranlasst die Beseitigung festgestellter Mängel. 

(WVG § 45) 
 
 

§ 10 
Organe 

 
Der Verband hat einen Vorstand und einen Ausschuss. 

(WVG § 46) 
 
 

§ 11 
Aufgaben des Verbandsausschusses 

 
Der Verbandsausschuss hat folgende Aufgaben: 
1. Wahl und Abberufung der Vorstandsmitglieder sowie ihrer Stellvertreter, 
2. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung des Unternehmens, des Plans oder der Aufgaben sowie über die 

Grundsätze der Geschäftspolitik, 
3. Beschlussfassung über die Umgestaltung und die Auflösung des Verbandes, 
4. Wahl der Schaubeauftragten, 
5. Festsetzung des Haushaltsplans sowie von Nachtragshaushaltsplänen, 
6. Beschlussfassung der Veranlagungsregeln, 
7. Einspruch gegen Zwangsfestsetzung des Haushaltsplanes, 
8. Entlastung des Vorstandes, 
9. Festsetzung von Vergütungen für Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsausschusses, 
10. Beschlussfassung über Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und dem Verband, 
11. Beratung des Vorstandes in allen wichtigen Angelegenheiten, 
12. Wahl eines verbandsinternen Prüfungsausschusses. 

(WVG §§ 47, 49) 
 

 128

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
§ 12 

Zusammensetzung und Wahl des Ausschusses 
 
(1) Der Ausschuss besteht aus 8 Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig sind. Es werden 3 Stellvertreter gewählt, die in der 

Reihenfolge im Ersatzfalle nachrücken. 
 
(2) Die Verbandsmitglieder wählen den Ausschuss. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Verbandsmitglied. 

Ausschussmitglieder können nicht gleichzeitig Vorstandsmitglieder sein. 
 
(3) Der Vorsteher lädt die wahlberechtigten Verbandsmitglieder durch Bekanntmachung gemäß § 41 der Satzung mit 

mindestens zweiwöchiger Frist zur Ausschusswahl. Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der 
Erschienenen beschlussfähig. 

 
(4) Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat das Recht, selbst oder durch einen Ver-

treter mitzustimmen. Der Vorsteher kann vom Vertreter eine schriftliche Vollmacht fordern. Niemand kann bei der 
Stimmenabgabe mehr als 3 Verbandsmitglieder vertreten. 

 
(5) Das Stimmenverhältnis ist dem Beitragsverhältnis gleich. Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen. 
 
(6) Um das Grundeigentum streitende Personen sind stimmberechtigt. Sie und die gemeinschaftlichen Grundeigentü-

mer können nur einheitlich stimmen, die an der Wahl teilnehmenden haben die Stimmen aller. 
 
(7) Der Vorsteher leitet die Wahl. 
 
(8) Gewählt ist, wer die Mehrheit aller abgegebenen Stimmen erhält. Erhält im ersten Wahlgang niemand die Mehrheit, 

wird erneut gewählt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Leiter der Wahl gezogene Los. 
 
(9) Gewählt wird, wenn kein Mitglied widerspricht, durch Zuruf oder Zeichen, sonst durch Stimmzettel. Auf Verlangen 

eines Mitglieds ist geheim zu wählen. 
 
(10) Über die Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen. Die Niederschrift muss Angaben enthalten über: 
 1. den Ort und den Tag der Sitzung, 
 2. die Namen des Vorsitzenden und der anwesenden Mitglieder, 
 3. den behandelten Gegenstand und die gestellten Anträge, 
 4. die gefassten Beschlüsse, 
 5. das Ergebnis von Wahlen. 
 
Die Niederschrift ist von dem Vorsteher und, soweit ein Schriftführer hinzugezogen worden ist, auch von diesem zu 
unterzeichnen. 

(WVG § 49) 
 
 

§ 13 
Sitzungen des Verbandsausschusses 

 
(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Ausschussmitglieder mindestens einmal im Jahr schriftlich mit mindestens ein-

wöchiger Frist zu den Sitzungen ein und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist. In 
der Ladung ist darauf hinzuweisen. 

 
(2) Der Vorsteher leitet die Sitzungen des Ausschusses. Er hat kein Stimmrecht. 

(WVG § 50) 
 
 

§ 14 
Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung im Ausschuss 

 
(1) Der Ausschuss ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen und mehr als die Hälfte der stimm-

berechtigten Ausschussmitglieder anwesend sind. Der Ausschuss ist unabhängig von der Zahl der Anwesenden 
beschlussfähig, wenn in der Ladung darauf hingewiesen worden ist. Beschlüsse können auch im schriftlichen Ver-
fahren gefasst werden, wenn kein Mitglied widerspricht. 

 
(2) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, und wird der Ausschuss zur Behandlung 

desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der Anwesenden beschlussfähig, 
wenn in der Ladung darauf hingewiesen worden ist. 
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(3) Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 
 
(4) Über die Sitzungen ist eine Niederschrift zu fertigen. Für den Inhalt der Niederschrift gilt § 12 Absatz 10 der Sat-

zung entsprechend. 

(WVG § 48) 
 
 

§ 15 
Amtszeit des Verbandsausschusses 

 
(1) Der Verbandsausschuss wird für 5 Jahre gewählt. Das Amt endet am 31.03., zum ersten Mal im Jahre 2001 und 

später alle 5 Jahre. 
 
(2) Wenn ein Ausschussmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, ist diese Position entsprechend § 12 (1) der 

Satzung zu besetzen. 
 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zum Eintritt der neuen Mitglieder im Amt. 

(WVG § 49) 
 

§ 16 
Zusammensetzung des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand besteht aus 5 Personen. Der Vorstandsvorsitzende ist Verbandsvorsteher. Ein Vorstandsmitglied ist 

stellvertretender Verbandsvorsteher. 
 
(2) Für jedes Vorstandsmitglied wird ein persönlicher Vertreter gewählt. 

(WVG § 52) 
 
 

§ 17 
Wahl des Vorstandes 

 
(1) Der Verbandsausschuss wählt die Mitglieder des Vorstandes und deren persönliche Stellvertreter sowie den Vor-

standsvorsitzenden und den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden. 
 
(2) Das Ergebnis der Wahl ist der Aufsichtsbehörde mitzuteilen. 
 
(3) Der Verbandsausschuss kann ein Vorstandsmitglied aus wichtigem Grund mit zwei Drittel Mehrheit abberufen. Die 

Abberufung und ihr Grund sind der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Diese kann der Abberufung innerhalb eines 
Monats nach Eingang der Anzeige und unter Angabe der Gründe widersprechen, wenn der vorgetragene wichtige 
Grund nicht gegeben ist. Widerspricht die Aufsichtsbehörde, so ist die Abberufung unwirksam. 

(WVG §§ 52,53) 
 
 

§ 18 
Amtszeit des Vorstandes 

 
(1) Der Vorstand wird für 5 Jahre gewählt. Das Amt endet am 31.03., zum ersten Mal im Jahre 2001 und später alle 

5 Jahre. 
 
(2) Wenn ein Vorstandsmitglied vor dem Ablauf der Amtszeit ausscheidet, so ist für den Rest der Amtszeit nach § 17 

der Satzung Ersatz zu wählen. 
 
(3) Die ausscheidenden Mitglieder bleiben bis zur Wahl der neuen Vorstandsmitglieder im Amt. 

(WVG § 53) 
 
 

§ 19 
Aufgaben des Vorstandes 

 
Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte, zu denen nicht durch Gesetz oder Satzung der Verbandsausschuss berufen ist. 
Er beschließt insbesondere über 

 130

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
1. die Aufstellung des Haushaltsplanes und seiner Nachträge, 
2. die Aufnahme von Darlehen und Kassenkrediten, 
3. die Entscheidung im Rechtsmittelverfahren, 
4. die Aufnahme und Entlassung von Mitgliedern. 

(WVG § 54) 
 
 

§ 20 
Sitzungen des Vorstandes 

 
(1) Der Verbandsvorsteher lädt die Vorstandsmitglieder mit mindestens einwöchiger Frist schriftlich zu den Sitzungen 

und teilt die Tagesordnung mit. In dringenden Fällen bedarf es keiner Frist. In der Ladung ist darauf hinzuweisen. 
 
(2) Wer an der Teilnahme verhindert ist, teilt dies unverzüglich seinem Stellvertreter mit. Der Verbandsvorsteher ist zu 

benachrichtigen. Im Jahr ist mindestens eine Sitzung zu halten. 

(WVG § 56) 
 
 

§ 21 
Beschließen im Vorstand 

 
(1) Der Vorstand bildet seinen Willen mit der Mehrheit der Stimmen seiner anwesenden Mitglieder. Jedes Mitglied hat 

eine Stimme. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. 
 
(2) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist und alle ordnungsge-

mäß geladen sind. Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden, und wird der Vor-
stand zur Behandlung desselben Gegenstandes erneut geladen, so ist er ohne Rücksicht auf die Zahl der 
Erschienenen beschlussfähig, wenn in der Ladung darauf hingewiesen worden ist. 

 
(3) Ohne Rücksicht auf Form und Frist der Ladung ist der Vorstand beschlussfähig, wenn alle Vorstandsmitglieder 

zustimmen. 
 
(4) Auf schriftlichem Wege erzielte Beschlüsse sind gültig, wenn kein Vorstandsmitglied widerspricht. 
 
(5) Die Beschlüsse sind in der Niederschrift festzuhalten. Diese ist vom Vorsitzenden, einem weiteren Mitglied und dem 

Protokollführer zu unterschreiben (§ 12 Absatz 10 der Satzung gilt entsprechend). 

(WVG § 56) 
 
 

§ 22 
Geschäfte des Vorstehers und des Vorstandes 

 
(1) Der Vorsteher führt den Vorsitz im Vorstand. Dem Vorstand obliegen alle Geschäfte im Rahmen des Beschlusses 

des Ausschusses über die Grundsätze der Geschäftspolitik. 
 
(2) Die Vorstandsmitglieder haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden. Sie sind 

dem Verband insbesondere dafür verantwortlich, dass die Bestimmungen der Satzung eingehalten und die 
Beschlüsse des Verbandsausschusses ausgeführt werden. Ein Vorstandsmitglied, das seine Obliegenheiten vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt, ist dem Verband zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. 
Der Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Verband von dem 
Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt. 

 
(3) Der Vorstand unterrichtet in angemessenen Zeitabständen die Verbandsmitglieder über Angelegenheiten des Ver-

bandes in geeigneter Weise und hört sie an. 

(WVG §§ 51,54,55) 
 
 

§ 23 
Geschäftsführung 

 
Der Vorstand führt die Geschäfte des Verbandes im Rahmen einer Geschäftsordnung (Anlage zur Satzung). 

(WVG § 57) 
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§ 24 

Dienstkräfte 
 
Der Verband hat keine Dienstkräfte. Die Verwaltungstätigkeit kann der Verband Stellen außerhalb des Verbandes über-
tragen. 
 
 

§ 25 
Gesetzliche Vertretung des Verbandes 

 
(1) Der Verbandsvorsteher vertritt den Verband gerichtlich und außergerichtlich. Die Aufsichtsbehörde erteilt den ver-

tretungsbefugten Personen eine Bestätigung über die jeweilige Vertretungsbefugnis. 
 
(2) Erklärungen, durch die der Verband verpflichtet werden soll, bedürfen der Schriftform; sie sind nach Maßgabe der 

für den jeweiligen Fall geltenden Regelungen von dem oder den Vertretungsberechtigten zu unterzeichnen. Wird für 
ein Geschäft oder für einen Kreis von Geschäften ein Bevollmächtigter bestellt, so bedarf die Vollmacht der Form 
des Absatzes 1. Ist eine Erklärung gegenüber dem Vorstand abzugeben, genügt es, wenn sie einem Vor-
standsmitglied gegenüber abgegeben wird. 

(WVG § 55) 
 
 

§ 26 
Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld, Reisekosten 

 
(1) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder sind ehrenamtlich tätig. 
 
(2) Der ehrenamtlich tätige Verbandsvorsteher erhält eine jährliche Aufwandsentschädigung. Sie umfasst den Ersatz 

der notwendigen Auslagen, insbesondere den Mehraufwand. 
 
(3) Die Vorstands- und Ausschussmitglieder und sonstige ehrenamtlich Tätige erhalten bei Wahrnehmung ihres Amtes 

als Ersatz für ihre notwendigen Auslagen ein Sitzungsgeld und Reisekosten. 

(WVG § 52) 
 
 

§ 27 
Haushaltsführung 

 
(1) Abweichend von § 105 Abs. 1 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung (LHO) gelten die §§ 107, 108, 109 

Abs. 2 Satz 2 und 3 sowie Abs. 3 Satz 2 letzter Halbsatz LHO nicht für Wasser- und Bodenverbände. 
 
(2) Bei Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 

zu beachten. 
 
 

§ 28 
Haushaltsplan 

 
1) Der Vorstand stellt durch Beschluss für jedes Haushaltsjahr den Haushaltsplan und nach Bedarf Nachträge dazu 

auf. Der Verbandsausschuss setzt den Haushaltsplan vor Beginn des Haushaltsjahres und die Nachträge während 
des Haushaltsjahres fest. 

 
(2) Der Haushaltsplan enthält alle Einnahmen und Ausgaben des Verbandes im kommenden Rechnungsjahr. Er ist die 

Grundlage für die Verwaltung aller Einnahmen und Ausgaben. 
 
(3) Das Rechnungsjahr ist das Kalenderjahr. 

(WVG § 65) 
 
 

§ 29 
Nichtplanmäßige Ausgaben 

 
(1) Der Vorstand bewirkt Ausgaben, die im Haushaltsplan nicht oder noch nicht festgesetzt sind, wenn der Verband 

dazu verpflichtet ist und ein Aufschub erhebliche Nachteile bringen würde. Entsprechendes gilt für Anordnungen, 
durch die Verbindlichkeiten des Verbandes entstehen können, ohne dass ausreichende Mittel im Haushaltsplan 
vorgesehen sind. 
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(2) Der Vorstand unternimmt unverzüglich die Aufstellung eines Nachtragshaushaltes und dessen Festsetzung durch 

den Verbandsausschuss. 

(WVG § 65) 
 
 

§ 30 
Rechnungslegung und Prüfung 

 
Der Vorstand stellt durch Beschluss im ersten Viertel des neuen Rechnungsjahres die Rechnung über alle Einnahmen 
und Ausgaben des vergangenen Rechnungsjahres gemäß dem Haushaltsplan auf und legt sie dem Verbandsausschuss 
zur Kenntnis vor. 
 
 

§ 31 
Prüfung der Jahresrechnung 

 
Der Vorsteher gibt die Jahresrechnung zur Prüfung an die Prüfstelle des Wasserverbandstages e.V. ab. 
 
 

§ 32 
Entlastung des Vorstandes 

 
Nach Eingang der Prüfungsbemerkungen der Prüfstelle zur Jahresrechnung stellt der Vorstand die Vollständigkeit und 
Richtigkeit der Rechnung fest. Er legt die Jahresrechnung und den Bericht der Prüfstelle mit seiner Stellungnahme hierzu 
dem Verbandsausschuss vor. Dieser beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 

(WVG § 47, 49) 
 

§ 33 
Beiträge 

 
(1) Die Mitglieder haben dem Verband die Beiträge zu leisten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben und Verbindlichkeiten 

sowie zu einer ordentlichen Haushaltsführung erforderlich sind. 
 
(2) Die Beiträge bestehen in Geldleistungen (Geldbeiträge) und Sachleistungen (Sachbeiträge). 
 
(3) Die Hebung von Mindestbeiträgen ist zulässig. 

(WVG § 28, 29) 
 
 

§ 34 
Beitragsverhältnis 

 
(1) Die Beitragslast verteilt sich auf die beitragspflichtigen Mitglieder im Verhältnis der Vorteile, die sie von der Durch-

führung der Aufgaben des Verbandes haben und der Lasten, die der Verband auf sich nimmt, um ihren schädi-
genden Einwirkungen zu begegnen oder um ihnen Leistungen abzunehmen. Vorteile sind auch die Erleichterung 
einer Pflicht des Mitgliedes und die Möglichkeit, die Maßnahmen des Verbandes zweckmäßig und wirtschaftlich 
auszunutzen (Vorteilsprinzip). Auf der Grundlage dieses Vorteilsprinzips verteilt sich die Beitragslast auf die Mit-
glieder wie folgt: 

 1. für die Unterhaltung und den Bau von Gewässern und Verbandsanlagen auf die Mitglieder im Verhältnis der 
Flächeninhalte der zum Verband gehörenden Grundstücke mit den einzelnen Vorteilsklassen: 

  Wald, Moor, Heide und Ödland   1/3 des Beitragssatzes 
  alle übrigen Flächen    voller Beitragssatz. 
 2. für den allgemeinen Verwaltungsaufwand (Hebungskosten) pro Mitglied in Höhe der tatsächlichen Kosten. 
 
(2) Die Beitragslast für die Maßnahmen, die der Verband auf sich nimmt, um den Verbandsmitgliedern obliegende 

Leistungen zu erbringen oder den von ihnen ausgehenden nachteiligen Einwirkungen zu begegnen, richtet sich nach 
Veranlagungsregeln, die von dem Verbandsausschuss beschlossen werden. 

 
(3) Der Verband kann für nachteilige Einwirkungen besondere Erschwernisbeiträge heben. Das Beitragsverhältnis für die 

Erschwernisbeiträge ergibt sich aus den Veranlagungsregeln. 

(WVG § 30) 
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§ 35 

Ermittlung des Beitragsverhältnisses 
 
(1) Die Verbandsmitglieder sind verpflichtet, dem Verband alle für die Veranlagung erforderlichen Angaben wahrheits-

gemäß und rechtzeitig zu machen und den Verband bei örtlich notwendigen Feststellungen zu unterstützen. Ins-
besondere Veränderungen in den Veranlagungsgrundlagen sind dem Verband unverzüglich mitzuteilen. Meldungen 
hinsichtlich des Wechsels von Eigentumsverhältnissen sind vor Übereignung der beitragsrelevanten Anlage oder 
des Grundstücks vorzunehmen. Der Verband ist verpflichtet, die neue Sachlage erst bei der auf die dem Zeitpunkt 
der Kenntnisnahme folgenden Beitragshebung zu berücksichtigen. Der Beitragshebung wird der Datenbestand am 
jeweils 01.01. des Hebejahres zu Grunde gelegt. Hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse an den Grundstücken gilt 
die wirkliche Eigentumslage am 01.01. eines Hebejahres. Entstehen dem Verband wegen einer verspäteten 
Meldung bei Veränderungen in den Veranlagungsgrundlagen Kosten, Schäden oder Beitragsausfälle, ist das 
Mitglied verpflichtet, den sich ergebenden Schadens- oder Ausfallbetrag als Beitrag an den Verband zu zahlen. Die 
Beitragspflicht entsteht zu dem Zeitpunkt, an dem die Meldung hätte vorgenommen werden müssen. 

 
(2) Die in Abs. 1 genannte Verpflichtung besteht nur gegenüber Personen, die vom Verband durch eine schriftliche 

Vollmacht als zur Einholung der Auskünfte oder zur Einsicht und Besichtigung berechtigt ausgewiesen sind. 
 
(3) Unbeschadet dessen wird der Beitrag eines Mitgliedes nach pflichtgemäßem Ermessen durch den Vorstand 

geschätzt, wenn: 
 a) das Mitglied die Bestimmungen des Abs. 1 verletzt hat, 
 b) es dem Verband ohne eigenes Verschulden nicht möglich ist, den Beitrag des Mitgliedes zu ermitteln. 

(WVG §§ 26, 30) 
 
 

§ 36 
Hebung der Verbandsbeiträge 

 
(1) Der Verband erhebt die Verbandsbeiträge auf der Grundlage des geltenden Beitragsmaßstabes durch Beitragsbe-

scheid. 
 
(2) Die Erhebung der Verbandsbeiträge kann Stellen außerhalb des Verbandes übertragen werden. 
 
(3) Wer seinen Beitrag nicht rechtzeitig leistet, hat einen Säumniszuschlag zu zahlen. Der Säumniszuschlag beträgt 

1 v. H. des rückständigen Beitrages für jeden angefangenen Monat ab sechs Tagen nach Fälligkeitstag. Zusätzlich 
sind Mahn- und Beitreibungskosten zu zahlen. Als Aufwendungen für Mahnungen wird ein Beitrag in Höhe von 
2,50 € je Mahnung gehoben. 

 
(4) Jedem Verbandsmitglied ist auf Verlangen Einsicht in die ihn betreffenden Unterlagen zu gewähren. 

(WVG § 31) 
 
 

§ 37 
Vorausleistungen auf Verbandsbeiträge 

 
Soweit es für die Durchführung des Unternehmens und die Verwaltung des Verbandes erforderlich ist, kann der Verband 
von den Verbandsmitgliedern gemäß § 34 Vorausleistungen auf die Verbandsbeiträge erheben. 

(WVG § 32) 
 
 

§ 38 
Sachbeiträge 

 
(1) Jedes Mitglied ist dem Verbande zum Wegräumen des bei den Unterhaltungsarbeiten auf seinem Grundstück 

gebrachten Aushubes aus den Gewässern verpflichtet. Der Vorstand kann in Härtefällen Abweichungen von dieser 
Regelung anordnen und zulassen. 

 
(2) Die Verbandsmitglieder können zu weiteren Sachleistungen (z. B. Hand- und Spanndiensten) für das Verbands-

unternehmen herangezogen werden. Die Verteilung dieser Sachbeiträge richtet sich nach dem jeweiligen Bei-
tragsverhältnis gemäß § 34 der Satzung. Die Sachbeiträge können auf die Geldbeiträge angerechnet werden. 

(WVG §§ 28, 30) 
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§ 39 

 
Entfallen. 
 
 

§ 40 
Anordnungsbefugnis 

 
(1) Die Verbandsmitglieder und die aufgrund eines vom Eigentümer abgeleiteten Rechts Nutzungsberechtigten 

haben die auf Gesetz oder Satzung beruhenden Anordnungen des Vorstandes  zu befolgen. 
 
(2) Der Vollzug der Anordnungen des Verbandes richtet sich nach den Vorschriften des vorläufigen Verwaltungs-

verfahrensgesetzes für das Land Niedersachsen vom 3. Dezember 1976 in Verbindung mit § 70 des Nieder-
sächsischen Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (NVwVG) vom 02. Juni 1982. 

(WVG § 68) 
 
 

§ 41 
Bekanntmachungen 

 
(1) Die öffentlichen und sonstigen Bekanntmachungen des Verbandes erfolgen in der Zevener Zeitung. 
 
(2) Für die Bekanntmachung längerer Urkunden genügt die Bekanntmachung des Ortes, an dem Einblick in die Unter-

lage genommen werden kann. 

(WVG § 67) 
 
 

§ 42 
Aufsicht 

 
(1) Der Verband steht unter der Rechtsaufsicht des Landkreises Rotenburg /Wümme in Rotenburg/Wümme. 
 
(2) Die Aufsichtsbehörde kann sich auch durch Beauftragte über die Angelegenheiten des Verbandes unterrichten. Sie 

kann mündliche und schriftliche Berichte verlangen, Akten und andere Unterlagen anfordern, sowie an Ort und 
Stelle Prüfungen und Besichtigungen vornehmen. 

 
(3) Die Aufsichtsbehörde ist unter Angabe der Tagesordnung zu den Sitzungen der Verbandsorgane einzuladen. Ihrem 

Vertreter ist auf Verlangen das Wort zu erteilen. 

(WVG §§ 72, 73) 
 
 

§ 43 
Zustimmung zu Geschäften 

 
(1) Der Verband bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde: 
 1. zur unentgeltlichen Veräußerung von Vermögensgegenständen, 
 2. zur Aufnahme von Darlehn, die über 10.000 Euro hinausgehen, 
 3. zur Übernahme von Bürgschaften, zu Verpflichtungen aus Gewährverträgen und zur Bestellung von Sicherhei-

ten, 
 4. zu Rechtsgeschäften mit einem Vorstandsmitglied einschließlich der Vereinbarung von Vergütungen, soweit sie 

über den Ersatz von Aufwendungen hinausgehen. 
 
(2) Die Zustimmung ist auch zu Rechtsgeschäften erforderlich, die einem in Abs. 1 genannten Geschäft wirtschaftlich 

gleichkommen. 
 
(3) Zur Aufnahme von Kassenkrediten genügt eine allgemeine Zustimmung mit Begrenzung auf den Höchstbetrag. 
 
(4) Die Aufsichtsbehörde kann für bestimmte Geschäfte Ausnahmen von den Abs. 1 bis 3 allgemein zulassen. 
 
(5) Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn sie nicht innerhalb eines Monats nach Eingang der Anzeige bei der Aufsichts-

behörde versagt wird. In begründeten Einzelfällen kann die Aufsichtsbehörde die Frist durch Zwischenbescheid um 
einen Monat verlängern. 

(WVG § 75) 
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§ 44 
Verschwiegenheitspflicht 

 
(1) Vorstandsmitglieder und Mitglieder des Verbandsausschusses sind verpflichtet, über alle ihnen bei der Durchfüh-

rung ihrer Aufgaben bekanntwerdenden Tatsachen und Rechtsverhältnisse Verschwiegenheit zu bewahren. 
 
(2) Der ehrenamtlich Tätige ist bei der Übernahme seiner Aufgaben zur Verschwiegenheit besonders zu verpflichten. 

Die Verpflichtung ist aktenkundig zu machen. 
 
(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze der Länder über die Verschwiegenheits-

pflicht unberührt. 

(WVG § 27) 
 
 

§ 45 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung des Verbandes vom 06.03.1995 in der z. Zt. gültigen Fassung außer Kraft. 
(WVG § 58 Abs. 2) 
 
 
Ostereistedt, den 20. Februar 2013 
 
Der Verbandsvorsteher 
als Vorsitzender des Verbandsausschusses 
 
 
Die vorstehende Satzung des Wasser- und Bodenverbandes Ostereistedt-Rockstedt wurde am 24.05.2013 genehmigt 
und tritt rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft. 
 
Landkreis Rotenburg (Wümme) 
Der Landrat 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.05.2013 Nr. 10 
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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) 
in seiner Sitzung am 23. April 2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 
 die bisherigen 

festgesetzten 
Gesamtbeträge 

 
 
 
 

- Euro - 

erhöht 
um 

 
 
 
 
 

- Euro - 

vermindert 
um 

 
 
 
 
 

- Euro - 

und damit der Gesamtbetrag 
des Haushaltsplans 

einschließlich der Nachträge 
festgesetzt auf 

 
 

- Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge 32.438.600 0 0 32.438.600 

ordentliche Aufwendungen 32.438.600 0 0 32.438.600 

außerordentliche Erträge 489.200 0 0 489.200 

außerordentliche Aufwendungen 489.200 0 0 489.200 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit 

 
30.515.300 

 
0 

 
0 

 
30.515.300 

Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit  

 
29.892.900 

 
0 

 
0 

 
29.892.900 

Einzahlungen für 
Investitionstätigkeit 

 
1.988.700 

 
0 

 
0 

 
1.988.700 

Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit 

 
4.625.500 

 
1.600.000 

 
0 

 
6.225.500 

Einzahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

 
500.000 

 
1.600.000 

 
0 

 
2.100.000 

Auszahlungen für 
Finanzierungstätigkeit 

 
1.937.400 

 
0 

 
0 

 
1.937.400 

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 

 
33.004.000 

 
1.600.000 

 
0 

 
34.604.000 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 

 
36.455.800 

 
1.600.000 

 
0 

 
38.055.800 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 500.000 Euro um 1.600.000 Euro erhöht und 
damit auf 2.100.000 Euro neu festgesetzt. 
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§ 3 

 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23. April 2013 
 
Eichinger (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 119 Abs. 4 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 06.06.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/030 erteilt worden. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Rotenburg (Wümme) während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15. Juni 2013 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Hauptsatzung  
der Samtgemeinde Fintel 

 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 29.05.2013 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz und Mitgliedsgemeinden 

 
(1) Die Samtgemeinde führt den Namen „Samtgemeinde Fintel“. 
 
(2) Sie hat ihren Sitz in Lauenbrück. In Fintel ist eine Außenstelle der Samtgemeindeverwaltung eingerichtet. 
 
(3) Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Fintel sind die Gemeinden Fintel, Helvesiek, Lauenbrück, Stemmen und 

Vahlde. 
 
(4) Die Mitgliedsgemeinden haben ihr nach § 98 Abs. 1 Satz 2 NKomVG folgende Aufgaben übertragen: 

a) Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder, 
 b) Bau des der Straßenentwässerung dienenden Kanals, sobald ein Niederschlagswasserkanal gebaut wird, der 

dazu bestimmt ist, sowohl das Oberflächenwasser der Straße als auch das Oberflächenwasser der Anlieger-
grundstücke aufzunehmen, 

a) Förderung des Fremdenverkehrs, 
b) Bearbeitung von Sondernutzungen i. S. des Nds. Straßengesetzes, 
c) Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und 
d) Förderung der Breitbandversorgung 
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§ 2 

Wappen, Flagge und Dienstsiegel 
 
(1) Das Wappen der Samtgemeinde Fintel zeigt im silbernen Schild zwei blaue Wellenbalken mit fünf grünen Kreisen; 

drei zwischen den Wellenbalken und zwei darunter gesetzt. 
 
(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Samtgemeinde Fintel Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(3) Die Flagge der Samtgemeinde ist weiß und enthält das Samtgemeindewappen in der Mitte. 
 
(4) Die Verwendung des Namens und des Wappens der Samtgemeinde Fintel ist nur mit deren Genehmigung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
(1) Der Beschlussfassung des Samtgemeinderates bedürfen 

a) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 10.000 € über-
steigt, 

 b) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 5.000 € übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
(2) Unter die von der Samtgemeindebürgermeisterin oder dem Samtgemeindebürgermeister gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 

NKomVG zu führenden Geschäfte der laufenden Verwaltung fallen grundsätzlich auch diejenigen finanzwirksamen 
Rechtsgeschäfte, deren Wert im Einzelfall 10.000 € nicht überschreitet. 

 
 

§ 4 
Samtgemeindeumlage 

 
Soweit die sonstigen Einnahmen der Samtgemeinde ihren Bedarf nicht decken, erhebt die Samtgemeinde von den Mit-
gliedsgemeinden eine Umlage (Samtgemeindeumlage), die je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemein-
den und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt wird.  
 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden an den Samtgemeinderat 

 
(1) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Samtgemeindeausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Samt-
gemeindeausschuss können Anregungen und Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(2) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Samtge-

meinde gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Samtgemeinde 
vertritt. Bei mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(3) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Samtgemeinde Fintel zum Gegenstand haben, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeausschuss von der Samtgemeindebürgermeisterin oder dem 
Samtgemeindebürgermeister ohne Beratung den Antragsteller/innen mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch 
für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten 
usw.). 

 
(5) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, 

sind nach Kenntnisnahme durch den Samtgemeindeausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(6) Die Beratung des Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 
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§ 6 

Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 
 
(1) Satzungen, Verordnungen, Genehmigungen von Flächennutzungsplänen sowie öffentliche Bekanntmachungen der 

Samtgemeinde im Sinne des § 11 NKomVG werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet 
bzw. bekannt gemacht. 

 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Rathaus der Samtgemeinde während der Dienststunden zur Ein-
sicht ausgelegt werden. Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, beträgt die Dauer der Auslegung zwei Wochen. 
In der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Sat-
zung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Auf die Bekanntmachung von Satzungen, Verordnungen und Genehmigungen von Flächennutzungsplänen ist 

durch amtliche Bekanntmachung in der Rotenburger Kreiszeitung hinzuweisen. 
 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Rats- und Ausschusssitzungen sind durch Veröffentlichung in der Roten-

burger Kreiszeitung bekannt zu machen. 
 
(5) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang im Bekanntmachungskasten der Samtgemeinde veröffent-

licht. Die Dauer des Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 
 
(6) Der Bekanntmachungskasten befindet sich beim Verwaltungsgebäude der Samtgemeinde in Lauenbrück, Berliner 

Straße 3. 
 
 

§ 7 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Bei Bedarf unterrichtet die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister die Einwoh-

ner/innen durch Einwohnerversammlungen für die ganze Samtgemeinde oder für Teile des Samtgemeindegebietes. 
 
(2) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 Abs.  4 mindestens zehn Tage vor der 

Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Samtgemeinde Fintel vom 27.03.2008 außer Kraft. 
 
 
Lauenbrück, den 29.05.2013 
 
Samtgemeinde Fintel 
Niestädt  (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Satzung 
zur 6. Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung 

von Tageseinrichtungen für Kinder der Samtgemeinde Fintel 
 
 
Aufgrund § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 5 des Nieder-
sächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie § 20 des Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) 
hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 29.05.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über den Betrieb und die Benutzung von Tageseinrichtungen für Kinder der Samtgemeinde Fintel vom 
27.03.2008 wird wie folgt geändert: 
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§ 8 Absatz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

Die Höhe der Benutzungsgebühr ist abhängig vom Einkommen der Sorge-berechtigten. Die Gebühr beträgt monatlich für 
jedes Kind bei 
 

monatlichen 
Einkünften 

Kindergarten/Hort 
wöchentliche Betreuungszeit inkl. Sonderbetreuungszeit in Stunden  

3000 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 
und je 

2,5 Std. 

12in € 50 Gebühr in € 

über 3.000 180,00 202,50 225,00 247,50 270,00 285,00 300,00 315,00 330,00 345,00 360,00 15,00 

über 1.250 bis 
unter 3.000 6,00% 6,75% 7,50% 8,25% 9,00% 9,50% 10,0% 10,5 % 11,0% 11,5% 12,0% 

 
0,5% 

bis 1.250  75,00  84,38  93,75 103,13 112,50 118,75 125,00 131,25 137,50 143,75 150,00  6,25 

             

monatlichen 
Einkünften 

Krippe einschl. Krippenkinder in altersübergreifenden Gruppen 
wöchentliche Betreuungszeit inkl. Sonderbetreuungszeit in Stunden 

3000 20 22,5 25 27,5 30 32,5 35 37,5 40 42,5 45 
und je 

2,5 Std. 

12in € 50 Gebühr in € 

über 3.000 270,00 285,00 300,00 315,00 330,00 345,00 360,00 375,00 390,00 405,00 420,00 15,00 

über 1.250 bis 
unter 3.000 9,00% 9,50% 10,0% 10,5% 11,0% 11,5% 12,0% 12,5% 13,0% 13,5% 14,0% 

 
0,5% 

bis 1.250 112,50 118,75 125,00 131,25 137,50 143,75 150,00 156,25 162,50 168,75 175,00  6,25 

 
monatlichen 
Einkünften 

Kindergarten/Hort nachmittags bzw. mittags 
wöchentliche Betreuungs- bzw. Sonderbetreuungszeit 

 10,5 Stunden 20 Stunden je 2,5 Stunden 

in € Gebühr in € 

über 3.000 90,00 180,00   22,50 

über 1.250, bis unter 3.000 3,0 %  6,0 % 0,75 % 

bis   1.250 37,50  75,00     9,38 
 
Für Kinder einer Familie, die zeitgleich die Einrichtung besuchen und für die Benutzungsgebühren zu entrichten sind, 
wird die Gebühr um 25 % für das zweite und um 50 % für jedes weitere Kind gemindert. Kinder, die von der Gebühren-
pflicht freigestellt sind (z. B. durch die vollständige Übernahme der Benutzungsgebühr durch das Land Niedersachsen 
bzw. durch den Landkreis (Rotenburg Wümme)), werden bei der Gebührenermäßigung nicht berücksichtigt. Bei der 
Betreuung eines Kindes in einer Vormittagsgruppe an weniger als fünf Tagen wöchentlich ermäßigt sich die Gebühr 
entsprechend. In Härtefällen kann eine andere Einstufung vorgenommen werden. Gründe, die eine andere Einstufung 
rechtfertigen können, sind schriftlich vorzutragen. Anträge auf Gebührenermäßigung werden ab dem Monat des 
Antragseingangs wirksam und gelten längstens bis zum Ende des Betreuungsjahres. 
 
Für Kinder, die in eine Krippe aufgenommen werden, wird die Benutzungsgebühr ab dem Monat nach Vollendung des 
dritten Lebensjahres entsprechend der Gebühr für die Benutzung des Kindergartens/Horts festgesetzt. 
 
In § 8 Absatz 3 wird in Satz 1 das Wort ausschließlich gestrichen. 

§ 10 Absatz 5 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Die Ummeldung mit dem Ziel des Wechsels in eine andere Gruppe der Tageseinrichtungen bzw. einer anderen Betreu-
ungszeit einschl. Sonderbetreuungszeiten ist grundsätzlich nur zum Beginn des Betreuungsjahres zulässig. In begrün-
deten Fällen, z. B. Verlängerung der Arbeitszeit der Sorgeberechtigten, Wechsel des Arbeitsortes, Arbeitsförderungs-
maßnahmen, Erkrankung, Fortbildung, Ausfall einer privaten Kinderbetreuung usw. kann die tägliche Betreuungszeit 
kurzfristig verlängert werden, sofern die Betreuung in der Tageseinrichtung gesichert werden kann. Die so geänderte 
Betreuungszeit sollte mindestens für die Dauer eines Monats gelten. Die Aufnahme in eine andere Gruppe (z. B. Wech-
sel von einer Kinderkrippe in eine Gruppe des Kindergartens für Kinder in einem Alter nach Vollendung des dritten 
Lebensjahres) infolge einer Ummeldung während des laufenden Betreuungsjahres erfolgt nur in begründeten Ausnah-
mefällen und soweit freie Plätze zur Verfügung stehen. Über die Änderungsanträge entscheidet die Samtgemeinde 
Fintel. 
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§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.08.2013 in Kraft.  
 
 
Lauenbrück, den 29.05.2013 
 
Samtgemeinde Fintel 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Satzung 
zur 1. Änderung der Anlage zur Friedhofsgebührensatzung 

der Samtgemeinde Fintel – Gebührentarif – 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 5 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung am 
29.05.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Anlage zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe in der Samtgemeinde Fintel 
(Friedhofsgebührensatzung) - Gebührentarif - vom 28.11.2002 wird in Teil A, Ziffer 1, wie folgt neu gefasst: 
 
 

Anlage zur Friedhofsgebührensatzung der Samtgemeinde Fintel 
- Gebührentarif - 

 
 Friedhof in: Fintel 

Euro 
Helvesiek 

Euro 
Lauenbrück 

Euro 
Stemmen 

Euro 
Vahlde 
Euro 

A Bestattungs- und Umbettungsgebühren      
 1. Ausheben und Verfüllen einer Grabstelle, 

soweit nicht ortsüblich mit der ausführenden 
Person abgerechnet wird. 

280,00 200,00 290,00 200,00 200,00 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.07.2013 in Kraft.  
 
 
Lauenbrück, den 29.05.2013 
 
Samtgemeinde Fintel 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in 
der Sitzung am 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.211.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.583.100 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 1.600 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.214.100 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.946.000 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.138.700 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.488.800 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 1.350.100 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 489.200 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 9.702.900 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 9.924.000 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 1.350.100 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.500.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Samtgemeindeumlage in Höhe von 2.500.000 € wird auf 27,41780936 v. H. der Bemessungsgrundlagen für die 
Kreisumlage festgesetzt. 
 
 
Sottrum, den 28.02.2013 
 
Luckhaus  (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG, § 111 Abs. 3, § 119 Abs. 4 und § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch 
den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 06.06.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/110 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Sottrum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sottrum, den 15. Juni 2013 
 
Samtgemeinde Sottrum 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Satzung 
zur sechsten Änderung der Entschädigungssatzung der Gemeinde Hepstedt 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 44, 54, und 58 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) hat der Rat der 
Gemeinde Hepstedt in seiner Sitzung am 16.05.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz und Ersatz des Verdienstausfalles 
(Entschädigungssatzung) wird wie folgt geändert: 
 
§ 3 enthält folgende Fassung: 

(1) Der Ratsvorsitzende erhält eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 450.-- €. 

(2) Der Ratsvorsitzende erhält eine monatliche Fahrtkostenpauschale von 50,-- €. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2013 in Kraft. 
 
 
Hepstedt, den 16.05.2013 
 
Gemeinde Hepstedt 
Meyer 
Bürgermeister (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Satzung 
über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung des Kindergartens der Gemeinde Klein Meckelsen 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und § 5 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetz (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Klein Meckelsen in seiner Sitzung am 04. Juni 2013 fol-
gende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gemeinde Klein Meckelsen erhebt als Gegenleistung für die Inanspruchnahme des Kindergartens, der von der 
Gemeinde als öffentliche Einrichtung betrieben wird, Benutzungsgebühren. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
Gebührenschuldner sind die Erziehungsberechtigten der im Kindergarten betreuten Kinder. Mehrere Erziehungsberech-
tigte haften als Gesamtschuldner. Sind der Gemeinde die Erziehungsberechtigten nicht bekannt, haftet derjenige, der 
das Kind zur Benutzung des Kindergartens angemeldet hat, sobald ihm die Aufnahme des Kindes bestätigt wird. 
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§ 3 

Höhe der Gebühren, Zahlungsweise 
 
(1) Die Elternbeiträge werden pro Kind und Monat in Anlehnung an die Sozialstaffel nach individueller Berechnung 

zwischen Höchst- und Mindestbeträgen festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist das Bruttoeinkommen des vorletzten 
Kalenderjahres vor der Aufnahme des Kindes, abzüglich Kinderfreibeträge und Werbungskostenpauschale bzw. 
anerkannter Werbungskosten. 

 
 Die Höchst- und Mindestbeträge betragen bei einer Betreuungszeit von 
 08.00 Uhr - 12.00 Uhr = 4 Stunden 137,00 € bis 55,00 € 
 08.00 Uhr - 15.00 Uhr = 7 Stunden siehe Tabelle 
 
 Sonderöffnungszeiten: 
 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
 12.00 Uhr - 13.00 Uhr 
 
 Der Kindergartenbeitrag errechnet sich nach folgender Formel: 
  Jahresbruttoeinkommen 
  ./. Kinderfreibetrag (á 3.000,00 €) 
  ./. Werbungskosten, mind. 1.000,00 € 
  : 12 Monate 
  : 4.000,00 € 
  x Höchstbetrag 
 
 abgerundet auf volle Euro ergibt den monatlichen Kindergartenbeitrag (höchstens Höchstbetrag, mindestens Min-

destbetrag) 
 

erweitert 12.00 - 15.00 Uhr 

Regelgruppe (€) bis 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 137 

erweiterte 
Betreuung 31 36 41 46 51 56 62 67 72 

Summe (€) 91 97 - 106 112 - 121 127 - 136 142 - 151 157 - 166 173 - 182 188 - 109 203 - 212 

Mittagessen (€) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

gesamt (€) 147 153 - 162 168 - 177 183 - 192 198 - 207 213 - 222 229 - 238 244 - 253 259 - 268 

 
erweitert 12.00 - 14.00 Uhr 

Regelgruppe (€) bis 60 61 - 70 71 - 80 81 - 90 91 - 100 101 - 110 111 - 120 121 - 130 131 - 137 

erweiterte 
Betreuung 18 21 24 27 30 33 36 39 42 

Summe (€) 78 82 - 91 95 - 104 108 - 117 121 - 130 134 - 143 147 - 156 160 - 169 173 - 182 

Mittagessen (€) 56 56 56 56 56 56 56 56 56 

gesamt (€) 134 138 - 147 151 - 160 164 - 173 177 - 186 190 - 199 203 - 212 216 - 225 229 - 238 

 
Flexible Betreuung: 
Werden verlängerte Betreuungszeiten an ein bis drei Tagen dazu gebucht, so spricht man von der flexiblen 
Betreuung. 

Die Kosten für die flexible Betreuung pro Tag belaufen sich wie folgt: 
Kindergarten (Gebühren enthalten Verpflegungskosten): 

Betreuungszeiten Gebühren 

12.00 - 14.00 Uhr 6,30 € 

12.00 - 15.00 Uhr 7,80 € 
 
(2) Für die Anwendung der Sozialstaffel sind der Samtgemeindeverwaltung prüffähige Nachweise des Einkommens 

(Einkommenssteuererklärung oder Lohnbescheinigung) einzureichen. Wird das Bruttoeinkommen nicht nachge-
wiesen, ist der Höchstbetrag zu zahlen. 
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(3) Der Antrag wird für das Betreuungsjahr gestellt. Der Antrag mit den vollständigen und prüffähigen Unterlagen ist bis 
zum 01. des Antragsmonats vorzulegen. 

 
(4) Wenn sich das Bruttoeinkommen im Laufe des Betreuungsjahres um mehr als 20 % des vorletzten Jahres verrin-

gert, kann auf Antrag das zu erwartende Einkommen zugrunde gelegt werden. Erhöht sich das Bruttoeinkommen im 
Laufe des Betreuungsjahres um mehr als 20 %, so ist dieses der Samtgemeinde zwecks Neuberechnung 
anzuzeigen. 

 
(5) Für die Inanspruchnahme der einzelnen Sonderöffnungszeiten werden monatliche Zuschläge in Höhe von 7,50 € 

für Früh- als auch für den Mittagsdienst erhoben.  
 
(6) Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig den Kindergarten, ermäßigt sich der errechnete Betrag für das 

zweite Kind um 50 %. 
 
(7) Die Elternbeiträge werden im Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) für zwölf Monate erhoben. 
 
(8) Der Kindergarten Klein Meckelsen bietet in seinen Sommerferien für eine Woche einen Feriendienst an. Die Kosten 

betragen 40,00 € pauschal (ohne Verpflegung) für jedes Kind. Dies gilt auch für diejenigen, die ansonsten von der 
Gebühr befreit sind. 

 
(9) Die Zahlungspflicht beginnt mit dem 1. des Monats in dem das Kind den Kindergarten besucht. Sie endet mit Ablauf 

des Monats in dem das Kind aus dem Kindergarten ausscheidet. 
 
(10) Das Fehlen eines Kindes wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen entbindet nicht von der Beitragspflicht. 
 
(11) Sofern die Gebühren von Dritten übernommen werden (z. B. Land Niedersachsen oder Landkreis Rotenburg 

(Wümme), wird keine Gebühr erhoben. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Gebührensatzung tritt am Tag nach der öffentlichen Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg 
(Wümme) in Kraft.  
 
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung des Kindergartens der Gemeinde Klein 
Meckelsen vom 18.07.2012 außer Kraft. 
 
 
Klein Meckelsen, 04.06.2013 
 
Gemeinde Klein Meckelsen 
Der Bürgermeister  (L. S.) 
Schmeichel 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 17 „Ortskern", 
8. Änderung in der Gemeinde Sittensen 

 
 
Der Rat der Gemeinde Sittensen hat in seiner Sitzung am 16.05.2013 den Bebauungsplan Nr. 17 „Ortskern“ 
- 8. Änderung - bestehend aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungengemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als 
Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 „Ortskern“ - 8. Änderung - ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 17 „Ortskern“ - 8. Änderung - in 
Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 17 „Ortskern“ - 8. Änderung - sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an 
im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Sittensen, den 27.05.2013 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Bürgermeister 
Evers 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Sittensen für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sittensen in der 
Sitzung am 21.02.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 7.113.000 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 7.270.700 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.843.000 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.526.600 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 124.800 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.069.700 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 64.100 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 6.967.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 7.660.400 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.100.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Sittensen, 21.02.2013 
 
Der Gemeindedirektor 
Tiemann (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Sittensen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sittensen, den 15. Juni 2013 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der 
Sitzung am 04.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 5.752.400 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.132.200 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 236.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.717.800 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.914.100 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 1.069.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.342.900 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 57.800 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 6.787.300 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 7.314.800 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Sottrum, den 04.03.2013 
 
Luckhaus  (L. S.) 
Gemeindedirektor 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Sottrum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sottrum, den 15. Juni 2013 
 
Gemeinde Sottrum 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Friedhofsordnung (FO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gnarrenburg 

in 27442 Gnarrenburg, Hindenburgstraße 
 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gnarrenburg am 
09. April 2013 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft verkün-
det, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. Aus 
dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
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IV. Grabstätten 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Reihengrabstätten 
§ 13 Wahlgrabstätten 
§ 14 Urnenreihengrabstätten 
§ 15 Urnenwahlgrabstätten 
§ 16 Sargrasenreihengrabstätten 
§ 17 Urnenrasenreihengrabstätten 
§ 18 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 19 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
§ 20 Gestaltungsgrundsatz 
§ 21 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 
 
VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 
§ 22 Allgemeines 
§ 23 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 24 Vernachlässigung 
 
VII. Grabmale und andere Anlagen 
§ 25 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 26 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 27 Entfernung 
§ 28 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
§ 29 Leichenhalle 
§ 30 Benutzung der Kirche 
 
IX. Haftung und Gebühren 
§ 31 Haftung 
§ 32 Gebühren 
 
X. Schlussvorschriften 
§ 33 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gnarrenburg in seiner jeweiligen Größe. 
Der Friedhof umfasst zur Zeit die Flurstücke 45/2, 45/3 und 45/4 Flur 1 der Gemarkung Gnarrenburg in Größe von ins-
gesamt 28.303 qm. Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchengemeinde Gnarrenburg. 
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. Kirchenge-
meinde Gnarrenburg hatten (ohne Fahrendahl, Karlshöfen und Klenkendorf), sowie derjenigen Personen, die bei ihrem 
Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von 
Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung  

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet (Fried-
hofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staat-
lichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder 
eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
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(4) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder 
Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anla-
gen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für 
den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
 
(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung 
von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch 
in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. 
Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt 
werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung 
kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 
ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemes-
sene Pietätsfrist vergangen ist. 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung 
zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle, 

Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen Dienst-
leistungserbringer - zu befahren, 

b) Waren aller Art zu verkaufen sowie Dienstleistungen anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
d) Film-, Ton-, Video– und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 
e) Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen, 
g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreini-

gen, 
h) Hunde unangeleint mitzubringen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
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§ 6 

Dienstleistungen 
 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden 
Bestimmungen zu beachten. 
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 
Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 
untersagt werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an 
Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit 
zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof 
keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung 
anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung (einschließlich Trauerfeier) 
gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, 
ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat 
und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nachzu-
weisen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person Ort und Zeit der Bestattung fest. Die 
Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach 
Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht 
innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,74 m hoch und im Mittelmaß 0,74 m breit sein. Für größere Särge ist die 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend. 
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 
zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern. 
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§ 9 

Ruhezeiten  
 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre, bei verstorbenen Kindern bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 20 Jahre. 
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheits-
behörde ausgegraben oder umgebettet werden. 
 
(3) Die berechtigte Person hat sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu über-
nehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an 
Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen 
des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
a) Reihengrabstätten (§ 12), 
b) Wahlgrabstätten (§ 13), 
c) Urnenreihengrabstätten (§ 14), 
d) Urnenwahlgrabstätten (§ 15), 
e) Sargrasenreihengrabstätten (§ 16), 
f) Urnenrasenreihengrabstätten (§ 17). 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte 
nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer 
einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung 
ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 
 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht 
nicht. 
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr 
gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden. 
 
(5) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
a) für Särge von Kindern: Länge: 1 m Breite: 0,50 m, 
  von Erwachsenen: Länge: 2,20 m Breite: 1,15 m, 
b) für Urnen: Länge: _____ Breite: _____. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend. 
 
(6) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 
Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 
 
(7) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung bestimmt 
oder zugelassen sind. 
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(8) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), 
soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsver-
waltung. 
 
(9) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 8 nicht nach und muss beim Ausheben des 
Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nut-
zungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht. 
 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hin-
weisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. 
Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird 
eine Urkunde ausgestellt. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 
10 Jahre, 20 Jahre oder 30 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen 
Stellung eines Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die 
gesamte Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweili-
gen Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden: 
a) Ehegatte, 
b) Lebenspartner oder Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
c) Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
d) Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) Eltern, 
f) Geschwister, 
g) Stiefgeschwister, 
h) die nicht unter Buchstaben a) bis g) fallenden Erben. 
 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet 
wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person der 
Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach 
pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen 
bedarf eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben a) 
bis h) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bishe-
rigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung erfor-
derlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsbe-
rechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung 
der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht 
bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 
bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb 
der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der 
Friedhofsverwaltung auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nut-
zungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu 
behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine 
solche nicht vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestat-
tungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 
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§ 14 

Urnenreihengrabstätten 
 
(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine 
Asche bestattet werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten auch die Vor-
schriften für Reihengrabstätten. 
 
 

§ 15 
Urnenwahlgrabstätten 

 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 
30 Jahren vergeben. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten auch die Vor-
schriften für Wahlgrabstätten. 
 
 

§ 16 
Sargrasenreihengrabstätten 

 
(1) Sargrasenreihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer 
Bestattung der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert wer-
den. Die Pflege der Rasenfläche erfolgt für die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Sargrasenreihengrabstätten auch die 
Vorschriften für Reihengrabstätten. 
 
 

§ 17 
Urnenrasenreihengrabstätten 

 
1) Urnenrasenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer Urnenrasenreihengrabstätte darf 
nur eine Asche bestattet werden. Die Pflege der Rasenfläche erfolgt für die Dauer der Ruhezeit durch die Friedhofsver-
waltung. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenrasenreihengrabstätten auch die 
Vorschriften für Reihengrabstätten. 
 
 

§ 18 
Rückgabe von Wahlgrabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit mehr 
als _____ Grabstellen) besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch auf 
Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht. 
 
 

§ 19 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
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V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 

 
§ 20 

Gestaltungsgrundsatz 
 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird. 
 
 

§ 21 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken 
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Im Übrigen gilt § 20 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rück-
seite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind. 
 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die 
nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-
haltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, 
die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nut-
zungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung 
eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat auf-
gestellt wird. 
 
 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 22 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts 
angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflich-
tung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken und 
Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen 
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Fried-
hofsverwaltung. 
 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervor-
gerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 
 

§ 23 
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren 
Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauerge-
stecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, 
nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 
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(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 
 

§ 24 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus 
Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, 
soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungs-
bescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine 
öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die unbe-
kannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofs-
verwaltung 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofs-
verwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
 
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 25 
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit 
der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks 
entspricht. 
 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab beizufügen. In den Anzeigeunterlagen sollen alle 
wesentlichen Teile erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die 
Gründungstechnik mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das tech-
nische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofs-
verwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der 
sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres 
nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach 
den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und 
auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der 
Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der „Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen 
(TA Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie e.V. (DENAK)“. Die TA Grabmal gilt für die Planung, Erstellung, 
Ausführung, die Abnahmeprüfung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen. 
 
(6) Für alle neu errichteten, versetzten und reparierten Grabmale hat der Steinmetz oder sonstige Dienstleistungs-
erbringer (mit gleichwertiger Qualifikation in Befestigungstechnik, Planung, Berechnung und Ausführung von Gründun-
gen) eine Abnahmeprüfung nach Abschnitt 4 der TA Grabmal vorzunehmen. Die gleichwertige Qualifikation i. S. v. Satz 1 
ist zweifelsfrei nachzuweisen. Der Prüfablauf ist nachvollziehbar zu dokumentieren. 
 
(7) Die nutzungsberechtigte Person oder eine von ihr bevollmächtigte Person hat der Friedhofsverwaltung spätestens 
sechs Wochen nach Fertigstellung der Grabmalanlage die Dokumentation der Abnahmeprüfung und die Abnahmebe-
scheinigung entsprechend den Anforderungen der TA Grabmal vorzulegen. 
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(8) Fachlich geeignet i. S. v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, 
unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes die angemessene Gründungsart zu wählen und nach der 
TA Grabmal die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in der Lage 
sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren und zu 
montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein, mit Hilfe von 
Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(9) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeige-
unterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person 
eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 21 
Absatz 4. 
 
 

§ 26 
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden 
Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 21 Absätze 3 und 4 entsprechend. 
 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn 
sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle 
mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den 
nutzungsberechtigten Personen vollständig zu entfernen. 
 
 

§ 27  
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die Fried-
hofsverwaltung die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntma-
chung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können 
die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale 
nach § 28 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch 
nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat auch 
keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. 
 
 

§ 28 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 

§ 29 
Leichenhalle 

 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine halbe Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzge-
setz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt 
bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Geneh-
migung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. 
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§ 30 

Benutzung der Kirche 
 
(1) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde steht für die Trauerfeier die Kirche zur Verfügung. 
 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer 
nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu 
dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 
 

IX. Haftung und Gebühren 
 

§ 31 
Haftung 

 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, 
und andere Anlagen entstehen. 
 
 

§ 32 
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsgebüh-
renordnung zu entrichten. 
 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 33 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 02. September 2003 außer Kraft. 
 
 
Gnarrenburg, den 09. April 2013 
 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Gnarrenburg 
 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Bremervörde-Zeven am 
14.05.2013 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Gnarrenburg 

in 27442 Gnarrenburg, Hindenburgstraße 
 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 32 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Gnarrenburg für den Friedhof in 27442 Gnarrenburg am 09. April 2013 folgende Friedhofsgebühren-
ordnung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Fried-
hofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
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§ 2 

Gebührenschuldner 
 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zure-

chenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer 

für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer 

für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebüh-
renpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 
 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausste-
hende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden 
ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-
schuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 
 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
 
1. Reihengrabstätte: 

a) für Personen über 5 Jahre - für 30 Jahre - 420,00 € 
 b) für Personen bis zu 5 Jahren - für 20 Jahre - 280,00 € 
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2. Wahlgrabstätte: 
a) für 30 Jahre - je Grabstelle - 420,00 € 

 b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle - 14,00 € 
 
3. Urnenreihengrabstätte: 
 - für 30 Jahre - 250,00 € 
 
4. Urnenwahlgrabstätte: 
 a) für 30 Jahre - je Grabstelle - 300,00 € 
 b) für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle - 10,00 € 
 
5. Pflegegebühren für Rasenreihengrabstätte 
 Für die Pflege von Rasenreihengrabstätten für 30 Jahre durch den Träger des Friedhofes wird zusätzlich zu den o. g. 

Gebühren eine Pflegegebühr erhoben für: 
 a) Urnenrasenreihengrabstätte 490,00 € 
 b) Sargrasenreihengrabstätte 650,00 € 
 Jede Grabstelle ist mit einer Grabplatte in einer Größe von 40 cm x 30 cm x 10 cm (B/H/T) zu versehen. Die Grab-

platte liegt mit folgender Mindestinschrift flach im Rasen: Vor- und Nachname der/des Verstorbenen, Geburts- und 
Sterbejahr. Außer einer grünen Friedhofsvase ist kein weiterer Grabschmuck zugelassen. 

 
6. Urnenrasenreihengrabstätte auf dem pflegeleichten Urnenfeld 
 Für 30 Jahre, inkl. Pflege durch den Träger des Friedhofes, bestehend aus Urnengrab 80 x 80 cm, 
 Beisetzung, Grabplatte, inkl. Beschriftung 1.290,00 € 
 Die Beschriftung der Grabplatte erfolgt durch den Träger des Friedhofes nach Absprache mit dem Nutzungsberech-

tigten. Die Grabplatte enthält: Vor- und Nachname der/ des Verstorbenen, Geburts- und Sterbejahr. 
 
7. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 FO) ist für jedes 

Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30 der Gebühren nach Nummern 2 und 4 zu entrichten. 
 
 Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
 Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nut-

zungszeit im Voraus erhoben. 
 
 
II. Gebühren für die Bestattung: 
 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 
 
1. a) für eine Erdbestattung: 350,00 € 
 b) für Personen bis zu 5 Jahren 250,00 € 
 
2. für eine Urnenbestattung: 200,00 € 
 
 
III. Verwaltungsgebühren: 
 
1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden Grabmals einschließlich 
 Standsicherheitsprüfung 40,00 € 
 
2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines liegenden Grabmals 40,00 € 
 
3. Prüfung der Anzeige bei Veränderung eines Grabmales oder der Ergänzung 
 von Inschriften 40,00 € 
 
 
IV. Gebühr für die Benutzung der Kirche: 
 
Gebühr für die Benutzung der Kirche 
je Trauerfeier: 190,00 € 
 
 

§ 7 
 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand 
berechnet. 
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§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 
07. Dezember 2010 außer Kraft. 
 
 
Gnarrenburg, den 09. April 2013 
 
Kirchenvorstand der Ev.- luth. 
Kirchengemeinde Gnarrenburg 
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Ev.-luth. Kirchenkreises Bremervörde-
Zeven am 14.05.2013 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Friedhofsordnung (FO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen 

in 27419 Sittensen, Scheeßeler Straße 
 
 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen am 
18.04.2013 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Der Friedhof ist ein Ort, an dem die Kirche die Botschaft ver-
kündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben geben wird. 
Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof Richtung und Weisung. 
 
 

Inhaltsübersicht 
 
I. Allgemeine Vorschriften 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 
II. Ordnungsvorschriften 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 
III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 
IV. Grabstätten 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Reihengrabstätten 
§ 12 a Kindergräber 
§ 13 Wahlgrabstätten 
§ 14 Rasenreihengrabstätten  
§ 15 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 16 Bestattungsverzeichnis 
 
V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
§ 17 Gestaltungsgrundsatz 
§ 18 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 
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VI. Anlage und Pflege von Grabstätten 
§ 19 Allgemeines 
§ 20 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 21 Vernachlässigung 
 
VII. Grabmale und andere Anlagen 
§ 22 Errichtung und Änderung von Grabmalen 
§ 23 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 24 Entfernung 
§ 25 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
§ 26 Leichenhalle 
§ 27 Benutzung der Friedhofskapelle  
 
IX. Haftung und Gebühren 
§ 28 Haftung 
§ 29 Gebühren 
 
X. Schlussvorschriften 
§ 30 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen in seiner jeweiligen Größe. Der 
Friedhof umfasst zur Zeit die Flurstücke 70/1, 209/70 und 210/70 Flur 12 Gemarkung Sittensen in Größe von insgesamt 
26.262 qm. Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. Kirchengemeine Sittensen. 
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Börde Sittensen hatten, 
sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof 
dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i. S. d. Niedersächsischen Bestattungsgesetzes. 
 
(3) Andere Bestattungen bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kirchenvorstandes. 
 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung  

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet. 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und staat-
lichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss oder 
eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen. 
 
(4) Die kirchliche Aufsicht richtet sich nach dem jeweils geltenden kirchlichen Recht. 
 
(5) Erforderliche personenbezogene Daten im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder 
Übertragung des Nutzungsrechts an einer Grabstätte, einer Anzeige zur Errichtung eines Grabmals oder anderer Anla-
gen, dem Tätigwerden von Dienstleistungserbringern sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für 
den jeweiligen Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
 
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung  

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
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(2) Nach der beschränkten Schließung dürfen keine neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine Verlängerung 
von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. Bestattungen dürfen nur noch 
in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch Nutzungsrechte bestehen, sofern 
die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die Ruhezeiten abgelaufen waren. 
Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung abläuft, dürfen nicht neu belegt 
werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten. Ausnahmen von dieser Einschränkung 
kann der Kirchenvorstand im Einzelfall zur Vermeidung unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten zulassen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird erst 
ausgesprochen, wenn keine Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine angemes-
sene Pietätsfrist vergangen ist. 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 4 
Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen werden. 
 
 

§ 5 
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die sich in 
verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die Anord-
nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der Friedhofsordnung 
zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter Verantwortung Erwachsener betreten. 
 
(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen, Inlinern, Fahrrädern, Skateboards aller Art - ausgenommen Kinder-

wagen, Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringer - zu befahren, 

b) Waren aller Art zu verkaufen, sowie Dienstleistungen anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
d) Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, zu erstellen und zu verwerten, 
e) Druckschriften und andere Medien (z. B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 

Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen, 
g) zu lärmen und zu spielen, 
h) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu verunreini-

gen, 
i) Tiere, mit Ausnahme von Blindenhunden mitzubringen. 
 
(4) Der Kirchenvorstand kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen Anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(5) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung des Kirchenvorstandes. 
 
(6) Der Kirchenvorstand kann für die Ordnung auf dem Friedhof weitere Bestimmungen erlassen. 
 
(7) Den Anordnungen, der mit der Aufsicht betrauten Personen ist Folge zu leisten. 
 
 

§ 6 
Dienstleistungen 

 
(1) Dienstleistungserbringer (Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter usw.) haben die für den Friedhof geltenden 
Bestimmungen zu beachten.  
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(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 
Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit vom Kirchenvorstand auf Zeit oder auf Dauer untersagt 
werden, wenn der Dienstleistungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende Bestimmungen 
verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur an 
Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der Tagesarbeit 
zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen und bei Unterbrechung der Tagesarbeit so 
herzurichten, dass eine Behinderung Anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem Friedhof 
keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen des 
Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit ihrer 
Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 
 
(6) Die Lärmbelästigung durch Arbeitsgeräte richtet sich nach dem örtlichen „Nachbarrecht“. 
 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 7 
Anmeldung einer Bestattung 

 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der Friedhofsverwaltung 
(Kirchenbüro) anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leitet und wer sonst bei der Bestattung (ein-
schließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Das Pfarramt des Friedhofsträgers kann nach Anhörung des Kirchenvorstandes denjenigen, die die Bestattung leiten 
oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den 
christlichen Glauben oder die evangelische Kirche getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht nach-
zuweisen. 
 
(4) Der Zeitpunkt der Bestattung wird von der Friedhofsverwaltung im Einvernehmen mit dem zuständigen Pastor fest-
gelegt. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit berücksichtigt werden. 
 
 

§ 8  
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen, feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach 
Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht. 
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der Leiche nicht 
innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,10 m lang, 0,74 m hoch und im Mittelmaß 0,74 m breit sein. Sind größere Särge erfor-
derlich, so ist dies bei der Anmeldung der Bestattung mitzuteilen. Für größere Särge ist die Zustimmung der Friedhofs-
verwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 entspre-
chend. 
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit Metalleinsatz 
zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen nicht 
verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder biologische 
Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.  
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§ 9  

Ruhezeiten  
 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre. 
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen  

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Jede Umbettung bedarf der vorherigen Zustimmung des Kirchenvorstandes. Leichen und Aschenreste in Urnen 
dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet 
werden. 
 
(3) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können Leichen oder Aschen in ein anderes Grab gleicher Art 
umgebettet werden. Die Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei denn, dass Anschriften nicht rechtzeitig 
ermittelt werden können. 
 
(4) Ausnahmsweise kann auch den Angehörigen bei besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf Umbettung zuste-
hen. Antragsberechtigt ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen muss das Einverständnis des 
Ehegatten, der Kinder und der Eltern durch schriftliche Erklärung nachgewiesen werden. Der Antragsteller hat sich 
schriftlich zu verpflichten alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstand-
setzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen 
des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 
(6) Leichen oder Aschen, zu anderen als zu Umbettungszwecken, wieder auszugraben, bedarf einer behördlichen oder 
richterlichen Anordnung. 
 
(7) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
 

IV. Grabstätten 
 

§ 11 
Allgemeines 

 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
a) Reihengrabstätten (§ 12), 
b) Kindergräber (§12 a), 
c) Wahlgrabstätten (§ 13), 
d) Rasenreihengrabstätten (§ 14), 
e) Ruhegemeinschaft Urne 
 1. Ruhegemeinschaft Partner je Urne (Wahlgrabstätte) (§13), 
 2. Ruhegemeinschaft Einzelurne (Reihengrabstätte) (§12). 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche Nutzungsrechte 
nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann jeweils nur einer 
einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung 
ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 
 
(3) Rechte an Grabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb eines 
Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage, sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht nicht. Bei 
Wahlgrabstätten kann der Kirchenvorstand Ausnahmen zulassen. 
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und ihr 
gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum voll-
endeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden. 
 
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die 
bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin die bei ihrem 
Tode in häuslicher Gemeinschaft zusammen gelebt haben oder ein naher Verwandter des Beizusetzenden war. 
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(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollen die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
a) für Särge von Kindern: Länge: 150 cm     Breite: 90 cm,  
  von Erwachsenen: Länge: 240 cm     Breite: 120 cm, 
b) für Urnen: Länge: 100 cm     Breite: 50 cm – 65 cm. 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den Friedhof 
maßgebend. 
 
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 
Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von dem Kirchenvorstand bestimmt oder 
zugelassen sind.  
 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), 
soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die Friedhofsver-
waltung. 
 
(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben des 
Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von der nut-
zungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung herausgenommener 
Pflanzen besteht nicht. 
 

§ 12 
Reihengrabstätten 

 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten mit einer Grabstelle für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der 
Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen davon wird ein Monat vor Ablauf der Ruhezeit durch ein Hinweis-
schild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
(3) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur eine 
Asche bestattet werden. Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrab-
stätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten. 
 

§ 12 a 
Kindergräber 

 
Kindergräber werden im Todesfall einzeln für die Dauer von 30 Jahren vergeben. Das Nutzungsrecht kann einmal für 
10 Jahre verlängert werden. Weitere Beisetzungen sind nach Ablauf der ursprünglichen Ruhezeit nicht zulässig. 
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben werden. 
Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das Nutzungsrecht wird 
eine Urkunde ausgestellt. 
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Absatz 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 
10, 20 oder 30 Jahre verlängert werden. Der Kirchenvorstand ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines Ver-
längerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrab-
stätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen Gebührenord-
nung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden: 
1. Ehegatte, 
2. Lebenspartner/Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
3. Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten, 
4. Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
5. Eltern, 
6. Geschwister, 
7. Stiefgeschwister, 
8. die nicht unter die Nr. 1 - 7 fallenden Erben. 
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Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet 
wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person 
dem Kirchenvorstand nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist der Kirchenvorstand nach pflichtge-
mäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer, auch nichtverwandter Personen bedarf 
eines Antrags der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Buchstaben 1) 
bis 9) genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bis-
herigen und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung des Kirchenvorstandes erfor-
derlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll dem Kirchenvorstand schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer bestattungsberech-
tigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche Einverständniserklärung der 
Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, 
auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestat-
tungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der 
einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat dem Kirchen-
vorstand auf deren Verlangen nachzuweisen, dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. 
Ist der Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er 
oder sie das Nutzungsrecht auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht 
vorhanden ist, auf eine Person übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach 
Absatz 3 geworden ist. Für die Übertragung gilt Absatz 4. 
 
 

§ 14 
Rasenreihengrabstätten 

 
(1) Rasenreihengrabstätten sind Grabstellen, die im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der Ruhezeit von 
30 Jahren vergeben werden. 
 
(2) Die Pflege der Grabstätten erfolgt durch den Träger des Friedhofes für die gesamte Ruhezeit. Um die Pflege der 
Rasenfläche durch die Friedhofsverwaltung nicht zu behindern, sind Blumen und Kränze auf dem hierfür gesondert 
ausgewiesenen Platz abzulegen. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten auch 
für Rasenreihengrabstätten. 
 
 

§ 15  
Rückgabe von Wahlgrabstätten 

 
(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der letzten 
Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen bedürfen der 
Zustimmung des Kirchenvorstandes. 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung. 
 
 

§ 16 
Bestattungsverzeichnis 

 
Der Kirchenvorstand führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an welcher 
Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
 
 

V. Gestaltung von Grabstätten und Grabmalen 
 

§ 17 
Gestaltungsgrundsatz 

 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden.  
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§ 18 

Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 
 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes bewirken 
oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Die Gestaltung darf sich ferner nicht gegen den christlichen 
Glauben richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur unten an der Seite oder Rück-
seite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen errichtet werden, die nachweislich in der Wertschöpfungskette 
ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit“ hergestellt 
sind. 
 
(3) Grabmale und andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten. Hierfür sind die 
nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(4) Der Nutzungsberechtigte hat insbesondere für die Standsicherheit zu sorgen und haftet für Schäden, die durch eine 
Verletzung dieser Pflicht entstehen. Die Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Nutzungsberechtigte zur Abwendung der 
Gefahr die im Verkehr erforderliche Sorgfalt beachtet hat. 
 
(5) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die Unter-
haltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im 
Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen treffen (z. B. 
Absperrungen, Umlegen von Grabmalen). Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Fried-
hofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der Friedhofsträger berechtigt, 
die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen zu entfernen. Sind nut-
zungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu ermitteln, genügen als Aufforderung 
ein Hinweisschild auf den Grabstätten, das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird. 
 
 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 19  
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts 
angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet. 
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die Verpflich-
tung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder Bestattungen behindernde Hecken und 
Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu entfernen 
und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
(4) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der Fried-
hofsverwaltung. 
 
(5) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere hervor-
gerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 
 

§ 20  
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren 
Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 
 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauer-
gestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verblei-
ben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 
 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
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§ 21 

Vernachlässigung 
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der nutzungs-
berechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der Verpflichtung aus 
Satz 1 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen, 
soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf hingewiesen hat. In dem Entziehungs-
bescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und die anderen Anlagen innerhalb von drei 
Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen. 
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird die unbe-
kannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der Friedhofsver-
waltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die Friedhofs-
verwaltung 
c) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
d) Grabmale und andere Anlagen beseitigen lassen. 
 
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder ist 
die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die Friedhofs-
verwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen oder entfernen lassen. 
 

VII. Grabmale und andere Anlagen 
 

§ 22  
Errichtung und Änderung von Grabmalen 

 
(1) Die Errichtung und jede Änderung von Grabmalen und anderen Anlagen sind dem Kirchenvorstand anzuzeigen mit 
der Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks ent-
spricht. Die Genehmigung setzt die Beachtung des § 18 Abs. 1 voraus. 
 
(2) Der Anzeige ist der Grabmalentwurf in einem Maßstab 1:10 beizufügen, aus der insbesondere die Anordnung von 
Schrift und Symbol auf dem Grabmal ersichtlich ist. In den Anzeigeunterlagen sollen alle wesentlichen Teile erkennbar, 
die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben, sowie die Gründungstechnik mit Maßanga-
ben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn 
auf einem bereits vorhandenen Grabmal anlässlich einer weiteren Beisetzung lediglich der Name, die Berufsbezeich-
nung, das Geburts- und Sterbedatum des Beigesetzten in gleicher Ausführung wie die vorhandene Beschriftung ange-
bracht werden soll. 
 
(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung oder das tech-
nische Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die Friedhofs-
verwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der Anzeige der 
sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines Jahres 
nach Einreichen der Anzeige errichtet oder geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen nach den Richtlinien des Bundesinnungsverbandes (BIV) 
aufgestellt und befestigt sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fun-
damentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht 
umstürzen.  
 
(6) Die Ausführung eines errichteten, veränderten oder reparierten Grabmales und deren Anlagen müssen von fachlich 
geeigneten Dienstleistungserbringern ausgeführt werden. Fachlich geeignet i. S. v. § 6 Absatz 2 sind Dienstleistungs-
erbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes 
die angemessene Gründungsart zu wählen und die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienst-
leistungserbringer müssen in der Lage sein, für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel aus-
zuwählen, zu dimensionieren und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen 
können und fähig sein, mit Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den Anzeige-
unterlagen und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der nutzungsberechtigten Person 
eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer Anlagen. Nach ergebnislosem 
Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des Grabmals und anderer Anlagen gilt § 18 
Absatz 5. 
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§ 23  
Mausoleen und gemauerte Grüfte 

 
(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der bestehenden 
Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten § 18 Absätze 3, 4 und 5 entspre-
chend. 
 
(2) Die Verleihung neuer Nutzungsrechte an vorhandenen Mausoleen oder gemauerten Grüften ist nur möglich, wenn 
sich die nutzungsberechtigten Personen in schriftlichen Verträgen gegenüber der Friedhofsverwaltung verpflichten, alle 
mit der Instandsetzung und Unterhaltung der Mausoleen und Grüfte verbundenen Kosten und die Verkehrssicherungs-
pflicht zu übernehmen. Nach Beendigung des Nutzungsrechts sind die Mausoleen oder gemauerten Grüfte von den 
nutzungsberechtigten Personen vollständig zu entfernen. 
 
 

§ 24  
Entfernung 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung des Kirchen-
vorstandes entfernt werden. 
 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst der Kir-
chenvorstand die Entfernung von Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntma-
chung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit, können 
die nutzungsberechtigten Personen Grabmale und andere Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um Grabmale 
nach § 25 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch 
nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und anderer Anlagen verpflichtet. Der Kirchenvorstand hat auch keinen 
Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. 
 
 

§ 25  
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 
 
 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 

§ 26  
Leichenhalle  

 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung. Sie darf nur mit Erlaubnis der Friedhofsver-
waltung betreten werden. 
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem 
Beauftragten des Kirchenvorstandes geöffnet werden. Särge sollen spätestens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier 
geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem Infektionsschutzge-
setz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem genannten Zeitpunkt 
bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur mit schriftlicher Geneh-
migung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. 
 
 

§ 27  
Benutzung der Friedhofskapelle 

 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 
 
(2) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(3) Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer 
nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu 
dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
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IX. Haftung und Gebühren 

 
§ 28 

Haftung 
 
Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete Grabmale, 
und andere Anlagen entstehen. 
 
 

§ 29  
Gebühren 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden Friedhofsge-
bührenordnung zu entrichten. 
 
 

X. Schlussvorschriften 
 

§ 30 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 19.09.2007 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, 18.04.2013 
 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Sittensen 
 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Bremervörde-Zeven am 14.05.2013 
kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Sittensen 

in 27419 Sittensen, Kirchenweg 6 
 
 
Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und § 29 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Sittensen für den Friedhof in Sittensen am 18.04.2013 folgende Friedhofsgebührenordnung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der Kir-
chengemeinde werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm zure-

chenbares Verhalten ausgelöst hat, 
2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber dem Kirchenvorstand durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für 

die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
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(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber dem Kirchenvorstand durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer für 

die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen gebüh-
renpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 
 
 

§ 4 
Festsetzung und Fälligkeit 

 
(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Der Kirchenvorstand kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern ausstehende 
Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren sowie Stundung und Erlass 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden 
ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die Gebühren-
schuldnerin zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstreckungsschuldnerin zu tragen. 
 
(4) Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigungsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 

1. Reihengrabstätte: 
 für Personen über 5 Jahre für 30 Jahre: 320,00 € 

2. Reihengrabstätte: 
 Kindergräber bis zu 5 Jahren für 30 Jahre: 210,00 € 
 Verlängerung um 10 Jahre ohne Bestattungsfall 70,00 € 

3. Wahlgrabstätte: 
 a) für 30 Jahre - je Grabstelle - : 390,00 € 

4. Rasenreihengrabstätte inklusiver Pflege durch den Friedhofsträger für 30 Jahre: 
 4.1  Urne inklusive Grabplatte mit Beschriftung: 1.350,00 € 
 4.2  Sarg inklusive Grabplatte mit Beschriftung: 1.650,00 € 
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Die Beschriftung der Grabplatte erfolgt einheitlich mit Vornamen, Namen, Geburtsdatum und Sterbedatum. Eine beson-
dere Verzierung der Grabplatte muss innerhalb von zwei Wochen nach Beerdigung bei dem Steinmetz direkt beauftragt 
und entsprechend des Umfanges direkt mit dem Steinmetz abgerechnet werden.  

5. Ruhegemeinschaft Urne 
 5.1  Ruhegemeinschaft Partner je Urne 195,00 € 
 5.2  Ruhegemeinschaft Einzelurne 195,00 € 

6. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstätte gemäß § 11 Absatz 5 
der Friedhofsordnung: 

 a) eine Gebühr gemäß Nummer 7 zur Anpassung an die neue Ruhezeit und 
 b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2. 

7. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 FO) ist für jedes 
Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30 der Gebühren nach Nummern 3 und Nummer 5.1 zu 
entrichten. Bei jeder Belegung eines Grabes ist die Nutzungszeit gemäß § 13 Abs. 2 der Friedhofsordnung für alle 
belegten und unbelegten Gräber durch Zahlung der Gebühr so sicher zu stellen, dass die Ruhefrist gemäß § 9 der 
Friedhofsordnung und die Nutzungszeit gemäß § 13 Abs. 2 der Friedhofsordnung für das gesamte Wahlgrab vom 
Zeitpunkt der letzten Belegung an immer übereinstimmen. 

 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nutzungszeit 
im Voraus erhoben. 
 
II. Gebühren für die Bestattung: 

Für das Ausheben der Gruft, Abräumen der Kränze und der überflüssigen Erde: 

1. für eine Erdbestattung: 
 a) für Verstorbene ab dem 6. Lebensjahr 320,00 € 
 b) für Verstorbene bis zum vollendetem 5. Lebensjahr 150,00 € 

2. für eine Urnenbestattung: 150,00 € 
 
III. Verwaltungsgebühren: 

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines stehenden Grabmals 
 einschließlich Standsicherheitsprüfung 50,00 € 

2.Prüfung der Anzeige zur Aufstellung eines liegenden Grabmales 50,00 € 
 
IV. Gebühr für die Abfallentsorgung und Wasserversorgung: 

je Grabstelle 150,00 € 
für jedes Jahr der Verlängerung - je Grabstelle -: 5,00 € 
 
V. Gebühr für die Einfassung von Wahlgrabstätten: 

a) Lieferung des Materials und das Setzen der Einfassung je lfd. Meter 30,00 € 
b) nur Lieferung des Materials je lfd. Meter 20,00 € 
 
VI. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / Friedhofskapelle: 

1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer 
 je Sarg: 150,00 € 

2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle 
 je Trauerfeier: 150,00 € 
2.1 für die zweite Benutzung der Friedhofskapelle 
 anlässlich einer Urnenbeisetzung 50,00 € 

3. Musikalische Gestaltung einer Trauerfeier 30,00 € 
 
 

§7 
 
Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von dem Kirchenvorstand nach dem jeweiligen Aufwand 
berechnet. 
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§ 8 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 
19. September 2007 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, 18.04.2013 
 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Sittensen 
 
 
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung hat der Kirchenkreisvorstand des Kirchenkreises Bremervörde-Zeven am 
14.05.2013 kirchenaufsichtlich genehmigt. 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 

Bekanntmachung 
des Ostedeichverbandes in Hemmoor 

 
 
Gemäß § 30 in Verbindung mit § 40 Abs. 1 der Satzung des Ostedeichverbandes in der zurzeit gültigen Fassung können 
in der Zeit vom 01.07. bis 30.07.2013 die nachstehend aufgeführten Unterlagen von den Mitgliedern des Verbandes 
während der Geschäftszeiten und nach vorheriger Terminabsprache in der Geschäftsstelle Oestinger Weg 40, 21745 
Hemmoor, eingesehen werden. 

1. Haushaltsjahr 2011 
 a) Jahresrechnung 2011 
 b) Prüfbericht des Prüfungsausschusses vom 28.02.2012 
 c) Zusammenfassung des Prüfberichtes der Prüfstelle des Wasserverbandstages e. V. vom 21.02.2012 

2. Haushaltsjahr 2013 
 a) Haushaltsplan 
 
 
Hemmoor, den 24.05.2013 
 
Saul 
Oberdeichgräfe 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.06.2013 Nr. 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 

Tel. 04261/983-0 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestattet. 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 12 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 30.06.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Satzung gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maß-
nahmen in der Stadt Visselhövede vom 18. Juli 2001 (Straßenausbaubeitragssatzung) für die Straßen „Moordamm“ und 
„Verlängerung Hiddinger Straße“ vom 13. Juni 2013 
 
Satzung über den Betrieb und die Benutzung der Kindergärten in der Samtgemeinde Sittensen vom 18. Juni 2013 
 
Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Klein Meckelsen der Samtgemeinde Sittensen vom 18. Juni 2013 
 
Satzung für den Friedhof der Gemeinde Wohnste der Samtgemeinde Sittensen vom 18. Juni 2013 
 
Gebührensatzung für den Friedhof der Gemeinde Wohnste der Samtgemeinde Sittensen vom 18. Juni 2013 
 
Hundesteuersatzung der Gemeinde Bötersen vom 18. Juni 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2013 vom 25. April 2013 
 
Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 10 „Krähenberg II“ der Gemeinde Fintel vom 17. Juni 2013 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Helvesiek vom 13. Mai 2013 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Lauenbrück vom 12. Juni 2013 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Selsingen vom 3. Juni 2013 
 
Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 6 „Blöcken III“ der Gemeinde Vahlde vom 6. Juni 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Ausführungsanordnung des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - Regionaldirektion 
Verden - Amt für Landentwicklung Verden - vom 21. Juni 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 

A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

Satzung 
gemäß § 4 Absatz 4 der Satzung über die Erhebung von Beiträgen 

nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt Visselhövede vom 18.07.2001 
(Straßenausbaubeitragssatzung) für die Straßen „Moordamm“ und „Verlängerung Hiddinger Straße“ 

 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 6 des Nds. 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) und des § 4 Absatz 4 der Straßenausbaubeitragssatzung vom 18.07.2001 der 
Stadt Visselhövede hat der Rat in seiner Sitzung am 13.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Der nach § 4 (2) Ziffer 4 über die Erhebung von Beiträgen nach § 6 NKAG für straßenbauliche Maßnahmen in der Stadt 
Visselhövede entfallende Anteil der Beitragspflichtigen am beitragsfähigen Aufwand wird für die vorgesehenen Straßen-
baumaßnahmen „Moordamm“ und „Verlängerung Hiddinger Straße“ geändert und wie folgt festgesetzt: 
 

a) Bei Gemeindestraßen im Sinne von § 47 Nr. 2 NStrG 

• mit öffentlicher Förderung   50 v. H. 
• ohne öffentliche Förderung   50 v. H. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung in Kraft. 
 
 
Visselhövede, 13.06.2013 
 
Stadt Visselhövede 
Die Bürgermeisterin 
Strehse (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Satzung 
über den Betrieb und die Benutzung der Kindergärten 

in der Samtgemeinde Sittensen 
 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 5 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) sowie den §§ 10 und 20 des Gesetzes über Tagesein-
richtungen für Kinder (KiTaG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 18. Juni 2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtlicher Status 

 
Die Samtgemeinde Sittensen betreibt als öffentliche Einrichtungen die Kindertagesstätten in der Königshofallee 6 und in 
der Ostlandstraße 30 in Sittensen. 
Die jeweilige Leiterin übt das Hausrecht aus. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Aufgabe der Kindertagestätten ist die sozialpädagogische Betreuung der Kinder des Elementarbereiches. Sie ergänzt die 
Erziehung des Kindes in der Familie und bereitet die Kinder auf den Schulbesuch vor. Einzelheiten regelt das päda-
gogische Konzept der jeweiligen Einrichtung. 
 
 

§ 3 
Aufnahme 

 
(1) In die Kindertagesstätten werden alle Kinder aus der Samtgemeinde Sittensen aufgenommen, sobald das 

3. Lebensjahr vollendet ist. In der Krippenbetreuung in den oben genannten Einrichtungen können Kinder ab einem 
Lebensalter von 8 Wochen betreut werden. 

 
(2) Die Aufnahme erfolgt jeweils zum 01.08., 01.11., 01.02. und 01.05. eines jeden Jahres. 
 
 

§ 4 
Aufnahmeverfahren 

 
(1) Die verfügbaren Plätze in den Gruppen der Kindertagesstätten werden anhand der besonderen sozialen Situation 

des Kindes und seiner Sorgeberechtigten vergeben. 
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(2) Die besondere soziale Situation des Kindes und seiner Sorgeberechtigten ist zu ermitteln. Hierzu sind die Fragen in 
dem Fragebogen, der Bestandteil des Aufnahmeantrages nach § 5 ist, individuell zu beantworten. Die Angaben 
sind mit jedem Antrag aktuell zu belegen. 

 
 

§ 5 
Aufnahmeantrag 

 
(1) Die Anmeldung der Kinder für die Kindertagesstätten erfolgt im Rathaus. Die Anmeldung ist in nur einer der Kin-

dertagesstätten möglich. Dies kann auf Ratsbeschluss an die Kindertagesstätten übertragen werden. 
 
(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Samtgemeindeverwaltung anhand der belegten besonderen, sozialen 

Situation. 
 
(3) Die Entscheidung über Aufnahme ist den Personensorgeberechtigten in einem Bescheid schriftlich mitzuteilen. 
 
 

§ 6 
Gesundheitsvorsorge 

 
(1) Die Aufnahme wird in der Regel davon abhängig gemacht, dass die Personensorgeberechtigten angeben, welche 

Krankheiten bei dem Kind diagnostiziert wurden, ferner welche Schutzimpfungen und Tuberkulinproben vorge-
nommen wurden und ob eine tuberkulöse Gefährdung durch Familienangehörige oder die Umgebung besteht. 

 
(2) Jeder Fall oder Verdacht einer übertragbaren Krankheit gem. § 34 Infektionsschutzgesetz (IfSG) ist der Leiterin des 

Kindergartens unverzüglich mitzuteilen. Personen/Kinder, die an einer im § 34 IfSG genannten Krankheit erkrankt 
sind oder Krankheitserreger nach § 34 IfSG ausscheiden, dürfen die Einrichtung nicht besuchen. Für die 
Wiederzulassung gelten Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts bzw. ist in Einzelfällen die Zustimmung des 
Gesundheitsamtes erforderlich. 

 
 

§ 7 
Elternvertretung und Beirat 

 
(1) Die Eltern/Personensorgeberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin 

oder einen Gruppensprecher, sowie deren Vertretung. Die Gruppensprecher beider Kindergärten bestimmen den 
Elternsprecher für den Gesamtbeirat. Das Wahlverfahren regelt der Gesamtbeirat. 

 Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher bilden einen Elternrat. Die erste Wahl im Kindergarten ver-
anstaltet die Samtgemeinde. 

 
(2) Der Elternsprecher, die Leiterinnen der Kindergärten, sowie der Samtgemeindebürgermeister oder dessen Beauf-

tragter und drei Vertreter des Rates bilden den Gesamtbeirat. 
 
 

§ 8 
Öffnungszeiten, Urlaubsregelung 

 
(1) Die Kindertagesstätten sind von montags bis freitags wie folgt geöffnet 
 
 Kindertagesstätte Drosselgasse: 

 
 Vormittags 08.00 Uhr - 12.00 Uhr 

  Frühdienst: 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
  Mittagsdienst: 12.00 Uhr - 12.30 Uhr 
  Mittagsdienst 2: 12.30 Uhr - 13.00 Uhr 
   
 Nachmittags  13.00 Uhr - 17.00 Uhr 
  Frühdienst: 12.30 Uhr - 13.00 Uhr 
  Spätdienst: 17.00 Uhr - 17.30 Uhr 

 
 Ganztagsgruppe  08.00 Uhr - 17.00 Uhr 

  Frühdienst: 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
  Spätdienst: 17.00 Uhr - 17.30 Uhr 

 
  Krippenbetreuung   08.00 Uhr - 17.00 Uhr 
   Frühdienst: 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
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 Kindertagesstätte Ostlandstraße: 

 
 Vormittags  08.00 Uhr - 12.00 Uhr 
  Frühdienst: 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
  Mittagsdienst: 12.00 Uhr - 12.30 Uhr 
  Mittagsdienst 2: 12.30 Uhr - 13.00 Uhr 
     
 Integrationsgruppe  07.30 Uhr - 12.30 Uhr 
  Frühdienst: 07.00 Uhr - 07.30 Uhr 
  Mittagsdienst:  12.30 Uhr - 13.00 Uhr 
   
 Ganztagsgruppe  08.00 Uhr - 17.00 Uhr 

  Frühdienst: 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
  Spätdienst: 17.00 Uhr - 17.30 Uhr 

 
    
  Krippenbetreuung   08.00 Uhr - 17.00 Uhr 
   Frühdienst: 07.00 Uhr - 08.00 Uhr 
 
(2) Falls in der flexiblen Betreuung von 12.00 Uhr bis 17.00 Uhr (Abholung um 14.00 Uhr, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr sowie 

17.00 Uhr) noch Plätze vorhanden sind, können zusätzlich Plätze flexibel gebucht werden. Hierzu sind spätestens 
zwei Tage vorher die Erzieherinnen zu informiert, damit das Essen entsprechend bestellt werden kann. 

 In der Krippenbetreuung kann ebenfalls eine flexible Betreuung von 12.00 Uhr bis längstens 17.00 Uhr gebucht 
werden. 

 
(3) Bei einer verlängerten Betreuung am Nachmittag an mehr als drei Tagen handelt es sich um die erweiterte Betreu-

ung (Abholung um 14.00 Uhr, 15.00 Uhr, 16.00 Uhr sowie 17.00 Uhr). Kinder, die diese Betreuung in Anspruch 
nehmen werden in der Ganztagsgruppe betreut. 

 
(4) In begründeten Ausnahmefällen kann von diesen Öffnungszeiten abgewichen werden. 
 
(5) Die Kindertagesstätten bleiben in den Sommerferien vier Wochen und vom 24.12. bis 31.12. geschlossen. Am Tag 

nach Himmelfahrt findet ein Bereitschaftsdienst statt. 
 Bei Bedarf wird in den Sommerferien ein Feriendienst in den Kindergärten eingerichtet.  
 Die Betreuungen während des Feriendienstes entsprechen denen der Regelbetreuung.  
 
 

§ 9 
Benutzungsgebühren 

 
(1) Für die Betreuung in den Kindertagesstätten der Samtgemeinde Sittensen sind Gebühren nach Maßgabe dieser 

Satzung zu entrichten. Gebührenpflichtige sind die Sorgeberechtigten des Kindes. Ist nur ein Elternteil sorgebe-
rechtigt und leben die Eltern des Kindes im gemeinsamen Haushalt, bemisst sich die Gebühr nach dem Einkom-
men beider Elternteile. Bestehen Zweifel darüber, wer Gebührenpflichtiger ist, wird derjenige zur Gebühr veranlagt, 
der das Kind angemeldet hat. 

 
(2) Die Elternbeiträge werden pro Kind und Monat in Anlehnung an die Sozialstaffel nach individueller Berechnung 

zwischen Höchst- und Mindestbeträgen festgesetzt. Berechnungsgrundlage ist das durch aktuellen Steuerbescheid 
nachgewiesene Einkommen. Hierzu ist der Steuerbescheid des vorletzten, bzw. wenn vorhanden des letzten 
Kalenderjahres vor Aufnahme des Kindes vorzulegen. 

 
(3) Zum Einkommen gehören die Einkunftsarten gemäß § 2 des Einkommenssteuergesetzes, nämlich, 
 a) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
 b) Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
 c) Einkünfte aus selbstständiger Arbeit 
 d) Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit 
 e) Einkünfte aus Kapitalvermögen 
 f) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
 g) Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG 
 
 Verluste aus Vermietung Verpachtung sowie aus gewerblichen Beteiligungen dürfen nicht abgesetzt werden. 
 Zum Einkommen gehören ferner andere Geldleistungen oder Bezüge, die zur Bestreitung des Einkommens 

bestimmt oder geeignet sind. Dazu gehören Unterhaltsleistungen, pauschal versteuerte Einnahmen aus Erwerbs-
tätigkeit, Krankengeld, Arbeitslosengeld und Versorgungsbezüge. 

 Nicht zum Einkommen zählen Kindergeld, Wohngeld, Erziehungs- und Elterngeld. 
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 Die Höchst- und Mindestbeträge für die Kindergartenbetreuung betragen bei einer Betreuungszeit von 
 07.30 Uhr - 12.30 Uhr  =  5 Stunden (Integrationsgruppe) 210,00 € und 65,00 € 
 08.00 Uhr - 12.00 Uhr  =  4 Stunden  185,00 € und 60,00 € 
 13.00 Uhr - 17.00 Uhr  =  4 Stunden 150,00 € und 50,00 € 
 
 08.00 Uhr - 17.00 Uhr = 9 Stunden (Ganztagsgruppe) 404,00 € und 161,00 € 
 (inklusive Mittagessen) 
 Krippenbetreuung (5 Tage in der Woche): 
 

Betreuungszeiten Mindestsatz Höchstsatz 
08.00 bis 12.00 Uhr 100,00 € 308,00 € 
08.00 bis 14.00 Uhr 130,00 € 363,00 € 
08.00 bis 15.00 Uhr 152,00 € 403,00 € 
08.00 bis 16.00 Uhr 173,00 € 443,00 € 
08.00 bis 17.00 Uhr 195,00 € 483,00 € 

 
 Krippenbetreuung (Sharingplatz/ 2 Tage in der Woche): 
 

Betreuungszeiten Mindestsatz Höchstsatz 
08.00 bis 12.00 Uhr 40,00 € 123,00 € 
08.00 bis 14.00 Uhr 52,00 € 145,00 € 
08.00 bis 15.00 Uhr 61,00 € 161,00 € 
08.00 bis 16.00 Uhr 69,00 € 177,00 € 
08.00 bis 17.00 Uhr 78,00 € 193,00 € 

 
 Krippenbetreuung (Sharingplatz/ 3 Tage in der Woche): 
 

Betreuungszeiten Mindestsatz Höchstsatz 
08.00 bis 12.00 Uhr 60,00 € 185,00 € 
08.00 bis 14.00 Uhr 78,00 € 218,00 € 
08.00 bis 15.00 Uhr 91,00 € 242,00 € 
08.00 bis 16.00 Uhr 104,00 € 266,00 € 
08.00 bis 17.00 Uhr 117,00 € 290,00 € 

 
 In den Gebühren für die Krippenbetreuung ist das Mittagessen nicht enthalten. Diese belaufen sich auf 1,50 € pro 

Tag. 
 
 Der Kindergartenbeitrag errechnet sich nach folgender Formel: 
  Einkommen lt. vorstehender Definition 
  ./. Kinderfreibetrag (á 3.000,00 €) für Kinder im Haushalt 

./. Kinderfreibetrag (á 1.500,00 €) für Kinder außerhalb des Haushaltes, für die nachweislich Unterhalt 
    gezahlt wird 

  ./. Werbungskosten, mind. 1.000,00 € 
  :   12 (Monate) 
  :   4.000,00 € 
  x   Höchstbetrag 
 
 abgerundet auf volle Euro ergibt den monatlichen Kindergartenbeitrag (höchstens Höchstbetrag, mindestens Min-

destbetrag). 
 
 Die Kosten für die erweiterte Betreuung für Kinder ab 3 Jahren ergeben sich wie folgt: 
 

erweitert 12.00 -17.00 Uhr 
 

Regelgruppe (€) bis 
60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81
- 

90 

91
- 

100 

101
- 

110 

111
- 

120 

121
- 

130 

131
- 

140 

141 
- 

150 

151 
- 

160 

161
- 

175 

176
- 

185
erweiterte 
Betreuung (€) 56 66 75 85 94 104 113 122 132 141 151 165 175

Summe (€) 116 
122 

- 
136 

146 
- 

155 

166
- 

175 

185
- 

194 

206
- 

224 

224
- 

133 

243
- 

252 

263
- 

272 

282 
- 

291 

302 
- 

311 

326
- 

340 

351
- 

360
Mittagessen (€) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

gesamt (€) 160 
166 

- 
180 

190 
- 

199 

219
- 

228 

229
- 

238 

250
- 

268 

268
- 

277 

287
- 

296 

307
- 

316 

326 
- 

335 

346 
- 

355 

370
- 

384 

395
- 

404
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erweitert 12.00 – 16.00 Uhr 

 

Regelgruppe (€) bis 
60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81
- 

90 

91
- 

100 

101
- 

110 

111
- 

120 

121
- 

130 

131
- 

140 

141 
- 

150 

151 
- 

160 

161
- 

175 

176
- 

185
erweiterte 
Betreuung (€) 46 54 61 68 76 83 83 100 108 115 122 130 135

Summe (€) 106 
115 

- 
124 

132 
- 

141 

149 
- 

158 

167 
- 

176 

184 
- 

193 

204 
- 

213 

221 
- 

230 

239 
- 

248 

256 
- 

265 

273 
- 

282 

291 
- 

305 

311
- 

320
Mittagessen (€) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

gesamt (€) 150 
159 

- 
168 

176 
- 

185 

193
- 

202 

211
- 

220 

228 
- 
237 

248
- 

257 

265
- 

274 

283
- 

292 

300 
- 

309 

317 
- 

326 

335
- 

349 

355
- 

364
 

erweitert 12.00 – 15.00 Uhr 
 

Regelgruppe (€) bis 
60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81
- 

90 

91
- 

100 

101
- 

110 

111
- 

120 

121
- 

130 

131
- 

140 

141 
- 

150 

151 
- 

160 

161
- 

175 

176
- 

185 
erweiterte 
Betreuung (€) 31 36 41 46 51 56 62 67 72 77 82 87 95 

Summe (€) 91 
97 
- 

106 

112 
- 

121 

127
- 

136 

142
- 

151 

157
- 

166 

173
- 

182 

188
- 

197 

203
- 

212 

218 
- 

227 

233 
- 

242 

248
- 

257 

276
- 

280 
Mittagessen (€) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

gesamt (€) 135 
141 

- 
150 

156 
- 

165 

171
- 

180 

186
- 

195 

201
- 

210 

217
- 

226 

232
- 

241 

247
- 

256 

262 
- 

271 

277 
- 

286 

292
- 

301 

320
- 

324 
 

erweitert 12.00 -14.00 Uhr 
 

Regelgruppe (€) bis 
60 

61 
- 

70 

71 
- 

80 

81
- 

90 

91
- 

100 

101
- 

110 

111
- 

120 

121
- 

130 

131
- 

140 

141 
- 

150 

151 
- 

160 

161
- 

175 

176
- 

185 
erweiterte 
Betreuung (€) 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 55 

Summe (€) 78 
82 
- 

91 

95 
- 

104 

108
- 

117 

121
- 

130 

134
- 

143 

147
- 

156 

160
- 

169 

173
- 

182 

186 
- 

195 

199 
- 

208 

212
- 

221 

236
- 

240 
Mittagessen (€) 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 

gesamt (€) 122 
126 

- 
135 

139 
- 

148 

152
- 

161 

165
- 

174 

178
- 

187 

191
- 

200 

204
- 

213 

217
- 

226 

230 
- 

239 

243 
- 

252 

254
- 

265 

280
- 

284 
 
 Flexible Betreuung: 
 Werden verlängerte Betreuungszeiten an ein bis drei Tagen dazugebucht, so spricht man von der flexiblen Betreu-

ung. 
 Die Kosten für die flexible Betreuung pro Tag belaufen sich wie folgt: 
 
 Kindergarten (Gebühren enthalten Verpflegungskosten): 

Betreuungszeiten Gebühren 
12.00 – 14.00 Uhr 5,70 € 
12.00 – 15.00 Uhr 7,20 € 
12.00 – 16.00 Uhr 8,70 € 
12.00 – 17.00 Uhr 10,20 €   

 
 Krippe (Gebühren sind ohne Verpflegungsgeld): 

Betreuungszeiten Gebühren 
12.00 – 14.00 Uhr 5,80 € 
12.00 – 15.00 Uhr 8,70 € 
12.00 – 16.00 Uhr 11,60 €   
12.00 – 17.00 Uhr 14,50 €   

 

 183

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



(3) Für die Anwendung der Sozialstaffel sind der Samtgemeindeverwaltung prüffähige Nachweise des Einkommens 
(Einkommenssteuererklärung oder Lohnbescheinigung) einzureichen. Wird das Bruttoeinkommen nicht nachge-
wiesen, ist der Höchstbetrag zu zahlen. 

 
(4) Der Antrag wird für das Betreuungsjahr (01.08 - 31.07.) bzw. für den Zeitraum bis zum Ablauf des Betreuungsjahres 

(31.07.) gestellt. Der Antrag mit den vollständigen und prüffähigen Unterlagen ist bis zum 15. des Vormonats des 
Berechnungsmonats vorzulegen. 

 
(5) Wenn sich das Bruttoeinkommen im Laufe des Betreuungsjahres um mehr als 20 % des vorletzten Jahres verrin-

gert, kann auf Antrag das zu erwartende Einkommen zugrunde gelegt werden.  
 Erhöht sich das Bruttoeinkommen im Laufe des Betreuungsjahres um mehr als 20 %, so muss dieses der Samtge-

meinde zwecks Neuberechnung angezeigt werden.  
 
(6) Für die Inanspruchnahme des Früh-, Mittags- und Spätdienstes werden monatlich Zuschläge in Höhe von je € 7,50 

erhoben. Dies gilt nicht bei der Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung. Die Kosten für den Früh-, Mittags- und 
Spätdienst sind in den Beiträgen für die Ganztagsbetreuung enthalten. 

 
(7) Für die Mittagsverpflegung werden bei der Inanspruchnahme der Ganztagsbetreuung keine zusätzlichen Gebühren 

erhoben. 
 
(8) Besuchen mehrere Kinder einer Familie gleichzeitig die Kindertagesstätten ermäßigt sich der errechnete Betrag für 

das zweite Kind um 50 %, für jedes weitere Kind um 75 %. Dies gilt auch für die erweitere Betreuung. Für die 
Ganztagsbetreuung ermäßigt sich der Betrag für jedes weitere Kind um 25 %. 

 
(9) Die Elternbeiträge werden im Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) grundsätzlich für ein ganzes Jahr in monatlichen 

Raten erhoben.  
 
(10) Für die Inanspruchnahme des gesamten Feriendienstes in den Sommerferien ist die Hälfte eines Monatsbeitrages 

zu entrichten. Wird der Feriendienst nur wochenweise in Anspruch genommen, ist ein anteiliger Monatsbeitrag zu 
entrichten. Hierzu wird eine gesonderte Vereinbarung geschlossen. 

 Der Beitrag für den Feriendienst wird bei Anmeldung fällig. 
 
(11) Die Zahlungspflicht beginnt mit dem 1. des Monats in dem das Kind die Kindertagesstätte besucht. Sie endet mit 

Ablauf des Monats in dem das Kind aus den Kindertagesstätten ausscheidet. 
 
(12) Das Fehlen eines Kindes wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen entbindet nicht von der Beitragspflicht. 
 
(13) Der monatliche Beitrag wird von der Samtgemeindekasse ausschließlich im Banklastschriftverfahren (jeweils zum 

16. eines Monats) eingezogen. Bei der Aufnahme des Kindes ist eine Einzugsermächtigung zu erteilen. 
 Kommen die Zahlungspflichtigen ihren Zahlungsverpflichtungen zum 16. eines Monats nicht nach, kann zu Beginn 

des übernächsten Monats anderweitig über den Platz verfügt werden 
 
(14) Sofern die Gebühren von Dritten übernommen werden (z. B. Land Niedersachsen oder Landkreis Rotenburg 

(Wümme), wird keine Gebühr erhoben. 
 

§ 10 
Besuchsregelung 

 
(1) Ist das Kind am Besuch der Kindertagesstätte gehindert, so ist dieses den Leiterinnen unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Fehlt ein Kind ununterbrochen länger als zwei Wochen unentschuldigt, so kann nach schriftlicher Mitteilung an die 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigten über den Platz anderweitig verfügt werden, wenn nicht innerhalb von drei 
Tagen nach dieser Mitteilung eine Entschuldigung nachgereicht wird. 

 
(3) Der Mindestbesuch der Kindertagesstätte beträgt grundsätzlich ein Betreuungsjahr. Kündigungen im laufenden 

Betreuungsjahr können nur in begründeten Ausnahmefällen und zum jeweiligen Monatsende vorgenommen wer-
den. Die schriftliche Kündigung muss bis zum 15. des ausscheidenden Monats bei der Samtgemeindeverwaltung 
vorliegen. Für angefangene Monate ist der Beitrag voll zahlbar. 

 
(4) Schulanfänger werden zum Ende des Betreuungsjahres (31.07.) automatisch abgemeldet, eine vorherige Abmel-

dung ist nur in Ausnahmefällen möglich. 
 

§ 11 
Haftungsausschluss, Versicherungsschutz 

 
(1) Werden die Kindertagesstätten aus medizinischen Gründen auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus ande-

ren zwingenden Gründen geschlossen, haben die Eltern keinen Anspruch auf Schadenersatz. 
 
(2) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen kann eine Haftung nicht übernommen werden. 
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(3) Zur Sicherung der Kinder auf dem Weg zu den oder von den Kindertagesstätten ist mit den Leiterinnen schriftlich zu 

vereinbaren, ob und wann das Kind abgeholt wird und ob es ohne Begleitung nach Hause entlassen werden kann. 
Die Kinder sind beim Bringen in die Kindertagesstätten von einem Erwachsenen bis zur Inneneingangstür zu 
begleiten bzw. beim Verlassen von einem Erwachsenen an der Inneneingangstür der Kindergärten abzuholen. 

 
(4) Für den Weg zu den Kindertagesstätten, für die Dauer des Aufenthaltes in den Kindertagesstätten und für den 

Rückweg sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband bzw. beim Kommunalen Scha-
denausgleich versichert. Verunglückt ein Kind auf dem Wege zu den oder von den Kindertagesstätten, so ist dieses 
der Leiterin unverzüglich anzuzeigen. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1. August 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über den Betrieb und die Benutzung der 
Kindergärten vom 12. Juli 2012 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 18. Juni 2013 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Gebührensatzung 
für den Friedhof der Gemeinde Klein Meckelsen 

 
 
Aufgrund des § 10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) i. V. m. den §§ 1 u. 5 Nieders. Kommu-
nal-Abgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 18. Juni 2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Für die Benutzung des Friedhofes Klein Meckelsen und dessen Einrichtungen sowie für sonstige im Gebührentarif 

aufgeführten Leistungen der Gemeinde Klein Meckelsen bzw. Samtgemeinde Sittensen werden Gebühren  nach 
dieser Gebührensatzung erhoben. 

 
(2) Die Höhe der Gebühren richtet sich nach dem Gebührentarif in § 5. 
 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) Gebührenpflichtig sind der Antragssteller oder der Nutzungsberechtigte. 
 
(2) Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht bei der Beantragung der Nutzung des Friedhofes als Bestattungseinrichtung bzw. bei 

der Beantragung besonderer Leistungen. 
 
(2) Erhebungszeitraum für die Friedhofsumlage (Pflegegebühren) n. § 5 Abs. 7 ist das Kalenderjahr. Sie wird pauschal 

für alle anfallenden Pflegearbeiten auf dem Friedhof für jede Grabstätte erhoben. 
 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
(4) Die Nutzungszeit für alle Grabstätten und die Ruhezeit (n. § 9 der Satzung für den Friedhof der Gemeinde Klein 

Meckelsen) beginnt am 01.01. des Jahres, das auf die Beantragung der Nutzung folgt. 
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§ 4 

Stundung und Erlass von Gebühren 
 
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härte gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden. 
 
 

§ 5 
Gebührentarif 

 
(1) Reihengrabstätten 
 a) für Personen über 5 Jahre 260,00 € 
 b) für Personen bis zu 5 Jahren 170,00 € 
 c) Urnenreihengrabstätte 220,00 € 
 
(2) Wahlgrabstätten 
 a) für 30 Jahre je Grabstelle 350,00 € 
 b) für jedes Jahr der Verlängerung 11,00 € 
 
(3) Urnenwahlgrabstätte 800,00 € 
 
(4) Anonyme Grabstätten 
 a) Teilanonym - je Grabstelle - 1.000,00 € 
 c) Anonym - je Grabstelle - 1.070,00 € 
 d) Teilanonym - je Urne - 800,00 € 
 e) Anonym - je Urne - 800,00 € 
 
(5) Gebühr Grabsteingenehmigung 20,00 € 
 
(6) Gebühr pro Bestattung (Vorbereitung Grabaushub und Bestattung) 310,00 € 
 
(7) a) Einmalige Friedhofsumlage (Pflegegebühr) für die Nutzungszeit bzw. Ruhefrist pro Grabstätte 150,00 € 
 b) Für jedes weitere Jahr der Nutzung pro Grabstätte 5,00 € 
 
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Die Gebührensatzung tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe im Amtsblatt des Landeskreises Rotenburg 
(Wümme) in Kraft. 
 
Gleichzeitig tritt die Gebührensatzung vom 01.03.2007 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 18. Juni 2013 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Satzung 
für den Friedhof der Gemeinde Wohnste 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 
18.06.2013 für den „Friedhof Wohnste“ folgende Satzung beschlossen: 
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I. Allgemeine Bestimmungen 
 

§ 1 
 
Der Friedhof ist Eigentum der Gemeinde Wohnste. Er dient der Beisetzung aller Personen, die zum Zeitpunkt ihres 
Ablebens Einwohner der Gemeinde Wohnste waren oder in der Samtgemeinde Sittensen ihren Wohnsitz besaßen sowie 
derjenigen, die ein Anrecht auf Nutzung einer bestimmten Grabstätte besaßen. 
Die Beisetzung anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung der Friedhofsverwaltung. 
 
 

§ 2 
 
Die Verwaltung und Beaufsichtigung des Friedhofes und des Beerdigungswesens wird durch die Gemeinde Wohnste 
wahrgenommen. 
 
 
II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 3 
 
Die Besucher haben sich ruhig und der Würde dieses Ortes entsprechend zu benehmen und zu verhalten. Den Anord-
nungen der mit der Aufsicht betrauten Personen, ist Folge zu leisten. 
 
 

§ 4 
 
(1) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet: 
 a) fremde Grabstellen, Blumenbeete und Umfassungen unbefugt zu betreten 
 b) Blumen und Sträucher abzupflücken 
 c) die Wege mit Rädern und Fahrzeugen aller Art zu befahren (ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle)soweit 

hierzu nicht eine besondere Genehmigung von der „Aufsichtsperson“ erteilt wurde 
 d) Tiere mit sich zu führen, mit Ausnahme von Blindenhunden 
 e) zu lärmen, zu laufen, zu spielen oder sonstigen Unfug zu betreiben 
 f) Druckschriften ohne Genehmigung zu verteilen 
 g) Waren feilzubieten, ferner Arbeiten gewerblicher Dienste anbieten oder vornehmen, soweit hierzu nicht eine 

besondere Genehmigung erteilt wurde 
 h) während einer Bestattungshandlung Arbeiten auszuführen 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Friedhofszweck und der auf dem Friedhof 

geltenden Ordnung vereinbar sind. 
 
 

§ 5 
 
(1) Gewerbliche Arbeiten an Grabstellen (Grabaushub, Bildhauer, Steinmetz, Gärtner und sonstige Gewerbetreibende) 

bedürfen für ihre Tätigkeit auf dem Friedhof die vorherige Genehmigung der Friedhofsverwaltung. 

 Zugelassen werden Gewerbetreibende, die  
 a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind und  
 b) einen für die Ausführung ihrer Tätigkeit ausreichenden Haftpflichtversicherungsschutz nachgewiesen haben. 

 
(2) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen Regelungen 

zu beachten und einzuhalten; insbesondere dürfen sie u. a. erst mit Arbeiten beginnen, wenn ihnen bzw. ihrem 
Arbeitgeber eine erforderliche Genehmigung vorliegt oder diese nachgewiesen wurde. Die Gewerbetreibenden 
haften für alle Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof 
schuldhaft verursachen. 

 
(3) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und nur 

an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei Beendigung oder Unterbrechung der Tagesarbeit 
sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf 
dem Friedhof keinerlei Abraum ablagern. 

 
(4) Gewerbetreibende, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften der Absätze 2 und 3 verstoßen oder bei 

denen die Voraussetzungen des Absatzes 1 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, kann die Friedhofsver-
waltung die Zulassung auf Zeit oder Dauer durch schriftlichen Bescheid entziehen. 
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III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 

§ 6 
 
Der ausgefüllte und vom Nutzungsberechtigten unterschriebene Antrag auf Beisetzung ist bei der Friedhofsverwaltung 
einzureichen. Hier wird die Begräbnisliste geführt und Tag und Stunde der Beerdigung festgesetzt. 
 

§ 7 
 
Die Tiefe des Grabes, bis zur Oberkante des Sarges beträgt 1 Meter, bei Urnen 65 cm Oberkante der Urne. 
 

§ 8 
 
Die Ruhezeiten für Leichen und Aschen beträgt 30 Jahre, bei Verstorbenen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres 
20 Jahre. 
 
 
IV. Grabstätten 
 

§ 9 
 
(1) Sämtliche Grabstätten bleiben Eigentum der Gemeinde Wohnste. An ihnen bestehen nur Rechte nach dieser Ord-

nung. 
 
(2) Die Gräber werden unterschieden in 

a) Reihengrabstätten (Einzel- und Urnengräber) 
b) Wahlgrabstätten 

 
(3) Eine Reihengrabstätte besteht aus einer Grabstelle, eine Wahlgrabstelle besteht aus 4, 6 oder 8 Grabstellen. 
 
(4) Ascheurnen dürfen auch in Reihen- oder Wahlgrabstätten für Erdbestattungen beigesetzt werden. Es ist ferner 

gestattet, bis zu 3 Urnen auf einer bereits mit einer Erdbestattung besetzten Wahlgrabstätte beizusetzen (Urnen-
aufsetzung). Dies gilt ebenso für Reihengrabstätten für Erdbestattungen, jedoch darf eine zulässige Zahl von bis zu 
3 Urnen nur im Kalenderjahr des Erwerbes aufgesetzt werden. 

 
 

§ 10 
 
Es werden eingerichtet: 
a) Reihengräber für Kinder bis 5 Jahren 
b) Reihengräber für Personen über 5 Jahren 
c) Urnenreihengräber 
d) Anonyme und teilanonyme Erdbestattungen 
e) Anonyme und teilanonyme Urnenreihengräber 
f) Wahlgrabstätten 
 
Die Gräber haben folgende Maße: 
Zu a) Länge 1,20 Meter; Breite 0,60 Meter; Abstand 1 Meter 
Zu b) + d) Länge 2,50 Meter; Breite 0,90 Meter; Abstand 1 Meter 
Zu c) + e) Länge 0,50 Meter; Breite 0,50 Meter; Abstand 1 Meter 
 
 
IV.1 Reihengräber 
 

§ 11 
 
(1) Bei Reihengräber wird in der Reihe beigesetzt. 
 
(2) Reihengräber sind spätestens sechs Monate nach der Beisetzung würdig herzurichten und bis zum Ablauf der 

Ruhefrist ordnungsgemäß instand zu halten. Geschieht dies trotz Aufforderung nicht, so können sie (gegen 
Berechnung) eingeebnet und eingesät werden. 

 
(3) Nach Ablauf der Ruhefrist stehen die Gräber der Gemeinde wieder zur Verfügung. Eine Verlängerung des Nut-

zungsrechtes ist bei Reihengräbern nicht möglich. 
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IV.2 Wahlgräber 
 

§ 12  
 
(1) Die Übertragung des Nutzungsrechtes an Dritte, ist ohne Zustimmung der Friedhofsverwaltung unzulässig. 
 
(2) In den Wahlgräbern können Nutzungsberechtigte und deren Angehörige bestattet werden. Als Angehörige gelten: 

a) Ehegatten und Lebenspartner 
b) Verwandte auf- und absteigender Linie, angenommene Kinder und Geschwister 
c) Die Ehegatten der unter b) genannten Personen 

 
(3) Wahlgräber müssen spätestens 6 Monate nach der Beisetzung würdig hergerichtet und bis zum Ablauf der Nut-

zungsrechte instand gehalten werden. 
 
(4) Der Wiedererwerb des Nutzungsrechtes nach seinem Ablauf ist nur auf Antrag und gegen Zahlung einer Gebühr 

nach der jeweiligen Gebührensatzung möglich. Dabei kann der Zeitraum für die Erneuerung des Nutzungsrechts 
wahlweise 15 oder 30 Jahre betragen. 

 
(5) Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, rechtzeitig auf den Ablauf des Nutzungsrechtes hinzuweisen bzw. zur 

rechtzeitigen Stellung des Verlängerungsantrages aufzufordern.  
 
(6) Überschreitet bei einer Beisetzung die Ruhezeit das noch laufende Nutzungsrecht, so ist zur Wahrung der Ruhezeit 

das Nutzungsrecht für die gesamte Wahlgrabsstätte um den notwendigen Zeitraum zu verlängern. Die Gebühren 
richten sich auch bei der Erneuerung des Nutzungsrechtes nach der jeweils gültigen Gebührensatzung. 

 
(7) Das Nutzungsrecht an Grabstätten ist an Angehörige im Sinne des § 12 Absatz 2 vererblich. Sind mehrere Erben 

vorhanden, so bestimmen sie, auf welchen Angehörigen das Nutzungsrecht übertragen wird. Der neue Nutzungs-
berechtigte hat der Friedhofsverwaltung den Übergang des Nutzungsrechtes unter Vorlage der schriftlichen 
Zustimmung der etwaigen Miterben, gegebenenfalls auch unter Vorlage des Erbscheines, innerhalb von 6 Wochen 
nach dem Tod des bisherigen Nutzungsberechtigten schriftlich anzuzeigen. Die Übertragung der Nutzungsrechte 
wird bescheinigt. Solange das nicht geschehen ist, sind Bestattungen in dem Erdgrab nicht zulässig. 

 
(8) Eine Wahlgrabstätte mit 8 Grabstätten kann auf Antrag des Nutzungsberechtigten an die Friedhofsverwaltung in 

2 Wahlgrabstätten zu je 4 Grabstätten geteilt werden. Eine Teilung kann nur dann erfolgen, wenn auf dem abzu-
gebenden Teil der Wahlgrabstätte die Ruhezeiten der dort beerdigten abgelaufen ist. Eine Teilung ist nur im rech-
ten Winkel zum jeweiligen Hauptweg möglich. 

 
 

§ 13 
 
Für die Beisetzung von Urnen gelten die Vorschriften über Erdbestattungen entsprechend, soweit sich nicht aus dieser 
Satzung etwas anderes ergibt. 
Anonyme Urnenreihengrabstätten werden nicht gekennzeichnet. 
 
 

§ 14 
Umbettung und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
 
(2) Aus zwingenden Gründen des öffentlichen Interesses können Leichen oder Aschen in ein anderes Grab gleicher Art 

umgebettet werden. Die Nutzungsberechtigten sind vorher zu hören, es sei denn, dass Anschriften nicht rechtzeitig 
ermittelt werden können. 

 
(3) Ausnahmeweise kann auch den Angehörigen bei besonders gewichtigen Gründen ein Recht auf Umbettung zuste-

hen. Antragsgerecht ist der jeweilige Nutzungsberechtigte. Bei allen Umbettungen muss das Einverständnis des 
Ehegatten, der Kinder und der Eltern des Bestatteten durch schriftliche Erklärung nachgewiesen werden. Der 
Antragssteller hat sich schriftlich zu verpflichten alle Kosten zu übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschä-
digung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofs-
anlagen entstehen. 

 
(4) Jede Umbettung bedarf der vorherigen Genehmigung der Friedhofsverwaltung. Bei Umbettung von Leichen, deren 

Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, kann die Genehmigung erst erteilt werden, wenn für die Umbettung die schrift-
liche Genehmigung der Ordnungsbehörde und eine Bescheinigung des Gesundheitsamtes vorliegen. Umbetten von 
Leichen oder Aschen aus einem Reihengrab des gleichen Friedhofes sind mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 2 
nicht zulässig. 
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(5) Die Grabmale und ihr Zubehör können umgesetzt werden, wenn Gestaltungsbestimmungen der neuen Grababtei-

lung nicht entgegenstehen. 
 
(6) Leichen oder Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wieder auszugraben bedarf einer behördlichen oder 

richterlichen Anordnung. 
 
 
V. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 15 
 
(1) Die Errichtung von Grabmälern, Einfassungen und sonstigen baulichen Anlagen oder deren Änderung ist nur nach 

Genehmigung der Friedhofsverwaltung gestattet. 
Die Friedhofsverwaltung ist berechtigt, im Rahmen der Richtlinien, Anordnungen zu treffen, die sich auf Werkstoff, 
Art und Größe der Grabmäler, Einfriedungen usw. beziehen. 
Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmäler können auf Kosten der Verpflichteten von der Friedhofsverwaltung 
entfernt werden. 

 
(2) Die Namensschilder für die teilanonymen Bestattungen werden von der Friedhofsverwaltung in einheitlicher Art 

beschafft. 
 
 

§ 16 
 
Die Genehmigung zur Aufstellung kann versagt werden, wenn das Grabmal usw. nicht den Vorschriften der Friedhofs-
verwaltung entspricht. 
 
 

§ 17 
 
Firmenbezeichnungen müssen der Würde und Ethik dieses Ortes entsprechend angepasst sein. 
 
 

§ 18 
 
(1) Die in § 15 genannten Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechtes nicht ohne Genehmigung der Gemeinde 

entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechtes (bzw. Ruhefrist bei Reihengräbern) werden nicht entfernte Grabmäler, Ein-

friedungen usw. kostenpflichtig abgeräumt und gehen in das Eigentum der Gemeinde Wohnste über. 
 
(3) Künstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmäler oder solche, die als besondere Eigenart des Friedhofs aus 

früheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz der Gemeinde im Einvernehmen des Kreis-
kulturpflegers. 

 
 

§ 19 
 
(1) Der Nutzungsberechtigte ist für alle Schäden haftbar, die infolge ihres Verschuldens durch Umfallen der Grabmäler 

bzw. Herabstürzen von Teilen derselben verursacht werden. 
 
(2) Lose oder schief stehende Grabmale kann die Friedhofsverwaltung kostenpflichtig umlegen lassen. Wird trotz 

schriftlicher Aufforderung das Grabmal nicht wieder ordnungsgemäß aufgestellt, kann die Friedhofsverwaltung 
dieses kostenpflichtig und ordnungsgemäß aufstellen oder abräumen und einebnen lassen. 

 
 
VI. Herstellung und Bepflanzung sowie Unterhaltung der Gräber 
 

§ 20 
 
(1) Alle Grabstätten müssen in einer friedhofswürdigen Weise gärtnerisch angelegt und unterhalten werden. 
 
(2) Grabbeete dürfen nicht höher als 20 cm sein. 
 
(3) Zur Bepflanzung der Grabstätte sind nur geeignete Gewächse zu verwenden, welche die angrenzenden Wege und 

Grabstätten nicht beeinträchtigen. Die auf den Grabstätten gepflanzten Hecken dürfen eine Höhe von 40 cm nicht 
überschreiten. 
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(4) Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Gräbern zu entfernen. Ausschließlich kompostierfähige Produkte 
können auf dem Grünsammelplatz zwischengelagert werden. Alle Behältnisse aus Kunststoff etc. sind der eigenen 
häuslichen Entsorgung zuzuführen. 

 
 
VII. Schlussbestimmungen 
 

§ 21 
Listenführung 

 
In der Friedhofsverwaltung wird ein Grabregisterverzeichnis der beigesetzten Verstorbenen mit laufenden Nummer und 
Namen der Reihen, Wahl- und Urnengräber geführt.  
 

§ 22 
 
(1) Ordnungswidrig gemäß § 11 Absatz 5 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes handelt, wer vor-

sätzlich oder fahrlässig 

a) sich als Besucher entgegen § 3 nicht der Würde des Friedhofs entsprechend verhält oder eine Anordnung der 
Friedhofsverwaltung oder einer von ihr beauftragten Person nicht befolgt 

b) entgegen § 4 
  1) fremde Grabstätten, Blumenbeete und Umfassungen unbefugt betritt 
  2) Blumen und Sträucher abpflückt 
  3) die Wege mit Rädern und Fahrzeugen aller Art befährt, soweit hierzu nicht eine besondere Genehmigung 

von der Aufsichtsperson erteilt wurde 
  4) Tiere auf dem Friedhof mit sich führt; mit Ausnahme von Blindenhunden 
  5) auf dem Friedhof lärmt, läuft, spielt oder sonstigen Unfug betreibt 
  6) Druckschriften ohne Genehmigung verteilt 
  7) Waren feilbietet, gewerbliche Dienste anbietet  oder ausführt, soweit hierzu nicht eine besondere Genehmi-

gung erteilt wurde 
  8) während einer Bestattungshandlung Arbeiten ausführt 

 c) als Gewerbetreibender 
  1) entgegen § 5 Abs. 1 ohne vorherige Zulassung tätig wird 
  2) entgegen § 5 Abs. 3 Werkzeuge unzulässig lagert 
  3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße von bis zu 5.000,00 € geahndet werden. 
 

§ 23 
 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtung werden Gebühren nach der jeweils geltenden Gebührenord-
nung erhoben. 
 

§ 24 
 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntgabe im Amtsblatt des Landkreises Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
 
Sittensen, den 18.06.2013 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Gebührensatzung 
für den Friedhof der Gemeinde Wohnste 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsisches Konmmunalverfassungsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 und 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 
18.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 

Allgemeines 
 
(1) Für die Benutzung des Friedhofes Wohnste und seiner Einrichtungen sowie für sonstige im Gebührentarif aufge-

führte Leistungen der Samtgemeinde werden Gebühren und Auslagen nach dieser Gebührensatzung erhoben. 
 
(2) Die Höhe der Gebühren und Auslagen richtet sich nach dem Gebührentarif im Anhang, der Bestandteil dieser Sat-

zung ist. 
 
(3) 1Für besondere zusätzliche Leistungen, die im Gebührentarif nicht vorgesehen sind, setzt die Friedhofsverwaltung 

die Gebühr nach dem entstandenen Zeitaufwand zuzüglich des tatsächlich entstandenen sonstigen Aufwandes fest. 
2Die Höhe des Zeitaufwandes richtet sich nach dem Gebührentarif. 

 
 

§ 2 
Gebührenpflichtige 

 
(1) 1Gebührenpflichtige sind die Benutzer des Friedhofes Wohnste. 2Als Benutzer gelten: 

a) der/die jeweilige Nutzungsberechtigte der Grabstätte 
b) der/die Nachfolger/in im Nutzungsrecht gem. § 12 Abs. 7 der Friedhofssatzung, sofern er/sie der Übernahme 

zugestimmt hat 
c) der/die jeweilige Antragsteller/in 
d) Personen, in deren Auftrag der Friedhof als Bestattungseinrichtung genutzt wird bzw. besondere Leistungen in 

Anspruch genommen werden. 
 
(2) 1Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. 2Wird der Antrag von mehreren Personen oder im Auf-

trage mehrerer Personen gestellt, so haftet auch jede dieser Personen als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Entstehung der Gebührenpflicht und 

Gebührenschuld sowie Fälligkeit der Gebühr 
 
(1) Die Gebührenpflicht entsteht bei Beantragung der Nutzung des Friedhofes als Bestattungseinrichtung bzw. bei 

Beantragung besonderer Leistungen. 
 
(2) 1Erhebungszeitraum für die Friedhofsgebühr nach Nr. 1.4 ist das Kalenderjahr und bei Entstehung der Gebühren-

pflicht während eines Kalenderjahres das folgende Kalenderjahr. 
2Erhebungszeitraum für die Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten ist der Zeitraum des 
jeweiligen Nutzungsrechtes an der Grabstätte gemäß §§ 11, 12 und 13 der Friedhofssatzung für den Friedhof 
Wohnste. 

 
(3) Die Gebührenschuld entsteht jeweils zu Beginn des Erhebungszeitraumes in Anwendung des zu diesem Zeitpunkt 

geltenden Gebührentarifs. 
 

(4) 1Die Gebühren werden durch Bescheid erhoben. 2Sie sind innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des 
Bescheides fällig, wobei hiervon abweichend die Gebühr nach Nr. 1.4 für die Unterhaltung des Friedhofes mit dem 
Jahresbetrag jeweils am 1. Juli jeden Jahres fällig wird. 

 
(5) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
 
(6) Die Samtgemeinde kann - abgesehen von Notfällen - die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen 

verweigern, solange weder die hierfür vorgesehenen Gebühren entrichtet oder eine entsprechende Sicherheit 
geleistet ist. 

 
 

§ 4 
Stundung und Erlass von Gebühren 

 
Die Gebühren können im Einzelfall aus Billigkeitsgründen wegen persönlicher oder sachlicher Härten gestundet sowie 
ganz oder teilweise erlassen werden. 
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§ 5 
Gebühren bei Zurücknahme von Anträgen 

 
Wird ein Antrag auf Benutzung des Friedhofes oder der Bestattungseinrichtung zurückgenommen, nachdem mit der 
Ausführung des Auftrages begonnen worden ist, wird eine Gebühr bis zur Hälfte der im Tarif festgelegten Sätze erhoben. 
 
 

§ 6 
Schlussbestimmungen 

 
Diese Gebührensatzung mit dem Anhang zur Gebührensatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Friedhofsgebührensatzung vom 12.02.2001 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, 18.06.2013 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann (L. S.) 
 
 

Anhang zur Gebührensatzung 
für den Friedhof der Gemeinde Wohnste 

 
Gebührentarif 

 
1. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten 
 Die Gebühr für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten beinhaltet grundsätzlich nicht die laufende 

Unterhaltung des Friedhofes für die Dauer der Ruhe- bzw. Nutzungszeit. 
1.1 Reihengrab 
1.1.1 für Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres - für 20 Jahre - 50,00 € 
1.1.2 für Personen ab der Vollendung des 5. Lebensjahres - für 30 Jahre - 180,00 € 
1.1.3 Anonymes oder teilanonymes Reihengrab 
 (inkl. Gebühr für die Unterhaltung des Friedhofes nach Nr. 1.4) 980,00 € 
1.1.4 für Urnen - für 30 Jahre - (eigene Pflege) 150,00 € 
1.1.5 für Urnen (anonymes und teilanonymes Urnenreihengrabfeld) - für 30 Jahre - 
 (inkl. Gebühr für die Unterhaltung des Friedhofes nach Nr. 1.4) 950,00 € 
1.2 Wahlgrab 
1.2.1 für 30 Jahre - je Grabstelle - 150,00 € 
1.2.2 für jedes Jahr der Verlängerung je Grabstelle 5,00 € 
1.3 Zusätzliche Beisetzung einer Urne in einem Wahl- bzw. Reihengrab gem. § 9 Absatz 4 der 

Friedhofssatzung: 
 Für Urnenbeisetzungen auf einer vorhandenen Wahl- bzw. Reihengrabstelle wird je Urne 

1/3 der Gebühr wie zu Ziffer 1.2.1 bzw. Ziffer 1.1.1 (gerundet auf volle 0,10 €) erhoben. 
1.4 Unterhaltung des Friedhofes, je Grabstelle 4,00 € 
 
2. Gebühren für die Benutzung der Leichenhalle und der Friedhofskapelle 
2.1 Gebühr für die Benutzung der Leichenhalle je Leichnam 100,00 € 
2.2 Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier (die Kosten für das Aus-

schmücken, den Organisten und weitere zusätzliche Leistungen sind hierin nicht enthalten) 150,00 € 
 
3. Gebühren für die Genehmigung von Umbettungen 
3.1 bei Erdbestattungen 25,00 € 
3.2 bei Urnenbestattungen 25,00 € 
 
4. Gebühr für die Beisetzung 
 Für das Ausheben und Verfüllen der Grube 
4.1 für Personen ab der Vollendung des 5. Lebensjahres 380,00 € 
4.2 für Personen bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres 200,00 € 
4.3 für Urnen 100,00 € 
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5. Gebühren für die Aufbewahrung einer Urne 
5.1 bis zu 3 Wochen nach Einäscherungstermin gebührenfrei 
5.2 für jeden weiteren angefangenen Monat  15,00 € 
 
6. Gebühren für besondere zusätzliche Leistungen gem. § 1 Abs. 3: 
 a) Zeitaufwand 
 für jede angefangene halbe Stunde der Verwaltungstätigkeit 15,00 € 
 b) sonstiger Aufwand 
  Der sonstige Aufwand wird nach den tatsächlich entstandenen Kosten abgerechnet. 
 c) Namenplakette für die teilanonyme Beisetzung 
  Auslagen für die Herstellung der Plakette und Anbringung an der Stelle zuzüglich Zeitaufwand der Fried-

hofsverwaltung 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 

 
 

Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Bötersen 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 
17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 279) und des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) in der Fassung vom 23.07.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 279), hat der Rat der Gemeinde Bötersen in seiner Sitzung am 
18.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Gegenstand der Steuer ist das Halten von mehr als drei Monate alten Hunden im Gebiet der Gemeinde Bötersen. Wird 
das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen, so ist davon auszugehen, dass er älter als drei Monate ist. 
 
 

§ 2 
Steuerpflicht, Haftung 

 
(1) Steuerpflichtig ist, wer einen Hund oder mehrere Hunde in seinem Haushalt, Betrieb, seiner Institution oder Organi-
sation für Zwecke der persönlichen Lebensführung aufgenommen hat. Als Halterin/Halter des Hundes gilt auch, wer 
einen Hund im Interesse einer juristischen Person hält. Als Halter/Halterin des Hundes gilt ferner, wer einen Hund in 
Pflege oder Verwahrung genommen hat oder auf Probe oder zum Anlernen hält, wenn sie/er nicht nachweisen kann, 
dass der Hund in der Bundesrepublik Deutschland bereits versteuert oder steuerfrei gehalten wird. Die Steuerpflicht tritt 
in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwahrung oder die Haltung auf Probe oder das Anlernen den Zeitraum von zwei 
Monaten überschreitet. 
 
(2) Alle nach Abs. 1 aufgenommenen Hunde gelten von ihren Haltern als gemeinsam gehalten. Halten mehrere Perso-
nen gemeinschaftlich einen Hund oder mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner. 
 
 

§ 3 
Steuerfreiheit 

 
Bei Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im Gebiet der Gemeinde Bötersen aufhalten, ist das Halten derjeni-
gen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen und nachweislich in einer anderen Gemeinde innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland versteuern oder dort steuerfrei halten. 
 
 

§ 4 
Steuermaßstab und Steuersätze 

 
(1) Die Steuer wird nach der Anzahl der gehaltenen Hunde bemessen: Sie beträgt jährlich: 

a) für den ersten Hund 30,00 Euro 
b) für den zweiten Hund 45,00 Euro 
c) für jeden weiteren Hund 60,00 Euro 
d) für gefährliche Hunde  500,00 Euro 
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(2) Hunde, die steuerfrei gehalten werden dürfen (§§ 4 und 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der gehaltenen 
Hunde nicht berücksichtigt. Hunde, für die die Steuer ermäßigt wird (§ 5), werden bei der Berechnung der Anzahl der 
Hunde nach Abs. 1 den in voller Höhe steuerpflichtigen Hunden als erster Hund und ggf. weitere Hunde vorangestellt. 
 
 

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 

 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 

1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz 
oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie von Hunden, die sonst im öffentlichen 
Interesse gehalten werden; 

2. Diensthunden nach ihrem Dienstende; 
3. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind. 

 
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von einem Hund, der zur Bewachung von 
Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude mehr als 500 m entfernt liegen. 
 
(3) Die Steuer ist auf Antrag auf die Hälfte zu ermäßigen für das Halten von Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeig-
nungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet werden. 
 
(4) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendervierteljahres an gewährt, in 
dem der Antrag der Gemeinde zugegangen ist. 
 
 

§ 6 
Zwingersteuer 

 
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine Hunde der gleichen Rasse, darunter eine Hündin im zuchtfähi-
gen Alter zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer auf Antrag in der Form einer Zwingersteuer erhoben, wenn der Zwin-
ger und die Zuchttiere in ein von einer anerkannten Hundezuchtvereinigung geführten Zucht- oder Stammbuch einge-
tragen sind.  
 
(2) Die Zwingersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zuchtzwecken gehalten wird, die Hälfte der Steuer nach § 3 Abs. 1, 
jedoch nicht mehr als die Steuer für zwei Hunde. Das Halten selbstgezogener Hunde ist steuerfrei, solange sie sich im 
Zwinger befinden und nicht älter als sechs Monate sind. 
 
 

§ 7 
Beginn und Ende der Steuerpflicht 

 
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem ein Hund in einen Haushalt oder Wirt-
schaftsbetrieb aufgenommen wird, frühestens mit Beginn des Kalendervierteljahres, in dem er drei Monate alt wird. 
 
(2) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres, in dem der Hund abgeschafft wird, abhanden kommt, 
verstirbt oder die Hundehalterin/der Hundehalter wegzieht. 
 
(3) Bei Zuzug einer Hundehalterin oder eines Hundehalters in das Gemeindegebiet beginnt die Steuerpflicht mit Beginn 
des Kalendervierteljahres, in dem der Zuzug erfolgt. 
 
 

§ 8 
Entstehung und Fälligkeit der Steuerschuld 

 
(1) Die Steuer wird als Jahressteuer festgesetzt und erhoben; Erhebungszeitraum (Steuerjahr) ist das Kalenderjahr, an 
dessen Beginn die Steuerschuld entsteht. Beginnt die Steuerpflicht (§ 7 Abs. 1) im Laufe des Kalenderjahres, ist Erhe-
bungszeitraum der jeweilige Restteil des Jahres, für den die Steuerschuld mit dem Beginn der Steuerpflicht entsteht. 
Endet die Steuerpflicht (§ 7 Abs. 2) im Laufe des Erhebungszeitraumes, wird die Jahressteuer anteilig erhoben. 
 
(2) Die Steuer wird in halbjährlichen Teilbeträgen zum 15.05. und 15.11. jeden Jahres fällig. Bei erstmaliger Heranzie-
hung ist ein nach Abs. 1 Satz 2 festgesetzter Teilbetrag innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe des Heranzie-
hungsbescheides fällig. 
 
(3) Auf Antrag kann die Zahlung der Jahressteuer zum 01.07. eines jeden Jahres erfolgen. 
 
(4) Der Steuerbescheid wird gem. § 13 Abs. 1 NKAG mit anderen Heranziehungsbescheiden der Gemeinde zusam-
mengefasst erteilt. 
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(5) Für diejenigen Steuerpflichtigen, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt werden. Für die Steuerpflichtigen treten 
zwei Wochen nach dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen an 
diesem Tag ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 
 
 

§ 9 
Anzeige- und Auskunftspflichten 

 
(1) Wer einen Hund anschafft oder mit einem Hund zuzieht, hat dies binnen einer Woche bei der Gemeinde schriftlich 
anzuzeigen. Neugeborene Hunde gelten mit Ablauf des dritten Monats nach der Geburt als angeschafft. 
 
(2) Wer einen Hund bisher gehalten hat, hat dies binnen einer Woche, nachdem der Hund veräußert, sonst abgeschafft 
wurde, abhanden gekommen oder gestorben ist, bei der Gemeinde schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch, wenn die 
Hundehalterin/der Hundehalter aus der Gemeinde wegzieht. Im Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person 
sind bei der Abmeldung der Name und die Anschrift dieser Person anzugeben. 
 
(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung fort, so ist dies binnen einer Woche 
schriftlich bei der Gemeinde anzuzeigen. 
 
(4) Nach der Anmeldung werden Hundesteuermarken ausgegeben, die bei der Abmeldung des Hundes wieder abgege-
ben werden müssen. Hunde müssen außerhalb einer Wohnung oder eines umfriedeten Grundbesitzes eine gültige, 
deutlich sichtbare Hundesteuermarke tragen. 
 
(5) Wer einen Hund oder mehrere Hunde nach § 2 Abs. 1 aufgenommen hat, ist verpflichtet der Gemeinde die zur Fest-
stellung eines für die Besteuerung der Hundehaltung erheblichen Sachverhaltes erforderlichen Auskünfte wahrheitsge-
mäß zu erteilen. Wenn die Sachverhaltsaufklärung durch die Beteiligten nicht zum Ziele führt oder keinen Erfolg ver-
spricht, sind auch andere Personen, insbesondere Grundstückseigentümer, Mieter oder Pächter verpflichtet, der 
Gemeinde auf Nachfrage über die auf dem Grundstück im Haushalt, Betrieb, Institution oder Organisation gehaltenen 
Hunde und deren Halter Auskunft zu erteilen (§ 11 Abs. 1 Nr. 3a NKAG i. V. m. § 93 A0). 

 
 

§ 10 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

• entgegen § 9 Abs. 1 den Beginn der Hundehaltung nicht binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde 
Bötersen anzeigt, 

• entgegen § 9 Abs. 2 das Ende der Hundehaltung nicht binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt, 
• entgegen § 9 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nicht 

binnen einer Woche schriftlich bei der Gemeinde anzeigt, 
• entgegen § 9 Abs. 4 Satz 1 bei der Abmeldung des Hundes die Hundesteuermarke nicht abgibt und diese 

weiterhin verwendet, 
• entgegen § 9 Abs. 4 Satz 2 den von ihm gehaltenen Hund außerhalb einer Wohnung oder einer umfriedeten 

Grundbesitzes ohne gültige, deutlich sichtbare Hundesteuermarke führt oder laufen lässt, 
• entgegen § 9 Abs. 5 Auskünfte über gehaltene Hunde nicht wahrheitsgemäß erteilt. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 Euro geahndet werden. 
 
 

§ 11 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2013 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Hundesteuersatzung vom 11.11.1974, zuletzt geändert am 04.02.2002, außer Kraft. 
 
 
Bötersen, 18.06.2013 
 
Gemeinde Bötersen 
Holsten  (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2013 

 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Fintel 
in der Sitzung am 25.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  2.436.200,00 Euro  
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 2.507.600,00 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  30.000,00 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  31.000,00 Euro 

 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.380.300,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.394.800,00 Euro 

 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 146.000,00 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 588.300,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 350.000,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 14.000,00 Euro 
 
festgesetzt. 

 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.876.300,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.997.100,00 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 350.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 400.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 470 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 450 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 
Fintel, den 25.04.2013 
 
Bruns (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) am 17.06.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/071 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Fintel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Fintel, den 30. Juni 2013 
 
Gemeinde Fintel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Gemeinde Fintel 
Inkrafttreten der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 10 „Krähenberg II“ 
 
 
Der Rat der Gemeinde Fintel hat in seiner Sitzung am 25.04.2013 die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 10 „Krähen-
berg II“, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen und der Begründung gemäß §§ 1 Abs. 3 und 
10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem nachfolgenden Übersichtsplan zu entnehmen. Die genauen Grenzen 
des Plangebietes ergeben sich verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 10 „Krähenberg II“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB 
in Kraft. 
 
Jedermann kann die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 10 „Krähenberg II“ einschließlich der Begründung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Fintel, Rotenburger Straße 10, 27389 Fintel, während der Dienststunden einsehen und 
über dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Fintel, den 17.06.2013 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Bruns 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Hauptsatzung  
der Gemeinde Helvesiek 

 
 
Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), hat der Rat der Gemeinde Helvesiek in seiner Sitzung am 13.05.2013 folgende Hauptsatzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Helvesiek“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Fintel. 
 
 

§ 2 
Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt zwischen oberem Grün und unterem Rot einen von links unten nach rechts oben 

verlaufenden silbernen Wellenschrägbalken, links oben begleitet von einem goldenen Wacholder, unten rechts von 
einem goldenen Trinkbecher der Jungsteinzeit. 

 
(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Helvesiek Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(3) Die Verwendung des Namens und des Wappens der Gemeinde ist nur mit deren Genehmigung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

a) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.500 € über-
steigt, 

 b) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.500 € übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
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(2) Unter die von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NkomVG zu führenden 

Geschäfte der laufenden Verwaltung fallen grundsätzlich auch diejenigen finanzwirksamen Rechtsgeschäfte, deren 
Wert im Einzelfall 1.500 € nicht überschreitet. 

 
 

§ 4 
Anregungen und Beschwerden an den Gemeinderat 

 
(1) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister übertragen, 

sofern für die Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. 
 
(2) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter/innen benannt werden. 

 
(3) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind von der 

Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne Beratung den Antragsteller/innen mit Begründung zurückzugeben. 
Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärun-
gen, Absichten usw.). 

 
(5) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, 

sind ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(6) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
 

§ 5 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne des § 11 Abs. 6 

NKomVG werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in der Gemeindeverwaltung in Helvesiek, Schulstraße 4, während der 
Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, beträgt die Dauer der 
Auslegung zwei Wochen. In der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei 
Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer 
hingewiesen. 

 
(3) Auf die Bekanntmachung von Satzungen oder Verordnungen ist durch amtliche Bekanntmachung in der Rotenbur-

ger Kreiszeitung hinzuweisen. 
 
(4) Die Veröffentlichung von Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Ratssitzungen erfolgt durch Aushang im Bekannt-

machungskasten der Gemeinde. 
 
(5) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang im Bekanntmachungskasten veröffentlicht. Die Dauer des 

Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 
 
(6) Der Bekanntmachungskasten befindet sich am Gebäude des Feuerwehrhauses in Helvesiek, Im Dorfe 15. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohner/innen durch Einwohner-

versammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
 
(2) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 5 Abs. 4 mindestens zehn Tage vor der 

Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
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§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Helvesiek vom 03.11.1997 außer Kraft. 
 
 
Helvesiek, den 13.05.2013 
 
Gemeinde Helvesiek 
Brunkhorst (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Hauptsatzung  
der Gemeinde Lauenbrück 

 
 

Auf Grund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat 
der Gemeinde Lauenbrück in seiner Sitzung am 30. Mai 2013 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Lauenbrück“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Fintel. 
 
 

§ 2 
Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt in Gold über Wasser eine schwarze Holzbrücke, darauf ein schreitender blauer 

rotbewehrter Löwe mit einem schwarzen Nagelspitzkreuz in der rechten Tatze. 
 
(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Lauenbrück Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(3) Die Verwendung des Namens und des Wappens der Gemeinde ist nur mit deren Genehmigung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 a) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € über-

steigt, 
 b) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 € übersteigt, 

soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 
(2) Unter die von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG zu führenden 

Geschäfte der laufenden Verwaltung fallen grundsätzlich auch diejenigen finanzwirksamen Rechtsgeschäfte, deren 
Wert im Einzelfall 1.500 € nicht überschreitet. 

 
(3) Der Rat behält sich gemäß § 58 Abs. 3 Satz 2 NKomVG die Beschlussfassung für die Erteilung des Einvernehmens 

der Gemeinde nach § 36 des Baugesetzbuches vor. 
 
 

§ 4 
Anregungen und Beschwerden an den Gemeinderat 

 
(1) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter/innen benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
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(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind nach 

Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne Beratung 
den Antragsteller/innen mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, 

sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen und Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
 

§ 5 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne des § 11 Abs. 6 

NKomVG werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in der Gemeindeverwaltung in Lauenbrück, Berliner Straße 3, wäh-
rend der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, beträgt die Dauer 
der Auslegung zwei Wochen. In der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. 
Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und 
Dauer hingewiesen. 

 
(3) Auf die Bekanntmachung von Satzungen oder Verordnungen ist durch amtliche Bekanntmachung in der Rotenbur-

ger Kreiszeitung hinzuweisen. 
 
(4) Die Veröffentlichung von Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Rats- und Ausschusssitzungen erfolgt durch Aus-

hang im Bekanntmachungskasten der Gemeinde. 
 
(5) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang im Bekanntmachungskasten veröffentlicht. Die Dauer des 

Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 
 
(6) Der Bekanntmachungskasten befindet sich am Gebäude der Gemeindeverwaltung. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohner/innen durch Einwohnerver-

sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
 
(2) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 5 Abs. 4 mindestens zehn Tage vor der 

Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Lauenbrück vom 13.11.1997 außer Kraft. 
 
Lauenbrück, den  12. Juni 2013 
 
Gemeinde Lauenbrück 
Intelmann (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
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Hauptsatzung 

der Gemeinde Selsingen 
 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 03.06.2013 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Selsingen“. 
 
(2) Die Gemeinde Selsingen ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Selsingen zeigt: In Silber eine aufgerichtete rote Spitze, überdeckt mit einem schräg-

gekreuzten silbernem Schwert mit goldenem Griff und einem goldenen Stab. 
 
(2) Die Flagge der Gemeinde Selsingen ist rot-weiß-rot mit dem in der Mitte befindlichen Wappen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Selsingen, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Selsingen ist nur mit deren Geneh-

migung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 2.500 Euro über-
steigt, 

2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.000 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister, bzw. im Falle des § 106 NKomVG vom Gemeindedirektor 
zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu 
den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der Verwaltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden 
Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und für die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 

a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 
 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestim-
mungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder deren 
Vermögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B.  

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten  
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate – jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
 Niederschlagung von Forderungen  
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 Erlass von Forderungen  
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen  
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche  
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 
Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro. 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Selsingen zum Gegenstand haben, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister, bzw. im Falle des § 106 NKomVG vom 
Gemeindedirektor ohne Beratung den Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies 
gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, 
Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Rathaus der Samtgemeinde Selsingen, Bahnhofstr. 8, während 
der Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser 
Bestandteile grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntma-
chung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen Bekanntma-

chungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Selsingen. Die Dauer des Aus-
hangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich  
für den Ortsteil Selsingen: auf dem Grundstück des Rathauses, Bahnhofstraße 8, an der Ostseite des Gebäudes; 
für den Ortsteil Granstedt: an der Nordseite des Dorfgemeinschaftshauses, Granstedter Dorfstr. 25; 
für den Ortsteil Haaßel: an der Süd-Ostseite der Scheune des Grundstücks „Unter den Eichen 1“; 
für den Ortsteil Lavenstedt: an der Nordseite des Feuerwehrhauses, Friedhofstraße 3; 
für den Ortsteil Parnewinkel: an der Südseite des ehemaligen Kalthauses, Dorfstraße. 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder Eilbedürftig-
keit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 
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§ 7 

Einwohnerinformationen 
 
(1) Der Bürgermeister, bzw. im Falle des § 106 NKomVG der Gemeindedirektor informiert die Einwohner in öffentlichen 

Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der 
Gemeinde. 

 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister, bzw. im Falle des § 106 NKomVG der Gemeindedirektor in geeigneten 

Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des 
Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen 
Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungs-
äußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der Veranstal-

tung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der Dringlich- oder 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Selsingen vom 15.12.1997 außer Kraft. 
 
 
Selsingen, den 03.06.2013 
 
Gemeinde Selsingen 
Pape (L. S.) 
Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
 
 

Gemeinde Vahlde 
Inkrafttreten der 1. Änderung 

des Bebauungsplanes Nr. 6 „Blöcken III“ 
 
 
Der Rat der Gemeinde Vahlde hat in seiner Sitzung am 30.04.2013 die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 6 
„Blöcken III“, bestehend aus den textlichen Festsetzungen mit örtlichen Bauvorschriften und der Begründung gemäß § 1 
Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungs-
gesetzes als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem nachfolgenden Lageplan zu entnehmen. Die genauen Grenzen des 
Plangebietes ergeben sich verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan. 
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Mit dieser Bekanntmachung tritt die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 6 „Blöcken III“ gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in 
Kraft. 
 
Jedermann kann die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 6 „Blöcken III“ einschließlich der Begründung gemäß § 10 
Abs. 3 BauGB bei der Gemeinde Vahlde, In den Eichen 8, 27389 Vahlde, während der Dienststunden einsehen und über 
dessen Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs.1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
wenn nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen 
Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von 
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Vahlde, den 06.06.2013 
 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Rademacher 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Ausführungsanordnung 
des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen 

– Regionaldirektion Verden– 
Amt für Landentwicklung Verden 

 
 
In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Nindorf, Landkreis Rotenburg (Wümme), wird hiermit gemäß § 63 
i. V. m. § 62 und § 101 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794), die Ausführung des Flurbereinigungsplanes angeordnet und gemäß § 80 
Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) für sofort vollziehbar erklärt. Als Zeitpunkt des Eintritts des neuen 
Rechtszustandes und der rechtlichen Wirkungen des Flurbereinigungsplanes wird der  

01.08.2013 

festgesetzt. Mit diesem Tage tritt gemäß § 61 FlurbG der im Flurbereinigungsplan mit den Nachträgen 1 und 2 vorgese-
hene neue Rechtszustand an die Stelle des bisherigen. 
 
Die tatsächliche Überleitung in den neuen Zustand namentlich der Übergang des Besitzes und der Nutzung der neuen 
Grundstücke ist mit den betroffenen Teilnehmern vereinbart und durch den Flurbereinigungsplan geregelt. 
 
Der Flurbereinigungsplan wurde den Teilnehmern am 21.10.2009 bekannt gegeben und hat vom 23.09.2009 bis 
20.10.2009 während der Dienststunden in den Büroräumen der Stadt Visselhövede zur Einsichtnahme der Beteiligten 
ausgelegen; der Nachtrag 1 zum Flurbereinigungsplan wurde den Teilnehmern am 06.09.2010 bekannt gegeben und hat 
vom 19.08.2010 bis 03.09.2010 während der Dienststunden in den Büroräumen der Stadt Visselhövede zur Ein-
sichtnahme der Beteiligten ausgelegen; der Nachtrag 2 zum Flurbereinigungsplan wurde den Teilnehmern am 
27.05.2013 bekannt gegeben und hat vom 29.04.2013 bis 24.05.2013 während der Dienststunden in den Büroräumen 
der Stadt Visselhövede zur Einsichtnahme der Beteiligten ausgelegen. 
 
Anträge zur Regelung der Leistungen von Nießbrauchern und zur Regelung der Pachtverhältnisse gem. §§ 69 und 70 
FlurbG können zur Vermeidung des Ausschlusses gem. § 71 FlurbG nur innerhalb von drei Monaten nach Erlass der 
Ausführungsanordnung bei dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - Regionaldirektion 
Verden - Amt für Landentwicklung Verden - Eitzer Straße 34, 27283 Verden, gestellt werden. 
 
Gründe: 
Der Flurbereinigungsplan Nindorf (Nachträge 1 und 2) ist seit dem 20.06.2013 unanfechtbar. Die gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Anordnung der Ausführung des Flurbereinigungsplanes sind damit erfüllt. 
 
Die sofortige Vollziehung der Ausführungsanordnung ist im öffentlichen Interesse geboten, damit rechtswirksam über die 
neuen Grundstücke verfügt werden kann und Störungen im Grundstücksverkehr vermieden werden.  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe bei dem Landesamt für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen (LGLN), Podbielskistraße 331, 30659 Hannover oder bei der Regionaldirektion 
Verden des LGLN, Eitzer Straße 34, 27283 Verden, schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch erhoben werden. 
 
gez. Kracht (L. S.) 
 
 
Vorstehende vorzeitige Ausführungsanordnung des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersach-
sen - Regionaldirektion Verden - Amt für Landentwicklung Verden - vom 21.06.2013 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Visselhövede, 25.06.2013 
 
Stadt Visselhövede 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.06.2013 Nr. 12 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 13 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.07.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
20. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt (Glummweg-Südwest), der Stadt Rotenburg (Wümme) 
vom 23. Mai 2013 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 16 von Rotenburg (Wümme) 
- Glummweg/westlich Am Ahbeek - vom 23. Mai 2013 
 
23. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt (Flugplatz-Photovoltaikanlage) der Stadt Rotenburg 
(Wümme) vom 23. Mai 2013 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 18 von Rotenburg (Wümme) 
- Flugplatz-Photovoltaikanlage - vom 23. Mai 2013 
 
Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Worthstraße-Ost“ der Stadt Visselhövede vom 2. Juli 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 70 Ottingen „An der Hanschheide“ mit örtlichen Bauvorschriften der Stadt 
Visselhövede vom 2. Juli 2013 
 
9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Funk-
tionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr Bothel der Samtgemeinde Bothel vom 11. Juni 2013 
 
4. Satzung zur Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Sottrum vom 20. Juni 2013 
 
Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Sondergebiet - Gewerbegebiet Hindenburgstraße“ in der 
Gemeinde Gnarrenburg vom 24. Juni 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 76 „Am Kreisel“ in der Gemeinde Gnarrenburg vom 24. Juni 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2013 vom 4. März 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Helvesiek für das Haushaltsjahr 2013 vom 13. Mai 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Kalbe für das Haushaltsjahr 2013 vom 22. April 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Klein Meckelsen für das Haushaltsjahr 2013 vom 16. April 2013 
 
10. Satzung vom 20. Juni 2013 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel vom 17.06.1993 
 
11. Satzung vom 20. Juni 2013 zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel vom 17.06.1993 
 
Satzung der Gemeinde Sottrum über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 63 „Gewerbegebiet - Ost II“ von Sottrum 
vom 15. Juli 2013 
 
Satzung der Gemeinde Sottrum über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 64 „Kirch-
straße 4 - 6“ von Sottrum (mit örtlichen Bauvorschriften) vom 15. Juli 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Vierden für das Haushaltsjahr 2013 vom 17. April 2013 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Amtliche Bekanntmachung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) vom 25. Juni 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Stadt Rotenburg (Wümme) 
20. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt 

(Glummweg-Südwest) 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt die 20. Änderung des 
IV. Flächennutzungsplanes, Teil A (Glummweg-Südwest), bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23.05.2013 
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Die Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB der o. g. Flächennutzungsplanänderung ist vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme) mit Verfügung vom 28.06.2013 erteilt worden.  
 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 
15.07.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der Dienststun-
den einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.07.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
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Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 16 von Rotenburg (Wümme) 
- Glummweg/westlich Am Ahbeek - 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 16 von Rotenburg (Wümme) - Glummweg/westlich Am Ahbeek -, bestehend aus der Planzeichnung, dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan und der Begründung als Satzung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23.05.2013 
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
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Jedermann kann den Bebauungsplan, den Vorhaben- und Erschließungsplan, die Begründung und die zusammenfas-
sende Erklärung ab 15.07.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, wäh-
rend der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan 
dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.07.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
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Stadt Rotenburg (Wümme) 
23. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt 

(Flugplatz-Photovoltaikanlage) 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalver-
fassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt die 23. Änderung des 
IV. Flächennutzungsplanes, Teil A (Flugplatz-Photovoltaikanlage), bestehend aus der Planzeichnung, dem Vorhaben- 
und Erschließungsplan und der Begründung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23.05.2013 
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
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Die Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB der o. g. Flächennutzungsplanänderung ist vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme) mit Verfügung vom 03.07.2013 erteilt worden.  
 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, den Vorhaben- und Erschließungsplan, die zusammenfassende 
Erklärung und die Begründung ab 15.07.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 
2. OG, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im 
anliegenden Lageplan dargestellt. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.07.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
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Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 18 von Rotenburg (Wümme) 
- Flugplatz-Photovoltaikanlage - 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den vorhabenbezogenen Bebauungsplan 
Nr. 18 von Rotenburg (Wümme) - Flugplatz-Photovoltaikanlage -, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung 
als Satzung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 23.05.2013 
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 15.07.2013 bei der 
Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plan-
grenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.07.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
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Inkrafttreten 
der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Worthstraße-Ost“ 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Visselhövede am 13.06.2013 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 35 „Worthstraße-Ost“ beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des o. a. Bauleitplanes ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen. 

 

 

Kreisel 

Im Luisenpark 
Geltungsbereich 

Worthstraße
Bahnstrecke 

 
 
Der oben genannte Bebauungsplan mit Begründung kann bei der Stadt Visselhövede, Bau- und Umweltamt, Marktplatz 
2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Mit der Bekanntmachung in dieser Ausfertigung des Amtsblattes für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. Bebau-
ungsplan nun rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Rügefristen gilt folgendes: 

Unbeachtlich werden gem. § 215 (1) BauGB 
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1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften, 

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 
Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Visselhövede, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Visselhövede, 02.07.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 70 Ottingen „An der Hanschheide“ 

mit örtlichen Bauvorschriften 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 58 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO alt) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Visselhövede am 04.12.2012 den Bebauungsplan Nr. 70 Ottingen „An der Hanschheide“ mit örtlichen Bauvor-
schriften beschlossen. Der Bebauungsplan wurde aus der 49. Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt, die am 
30.04.2013 rechtskräftig wurde.  
 
Der Geltungsbereich des o. a. Bauleitplanes ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen (schwarzer Punkt). 
 

 
 

 
Der oben genannte Bebauungsplan mit Begründung kann bei der Stadt Visselhövede, Bau- und Umweltamt, Markt-
platz 2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Mit der Bekanntmachung in dieser Ausfertigung des Amtsblattes für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. Bebau-
ungsplan nun rechtsverbindlich. 
 
Hinsichtlich der Rügefristen gilt folgendes: 

Unbeachtlich werden gem. § 215 (1) BauGB 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Visselhövede, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Ent-
schädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Visselhövede, 12.07.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

9. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte 

und sonstige ehrenamtlich tätige Funktionsträger in der Freiwilligen Feuerwehr Bothel 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 44 und 58 i. V. m. §§ 92 bis 107 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der zur Zeit geltenden Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Bothel in seiner Sitzung am 11.06.2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Funktionsträger in der Freiwilli-
gen Feuerwehr Bothel vom 13.10.1975 i. d. F. der 8. Änderungssatzung vom 19.12.2006 wird wie folgt geändert: 
 
1. 
Der Titel der Satzung erhält folgende neue Fassung: 
„Satzung über die Entschädigung für Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtlich tätige Funktionsträger in der Freiwilligen 
Feuerwehr der Samtgemeinde Bothel“ 
 
2. 
§ 1 Abs. 1 erhält folgende neue Fassung: 
„Für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung: 

a) der Gemeindebrandmeister einschließlich der Fahrt- und Reisekosten 
 innerhalb des Samtgemeindegebietes 200,00 € 

b) der ständige Vertreter des Gemeindebrandmeisters 
aa) sofern gleichzeitig Ortsbrandmeister/Gemeindesicherheitsbeauftragter 30,00 € 
bb) sofern nicht gleichzeitig Ortsbrandmeister/Gemeindesicherheitsbeauftragter 32,00 € 

c) Die Ortsbrandmeister 
aa) der Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung 75,00 € 
bb) Stützpunktfeuerwehren 75,00 € 

d) Die stv. Ortsbrandmeister sofern gleichzeitig Sicherheitsbeauftragte 
aa) der Ortsfeuerwehren mit Grundausstattung 15,00 € 
bb) der Stützpunktfeuerwehren 15,00 € 

e) Gerätewarte 
je Fahrzeug/Geräteeinheit 12,00 € 
Die Feuerwehrfahrzeuge LF 8 mit Vorbaupumpe und eingeschobener TS/PFPN, LF 8/6, 
LF 8 (S), LF 16, HLF 10/6 sowie TLF 8, TLF 16, DL 30, GW 1 und GW 2 werden als je 2 
Geräteeinheiten, die übrigen Feuerwehrfahrzeuge als je eine Einheit gewertet. 

f) Kleiderkammerwart 25,00 € 

g) Jugendfeuerwehrwart bzw. Gemeindejugendfeuerwehrwart 25,00 € 

h) Gemeindeatemschutzbeauftragter 15,00 € 

i) Gemeindefunkbeauftragter 15,00 € 

j) Gemeindepressewart 25,00 € 

k) Gemeindeatemschutzgerätewart 60,00 € 
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l) Trainer der Brandsimulationsanlage in Schneeheide 
aa) bei bis zu 5 Stunden 30,00 € 
bb) bei über 5 Stunden  50,00 € 

m) Internetbeauftragter  10,00 € 
 
 
3. 
In § 1 Abs. 4 a) wird der Betrag der Lehrgangsentschädigung „i. H. v. 39,00 €“ durch „i. H. v. 45,00 €“ ersetzt. 
 
 
4. 
In § 1 Abs. 4 b) wird „teilnehmenden Feuerwehrmännern“ durch „teilnehmenden Feuerwehrmännern und -frauen“ ersetzt. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt rückwirkend mit Wirkung vom 01.01.2013 in Kraft. 
 
 
Bothel, den 11.06.2013 
 
Samtgemeinde Bothel 
Woltmann (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

4. Satzung 
zur Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Sottrum 

 
 
Aufgrund des § 10 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 in der z. Zt. geltenden Fassung hat der 
Rat der Samtgemeinde Sottrum in seiner Sitzung am 20. Juni 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Friedhofssatzung der Samtgemeinde Sottrum wird wie folgt geändert: 

§ 21 Abs. 8 der Friedhofssatzung erhält folgende Fassung: 
(8) Auf dem Friedhof in Taaken sind alle Grabstätten in einer des Friedhofs würdigen Weise gärtnerisch anzulegen und 

zu unterhalten. Zur Bepflanzung der Grabstätten sind nur geeignete heimatliche Gewächse zu verwenden, die die 
benachbarten Gräber nicht stören. Die Friedhofsverwaltung kann stark wuchernde und abgestorbene Pflanzen 
entfernen lassen. Grabbeete dürfen nicht höher als 20 cm sein. Hecken als Begrenzungen sind nicht zulässig. 
Gießkannen, Spaten, Harken und andere Geräte dürfen nicht auf den Grabstätten, hinter den Grabzeichen oder in 
den Anpflanzungen aufbewahrt werden. Die Verwendung von Blechdosen, Flaschen oder ähnlichen Gefäßen zur 
Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. Die Friedhofsverwaltung kann solche unpassenden Gefäße ent-
fernen lassen. Kunststoffe sind in einen dafür vorgesehenen Behälter zu entsorgen. Andere nicht kompostierbare 
Materialien sind im eigenen Hausmüll zu entsorgen. Künstlicher Blumenschmuck ist nicht zulässig. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 20.06.2013 in Kraft. 
 
 
Sottrum, den 20.06.2013 
 
Luckhaus 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
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Inkrafttreten 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 49 
„Sondergebiet – Gewerbegebiet Hindenburgstraße“ 

in der Gemeinde Gnarrenburg 
 
 
Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg hat in seiner Sitzung am 14. März 2013 die1. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 49 „Sondergebiet - Gewerbegebiet Hindenburgstraße“ bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzun-
gen und einer örtlichen Bauvorschriftgemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches(BauGB) in Verbindung mit § 58 
des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 49 „Sondergebiet - Gewerbegebiet Hindenburgstraße“, 1. Änderung, 
umfasst die Flurstücke 92/56 und 92/57, Flur 01, in der Gemarkung Gnarrenburg. Die genauen Grenzen des Plange-
bietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 49 „Sondergebiet - Gewerbegebiet 
Hindenburgstraße“, 1. Änderung, in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeinde Gnarrenburg, 
Rathaus, Zimmer 08, Bahnhofstraße 1, 27442 Gnarrenburg, während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 49 „Sonderge-
biet - Gewerbegebiet Hindenburgstraße“, 1. Änderung, schriftlich gegenüber der Gemeinde Gnarrenburg unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
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Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintreten sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Gnarrenburg, 24.Juni 2013 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Renken 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 76 „Am Kreisel“ 

in der Gemeinde Gnarrenburg 
 
 
Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg hat in seiner Sitzung am 14. März 2013den Bebauungsplan Nr. 76 „Am Kreisel“ 
bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetz-
buches(BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung 
sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 76 „Am Kreisel“ umfasst den Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
Nr. 66 „Lidl-Zentrum“ sowie das nördlich angrenzende Flurstück 99/10, Flur 01, in der Gemarkung Gnarrenburg. Die 
genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 76 „Am Kreisel“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeinde Gnarrenburg, 
Rathaus, Zimmer 08, Bahnhofstraße 1, 27442 Gnarrenburg, während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
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wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 76 „Am Kreisel“ schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Gnarrenburg unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintreten sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Gnarrenburg, 24.Juni 2013 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Renken 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hassendorf in 
der Sitzung am 04.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 885.400 Euro € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 831.200 Euro € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 Euro € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 Euro € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 884.400 Euro € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 755.700 Euro € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 14.000 Euro € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.000 Euro € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 Euro € 
 
festgesetzt 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 898.400 Euro € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 799.700 Euro € 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 50.000 € festgesetzt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 315 v. H. 

2. Gewerbesteuer  380 v. H. 
 
 
Hassendorf, den 04.03.2013 
 
Dreyer (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hassendorf während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Hassendorf, den 15. Juli 2013 
 
Gemeinde Hassendorf 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Helvesiek für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Helvesiek in der Sitzung am 13.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  653.100,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 657.700,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  5.000,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf  5.000,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 604.500,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 572.100,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 68.500,00 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 8.200,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 673.000,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 580.300,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuern 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Helvesiek, den 13.05.2013 
 
Brunkhorst 
Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Helvesiek während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Helvesiek, den 15. Juli 2013 
 
Gemeinde Helvesiek 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Kalbe für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Kalbe in der 
Sitzung am 22.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  427.400 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 485.600 Euro 
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1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 410.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 453.900 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 12.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 410.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 466.700 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 68.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  400 v. H. 

2. Gewerbesteuer  330 v. H. 
 
 
Kalbe, 22.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Petersen (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Kalbe während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Kalbe, den 15. Juli 2013 
 
Gemeinde Kalbe 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
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Haushaltssatzung 
der Gemeinde Klein Meckelsen für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Klein Meckelsen 
in der Sitzung am 16.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  741.200 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 741.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 30.200 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  30.200 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 748.300 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  662.700 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 193.600 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 365.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 171.000 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 10.600 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.112.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.038.300 Euro 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 171.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 

2. Gewerbesteuer 380 v. H. 

 
Klein Meckelsen, 16.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Schmeichel 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
05.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/104 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Klein Meckelsen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Klein Meckelsen, den 15. Juli 2013 
 
Gemeinde Klein Meckelsen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

10. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel vom 17.06.1993 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit den §§ 4 und 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in seiner Sitzung am 
20. Juni 2013 folgende 10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel vom 17.06.1993 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Im Anhang zur Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel - Gebührentarif 9 für den 
Friedhof Wittkopsbostel - wird die Ziffer 1.3.1 wie folgt neu gefasst: 
 
 

§ 1 
 
1.3 Verwaltungs- und Unterhaltungsgebühren 
 
1.3.1 Jährliche Gebühr für die Verwaltung und Unterhaltung des Friedhofes je Grabstelle 4,50 € 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2013 in Kraft. 
 
 
Scheeßel, den 20. Juni 2013 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
Behrens (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

11. Satzung 
zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 

für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel vom 17.06.1993 
 
 
Aufgrund der §§ 6 und 83 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in Verbindung mit den §§ 4 und 5 des Nie-
dersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Scheeßel in seiner Sitzung am 
20. Juni 2013 folgende 11. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel vom 17.06.1993 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Im Anhang zur Gebührensatzung für die kommunalen Friedhöfe in der Gemeinde Scheeßel - Gebührentarif 2 für den 
Friedhof Bartelsdorf - wird die Ziffer 1.3.1 wie folgt neu gefasst: 
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§ 1 
 
1.3 Verwaltungs- und Unterhaltungsgebühren 
 
1.3.1 Jährliche Gebühr für die Verwaltung und Unterhaltung des Friedhofes je Grabstelle 4,00 € 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.07.2013 in Kraft. 
 
 
Scheeßel, den 20. Juni 2013 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
Behrens (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Sottrum über die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 63 

„Gewerbegebiet - Ost II“ von Sottrum 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 10 und § 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sottrum am 17.06.2013 den 
Bebauungsplan Nr. 63 „Gewerbegebiet - Ost II“ bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen sowie 
der Begründung als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist aus der nachstehenden 
Planskizze ersichtlich. 
Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan einschließlich Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung an während der Dienststunden bei 
der Gemeindeverwaltung Sottrum, Am Eichkamp 12 (Rathaus), 27367 Sottrum, zu jedermanns Einsicht aus. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
BauGB beachtlich sind. 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Sottrum, den 15.07.2013 
 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Satzung 
der Gemeinde Sottrum über die Aufstellung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplanes Nr. 64 „Kirchstraße 4 - 6“ von Sottrum 
(mit örtlichen Bauvorschriften) 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und der §§ 10, 12 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen 
Bauordnung (NBauO) i. V. mit § 10 und § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der 
Rat der Gemeinde Sottrum am 17.06.2013 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 64 „Kirchstraße 4 - 6“ (mit 
örtlichen Bauvorschriften) bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen Festsetzungen, den örtlichen Bauvor-
schriften sowie der Begründung als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes ist aus der 
nachstehenden Planskizze ersichtlich. 
Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 

Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
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Der Bebauungsplan einschließlich Begründung liegt vom Tage der Veröffentlichung an während der Dienststunden bei 
der Gemeindeverwaltung Sottrum, Am Eichkamp 12 (Rathaus), 27367 Sottrum, zu jedermanns Einsicht aus. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung oder den Mangel 
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a 
BauGB beachtlich sind. 
 
Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das 
Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Sottrum, den 15.07.2013 
 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Vierden für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Vierden in der 
Sitzung am 17.04.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  555.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 589.800 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf 0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 547.600 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 553.200 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 46.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 74.900 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 547.600 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 674.100 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 

 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H. 

2. Gewerbesteuer 350 v. H. 
 
 
Vierden, 17.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Schmitchen (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Vierden während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Vierden, den 15. Juli 2013 
 
Gemeinde Vierden 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

Amtliche Bekanntmachung 
„Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN)“ 

 
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) hat in ihrer Sitzung 
am 24.05.2013 die Jahresrechnung 2012 beschlossen und dem Verbandsvorsitzenden gemäß § 9 Abs. 8 der Zweck-
verbandssatzung die Entlastung erteilt. 
 
Die Jahresrechnung liegt im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung sieben Tage in der Geschäftsstelle des 
Zweckverbandes, in Bremen, Willy-Brandt-Platz 7, öffentlich aus. 
 
 
Bremen, den 25.06.2013 
 
Reiner Bick 
stellv. Geschäftsführer 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.07.2013 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Eichinger 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2013 Nr. 13 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 14 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.07.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Bekanntmachung der 21. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt (Hartmannshof) der Stadt 
Rotenburg (Wümme) vom 18. Oktober 2012 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) über den Bebauungsplan Nr. 97 von Rotenburg (Wümme) – Hartmannshof – 
vom 18. Oktober 2012 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) über den Bebauungsplan Nr. 99 – Große Str. 46 – 48 und Am Kirchhof 4 – vom 
25. Juni 2013 
 
Honorarordnung der Volkshochschule der Stadt Rotenburg (Wümme) in der Fassung vom 23. Mai 2013  
 
Inkrafttreten der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Worthstraße-Ost“ der Stadt Visselhövede vom 2. Juli 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 71 „Biogas Schwitschen“ der Stadt Visselhövede vom 22. Juli 2013  
 
Satzung zur 1. Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Hortes der Samtgemeinde Tarmstedt 
vom 11. Juni 2013 
 
Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 B „Im Sande“ der Gemeinde Ahausen vom 15. Juli 2013  
 
Hauptsatzung der Gemeinde Anderlingen vom 18. Februar 2013  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2013 vom 5. Juni 2013  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Bötersen für das Haushaltsjahr 2013 vom 11. April 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 4. Juni 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2013 vom 5. Juni 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Hamersen für das Haushaltsjahr 2013 vom 24. April 2013 
 
Benutzungs- und Gebührensatzung für den Kindergarten der Gemeinde Kirchtimke vom 27. Juni 2013  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Lengenbostel für das Haushaltsjahr 2013 vom 29. April 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Ostereistedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 4. Juni 2013  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2013 vom 4. Juni 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Seedorf für das Haushaltsjahr 2013 vom 4. Juni 2013 
 
Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz 2010 der Gemeinde Seedorf vom 3. Juli 2013  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2013 vom 3. Juni 2013  
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Tiste für das Haushaltsjahr 2013 vom 10. April 2013  
 
Satzung zur 1. Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Kindergartens der Gemeinde Vorwerk 
vom 2. Juli 2013  
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Haushaltssatzung der Gemeinde Wohnste für das Haushaltsjahr 2013 vom 23. April 2013  
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

Stadt Rotenburg (Wümme) 
21. Änderung des IV. Flächennutzungsplanes, Teil A, Kernstadt  

(Hartmannshof)  
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der jeweils geltenden Fassung hat der Rat der Stadt die 21. Änderung des 
IV. Flächennutzungsplanes, Teil A (Hartmannshof), bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung beschlossen. 
 
Rotenburg (Wümme), den 18.10.2012 
 
Eichinger 
Bürgermeister    L.S.     
 
Die Genehmigung gem. § 6 Abs. 1 BauGB der o. g. Flächennutzungsplanänderung ist vom Landkreis Rotenburg 
(Wümme) mit Verfügung vom 26.06.2013 erteilt worden.  
 
Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 
31.07.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der 
Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Änderungsgebiet ist im anliegenden Lageplan 
dargestellt. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind.  
 
Rotenburg (Wümme), den 31.07.2013 
Der Bürgermeister 

Eichinger 
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- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) 
über den Bebauungsplan Nr. 97 von Rotenburg (Wümme) 

- Hartmannshof - 
 

Aufgrund des § 1 Abs.3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 97 von 
Rotenburg (Wümme) - Hartmannshof -, bestehend aus der Planzeichnung und der Begründung als Satzung 
beschlossen. 
 
Rotenburg (Wümme), den 18.10.2012 
 
Eichinger         
Bürgermeister     L.S.  
 
Jedermann kann den Bebauungsplan, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung ab 31.07.2013 bei der 
Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 1, alter Teil des Rathauses, 2. OG, während der Dienststunden einsehen und 
über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen 
Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
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Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
Rotenburg (Wümme), den 31.07.2013 
 
Der Bürgermeister 

Eichinger 

 
 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
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Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme)  

Bebauungsplan Nr. 99 - Große Str. 46-46 und Am Kirchhof 4 - 
 

Aufgrund des § 1 Abs.3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 99 – 
Große Str. 46-48 und Am Kirchhof 4 –  als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
Rotenburg (Wümme), den 25.06.2013  
 
 
Eichinger 
Bürgermeister     L.S. 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab 31.07.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große Str. 
1, Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im 
anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 
1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, 
sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
Rotenburg (Wümme), den 31.07.2013 
 
 
Der Bürgermeister 
 
Eichinger 
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Honorarordnung 

der Volkshochschule der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 27.02.2001 
in der Fassung vom 23.05.2013 

 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Die Gewährung von Honoraren und sonstigen Entschädigungen richtet sich nach dieser Honorarordnung an freiberuflich 
selbständig Lehrtätige der Volkshochschule Rotenburg (Wümme). 
 

§ 2 
Kursushonorare 

 
(1)  Das Honorar beträgt je vereinbarter und tatsächlicher geleisteter Unterrichtsstunde (45 Minuten) 
 

1. im allgemeinen Kurssystem  18,50 Euro 
 
2. für Unterricht in längerfristigen Lehrgängen, 
 die auf Prüfungen vorbereiten  20,00 Euro 
 
3. für Kurse, Arbeitskreise und Seminare, die ihres wissen- 
 schaftlichen Charakters oder der Schwierigkeit der zu  
 behandelnden Materie wegen eine besonders intensive  
 Vorbereitung erfordern  21,00 Euro 
 
4. für Kurse der EDV bzw. Kommunikationstechnologien  19,50 Euro 
 
5. für eine Doppeldozentur (2 Dozentinnen/Dozenten). 
 In Ausnahmefällen kann auch der doppelte Satz des 
 entsprechenden Honorars vereinbart werden.  27,50 Euro 

 
(2)  Kommt ein Kursus wegen zu geringer Beteiligung nicht zustande, so erhält die Dozentin / der Dozent das 

Honorar für eine Unterrichtsstunde, wenn sie/er zu Beginn des Kurses am Unterrichtsort anwesend war. 
 
(3)  Abweichend von den Regelhonoraren dieser Honorarordnung kann der Leiter / die Leiterin der Volkshochschule 

nach Rücksprache mit dem Bürgermeister Honorare vereinbaren, die im Interesse der VHS liegen oder aus 
bildungspolitischen Gründen geboten sind. 

 
§ 3 

Honorare für Einzelveranstaltungen 
 
Zur Durchführung von Einzelveranstaltungen kann der/die Leiter/in der Volkshochschule ein Honorar bis zu 300,00 
Euro), in begründeten Einzelfällen nach Rücksprache mit dem Bürgermeister ein höheres Honorar vereinbaren. 
 

§ 4 
Honorare für weitere Veranstaltungen 

 
Für die Leitung/Mitarbeit an/von Führungen, Wanderungen, Studienfahrten bzw. -reisen, 
Exkursionen und Theaterfahrten sowie deren Vorbereitungen wird das Honorar für die 
tatsächlichen Unterrichtszeiten nach den in § 2 aufgestellten Grundsätzen festgesetzt. 
 

§ 5 
Entschädigungen für Leiter/innen längerfristiger Lehrgänge 

 
Die Leiter/Leiterinnen längerfristiger Lehrgänge erhalten neben dem Honorar gem. § 2 Abs. 1, Nr. 2 eine monatliche 
Entschädigung 
 
1. nachträglicher Erwerb Sekundarabschluss  31,00 Euro 
2. nachträglicher Erwerb Sekundarabschluss II (Abitur)  31,00 Euro 
3. Hochschulzugang ohne Abitur (sog. Z-Prüfung)  31,00 Euro 
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§ 6 

Fahrt- und Übernachtungskosten 
 
(1) Bei Benutzung regelmäßig öffentlicher Verkehrsmittel werden die tatsächlichen Auslagen entsprechend der Tarife, bei 
Benutzung der Deutschen Bahn AG Fahrtkosten bis zur zweiten Wagenklasse sowie Mehrkosten für zuschlagpflichtige 
Züge erstattet. 
 
(2) Darüber hinaus werden erstattungsfähige Fahrtkosten nach den Sätzen des Bundesreisekostengesetzes für 
Kursleiter/innen ersetzt, die zur Durchführung eines Kurses von außerhalb in den jeweiligen Unterrichtsort der 
Volkshochschule kommen. Das gilt auch für Kursleiter/innen aus den Rotenburger Ortschaften zur Durchführung eines 
Kurses im Rotenburger Stadtgebiet. 
 
(3) Übernachtungskosten werden nur in begründeten Einzelfällen in Höhe der tatsächlichen Auslagen erstattet. 
 

§ 7 
Fälligkeit der Honorare 

 
Honorare für freiberuflich selbständige Lehrtätigkeit an der Volkshochschule (§§ 2 bis 5) und sonstige Entschädigungen 
werden gem. dieser Honorarordnung unter Vorlage der Abrechnungen durch die Kursleiter/innen nach Beendigung der 
Veranstaltung fällig, für die sie vereinbart wurden. Längerfristige Lehrgänge werden monatlich abgerechnet. 
 

§ 8 
Inkrafttreten 

 
Diese Honorarordnung tritt mit Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Honorarordnung vom 
27.02.2001 außer Kraft. 
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Inkrafttreten 

der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 35 „Worthstraße-Ost“ 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Visselhövede am 13.06.2013 die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 35 „Worthstraße-Ost“ beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des o. a. Bauleitplanes ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen. 
 

 
 
Der oben genannte Bebauungsplan mit Begründung kann bei der Stadt Visselhövede, Bau- und Umweltamt, Marktplatz 
2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Mit der Bekanntmachung in dieser Ausfertigung des Amtsblattes für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. 
Bebauungsplan nun rechtsverbindlich. 
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Hinsichtlich der Rügefristen gilt Folgendes: 
 
Unbeachtlich werden gem. § 215 (1) BauGB 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Visselhövede, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Visselhövede, 02.07.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 
 
 
Aus Gründen der Rechtsicherheit wird die o. a. Bekanntmachung erneut veröffentlicht, da die Beschriftung in der 
Veröffentlichung am 15.07.2013 verrutscht ist. Die Bekanntmachung im Amtsblatt vom 15.07.2013 ist somit ungültig. 
 
Visselhövede, 23.07.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
Twiefel 
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Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 71 „Biogas Schwitschen“  
 
 

Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO alt) sowie der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 
Stadt Visselhövede am 04.10.2012 den Bebauungsplan Nr. 71 „Biogas Schwitschen“ beschlossen. Dieser 
Bebauungsplan wurde aus der 50. Änderung des Flächennutzungsplanes entwickelt, die am 30.04.2013 
rechtsverbindlich wurde. 
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Der Geltungsbereich des o. a. Bauleitplanes ist aus nachstehender Übersichtskarte zu ersehen (schwarzer Punkt).  
 

 
 
Der oben genannte Bebauungsplan mit Begründung kann bei der Stadt Visselhövede, Bau- und Umweltamt, Marktplatz 
2, 27374 Visselhövede, während der Dienststunden eingesehen werden.  
 
Mit der Bekanntmachung in dieser Ausfertigung des Amtsblattes für den Landkreis Rotenburg wird der o. a. 
Bebauungsplan nun rechtsverbindlich. 

 
Hinsichtlich der Rügefristen gilt folgendes: 
 
Unbeachtlich werden gem. § 215 (1) BauGB 
 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 
 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt 
Visselhövede, Marktplatz 2, 27374 Visselhövede, unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 
geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch den 
Bebauungsplan eintretenden Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Visselhövede, 22.07.2013  
 
Die Bürgermeisterin 
In Vertretung 
Twiefel 
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Satzung zur 1. Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung 
des Hortes der Samtgemeinde Tarmstedt  

 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 
5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 
11.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
 

In § 4 Aufnahmeverfahren wird folgender Abs. 4 eingefügt: 
 
Im Jahr der Einschulung eines Kindes erfolgt die Aufnahme in die Kindertagesstätte frühestens am Montag nach dem 
Einschulungstag. 
 
 

§ 2 
 

Der § 7 Abs. 2 Öffnungszeiten, Ferienregelung wird wie folgt geändert: 
 
Für die Kindertagesstätte gilt folgende Ferienregelung:  

 
 Sommer: Mit Beginn der  Sommerferien ist die Kindertagesstätte bis nach der dritten vollen Kalenderwoche   
 der Ferien geschlossen,  
 
 

§ 3 
 
In § 8 Benutzungsgebühren wird in Abs. 1 in die Tabelle der Elternbeiträge ein Tarif für die Nutzung von Sharingplätzen 
eingefügt. 
 

 
Bemessungseinkommen 

 
Elternbeitrag 

€ € 
bis 1500 80,00

1501 bis 2000 110,00
2001 bis 3000 160,00
3001 bis 4000 210,00
mehr als 4001 260,00

Sharing 130,00
 
 
In Abs. 6 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 
 
Sollte ein Kind vor dem Ende des Betreuungsjahres die Kindertagesstätte verlassen, ist dieses spätestens zum 01.05. 
eines Jahres möglich. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft.   
 
Tarmstedt, den 11.06.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Holle  (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Inkrafttreten der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3 b „Im Sande“ 
der Gemeinde Ahausen  

 
 

Der Rat der Gemeinde Ahausen hat in seiner Sitzung am 24.06.2013 die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3b "Im 
Sande“ gemäß der §§ 1 Abs. 3, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) und der §§ 10 und 58 des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu ersehen. Die genauen 
Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
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Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3b "Im Sande“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan in Kraft. 
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 3b "Im Sande“ sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung 
an bei der Gemeindeverwaltung Ahausen, Hauptstraße 9, 27367 Ahausen während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und, 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,  
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Ahausen, den 15.07.2013 
 
 
Der Bürgermeister 
Kock 
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Hauptsatzung der Gemeinde Anderlingen 

 
 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in seiner Sitzung am 18.02.2013 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Anderlingen“. 
 
(2) Die Gemeinde Anderlingen ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Anderlingen zeigt: In rot auf grünem Hügel den silbernen Opferstein von Anderlingen 

mit drei schwarzen Figuren. 
 
(2) Die Farben der Flagge der Gemeinde Anderlingen sind rot-weiß. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Anderlingen, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Anderlingen ist nur mit deren 

Genehmigung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 
1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 

übersteigt, 
 
2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 

soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der 
Verwaltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und 
für die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 
 
a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 

 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 
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b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher 

Bestimmungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder 
deren Vermögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B.  

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten  
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate – jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
 Niederschlagung von Forderungen  
 Erlass von Forderungen  
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen  
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche  
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

 
c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 

Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro 
 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Anderlingen zum Gegenstand haben, 

sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den 
Antragstellerinnen oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder 
Anregungen noch Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder 
Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der 
Verwaltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen 
Fachausschüsse überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Anderlingen während der 
Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile 
grob umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen 

Bekanntmachungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Anderlingen. Die Dauer 
des Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

Die Bekanntmachungskästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Anderlingen an der Heinrich-Behnken-
Straße auf dem Grundstück Nr. 8, für den Ortsteil Grafel neben dem Buswartehäuschen in der Straße Grafel, für 
den Ortsteil Ohrel an der Dorfstraße auf dem Grundstück Nr. 2 beim ehem. Feuerwehrhaus und für den Ortsteil 
Fehrenbruch an der Kreisstraße auf dem Grundstück Nr. 16. 
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(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 

 
 

§ 7 
Einwohnerinformationen 

 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in 

Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend 
über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. 
Dabei haben die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der 

Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der 
Dringlich- und Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen 
kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Anderlingen vom 16.09.1997 außer Kraft. 
 
Anderlingen, den 18.02.2013 
 
Gemeinde Anderlingen 
Barth 
Bürgermeisterin 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Anderlingen in 
der Sitzung am 10.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 626.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 653.700 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
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2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 597.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 595.200 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 11.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 110.900 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.000 € 
 
festgesetzt 

 

   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 608.900 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 707.100 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 410 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H.
 
Anderlingen, 05.06.2013 
 
Barth 
Bürgermeisterin 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Anderlingen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Anderlingen, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Anderlingen 
Die Bürgermeisterin 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 

 242

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



Haushaltssatzung der Gemeinde Bötersen für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Bötersen in der 
Sitzung am 11.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.239.700  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.569.500  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge 59.700  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.239.700  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.479.400  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 108.000  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 129.700  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 21.700  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0  € 
festgesetzt  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.369.400  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.609.100  € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 21.700 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 
 
Bötersen, den 11.04.2013 
 
Holsten (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
19.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/113 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Bötersen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Bötersen, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Bötersen 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Deinstedt in der 
Sitzung am 18.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 478.000 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 485.300 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 0 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 456.400 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 422.400 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 57.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 325.000 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 100.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 

 
11.300 € 

festgesetzt.  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 613.400 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 758.700 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 

(Kreditermächtigung) wird auf 100.000,00 €  festgesetzt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  370 v. H.
 
 
Deinstedt, 04.06.2013 
 
Schröder 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
16.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/092 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Deinstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Deinstedt, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Deinstedt 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Farven in der 
Sitzung am 30.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 474.400 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 492.900 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 13.200 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 13.200 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 441.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 430.800 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 285.800 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 715.200 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 227.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 

 
1.600 € 

festgesetzt  
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 954.400 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.147.600 € 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 227.000 € festgesetzt. Davon entfallen 77.000 € auf die Vorfinanzierung der Erschließung 
von Baugebieten. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H.
 
Farven, 05.06.2013 
 
Mehrkens 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
22.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/093 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Farven während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Farven, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Farven 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Hamersen für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hamersen in der 
Sitzung am 24.04.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  421.300 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 421.300 Euro 

 246

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 411.800 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  364.900 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 93.300 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 411.800 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 458.200 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 68.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v.H. 
 
Hamersen, 24.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Kaiser (L. S.) 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hamersen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Hamersen, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Hamersen 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
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Benutzungs- und Gebührensatzung für den 

Kindergarten der Gemeinde Kirchtimke 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 
5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Kirchtimke in seiner Sitzung am 
27.06.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Gliederung des Kindergartens 

 
(1) Der Kindergarten nimmt Kinder ab einem Jahr bis zur Einschulung auf. Der Kindergarten besteht aus zwei Gruppen. 
(2) Gruppe I ist die „Altersübergreifende-Gruppe“ mit bis zu 25 Kindern. Gruppe II ist die Intergrations-Gruppe mit bis zu 

18 Kindern, davon max. vier I-Kinder.  
 
 

§ 2 
Aufnahme 

 
(1) Der Kindergarten steht grundsätzlich allen Kindern, die ihren Wohnsitz in den Gemeinden Kirchtimke oder 

Westertimke haben, offen. Bei freien Plätzen können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden.  
(2) Die Aufnahme richtet sich nach dem Alter und den verfügbaren Plätzen. Kinder, die im nächsten Jahr schulpflichtig 

werden, genießen Vorrang. Bei einer bestehenden Warteliste und Gruppenwechsel entscheidet ein Gremium gem. 
Anhang dieser Satzung.  

(3) Eltern im Sinne dieser Kindergartensatzung sind auch Pflegeeltern, Großeltern, allein-stehende Elternteile und 
andere Verwandte, in deren Haushalt das Kind lebt. 

 
 

§ 3 
Aufnahmeverfahren 

 
(1) Die Aufnahme der Kinder ist durch Aufnahmeantrag schriftlich bei der Gemeinde bis zum 31.03. des 

Aufnahmejahres zu beantragen. Später eingehende Anträge werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt, 
soweit noch Plätze verfügbar sind.  

(2) Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich für das gesamte Betreuungsjahr. Das Betreuungsjahr beginnt am 01. August 
und endet am 31. Juli. 

 
 

§ 4 
Gesundheitsvorsorge 

 
(1) Voraussetzung für die Aufnahme und den Besuch eines Kindes in dem Kindergarten ist, dass das Kind gesund und 

frei von ansteckenden Krankheiten ist. Bei Zweifeln an der Gesundheit eines Kindes ist die Kindergartenleiterin 
berechtigt, betroffenen Kindern den Besuch des Kindergartens zu verwehren und/oder ein ärztliches Zeugnis über 
den Gesundheitszustand des Kindes zu verlangen.  

(2) Im Kindergarten können vorbeugende medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen durchgeführt werden. 
Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig und wird den Erziehungsberechtigten rechtzeitig bekannt 
gegeben.  

(3) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit ist der Leiterin des Kindergartens 
unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, dürfen den Kindergarten nicht 
besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes eine Ansteckung nicht mehr 
zu befürchten ist. 
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§ 5 
Ferienordnung 

 
Für den Kindergarten gilt folgende Ferienordnung: 
Weihnachten:  Mit Ferienbeginn bis einschließlich 02. Januar. Ausnahmen werden gesondert  
  geregelt. 
Ostern:  Ab Montag vor Ostern bis einschließlich Dienstag nach Ostern.  
Sommer: Entsprechend den Schulferien. Beginnen die Sommerferien der Schulen im Laufe 

einer Woche, so beginnen die Ferien des Kindergartens am Montag der folgenden 
Woche und dauern 4 Wochen. 

Herbst:  Der Kindergarten ist in der ersten Ferienwoche geschlossen 
 

§ 6 
Öffnungszeiten 

 
(1) Die Tageseinrichtung ist montags bis freitags geöffnet.  
(2) Kindergarten 
 (a) Der Kindergarten ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.45  Uhr bis 12.45 Uhr geöffnet 

(Kernzeit).  
(b) Für die Regelgruppe wird eine Betreuung in der Zeit von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr angeboten. 

(3) Die Kinder sind pünktlich zu den aufgeführten Öffnungszeiten zu bringen und abzuholen 
 

 
§ 7 

Benutzungsgebühr 
 

Die Eltern oder die Personensorgeberechtigten sind verpflichtet, sich an den Kosten des Kindergartens zu beteiligen. Die 
Benutzungsgebühren betragen:  
 Regelgruppe  20 Std/W pro. Kind 100,- € 
 I-u. Regelgruppe  25 Std/W pro Kind  125,- € 
(1) Die Gebühr ist auch dann in voller Höhe zu entrichten, wenn der Besuch des Kindergartens im Laufe des Monats 

beginnt oder endet. 
(2) Die Benutzungsgebühren werden für 12 Monate im Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) erhoben.  

(3) Die Benutzungsgebühren sind bis zum 05. eines jeden Monats für den laufenden Monat zu zahlen. Bei einem 
Zahlungsrückstand von mehr als einem Monat kann das Kind vom weiteren Besuch des Kindergartens 
ausgeschlossen werden.  

(4) Die Zahlungspflicht beginnt mit dem Ersten des Monats, in dem die Aufnahme erfolgt. Sie endet mit Ablauf des 
Monats, in dem das Kind aus dem Kindergarten ausscheidet. 

(5) Das Fehlen eines Kindes wegen Krankheit oder aus sonstigen Gründen entbindet nicht von der Gebührenpflicht.  

(6) Die Eltern können ihr Kind bis zum 15. eines Monats zum Monatsende abmelden. Die Abmeldung hat schriftlich zu 
erfolgen. Schulanfänger brauchen zum Ende des Betreuungsjahres (31.07.) nicht abgemeldet werden. Sollen sie 
schon vorher den Kindergarten verlassen, ist dies spätestens zum 01.05. möglich.  

 
§ 8 

Haftung 
 

(1) Wird der Kindergarten wegen Ferien, aus gesundheitlichen Gründen, auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder 
aus anderen Gründen geschlossen, haben die Eltern keinen Anspruch auf Betreuung ihres Kindes oder 
Schadenersatz.  

(2) Die Kinder sind beim Besuch des Kindergartens der Gruppenleiterin zu übergeben und nach Beendigung der 
Öffnungszeit von einer dem Kindergartenpersonals bekannten Person abzuholen. Soll ein Kind ohne Begleitung 
nach Hause entlassen werden, so haben die Eltern dies der Gruppenleiterin schriftlich mitzuteilen. Dies gilt auch für 
den Fall, dass eine nicht bekannte Person das Kind abholen soll. 

(3) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen wird keine Haftung übernommen. 
(4) Für die Dauer des Aufenthaltes im Kindergarten sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeinde-

Unfallversicherungsverband versichert. Dies gilt auch für den Weg zum Kinderspielkreis und für den Rückweg, 
soweit sie von einem Erziehungsberechtigten beaufsichtigt werden. Verunglückt ein Kind auf dem Weg zum oder 
vom Kindergarten, ist dies der Leitung unverzüglich mitzuteilen. 
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§ 9 

Besuchsregelung 
 
(1) Ist das Kind am Besuch des Kindergartens gehindert, so ist dies der Kindergartenleitung unverzüglich anzuzeigen.  
(2) Fehlt das Kind ununterbrochen länger als eine Woche unentschuldigt, kann nach Verständigung der Eltern über den 

Kindergartenplatz anderweitig verfügt werden.  
(3) Sinkt die Zahl einer Kindergartengruppe im Laufe des Jahres auf unter sieben Kinder, entscheidet der 

Verwaltungsausschuss, ob die Gruppe aufzulösen oder zu erhalten ist. 
 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Satzung vom 14.08.2012 außer Kraft. 

 
Kirchtimke, den 27.06.2013 
 
Gemeinde Kirchtimke 
Springwald (L. S.) 
Bürgermeister 
 

Anhang zur Benutzungs- und Gebührensatzung für den 
Kindergarten „Abenteuerland“ der Gemeinde Kirchtimke 

 
Aufnahme in den Kindergarten 

 
Bei einer Warteliste entscheidet ein Gremium bestehend aus Gemeinderat, Elternvertreter und Kindergartenpersonal 
über die Platzvergabe. Dabei soll folgendes berücksichtigt werden: 
 

a)  letztes Jahr vor der Schule 
b)  Arbeitssituation der Eltern 
c)  Soziale Situation zu Hause 
d)  Entwicklungsstand des Kindes (Rückstand) 
e)  Kindeswohl  

 
Grupppenwechsel 
Ein Gruppenwechsel innerhalb der Einrichtung ist nur möglich 

1. wenn Platz vorhanden ist 
2. aus pädagogischen Gründen (nicht wohlfühlen des Kindes in der Gruppe) 
3. die meisten Freunde sind innerhalb einer Gruppe 
4. keine Schulkinder in der anderen Gruppe 
5. nach intensiven Gesprächen mit dem Kindergartenpersonal 
6. bei schwierigen Geschwisterkonstellationen 

 
Dabei steht immer das Wohl des Kindes im Vordergrund und nach diesem sollte auch entschieden werden. 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Lengenbostel für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Lengenbostel in 
der Sitzung am 29.04.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
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1.1  der ordentlichen Erträge auf  361.600 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 432.600 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 11.600 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  11.600 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 339.500 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  389.400 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 44.400 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 328.000 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 383.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 717.400 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 150.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 56.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 380 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 380 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 380 v.H. 
 
Lengenbostel, 29.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Jungemann 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
05.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/104 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Lengenbostel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lengenbostel, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Lengenbostel 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Ostereistedt für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ostereistedt in 
der Sitzung am 14.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 950.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.108.400 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 80.600 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 80.600 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 924.300 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.038.600 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 140.600 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 272.900 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
 
festgesetzt 

 

   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.064.900 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.311.500 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 410 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  370 v. H.
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Ostereistedt, 04.06.2013 
 
Ringen 
Bürgermeisterin 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Ostereistedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Ostereistedt, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Ostereistedt 
Die Bürgermeisterin 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sandbostel in der 
Sitzung am 16.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 581.800  € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 629.000  € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 20.600  € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 20.600  € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 553.800  € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 571.700  € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 68.800  € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 122.300  € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0  € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 

 
88.600  € 

festgesetzt  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 622.600  € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 782.600  € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 85.000 € festgesetzt. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 390 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H.
 
Sandbostel, 04.06.2013 
 
Radzio 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Sandbostel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sandbostel, den 31. Juli 2013 

 
Gemeinde Sandbostel 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Seedorf für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Seedorf in der 
Sitzung am 15.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 776.100 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 776.100 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 12.800 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 12.800 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 748.800 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 660.600 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 22.400 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 368.200 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 

 
0,00 € 

festgesetzt  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 771.200 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.028.800 € 
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§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 430 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 365 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H.
 
 
Seedorf, 04.06.2013 
 
Hinck 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Seedorf während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Seedorf, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Seedorf 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 

Eröffnungsbilanz 2010 der Gemeinde Seedorf 
 
 
Der Rat der Gemeinde Seedorf hat in seiner Sitzung am 03.07.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
• Die Eröffnungsbilanz 201 wird beschlossen. 
 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an diese Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Seedorf, Friedhofstraße 9, 27404 Seedorf, 
öffentlich aus. 
 
Seedorf, den 31.07.2013 
 
Gemeinde Seedorf 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
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Haushaltssatzung 

der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Selsingen in der 
Sitzung am 03.06.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 2.786.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 2.852.100 € 
   
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 271.500 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 286.300 € 
   
2. im Finanzhaushalt 

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.577.700 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.558.000 € 
   
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 893.700 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 1.993.700 € 
   
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 

 
20.000 € 

festgesetzt  
   
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 3.471.400 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 4.571.700 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 350.000,00 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 480 v. H.
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H.
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H.
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Selsingen, 03.06.2013 
 
Pape 
Gemeindedirektor 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Selsingen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Selsingen, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Selsingen 
Der Gemeindedirektor 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Tiste für das Haushaltsjahr 2013 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Tiste in der 
Sitzung am 10.04.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  607.800 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 607.800 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 51.400 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  51.400 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 564.000 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  503.300 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 366.900 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 503.200 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 930.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.006.500 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
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§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 90.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 370 v.H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 370 v.H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v.H. 
 
Tiste, 10.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Glattfelder 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Tiste während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Tiste, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Tiste 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
 
 

Satzung zur 1. Änderung der Satzung über den Betrieb und die 
Benutzung des Kindergartens der Gemeinde Vorwerk  

 
Aufgrund der §§ 10,13 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 
5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Vorwerk in seiner Sitzung am 25.06.2013 
folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
In § 8 Abs. 1 werden die Elternbeiträge wie folgt festgesetzt: 
 

Betreuung Elternbeitrag 
 € 

8.00 – 13.00 Uhr 150,00
Frühdienst 10,00
Spätdienst 10,00

 
 
In § 8 Abs. 6 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt:  
 
Sollte ein Kind vor dem Ende des Betreuungsjahres die Kindertagesstätte verlassen, ist dieses spätestens zum 01.05. 
eines Jahres möglich. 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2013 in Kraft. 
 
Vorwerk, den 02.07.2013 
 
Gemeinde Vorwerk 
Müller (L. S.) 
Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Wohnste für das Haushaltsjahr 2013 

 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wohnste in der 
Sitzung am 23.04.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  746.200 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 746.200 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf 0 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 728.900 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  668.900 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0 Euro 
2.4  der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 63.300 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 14.700 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 728.900 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 746.900 Euro 
 
 

§ 2 
 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 120.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v.H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H. 
 
2.  Gewerbesteuer 400 v.H. 
 
 
Wohnste, 23.04.2013 
 
Der Bürgermeister 
Brandt 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Wohnste während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Wohnste, den 31. Juli 2013 
 
Gemeinde Wohnste 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.07.2013 Nr. 14 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Lauenbrück für das Haushaltsjahr 2013 vom 30. Mai 2013 
 
Haushaltssatzung der Gemeinde Reeßum für das Haushaltsjahr 2013 vom 25. März 2013 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Ahausen 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ahausen in der 
Sitzung am 08.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  1.630.100,00 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 1.592.900,00 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0,00 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
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2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.630.100,00 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.422.800,00 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 375.500,00 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.630.100,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.798.300,00 Euro 
 

§ 2 
 
 Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 420 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer  360 v. H. 
 
Ahausen, den 08.04.2013 
Dr. Kock  (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
29.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/112 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Ahausen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Ahausen, den 15. August 2013 
 
Gemeinde Ahausen 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2013 Nr. 15 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Hellwege 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hellwege in der 
Sitzung am 04.04.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  895.900,00 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 892.100,00 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  32.100,00 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 895.100,00 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 848.800,00 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 100.900,00 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 108.200,00 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 996.000,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 957.000,00 Euro 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 
 
 
Hellwege, den 04.04.2013 
 
Harling  (L. S.) 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
31.07.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/115 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hellwege während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Hellwege, den 15. August 2013 
 
Gemeinde Hellwege 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2013 Nr. 15 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Horstedt 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Horstedt in der 
Sitzung am 04.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  1.175.900,00 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 1.248.800,00 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0,00 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.174.900,00 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.169.700,00 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 500,00 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 219.000,00 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 213.300,00 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.388.700,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.388.700,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 213.300 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 300.000 € festgesetzt. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 340 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer  380 v. H. 
 
Horstedt, den 04.02.2013 
 
Gebers   (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
01.08.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/116 erteilt worden. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Horstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Horstedt, den 15. August 2013 
 
Gemeinde Horstedt 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2013 Nr. 15 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Lauenbrück 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde 
Lauenbrück in der Sitzung am 30.05.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  1.745.000,00 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 1.745.000,00 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  0,00 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.635.300,00 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.576.500,00 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 10.000,00 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 45.000,00 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 36.800,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.645.300,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.658.300,00 Euro 
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§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 72.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 250.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuern 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 450 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 425 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
Lauenbrück, den 30.05.2013 
 
Intelmann (L. S.) 
Bürgermeister  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Lauenbrück während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Lauenbrück, den 15. August 2013 
 
Gemeinde Lauenbrück 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2013 Nr. 15 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Reeßum 
für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Reeßum in der 
Sitzung am 25.03.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1.  im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1  der ordentlichen Erträge auf  1.250.700,00 Euro 
1.2  der ordentlichen Aufwendungen auf 1.171.000,00 Euro 
 
1.3  der außerordentlichen Erträge auf  48.000,00 Euro 
1.4  der außerordentlichen Aufwendungen auf  0,00 Euro 
 
2.  im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
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2.1  der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.248.900,00 Euro 
2.2  der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.091.900,00 Euro 
 
2.3  der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 324.000,00 Euro 
2.4  der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 642.400,00 Euro 
 
2.5  der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
2.6  der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 0,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.572.900,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.734.300,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 100.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1.  Grundsteuer 
 
1.1  für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 400 v. H. 
1.2  für die Grundstücke (Grundsteuer B) 325 v. H. 
 
2.  Gewerbesteuer  350 v. H. 
 
 
Reeßum, den 25.03.2013 
Kirchner  (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Reeßum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Reeßum, den 15. August 2013 
 
Gemeinde Reeßum 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.08.2013 Nr. 15 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 16 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.08.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Hauptsatzung der Gemeinde Deinstedt vom 30. Juli 2013 
 
Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Kindergartens in der Gemeinde Hassendorf vom 7. Mai 2012 
 
Richtlinie zur Festsetzung der Kindergartengebühren der Gemeinde Hassendorf vom 7. Mai 2012 
 
Eröffnungsbilanz 2010 der Gemeinde Ostereistedt vom 31. August 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 53 „Vor dem Varel“, Scheeßel, der Gemeinde Scheeßel vom 31. August 2013 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes (Ruhlohkampweg West) der 
Gemeinde Scheeßel vom 31. August 2013 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 52. Änderung des Flächennutzungsplanes (Vor dem Varel, Scheeßel) der 
Gemeinde Scheeßel vom 31. August 2013 
 
Hauptsatzung der Gemeinde Vahlde vom 23. Juli 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Hauptsatzung 
der Gemeinde Deinstedt 

 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Deinstedt in seiner Sitzung am 30.07.2013 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Name, Sitz, Stellung 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Deinstedt“. 
 
(2) Die Gemeinde Deinstedt ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
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§ 2 

Wappen, Flagge, Dienstsiegel 
 
(1) Das Wappen der Gemeinde Deinstedt zeigt: In Blau unter einem goldenen Spiralhakenverschluss eines Halsringes 

ein vierspeichiges goldenes Mühlenrad. 
 
(2) Die Farben der Flagge der Gemeinde Deinstedt sind Blau-Gold-Blau mit dem Gemeindewappen auf dem breiteren 

goldenen Mittelstreifen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Deinstedt, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Deinstedt ist nur mit deren Genehmi-

gung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 
übersteigt, 

2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der Ver-
waltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und für 
die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 

a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 
 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher Bestim-
mungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder deren Ver-
mögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B. 

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten  
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate - jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
 Niederschlagung von Forderungen 
 Erlass von Forderungen 
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen 
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche 
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 

c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 
Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro 

 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 
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(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Deinstedt zum Gegenstand haben, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen 
oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der Ver-
waltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen Fachausschüsse 
überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Deinstedt während der Dienst-
stunden zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob 
umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen Bekannt-

machungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Deinstedt. Die Dauer des Aus-
hangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

 Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Deinstedt in der Ortsmitte vor dem Grundstück 
Michaelis Dorfstr. Nr. 1 und für den Ortsteil Malstedt an der Kreuzung Hauptstraße/Deinstedter Straße zwischen der 
ehemaligen Schule und Denkmal. 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder Eilbedürftig-
keit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 

 
§ 7 

Einwohnerinformationen 
 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in Einwohnerver-

sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend über die 
Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. Dabei haben 
die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 

 
(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der Veranstal-

tung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der Dringlich- und 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen kann. 

 
§ 8 

Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 
 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
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§ 9 

Inkrafttreten 
 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Deinstedt vom 05.03.1997 außer Kraft. 
 
 
Deinstedt, den 30.07.2013 
 
Gemeinde Deinstedt 
Schröder 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 

Satzung 
über den Betrieb und die Benutzung des Kindergartens 

in der Gemeinde Hassendorf 
 
 
Aufgrund des § 10 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 und 5 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetz (NKAG) sowie den §§ 10 und 20 des Gesetzes über Tageseinrich-
tungen für Kinder (KiTaG) hat der Rat der Gemeinde Hassendorf in seiner Sitzung am 07. Mai. 2012 folgende Satzung 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtlicher Status 

 
Die Gemeinde Hassendorf betreibt als örtliche Einrichtung den Kindergarten in der Bahnhofstraße 3 in Hassendorf. Die 
Leiterin übt das Hausrecht aus. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
Aufgabe des Kindergartens ist die sozialpädagogische Betreuung der Kinder des Elementarbereiches. Sie ergänzt die 
Erziehung des Kindes in der Familie und bereitet die Kinder auf den Schulbesuch vor. 
 
 

§ 3 
Aufnahme 

 
(1) In den Kindergarten werden vorrangig alle Kinder aus der Gemeinde Hassendorf aufgenommen, sobald das 

2. Lebensjahr vollendet ist. Im Übrigen wird auf das Kinderförderungsgesetz (KiFöG) Bezug genommen. Soweit 
freie Plätze vorhanden sind, können befristet auch Kinder aus der Samtgemeinde Sottrum aufgenommen werden. 

 
(2) Die Aufnahme erfolgt in der Regel zum 01.08., 01.11., 01.02. und 01.05. eines jeden Jahres. 
 
 

§ 4 
Aufnahmeverfahren 

 
Die verfügbaren Plätze in den Gruppen des Kindergartens werden in der Reihenfolge der besonderen sozialen Situation 
des Kindes und seiner Sorgeberechtigten vergeben. 
 
 

§ 5 
Aufnahmeantrag 

 
(1) Die Anmeldung der Kinder für den Kindergarten erfolgt schriftlich an den Kindergarten Hassendorf. 
 
(2) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Gemeindeverwaltung in der Reihenfolge der Anmeldungen und unter 

Berücksichtigung der jeweiligen besonderen sozialen Situation. 
 
(3) Die Entscheidung ist den Personensorgeberechtigten schriftlich mitzuteilen. 

 271

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
§ 6 

Gesundheitsvorsorge 
 
(1) Die Aufnahme wird davon abhängig gemacht, dass die Personensorgeberechtigten angeben, welche Krankheiten 

bei dem Kind diagnostiziert, welche Schutzimpfungen und Tuberkulinproben vorgenommen wurden und ob eine 
tuberkulöse Gefährdung durch Familienangehörige in der Umgebung besteht. 

 
(2) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit ist der Leiterin des Kindergartens unver-

züglich mitzuteilen.  
 
 

§ 7 
Elternvertretung und Beirat 

 
(1) Die Personensorgeberechtigten der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin oder 

einen Gruppensprecher, sowie deren Vertretung. Mehrere Gruppensprecher bestimmen den Elternsprecher für den 
Gesamtbeirat. 

 Die Gruppensprecherinnen oder die Gruppensprecher bilden einen Elternrat. Die erste Wahl im Kindergarten ver-
anstaltet die Gemeinde. 

 
(2) Der Elternsprecher, die Leiterin des Kindergartens sowie der Bürgermeister bilden den Gesamtbeirat. 
 
 

§ 8 
Öffnungszeiten, Urlaubsregelung 

 
(1) Das Kindergartenjahr läuft vom 01.08. bis 31.07. jeden Jahres. 
 
(2) Der Kindergarten ist werktags von montags bis freitags geöffnet. 
 Die Öffnungszeit ist:  

Vormittags:  07:15 Uhr  bis  13:15 Uhr 
 
(3) In begründeten Ausnahmefällen kann von diesen Öffnungszeiten abgewichen werden. 
 
(4) Zu Beginn eines jeden Kalenderjahres wird der genaue Zeitraum der Betriebsferien festgelegt. Die Betriebsferien 

betragen vier Wochen. 
 
 

§ 9 
Benutzungsgebühren / Kostenbeitrag 

 
(1) Die Eltern sind verpflichtet, sich an den Kosten, die für das Kind im Kindergarten entstehen, zu beteiligen. 
 
(2) Der Kostenbeitrag bestimmt sich nach der Richtlinie zur Festsetzung der Kindergartengebühren. 
 
(3) Über Anträge auf Ermäßigung des Beitrages entscheidet der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hassendorf. 

Die Ermäßigungsanträge sind schriftlich bei der Gemeindeverwaltung zu stellen. Die Anträge sind zu begründen, 
eine Einkommensbescheinigung ist beizufügen. 

 
(4) Die Kindergartengebühr ist bis zum 15. des Monats durch Überweisung/Lastschrift- Einzugsverfahren auf das Konto 

der Samtgemeinde Sottrum bei der Sparkasse Rotenburg/Bremervörde, Zweigstelle Sottrum Nr. 26 313 064 oder 
bei der Volksbank Sottrum Nr. 10 1158 800, zu zahlen. 

 
(5) Die Zahlungspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem die Aufnahme erfolgt. Für Kinder die nach dem 15. 

eines Monats aufgenommen werden ist der halbe Monatsbeitrag zu zahlen. Die Gebühr ist auch dann in voller 
Höhe zu zahlen, wenn das Kind aus irgendwelchen Gründen der Betreuung fernbleibt und der Platz freigehalten 
wird. 

 Die Zahlungspflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem die Kündigung wirksam wird. 
 
 

§ 10 
Besuchsregelung 

 
(1) Ist das Kind am Besuch des Kindergartens gehindert, so ist dieses der Leiterin unverzüglich mitzuteilen. 
 
(2) Fehlt ein Kind ununterbrochen länger als zwei Wochen unentschuldigt, so kann nach schriftlicher Mitteilung an die  

Erziehungsberechtigten über den Platz anderweitig verfügt werden, wenn nicht innerhalb von drei Tagen nach die-
ser Mitteilung eine schriftliche Entschuldigung nachgereicht wird. 
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(3) Der Mindestbesuch im Kindergarten beträgt einen Monat. Für angefangene Monate ist die Gebühr voll zu entrich-

ten. 
 
(4) Kündigungen im laufenden Betreuungsjahr können nur in begründeten Ausnahmefällen und zum Monatsende vor-

genommen werden. Die schriftliche Kündigung, ist vier Wochen vor dem Monatsende bei der Gemeindeverwaltung 
einzureichen. 

 
(5) Sind die Eltern trotz Mahnung ihrer Zahlungsverpflichtung nicht nachgekommen, kann nach Ablauf der gesetzlichen 

Mahnfrist über den Platz anderweitig verfügt werden. 
 
(6) Das Besuchsverhältnis endet automatisch mit der Einschulung. 
 
(7) Das Mitbringen von Messern sowie spitzen und scharfen Gegenständen ist untersagt. 
 
 

§ 11 
Haftungsausschluss, Versicherungsschutz 

 
(1) Wird der Kindergarten aus medizinischen Gründen auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen zwin-

genden Gründen geschlossen, haben die Eltern keinen Anspruch auf Schadenersatz. 
 
(2) Für den Verlust von mitgebrachten Sachen kann eine Haftung nicht übernommen werden. 
 
(3) Zur Sicherung der Kinder auf dem Weg zum und vom Kindergarten ist mit der Leiterin schriftlich zu vereinbaren, ob 

und wann das Kind abgeholt wird. Die Kinder sind beim Bringen in den Kindergarten von einem Erwachsenen bis 
zur Eingangstür zu begleiten bzw. beim Verlassen von einem Erwachsenen an der Eingangstür des Kindergartens 
abzuholen. 

 
(4) Für den direkten Weg zu dem Kindergarten, für die Dauer des Aufenthaltes im Kindergarten und für den Rückweg 

sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband bzw. beim kommunalen Schadenausgleich 
versichert. Verunglückt ein Kind auf dem Wege zu dem oder von dem Kindergarten, so ist dieses der Leiterin 
unverzüglich anzuzeigen. 

 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.08.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Kindergartensatzung vom 16.12.2003 außer Kraft. 
 
 
Hassendorf, den 07. Mai 2012 
 
Gemeinde Hassendorf 
Der Bürgermeister 
Dreyer (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 

Richtlinie 
zur Festsetzung der Kindergartengebühren 

 
 
Der Rat der Gemeinde Hassendorf hat in seiner Sitzung am 07.05.2012 für die Festsetzung der Kindergartengebühren 
folgende Richtlinie beschlossen: 
 
 
1. Allgemeines 
 
 Gemäß § 20 des Nds. Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) sind die Entgelte für den Besuch von 

Kindertagesstätten so zu bemessen, dass die wirtschaftliche Belastung für die Sorgeberechtigten zumutbar ist. Die 
Sätze der Entgelte sollen sich nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten unter Berücksich-
tigung der Zahl ihrer Kinder richten und gestaffelt werden. 

 
 Der Rat der Gemeinde Hassendorf hat dieser gesetzlichen Vorgabe mit der nachstehenden Sozialstaffel Rechnung 

getragen. 
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2. Kindergartengebühren 
 
 Die monatlichen Kindergartengebühren richten sich nach der nachfolgenden Sozialstaffel. 
 Soweit die Gebühren von Dritter Seite (Land, Landkreis) gezahlt werden, entfällt für die Sorgeberechtigten die 

Gebührenpflicht. 
 
 
2.1 Sozialstaffel 
 

Stufe 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 
Gebühr 
5 Tage 
30 Std. 

1 bis 
19.000 € 

bis 
23.000 € 

bis 
27.000 € 

bis 
31.000 

bis 
35.000 €   75,00 € 

2 bis 
31.000 € 

bis 
35.000 € 

bis 
39.000 € 

bis 
43.000 € 

bis 
47.000 € 110,00 € 

3 bis 
43.000 € 

bis 
47.000 € 

bis 
51.000 € 

bis 
55.000 € 

bis 
59.000 € 145,00 € 

4 über 
43.000 € 

über 
47.000 € 

über 
51.000 € 

über 
55.000 € 

über 
59.000 € 190,00 € 

 
 Für das zweite und jedes weitere beitragspflichtige Kind in einer Kindergartengruppe der Gemeinde Hassendorf wird 

eine Ermäßigung von 50 % vom niedrigsten Beitrag gewährt. 
  
 Die Ermäßigung wird auf den beitragsmäßig niedrigeren Betrag berechnet. 
 
 
2.2 Gebührengleitklausel 
 
 Die Kindergartengebühren sollen entsprechend der Kostensteigerung gegenüber dem abgewickelten Haushaltsjahr 

(Rechnungsergebnis des Vorjahres) jährlich angepasst werden. 
 
 
3. Familieneinkommen 
 
 Familieneinkommen im Sinne dieser Richtlinie ist der Gesamtbetrag der Einkünfte, der sich aus dem Einkommen-

steuerbescheid der Eltern oder der Partner einer Lebensgemeinschaft innerhalb eines Kalenderjahres ergibt. Maß-
geblich für die Gebührenfestsetzung ist der Einkommensteuerbescheid aus dem Veranlagungszeitraum vor der 
Aufnahme des Kindes in den Kindergarten. 

 
 
3.1 Umfang des Einkommens 
 
 Zum Einkommen gehören die Einkunftsarten gemäß § 2 Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes (EStG) 

 1) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
 2) Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
 3) Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit 
 4) Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 
 5) Einkünfte aus Kapitalvermögen 
 6) Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
 7) Sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG 
 
 Einkünfte aus Kapitalvermögen nach § 32 d EStG, die bei der Ermittlung des Gesamtbetrages der Einkünfte im 

Einkommensteuerbescheid bisher nicht berücksichtigt sind, sind bei der Ermittlung zu berücksichtigen. 
 
 Verluste aus Vermietung und Verpachtung sowie aus Beteiligungen, die zu den Einkünften gemäß § 2 Abs. 1 

Nr. 1 - 3 EStG gehören dürfen nicht abgesetzt werden. 
 
 Zum Familieneinkommen gehören ferner andere Geldleistungen oder Bezüge, die zur Bestreitung des Familienein-

kommens bestimmt oder geeignet sind, wie Unterhaltsleistungen, pauschal versteuerte Einnahmen aus Tätigkeiten, 
Krankengeld, Arbeitslosengeld und dergleichen. 
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 Nicht zum Familieneinkommen zählen Kindergeld, Wohngeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, die Grundrente nach 
Bundesversorgungsgesetz (BVG) und der Rentenanteil für die Kindererziehungsleistung. Unterhaltsleistungen, die 
aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung gezahlt werden, sind vom Familieneinkommen abzuziehen. 

 
 
3.2 Ermittlung des Einkommens 
 
 Die Einkünfte sind durch Vorlage eines Einkommensteuerbescheides nachzuweisen. Dabei ist das Kalenderjahr vor 

Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres maßgebend. 
 Wer nicht zur Einkommensteuer veranlagt wird bzw. keinen Antrag nach § 46 EStG zur Veranlagung bei Bezug von 

Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit stellt, hat seine Einkünfte durch eine Bescheinigung des Arbeitgebers über 
das Einkommen des Vorjahres bzw. durch eine Leistungsbescheinigung nachzuweisen. 

 
 
3.3 Einkommensveränderungen 
 
 Sofern sich die laufenden und somit aktuellen Einkünfte gegenüber dem vorgelegten Steuerbescheid um mehr als 

15 % verändert haben, ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Leistungsnachweise vorzulegen. 
 
 Verändern sich die Einkünfte im laufenden Kindergartenjahr durch Aufnahme einer selbständigen oder unselbstän-

digen Tätigkeit eines Sorgeberechtigten so ist dies innerhalb von vier Wochen für die Neufestsetzung der Kinder-
gartengebühr anzuzeigen und durch Belege nachzuweisen. 

 
 
4. Festsetzung der Kindergartengebühr 
 
 Die Veranlagung der Kindergartengebühr erfolgt durch Selbsterklärung des Sorgeberechtigten mit Vorlage der 

Einkommensnachweise. 
 
 Sorgeberechtigte, die ihr Einkommen nicht innerhalb von vier Wochen nach der schriftlichen Aufnahmebestätigung 

des Kindes im Kindergarten nachweisen, zahlen den Höchstbetrag der jeweiligen Kindergartengebühr. 
 
 
5.  Zahlungen 
 
 Die Kindergartengebühr ist im Voraus jeweils bis zum 5. des Monats zu zahlen. 
 
 Die Schließung des Kindergartens am Wochenende, an gesetzlichen Feiertagen, während der Ferien oder aus 

sonstigen zwingenden Gründen berechtigt nicht zur Kürzung der Kindergartengebühr. 
 
 Für Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres bis zum 15. eines Monats in der Kindertagesstätte aufgenommen 

werden, ist die volle Kindergartengebühr zu entrichten. Für Aufnahmen nach dem 15. eines Monats ist der halbe 
Beitrag zu zahlen. 

 
 Die Abmeldung für ein Kind wird erst dann wirksam, wenn eine schriftliche Mitteilung hierüber vorliegt. 
 
 Die Kindergartengebühr wird für das gesamte Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) erhoben. 
 
 
6. Inkrafttreten 
  
 Die Richtlinien treten ab 01.August 2012 in Kraft. 
 
Hassendorf, den 07.05.2012 
 
Gemeinde Hassendorf 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Dreyer 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Ostereistedt 

 
 
Der Rat der Gemeinde Ostereistedt hat in seiner Sitzung am 08.08.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
 
• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Ostereistedt für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 

beschlossen. 
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Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Ostereistedt, Bahnhofstraße 8, 27404 
Ostereistedt, öffentlich aus. 
 
Ostereistedt, 31.08.20213 
 
Gemeinde Ostereistedt 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplans Nr. 53 
„Vor dem Varel“, Scheeßel 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. mit § 58 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKOMVG) hat der Rat der Gemeinde Scheeßel am 8.11.2012 den Bebauungsplan Nr. 53, beste-
hend aus der Planzeichnung und den textlichen Festsetzungen, als Satzung beschlossen. 
Der Bebauungsplan Nr. 53 „Vor dem Varel“, Scheeßel, wurde gem. § 8 Abs. 3 BauGB im Parallelverfahren mit der 
52. Änderung des Flächennutzungsplanes aufgestellt. Mit Wirksamwerden der 52. Flächennutzungsplanänderung am 
31.08.2013 ist dieser Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 2 BauGB aus dem Flächennutzungsplan entwickelt. 
Der Bebauungsplan Nr. 53, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. § 10 Abs. 4 BauGB können 
vom Tage dieser Veröffentlichung an bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 
Scheeßel von jedermann während der Dienststunden eingesehen und über deren Inhalt Auskunft verlangt werden. Die 
Satzung über den Bebauungsplan wird mit dem Tage dieser Bekanntmachung rechtsverbindlich. 
Das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 53 ist aus der abgebildeten Planskizze zu ersehen. Die genauen Grenzen des 
Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 

 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
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nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres nach dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
Außerdem wird gem. § 44 Abs. 5 auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Ent-
schädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie über die Fälligkeit und das Erlö-
schen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
Scheeßel, den 31.08.2013 
 
Dittmer-Scheele 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 

Bekanntmachung 
der Genehmigung der 51. Änderung des Flächennutzungsplanes 

(Ruhlohkampweg West) der Gemeinde Scheeßel 
 
 
Der Landkreis Rotenburg hat mit Verfügung vom 6.02.2013 (Az.: 63 ROW - 61 72 60/142) gem. § 6 Abs. 1 Baugesetz-
buch (BauGB) die vom Rat der Gemeinde Scheeßel am 8.11.2012 beschlossene 51. Änderung des Flächennutzungs-
planes der Gemeinde Scheeßel genehmigt. 
Das Änderungsgebiet ist aus der nachstehenden Planskizze ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes 
gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungsplan hervor. 
 

 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wird die 51. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirk-
sam. Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 4 BauGB bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel, vom 
Tage dieser Veröffentlichung an während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Scheeßel, den 31.08.2013 
 
Dittmer-Scheele 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
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Bekanntmachung 

der Genehmigung der 52. Änderung des Flächennutzungsplanes 
(Vor dem Varel, Scheeßel) der Gemeinde Scheeßel 

 
 
Der Landkreis Rotenburg hat mit Verfügung vom 27.05.2013 (Az.: 63 - 61 72 60/150) gem. § 6 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) die vom Rat der Gemeinde Scheeßel am 8.11.2012 beschlossene 52. Änderung des Flächennutzungsplanes 
der Gemeinde Scheeßel genehmigt. 
Das Änderungsgebiet ist aus der nachstehenden Planskizze ersichtlich. Die genauen Grenzen des Änderungsgebietes 
gehen verbindlich aus den Eintragungen im Flächennutzungsplan hervor. 
 

 

 
Gemäß § 6 Abs. 5 Satz 2 BauGB wird die 52. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dieser Bekanntmachung wirk-
sam. Jedermann kann die Flächennutzungsplanänderung, die Begründung und die zusammenfassende Erklärung gem. 
§ 6 Abs. 5 Satz 4 BauGB bei der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1 (Rathaus), Zimmer 8, 27383 Scheeßel, vom 
Tage dieser Veröffentlichung an während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass 
1. eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges 
nur dann zu beachten sind, wenn sie innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht werden. Dabei ist der die Verletzung begründende Sachverhalt darzulegen. 
 
 
Scheeßel, den 31.08.2013 
 
Dittmer-Scheele 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 

Hauptsatzung  
der Gemeinde Vahlde 

 
 
Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17. Dezember 2010 
(Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Artikel IV des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279) hat der Rat der 
Gemeinde Vahlde in seiner Sitzung am 23.07.2013 folgende Hauptsatzung beschlossen: 
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§ 1 
Name 

 
(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Vahlde“. 
 
(2) Sie ist Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Fintel. 
 
 

§ 2 
Wappen und Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde zeigt im goldenen Schild über einem sich gabelnden blauen Wellenbalken drei flie-

gende schwarze Kraniche. 
 
(2) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Vahlde Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(3) Die Verwendung des Namens und des Wappens der Gemeinde ist nur mit deren Genehmigung zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
(1) Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 

a) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.500 € über-
steigt, 

 b) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 1.500 € übersteigt, 
soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 

 
(2) Unter die von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG zu führenden 

Geschäfte der laufenden Verwaltung fallen grundsätzlich auch diejenigen finanzwirksamen Rechtsgeschäfte, deren 
Wert im Einzelfall 1.000 € nicht überschreitet. 

 
 

§ 4 
Anregungen und Beschwerden an den Gemeinderat 

 
(1) Werden Anregungen und Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter/innen benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde zum Gegenstand haben, sind nach 

Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss von der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister ohne Beratung 
den Antragsteller/innen mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzeswidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, 

sind nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder Bür-
gerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat kann Anregungen 
und Beschwerden zur Mitberatung an den Verwaltungsausschuss überweisen. 

 
 

§ 5 
Verkündungen und öffentliche Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen und Verordnungen sowie öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne des § 11 Abs. 6 

NKomVG werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
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(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie in der Gemeindeverwaltung in Vahlde, Dorfstraße 12, während der 
Dienststunden zur Einsicht ausgelegt werden. Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, beträgt die Dauer der 
Auslegung zwei Wochen. In der Satzung oder Verordnung ist der Inhalt dieser Bestandteile grob umschrieben. Bei 
Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, Zeitpunkt und Dauer 
hingewiesen. 

 
(3) Auf die Bekanntmachung von Satzungen oder Verordnungen ist durch amtliche Bekanntmachung in der Rotenbur-

ger Kreiszeitung hinzuweisen. 
 
(4) Die Veröffentlichung von Zeit, Ort und Tagesordnung öffentlicher Ratssitzungen erfolgt durch Aushang im Bekannt-

machungskasten der Gemeinde. 
 
(5) Sonstige Bekanntmachungen werden durch Aushang im Bekanntmachungskasten veröffentlicht. Die Dauer des 

Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 
 
(6) Der Bekanntmachungskasten befindet sich auf dem Grundstück des Dorfgemeinschaftshauses in Vahlde, Dorf-

straße 12. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlungen 

 
(1) Bei Bedarf unterrichtet die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister die Einwohner/innen durch Einwohnerver-

sammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebietes. 
 
(2) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 5 Abs. 4 mindestens zehn Tage vor der 

Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. 
 
 

§ 7 
Inkrafttreten 

 
Diese Hauptsatzung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in 
Kraft. Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Vahlde vom 13.11.1997 außer Kraft. 
 
 
Vahlde, den 23.07.2013 
 
Gemeinde Vahlde 
Rademacher (L. S.) 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.08.2013 Nr. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herausgeber, Schriftleitung und Druck: Landkreis Rotenburg (Wümme), Hopfengarten 2, 27356 Rotenburg (Wümme), 

Tel. 04261/983-0 
Nachdruck nur mit Genehmigung des Landkreises Rotenburg (Wümme) gestattet. 
Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf, in der Regel am 15. und letzten jeden Monats. 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 17 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.09.2013 37. Jahrgang 
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Eröffnungsbilanz 2010 der Gemeinde Anderlingen vom 15. September 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbegebiet östlich Pudelhofsweg“ der Gemeinde Brockel vom 
15. September 2013 
 
Eröffnungsbilanz 2010 der Gemeinde Deinstedt vom 15. September 2013 
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Haushaltssatzung der Gemeinde Groß Meckelsen für das Haushaltsjahr 2013 vom 13. Juni 2013 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Einladung zu der Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Scheeßel vom 29. August 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Samtgemeinde Fintel für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Samtgemeinde 
Fintel in der Sitzung am 28.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  6.789.400,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 6.789.400,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  51.200,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf 51.200,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 6.259.700,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.763.400,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf 488.400,00 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf 2.249.100,00 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 1.685.000,00 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf 478.900,00 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 8.433.100,00 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 8.491.400,00 Euro 
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird auf 1.685.000,00 Euro festgesetzt.  
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 14.000,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 Euro festgesetzt. 
 

§ 5 
 
 
Die im Haushaltsjahr 2013 an die Mitgliedsgemeinden unterzuverteilende Schlüsselzuweisung gemäß § 6 Abs. 2 NFAG 
wird auf 377.599,00 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Samtgemeindeumlage wird auf 2.340.825,00 Euro festgesetzt, und zwar 

a) 50 % nach der Einwohnerzahl  = 158,74312 Euro je Einwohner, 
b) 50 % nach der Steuerkraft  = 30,5 v. H. der Steuerkraftmesszahlen, 

so dass die Mitgliedsgemeinden wie folgt belastet werden: 
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Gemeinde Umlage in Euro 
Fintel 931.203 
Helvesiek 252.638 
Lauenbrück 667.818 
Stemmen 305.018 
Vahlde 184.148 
Gesamtbetrag 2.340.825 

 
 
Lauenbrück, den 28.02.2013 
 
Samtgemeinde Fintel 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG, § 111 Abs. 3, § 119 Abs. 4, § 120 Abs. 2 und § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Geneh-
migung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 03.09.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/070 erteilt wor-
den. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Rathaus in Lauenbrück während der Dienststunden öffentlich aus. 
Der nach § 151 NKomVG zu erstellende Bericht über die Beteiligung der Samtgemeinde an Unternehmen und Einrich-
tungen in der Rechtsform des privaten Rechts ist Anlage zum Haushaltsplan und liegt zur Einsichtnahme aus. 
 
 
Lauenbrück, den 15. September 2013 
 
Samtgemeinde Fintel 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Alfstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Alfstedt in der 
Sitzung am 16.07.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.192.300 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.193.200 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 12.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 12.000 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.178.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.151.800 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 28.000 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 40.500 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 5.000 € 
 
festgesetzt. 
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Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.206.600 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.197.300 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 375 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 375 v. H. 

2. Gewerbesteuer 325 v. H. 
 
 
Alfstedt, 16.07.2013 
 
Buck 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Alfstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Alfstedt, den 15. September 2013 
 
Gemeinde Alfstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Anderlingen 

 
Der Rat der Gemeinde Anderlingen hat in seiner Sitzung am 29.07.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Anderlingen für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme der Bürgermeisterin ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Anderlingen, Hembecker Weg 11, 27446 Ander-
lingen, öffentlich aus. 
 
 
Anderlingen, 15.09.2013 
 
Gemeinde Anderlingen 
Die Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
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Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbegebiet östlich Pudelhofsweg“ 
 
 
Der Rat der Gemeinde Brockel hat in seiner Sitzung am 06.06.2013 den Bebauungsplan Nr. 14 gemäß der §§ 1 Abs. 3 
und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) und des § 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
als Satzung beschlossen. Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan zu 
ersehen. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

(siehe Anlage) 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der o. g. Bebauungsplan in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 14 "Gewerbegebiet östlich Pudelhofsweg", die Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeindeverwaltung Brockel, Kirchstraße 9, 27386 Brockel 
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis 

des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von durch die Aufstellung 
des Bebauungsplanes eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender 
Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Brockel, den 15.09.2013 
 
Gemeinde Brockel 
Der Bürgermeister 
Lüdemann (L. S) 
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Anlage zur Bekanntmachung vom 15.09.2013 

 
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 14 „Gewerbegebiet östlich Pudelhofsweg“ 

 

 
 ohne Maßstab 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Deinstedt 

 
 
Der Rat der Gemeinde Deinstedt hat in seiner Sitzung am 25.06.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Deinstedt, Rohr 7, 27446 Deinstedt, öffentlich aus. 
 
 
Deinstedt, 15.09.2013 
 
Gemeinde Deinstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Hauptsatzung der Gemeinde Farven 
 

Aufgrund des § 12 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der z. Zt. geltenden Fassung hat der Rat der Gemeinde Farven in seiner Sitzung am 04.09.2013 
folgende Hauptsatzung beschlossen: 

 286

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 
§ 1 

Name, Sitz, Stellung 
 

(1) Die Gemeinde führt den Namen „Gemeinde Farven“. 
 
(2) Die Gemeinde Farven ist Mitglied der Samtgemeinde Selsingen. 
 
 

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Farven zeigt im blauen Schild, dessen Schildfuß durch einen silbernen Wellenbalken 

abgetrennt ist, im oberen Feld den Hl. Georg im goldenen Harnisch auf einem silbernen Pferd einen goldenen 
Drachen tötend. Im unteren Feld - Schildfuß - ein silbernes, mit einem sechsstrahligen goldenen Flammenstern 
belegtes Herz. 

 
(2) Die Flagge der Gemeinde Farven ist blau-gold-blau mit dem Gemeindewappen auf dem breiten goldenen 

Mittelstreifen. 
 
(3) Das Dienstsiegel enthält das Wappen und die Umschrift „Gemeinde Farven, Landkreis Rotenburg (Wümme)“. 
 
(4) Eine Verwendung des Namens, des Wappens und der Flagge der Gemeinde Farven ist nur mit deren Genehmigung 

zulässig. 
 
 

§ 3 
Ratszuständigkeit 

 
Der Beschlussfassung des Rates bedürfen 
 
1.) Rechtsgeschäfte im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 14 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro 

übersteigt, 
 
2.) Verträge im Sinne des § 58 Abs. 1 Nr. 20 NKomVG, deren Vermögenswert die Höhe von 500,00 Euro übersteigt, 

soweit diese nicht aufgrund einer förmlichen Ausschreibung abgeschlossen werden. 
 
 

§ 4 
Geschäfte der laufenden Verwaltung 

 
Zu den gemäß § 85 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG vom Bürgermeister zu führenden Geschäften der laufenden Verwaltung 
zählen solche, die wegen ihrer Regelmäßigkeit und Häufigkeit zu den herkömmlichen und üblichen Aufgaben der 
Verwaltung gehören, deren Wahrnehmung nach feststehenden Grundsätzen und Verwaltungsregeln erledigt werden und 
für die Gemeinde nicht von erheblicher Bedeutung sind. 
 
Dazu gehören insbesondere 
 
a) folgende Angelegenheiten ohne einschränkende Wertgrenze: 

 Löschungsbewilligungen, Abtretungserklärungen und Vorrangseinräumungen 
 Heranziehung zu Gemeindeabgaben 
 Erteilung von Prozessvollmachten 

 
b) Rechtsgeschäfte oder Verwaltungshandlungen, die in Durchführung bundes-, landes- oder ortsrechtlicher 

Bestimmungen vorgeschrieben oder zulässig sind bis zu einer Wertgrenze von nicht mehr als 5.000 Euro, oder 
deren Vermögenswert im Einzelfall die vorgenannte Wertgrenze nicht übersteigt, wie z. B.  

 Einreichung von Klagen vor den ordentlichen Gerichten, den Arbeits- und Verwaltungsgerichten und Einlegung 
von Rechtsmitteln bis zu einem Streitwert in o. g. Höhe 

 Honorarverträge mit Architekten, Ingenieuren, Planern und Gutachtern 
 Erwerb von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten  
 Stundung von Ansprüchen für längstens 12 Monate – jedoch ohne Wertgrenze bei bis zu drei Monaten 
 Niederschlagung von Forderungen  
 Erlass von Forderungen  
 Abschluss von Miet- und Pachtverträgen  
 gerichtliche und außergerichtliche Vergleiche  
 Verträge über Lieferungen und Leistungen 
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c) Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben, soweit ein unabweisbares Bedürfnis vorliegt bis zu einer 

Wertgrenze von nicht mehr als 2.500 Euro 
 
 

§ 5 
Anregungen und Beschwerden 

 
(1) Werden Anregungen oder Beschwerden im Sinne des § 34 NKomVG von mehreren Personen bei der Gemeinde 

gemeinschaftlich eingereicht, so haben sie eine Person zu benennen, die sie gegenüber der Gemeinde vertritt. Bei 
mehr als fünf Antragstellern können bis zu zwei Vertreter benannt werden. 

 
(2) Die Beratung kann zurückgestellt werden, solange den Anforderungen des Absatzes 1 nicht entsprochen ist. 
 
(3) Anregungen oder Beschwerden, die keine Angelegenheiten der Gemeinde Farven zum Gegenstand haben, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss vom Bürgermeister ohne Beratung den Antragstellerinnen 
oder Antragstellern mit Begründung zurückzugeben. Dies gilt auch für Eingaben, die weder Anregungen noch 
Beschwerden zum Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Absichten usw.). 

 
(4) Anregungen oder Beschwerden, die ein gesetzwidriges Ziel verfolgen oder gegen die guten Sitten verstoßen, sind 

nach Kenntnisnahme durch den Verwaltungsausschuss ohne Beratung zurückzuweisen. 
 
(5) Die Beratung eines Antrages kann abgelehnt werden, wenn das Antragsbegehren Gegenstand eines noch nicht 

abgeschlossenen Rechtsbehelfs- oder Rechtsmittelverfahrens oder eines laufenden Bürgerbegehrens oder 
Bürgerentscheides ist oder gegenüber bereits erledigten Anregungen oder Beschwerden kein neues Sachvorbringen 
enthält. 

 
(6) Die Erledigung der Anregungen oder Beschwerden wird dem Verwaltungsausschuss übertragen, sofern für die 

Angelegenheiten nicht der Rat gemäß § 58 Abs. 1 NKomVG ausschließlich zuständig ist. Der Rat und der 
Verwaltungsausschuss können Anregungen oder Beschwerden zur Mitberatung an die zuständigen 
Fachausschüsse überweisen. 

 
(7) Sollte ein Verwaltungsausschuss nicht gebildet worden sein, so tritt an dessen Stelle der Rat. 
 
 

§ 6 
Bekanntmachungen 

 
(1) Satzungen, Verordnungen, oder öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde im Sinne von § 11 Abs. 6 NKomVG 

werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) verkündet bzw. bekannt gemacht. 
 
(2) Sind Pläne, Karten oder Zeichnungen Bestandteile einer Satzung oder Verordnung, so kann die Bekanntmachung 

dieser Teile dadurch ersetzt werden, dass sie im Dienstgebäude der Gemeinde Farven während der Dienststunden 
zur Einsicht ausgelegt werden. In der Satzung oder Verordnung wird der Inhalt dieser Bestandteile grob 
umschrieben. Bei Veröffentlichung der Satzung oder Verordnung wird auf die Ersatzbekanntmachung mit Ort, 
Zeitpunkt und Dauer hingewiesen. 

 
(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie von sonstigen ortsüblichen 

Bekanntmachungen erfolgt durch Aushang in den Bekanntmachungskästen der Gemeinde Farven. Die Dauer des 
Aushangs beträgt eine Woche, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. 

Die Aushangkästen der Gemeinde befinden sich für den Ortsteil Farven vor dem Schulgrundstück Alte Dorfstraße 
Nr. 2 und für den Ortsteil Byhusen in der Dorfmitte vor dem Gasthof Holsten (Brink). 

 
(4) Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Rats- und Ausschusssitzungen sind mindestens vier Tage vor der 

Sitzung ortsüblich bekannt zu machen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn aufgrund der Dringlich- oder 
Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich keine Bekanntmachung mehr erfolgen kann. 

 
 

§ 7 
Einwohnerinformationen 

 
(1) Der Bürgermeister informiert die Einwohner in öffentlichen Sitzungen des Rates und der Ausschüsse und über 

Pressemitteilungen über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde. 
 
(2) Daneben unterrichtet der Bürgermeister in geeigneten Fällen oder bei Bedarf die Einwohner in 

Einwohnerversammlungen für die ganze Gemeinde oder für Teile des Gemeindegebiets rechtzeitig und umfassend 
über die Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen bei wichtigen Planungen und Vorhaben der Gemeinde. 
Dabei haben die Einwohner Gelegenheit zu Fragen und zur Meinungsäußerung und Anspruch auf Erörterung. 
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(3) Zeit, Ort und Gegenstand von Einwohnerversammlungen sind gemäß § 6 mindestens vier Tage vor der 

Veranstaltung öffentlich bekannt zu machen. Von dieser Frist kann abgewichen werden, wenn aufgrund der 
Dringlich- und Eilbedürftigkeit einer Angelegenheit tatsächlich nur eine kurzfristigere Bekanntmachung erfolgen 
kann. 

 
 

§ 8 
Funktionsbezeichnung in weiblicher Form 

 
Funktionsbezeichnungen, die in dieser Hauptsatzung oder in sonstigen Bekanntmachungen oder Veröffentlichungen der 
Samtgemeinde in männlicher Form bezeichnet sind, werden im amtlichen Sprachgebrauch in der jeweils zutreffenden 
weiblichen oder männlichen Form verwendet. 
 
 

§ 9 
Inkrafttreten 

 
Die Neufassung dieser Hauptsatzung tritt mit dem 14. Tage nach Ablauf des Tages in Kraft, an dem sie verkündet wird. 
Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Gemeinde Farven vom 02.12.1997 außer Kraft. 
 
 
Farven, den 04.09.2013 
 
Gemeinde Farven 
Mehrkens 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Groß Meckelsen für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Groß Meckelsen 
in der Sitzung am 13.06.13 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag  
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf  388.700 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf  412.200 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge auf  0 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf  0 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  381.700 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  367.600 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf  0 Euro 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf  29.000 Euro 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  0 Euro 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf  1.800 Euro 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes  381.700 Euro 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes  398.400 Euro 
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§ 2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in 
Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 63.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  400 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)  400 v. H. 

2. Gewerbesteuer  400 v. H. 
 
 
Groß Meckelsen, 13.06.2013 
 
Der Bürgermeister 
Detjen (L. S.) 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Groß Meckelsen während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Groß Meckelsen, den 15. September 2013 
 
Gemeinde Groß Meckelsen 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Rhade 

 
 
Der Rat der Gemeinde Rhade hat in seiner Sitzung am 14.08.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Rhade für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Rhade, In den Wiesen 5, 27404 Rhade, öffentlich 
aus. 
 
 
Rhade, 15.09.2013 
 
Gemeinde Rhade 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
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Eröffnungsbilanz 2010 

der Gemeinde Sandbostel 
 
 
Der Rat der Gemeinde Sandbostel hat in seiner Sitzung am 28.08.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Sandbostel für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Sandbostel, An der Schule 1, Ober Ochtenhau-
sen, 27446 Sandbostel, öffentlich aus. 
 
 
Sandbostel, 15.09.2013 
 
Gemeinde Sandbostel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 17 b „Ortskern-Nordost", 4. Änderung 

in der Gemeinde Sittensen 
 
 
Der Rat der Gemeinde Sittensen hat in seiner Sitzung am 27.06.2013 den Bebauungsplan Nr. 17 b „Ortskern-Nordost“, 
4. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 17 b „Ortskern-Nordost“, 4. Änderung ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebau-
ungsplan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 17 b „Ortskern-Nordost“, 
4. Änderung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 17 b „Ortskern-Nordost“, 4. Änderung sowie die Begründung können vom Tage der Veröffent-
lichung an im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Sittensen, 30.08.2013 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Bürgermeister 
Evers 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
 
 

Satzung 
über die weitere Verlängerung einer Veränderungssperre 

 
 
Aufgrund der § 14 Absatz 1 und 16, 17 des Bausetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz (NK0mVG) hat der Rat der Gemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 02.09.2013 eine 
Verlängerung der Veränderungssperre beschlossen. 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
1. Der räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ist begrenzt auf das Plangebiet des Bebauungsplanes Nr. 49 

„Postkreuzung“. Der Geltungsbereich ergibt sich aus der Karte, die als Anlage zur Veränderungssperre Teil der 
Satzung ist. 

 
2. Die Jahresfrist beginnt mit Ablauf der bisherigen Veränderungssperre. 
 
 

§ 2 
Inhalt und Rechtswirkung der Veränderungssperre 

 
1. Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
 a) Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden; 
 b) erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderung von Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Verän-

derung nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigenpflichtig sind, nicht vorgenommen werden. 
 
2. Gemäß § 14 Absatz 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine Ausnahme zugelassen werden, wenn über-

wiegende öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Baugenehmi-
gungsbehörde im Einvernehmen mit der Gemeinde. 

 
3. Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt worden sind, Vorhaben, von 

denen die Gemeinde nach Maßgabe des Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 

 
 

§ 3 
In-Kraft-Treten und Außer-Kraft-Treten 

 
 
1. Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
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2. Sie tritt außer Kraft, wenn und soweit der für den Geltungsbereich dieser Satzung aufzustellende Bebauungsplan 

rechtsverbindlich geworden ist, spätestens mit Ablauf des 23.09.2014. 
 
 
Sittensen, den 02.09.2013 
 
Der Bürgermeister 
Evers 

Der Gemeindedirektor 
Tiemann 
 

 
- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
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Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 34 „Dammwischkamp“ der Gemeinde Tarmstedt 

 
 
Der Rat der Gemeinde Tarmstedt hat in seiner Sitzung am 05. September 2013 den Bebauungsplanes Nr. 34 „Damm-
wischkamp“ gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) i. V. m. § 58 des Niedersächsischen Kommu-
nalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. Die genauen Gren-
zen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 

 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplanes mit dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Die Bebauungsplanes Nr. 34 „Dammwischkamp“ sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an im 
Rathaus der Samtgemeinde Tarmstedt, Hepstedter Straße 9, 27412 Tarmstedt, während der Dienststunden von jeder-
mann eingesehen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden: 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Form-

vorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 34 „Dammwischkamp“ schriftlich 
gegenüber der Gemeinde Tarmstedt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 
 
Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintreten sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Tarmstedt, den 09. September 2013 
 
Gemeinde Tarmstedt 
 
Holle 
Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Einladung 
zu der am Montag, dem 21. Oktober 2013, um 15.30 Uhr 

stattfindenden Sitzung der Verbandsversammlung 
des Sparkassenzweckverbandes Scheeßel im 

Forum der Sparkasse Scheeßel (2. Obergeschoss) 
 
 

TAGESORDNUNG 
 
 Öffentlicher Teil 

1 ● Begrüßung 

● Feststellung der 
o ordnungsgemäßen Einladung 
o Vollzähligkeit der Teilnehmer 
o Beschlussfähigkeit 
o Tagesordnung 

 ● Pflichtenbelehrung für anwesende, bisher noch nicht belehrte Mitglieder der Zweckverbandsversammlung 

2 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung der Zweckverbandsversammlung vom 09. Oktober 2012 

3 Bericht zur Lage 

4 Sparkassenstiftung Scheeßel 

5 Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen 
 
 Nichtöffentlicher Teil 

6 Jahresabschluss 2012 
 a) Vorlage des Jahresabschlusses mit Prüfungsvermerk und Vorlage des Geschäftsberichtes 
 b) Entlastungserteilung an den Verwaltungsrat 

7 Gewinnverwendung 2012 

8 Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen 
 
 
Scheeßel, 29. August 2013 
 
 Sparkassenzweckverband Scheeßel  
   

 
Helberg 

Verbandsgeschäftsführer 

 Frick 
Vorsitzender der 

Zweckverbandsversammlung 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.09.2013 Nr. 17 
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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Basdahl für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Basdahl in der 
Sitzung am 04.07.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.010.500 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.012.900 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 987.000 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 960.500 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 163.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 445.400 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 168.000 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 4.800 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 1.318.500 €  
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 1.410.700 €  
 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird auf 168.000 € festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 375 v. H. 

2. Gewerbesteuer 330 v. H. 
 
 
Basdahl, 04.07.2013 
 
Wendte 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
17.09.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3: 2-1/082 erteilt worden. 
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Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Basdahl während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Basdahl, den 30. September 2013 
 
Gemeinde Basdahl 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
 
 

Haushaltssatzung 
der Gemeinde Ebersdorf für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Ebersdorf in der 
Sitzung am 12.06.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 772.800 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 772.800 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 752.200 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 674.700 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 47.300 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 752.200 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 722.000 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
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1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 375 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 325 v. H. 

2. Gewerbesteuer 325 v. H. 
 
 
Ebersdorf, 12.06.2013 
 
Wagenlöhner 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Ebersdorf während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Ebersdorf, den 30. September 2013 
 
Gemeinde Ebersdorf 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Farven 

 
 
Der Rat der Gemeinde Farven hat in seiner Sitzung am 04.09.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Farven für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Farven, Steinberg 1, 27446 Farven, öffentlich aus. 
 
 
Farven, den 30. September 2013 
 
Gemeinde Farven 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
 
 

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Hipstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hipstedt in der 
Sitzung am 26.06.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 764.900 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 764.900 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 0 € 
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2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 744.800 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 715.600 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag  
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 744.800 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 759.600 € 
 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 350 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 320 v. H. 

2. Gewerbesteuer  340 v. H. 
 
 
Hipstedt, 26.06.2013 
 
Oetjen 
Bürgermeister 
 
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hipstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Hipstedt, den 30. September 2013 
 
Gemeinde Hipstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
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Inkrafttreten 

des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Blöcken", 1. Änderung 
in der Gemeinde Lengenbostel 

 
 
Der Rat der Gemeinde Lengenbostel hat in seiner Sitzung am 16.09.2013 den Bebauungsplan Nr. 4 „Am Blöcken“, 
1. Änderung; bestehend aus den textlichen Festsetzungen nebst Begründung gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz 
(NKomVG) als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 „Am Blöcken“, 1. Änderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 4 „Am Blöcken“, 1. Änderung in 
Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 „Am Blöcken“, 1. Änderung sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an 
im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Lengenbostel, 24.09.2013 
 
Gemeinde Lengenbostel 
Der Bürgermeister 
Jungemann 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
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Haushaltssatzung  

der Gemeinde Oerel für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Oerel in der 
Sitzung am 27.06.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.915.000 € 
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 1.992.400 € 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 178.000 € 
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 32.000 € 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.876.600 € 
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 1.914.800 € 
 
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 463.500 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 474.000 € 
 
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 € 
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 8.300 € 
 
festgesetzt. 
 
Nachrichtlich: Gesamtbetrag 
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 2.340.100 € 
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 2.397.100 € 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 425 v. H. 
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) 350 v. H. 

2. Gewerbesteuer  350 v. H. 
 

Oerel, 27.06.2013 
 
Ringe 
Bürgermeister 
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Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich 
Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Tagen 
zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Oerel während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Oerel, den 30. September 2013 
 
Gemeinde Oerel 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Selsingen 

 
 
Der Rat der Gemeinde Selsingen hat in seiner Sitzung am 18.09.2013 folgenden Beschluss gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der Gemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 
beschlossen. 

 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Gemeindedirektors ergänzte Prüfungsbericht des Rech-
nungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis 
freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Selsingen, Bahnhofstraße 8, 27446 Selsingen, 
öffentlich aus. 
 
 
Selsingen, den 30. September 2013 
 
Gemeinde Selsingen 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
 
 

Inkrafttreten 
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes 

Nr. 50 „Ostegrund II" in der Gemeinde Sittensen 
 
 
Der Rat der Gemeinde Sittensen hat in seiner Sitzung am 27.06.2013 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 50 
„Ostegrund II“ bestehend aus der Planzeichnung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Bauge-
setzbuches (BauGB) in Verbindung mit §§ 10 und 58 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) 
als Satzung sowie die Begründung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 50 „Ostegrund II“ ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebau-
ungsplan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 50 „Oste-
grund II“ in Kraft. 
 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 50 „Ostegrund II“ sowie die Begründung und die zusammenfassende Erklä-
rung können vom Tage der Veröffentlichung an im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sitten-
sen, während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Sittensen, 09.07.2013 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Bürgermeister 
Evers 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.09.2013 Nr. 18 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 19 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.10.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
9. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseiti-
gung (Abgabensatzung für Abwasserbeseitigung) vom 26. September 2013 
 
19. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus 
Grundstücksabwasseranlagen (Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) vom 26. September 2013 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Wilstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 26. September 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

9. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede 

über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
(Abgabensatzung für Abwasserbeseitigung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen 
Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 09.12.2011 (Nds. GVBl. S. 471) hat der Rat der Stadt Visselhövede in 
seiner Sitzung am 26.09.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Stadt Visselhövede über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung vom 15.12.2004 wird 
wie folgt geändert: 
 
a) § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

(1) Die Abwassergebühr beträgt je m³ Schmutzwasser 2,40 EUR. 
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Artikel 2 

 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Visselhövede, den 26.09.2013 
 
Strehse (L. S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.10.2013 Nr. 19 
 
 

19. Satzung 
zur Änderung der Satzung der Stadt Visselhövede 

über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser 
aus Grundstücksabwasseranlagen 

(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung und § 149 Abs. 1 des Nds. Wassergesetzes 
(NWG) i. d. F. vom 10.06.2004 (Nds. GVBl. S. 171), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.04.2007 (Nds. GVBl. S. 144) 
und §§ 5, 6 und 8 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 09.12.2011 (Nds. GVBl. 
S. 471) hat der Rat der Stadt Visselhövede in seiner Sitzung am 26.09.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 
Die Satzung der Stadt Visselhövede über die Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus Grundstücksabwasser-
anlagen vom 17.10.1996 wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung 

a) aus Hauskläranlagen    41,80 Euro 
b) aus abflusslosen Sammelgruben  20,00 Euro 

je cbm eingesammelten Fäkalschlamms/Abwassers. 
 
 

Artikel 2 
 
Diese Satzung tritt zum 1. Januar 2014 in Kraft. 
 
 
Visselhövede, den 26.09.2013 
 
Strehse (L. S.) 
Bürgermeisterin 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.10.2013 Nr. 19 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Wilstedt für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Wilstedt in der 
Sitzung am 23.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge festgesetzt auf 

 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     
ordentliche Erträge  1.587.300,00  8.000,00  5.900,00  1.589.400,00 
ordentliche Aufwendungen  1.587.300,00  13.800,00  11.700,00  1.589.400,00 
außerordentliche Erträge  0,00  0,00  0,00  0,00 
außerordentliche Aufwendungen  100.000,00  0,00  21.300,00  78.700,00 
Finanzhaushalt  
Einzahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit  1.533.100,00  8.000,00  5.900,00  1.535.200,00 

Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit  1.483.000,00  13.600,00  29.300,00  1.467.300,00 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  342.000,00  31.500,00  0,00  373.500,00 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit  1.270.900,00  402.000,00  44.700,00  1.628.200,00 
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0,00  0,00  0,00  0,00 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  24.400,00  0,00  0,00  24.400,00 
Nachrichtlich:   
Gesamtbetrag der 
Einzahlungen des Finanzhaushalts  1.875.100,00  39.500,00  5.900,00  1.908.700,00 

Gesamtbetrag der 
Auszahlungen des Finanzhaushalts  2.778.300,00  415.600,00  74.000,00  3.119.900,00 

 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Wilstedt, den 26.09.2013 
 
Gemeinde Wilstedt 
Der Bürgermeister 
Riedesel (L. S.) 
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Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Wilstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Wilstedt, den 15. Oktober 2013 
 
Gemeinde Wilstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.10.2013 Nr. 19 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 20 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.10.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2013 vom 19. September 2013 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2013 vom 9. Oktober 2013 
 
1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2013 vom 9. September 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Ladung zur Bekanntgabe des Nachtrags III zum Flurbereinigungsplan und Anhörung der Beteiligten des Landesamtes für 
Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - Regionaldirektion Verden - Amt für Landentwicklung Verden - vom 
24. Oktober 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

1. Nachtragshaushaltsatzung  
der Samtgemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Sottrum in 
der Sitzung am 19.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge festgesetzt 
auf 

 
 

- Euro - 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt      

ordentliche Erträge 7.211.100 237.000 7.300 7.440.800 
ordentliche Aufwendungen 7.583.100 313.200 87.100 7.809.200 
außerordentliche Erträge 1.600 0 1.600 0 
außerordentliche Aufwendungen 0  0 0  0 

Finanzhaushalt   

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.214.100 237.000 8.500 7.442.600 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 6.946.000 361.900 87.100 7.220.800 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.138.700 14.900 316.200 837.400 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2.488.800 513.100 579.300 2.422.600 
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  1.350.100 473.900 72.200 1.751.800 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 489.200 0 0  489.200 

Nachrichtlich   
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 9.702.900 725.800 396.900 10.031.800 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 9.924.000 875.000 666.400 10.132.600 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kredit-
ermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.350.100 € um 235.100 € erhöht und damit auf 
1.585.200 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 250.000 € 
um 780.000 € erhöht und damit auf 1.030.000 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht erhöht. 
 
 

§ 5 
 
Die Samtgemeindeumlage wird nicht geändert. 
 
 
Sottrum, den 19.09.2013 
 
Luckhaus 
Samtgemeindebürgermeister 
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Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 15 Abs. 6 NFAG, § 111 Abs. 3, § 119 Abs. 4, und § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist 
durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 23.10.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/110 erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an 
sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus der Samtgemeinde Sottrum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sottrum, den 31. Oktober 2013 
 
Samtgemeinde Sottrum 
Der Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.10.2013 Nr. 20 
 
 

1. Nachtragshaushaltssatzung 

der Gemeinde Hepstedt für das Haushaltsjahr 2013 
 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hepstedt in der 
Sitzung am 08.10.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1  
 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden  
 

 
die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge festgesetzt 
auf 

 - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 
1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt     

ordentliche Erträge  749.800,00  23.100,00  400,00  772.500,00 
ordentliche Aufwendungen  749.800,00  40.900,00  18.200,00  772.500,00 
außerordentliche Erträge  0,00  0,00  0,00  0,00 
außerordentliche Aufwendungen  0,00  0,00  0,00  0,00 

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  741.500,00  23.100,00  400,00  764.200,00 
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  685.900,00  40.400,00  17.500,00  708.800,00 
Einzahlungen für Investitionstätigkeit  307.900,00  121.600,00  59.200,00  370.300,00 
Auszahlungen für Investitionstätigkeit  555.400,00  134.000,00  25.000,00  664.800,00 
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0,00  0,00  0,00  0,00 
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit  0,00  0,00  0,00  0,00 

Nachrichtlich:      
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts  1.049.400,00  144.700,00  59.400,00  1.134.500,00 

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts  1.241.300,00 174.800,00  42.500,00  1.373.600,00 

 
 

§ 2 
 
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
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§ 3 

 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 
39.500,00 Euro um 7.500,00 Euro erhöht und damit auf 47.000,00 Euro neu festgesetzt. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Gemeinde Hepstedt, den 09.10.2013 
 
Meyer (L. S.) 
Bürgermeister 
 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hepstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Hepstedt, den 31. Oktober 2013 
 
Gemeinde Hepstedt 
Der Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.10.2013 Nr. 20 
 
 

1. Nachtragshaushaltsatzung 
der Gemeinde Sottrum für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Sottrum in der 
Sitzung am 09.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert 
um 

und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 

Nachträge festgesetzt 
auf 

 
 

- Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt   

ordentliche Erträge 5.752.400 674.100  4.800  6.421.700  

ordentliche Aufwendungen 6.132.200 279.500  50.100  6.361.600  

Außerordentliche Erträge 236.000 0  236.000  0  

Außerordentliche Aufwendungen 0 0  0  0  

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.717.800 708.100  4.200  6.421.700  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 5.914.100 283.600  49.600  6.148.100  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.069.500 618.600  400.700  1.287.400  

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 1.342.900 748.400  0  2.091.300  

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 0  0  0  

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 57.800 0  0  57.800  

Nachrichtlich     
Gesamtbetrag der Einzahlungen 
des Finanzhaushalts 6.787.300 1.326.700  404.900  7.709.100  

Gesamtbetrag der Auszahlungen 
des Finanzhaushalts 7.314.800 1.032.000  49.600  8.297.200  

 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht geändert. 
 
 

§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Sottrum, den 09.09.2013 
 
Luckhaus 
Gemeindedirektor 
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Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Rathaus in Sottrum während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
 
Sottrum, den 31. Oktober 2013 
 
Gemeinde Sottrum 
Der Gemeindedirektor 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.10.2013 Nr. 20 
 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Ladung 
zur Bekanntgabe des Nachtrags III 

zum Flurbereinigungsplan und Anhörung der Beteiligten 
 
 
In dem vereinfachten Flurbereinigungsverfahren Nindorf, Landkreis Rotenburg (Wümme) wird gemäß § 59 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG) vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 547), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2008 (BGBl. I 
S. 2794), zur Bekanntgabe des Nachtrags III zum Flurbereinigungsplan und Anhörung der Beteiligten (Teilnehmer und 
Nebenbeteiligte gem. § 10 FlurbG) ein Termin auf 

Mittwoch, den 20. November 2013, um 11:00 Uhr 
im LGLN, RD Verden, Eitzer Straße 34, 27283 Verden, Raum 107 

anberaumt, zu dem hiermit geladen wird. 
 
Widersprüche der Beteiligten gegen den bekanntgegebenen Nachtrag III zum Flurbereinigungsplan können 
gemäß § 59 Abs. 2 FlurbG zur Vermeidung des Ausschlusses nur im Anhörungstermin am 
20. November 2013 vorgebracht werden. Hierauf wird besonders hingewiesen. 
 
Zur Erläuterung des Flurbereinigungsplanes stehen Bedienstete des Landesamtes für Geoinformation 
und Landentwicklung Niedersachsen - Regionaldirektion Verden - Amt für Landentwicklung Verden - vom 
28.10.2013 bis zum 19.11.2013 während der Öffnungszeiten zur Verfügung. 
 
Der Nachtrag III, der textliche Teil des Flurbereinigungsplanes und eine Übersichtskarte der neuen 
Grundstücke mit den Veränderungen durch die Nachträge I, II und III liegen in der Zeit vom 28.10.2013 bis 
zum 19.11.2013 bei dem LGLN, RD Verden, Eitzer Straße 34, 27283 Verden, Raum 207 während der Öff-
nungszeiten zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
 
Jeder vom Nachtrag betroffene Teilnehmer erhält einen Auszug aus dem Flurbereinigungsplan für seine 
jeweilige Ordnungsnummer. Bei Wahrnehmung der vorgenannten Termine werden die Teilnehmer gebeten, 
den zugestellten Auszug mitzubringen. 
 
Diejenigen Beteiligten, die an der Wahrnehmung der oben genannten Termine verhindert sind, können sich 
durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Vollmacht muss schriftlich vorliegen und die Unterschrift 
amtlich beglaubigt sein. Vollmachtsvordrucke sind beim Amt für Landentwicklung Verden und der Stadt 
Visselhövede erhältlich. 
 
 
Kracht (L. S.) 
 
 
Vorstehende Ladung des Landesamtes für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen - Regionaldirektion 
Verden - Amt für Landentwicklung Verden - vom 22.10.2013 wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
Visselhövede, 24.10.2013 
 
Die Bürgermeisterin 
Strehse 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.10.2013 Nr. 20 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 21 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.11.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
5. Satzung zur Änderung der Satzung über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz und 
Ersatz des Verdienstausfalles der Samtgemeinde Geestequelle (Entschädigungssatzung) vom 6. Mai 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 15 „Sittensen-Braak", 2. Änderung in der Gemeinde Sittensen vom 
30. Oktober 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 5 „Mooreisenbahn Tiste", 1. Änderung in der Gemeinde Tiste vom 
5. November 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
Einladung zur nicht öffentlichen Mitgliederversammlung des Deichverbandes Osterstader Marsch vom 
15. November 2013 
 
Eröffnungsbilanz 2010 der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen vom 15. November 2013 
 
Einladung zur Wahl des Verbandsausschusses des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme vom 31. Oktober 2013 
 
Einladung zur Wahl des Verbandsausschusses des Unterhaltungsverbandes Mittlere Wümme vom 31. Oktober 2013 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

5. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz und 

Ersatz des Verdienstausfalles der Samtgemeinde Geestequelle 
(Entschädigungssatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 11, 44, 54, 55 und 97 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) hat der Rat der Samtgemeinde Geestequelle in seiner Sitzung am 06.05.2013 
folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Samtgemeinde Geestequelle über die Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz und 
Ersatz des Verdienstausfalles der Samtgemeinde Geestequelle in der Fassung der 4. Änderungssatzung vom 
27.02.2012 wird wie folgt geändert: 
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In § 8 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

(3) Ausbilder von Feuerwehrlehrgängen in der Brandschutzsimulationsanlage Schneeheide erhalten unter Abgeltung 
aller anderen Ansprüche je Lehrgangstag eine Entschädigung von 30,00 € bei einer Lehrgangsdauer bis zu 
5 Stunden und von 50,00 € bei einer Lehrgangsdauer von über 5 Stunden. 

 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2013 rückwirkend in Kraft. 
 
 
Oerel, 06.05.2013 
 
Samtgemeinde Geestequelle 
Meyer 
Samtgemeindebürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.11.2013 Nr. 21 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 15 „Sittensen-Braak", 

2. Änderung in der Gemeinde Sittensen 
 
 
Der Rat der Gemeinde Sittensen hat in seiner Sitzung am 16.05.2013 den Bebauungsplan Nr. 15 „Sittensen-Braak“, 
2. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung sowie die Begründung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 
und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 der Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG), als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 15 „Sittensen-Braak“, 2. Änderung ist aus dem nachstehenden Über-
sichtsplan ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungs-
plan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 15 „Sittensen-Braak“, 2. Änderung 
in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 15 „Sittensen-Braak“, 2. Änderung sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung 
an im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Sittensen, 30.10.2013 
 
Gemeinde Sittensen 
Der Bürgermeister 
Evers 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.11.2013 Nr. 21 
 
 

Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 5 „Mooreisenbahn Tiste", 

1. Änderung in der Gemeinde Tiste 
 
 
Der Rat der Gemeinde Tiste hat in seiner Sitzung am 30.10.2013 den Bebauungsplan Nr. 5 „Mooreisenbahn Tiste“, 
1. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung sowie die Begründung und textlichen Festsetzungen gemäß § 1 Abs. 3 
und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 der Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz (NKomVG), als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 5 „Mooreisenbahn Tiste“, 1. Änderung ist aus dem nachstehenden 
Übersichtsplan ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebau-
ungsplan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Absatz 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 5 „Mooreisenbahn Tiste“, 
1. Änderung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 5 „Mooreisenbahn Tiste“, 1. Änderung sowie die Begründung können vom Tage der Veröffent-
lichung an im Rathaus der Samtgemeinde Sittensen, Am Markt 11, 27419 Sittensen, während der Dienststunden von 
jedermann eingesehen werden. 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass die Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes sowie nach § 214 Abs. 3 
BauGB Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
von Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Absatz 3 Satz 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung von durch die 
Änderung des Bebauungsplans eingetretenen Vermögensnachteilen sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
 
Tiste, 05.11.2013 
 
Gemeinde Tiste 
Der Bürgermeister 
Glattfelder 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.11.2013 Nr. 21 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Einladung 
zur nicht öffentlichen Mitgliederversammlung 

des Deichverbandes Osterstader Marsch 
 
 
Gemäß § 13 in Verbindung mit § 43 der Satzung des Deichverbandes Osterstader Marsch in Beverstedt vom 
05.10.1995, zuletzt geändert durch die 5. Änderungssatzung vom 29.02.2012, wird hiermit zur nicht öffentlichen Mitglie-
derversammlung zur Wahl der Ausschussmitglieder und ihrer Stellvertreter nach unten stehendem Terminverzeichnis 
eingeladen. 
 
Jedes Verbandsmitglied, das Beiträge an den Verband zu leisten hat, hat das Recht, selbst oder durch einen Vertreter 
mit schriftlicher Vollmacht zu wählen. Niemand kann bei der Stimmabgabe mehr als zwei Verbandsmitglieder vertreten. 
Verbandsmitglieder sind die Eigentümer und Erbbauberechtigten, d. h. die Deichpflichtigen, der im Verbandsgebiet 
gelegenen Grundstücke, soweit sie nicht zu Sommerdeichverbänden gehören. 
 
Das Stimmverhältnis ergibt sich aus der Beitragshöhe im jeweiligen Wahlbezirk. Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller 
Stimmen. 
 
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Erschienenen beschlussfähig. 
 
Einteilung der Wahlbezirke und der darin zu wählenden Ausschussmitglieder und deren Stellvertreter: 
 
Wahlbezirk 2: (fünf Ausschussmitglieder Nr. 6 bis 10, fünf Stellvertreter Nr. 6 bis 10) 
Mittwoch, 11.12.2013, 09:30 Uhr, 
im Feuerwehrhaus in Dedesdorf 
Gebietsteile: Gemeinde Loxstedt; Gemarkungen Loxstedt tlw., Bexhövede tlw., Büttel, Donnern tlw., Düring, Fleeste, 

Hahnenknoop, Hetthorn, Holte, Landwürden, Langendammsmoor, Lanhausen, Nesse tlw., Neuenlande, 
Schwegen, Stinstedt tlw., Stotel 

 
Wahlbezirk 4: (zwei Ausschussmitglieder Nr. 13 und 14, zwei Stellvertreter Nr. 13 und 14) 
Mittwoch, 11.12.2013, 14:30 Uhr, 
in der Gaststätte „Weiderhof“, Inh. Mensing in Rechtenfleth 
Gebietsteile: Samtgemeinde Hagen; Gemarkungen Hagen tlw., Bramstedt tlw., Dorfhagen tlw., Driftsethe tlw., Kasse-

bruch tlw., Lehnstedt tlw., Lohe tlw., Offenwarden, Rechtenfleth, Sandstedt, Uthlede tlw., Wersabe, 
Wittstedt tlw., Wurthfleth 

 
Wahlbezirk 3: (zwei Ausschussmitglieder Nr. 11 und 12, zwei Stellvertreter Nr. 11 und 12) 
Donnerstag, 12.12.2013, 09:30 Uhr, 
in Geschäftsstelle des Kreisverbandes der Wasser- und Bodenverbände im Altkreis Wesermünde in Beverstedt 
Gebietsteile: Samtgemeinde Beverstedt (außer Gemeinde Frelsdorf und Gemarkung Wollingst); Gemarkungen Bever-

stedt tlw., Bokel tlw., Freschluneberg tlw., Heerstedt tlw., Heise, Hollen, Stubben tlw., Wehldorf tlw., Wellen 
tlw., Westerbeverstedt tlw. 

 Samtgemeinde Hambergen, Gemarkung Oldendorf tlw. 
 
Wahlbezirk 1: (fünf Ausschussmitglieder Nr. 1 bis 5, fünf Stellvertreter Nr. 1 bis 5) 
Donnerstag, 12.12.2013, 14:30 Uhr, 
in Geschäftsstelle des Kreisverbandes der Wasser- und Bodenverbände im Altkreis Wesermünde in Beverstedt 
Gebietsteile: Stadt Langen; Gemarkungen Langen tlw., Debstedt tlw., 
 Gemeinde Schiffdorf; Gemarkungen Schiffdorf, Bramel, Geestenseth tlw., Laven, Sellstedt tlw., Spaden, 

Wehdel tlw., Wehden tlw., 
 Samtgemeinde Beverstedt; Gemarkung Wollingst tlw., Frelsdorf tlw., 
 Samtgemeinde Geestequelle; Gemarkung Heinschenwalde tlw., 
 Samtgemeinde Bederkesa; Gemarkungen Alfstedt tlw., Drangstedt tlw., Elmlohe tlw., Großenhain tlw., 

Hainmühlen tlw., Köhlen tlw., Kührstedt tlw., Lintig tlw., Marschkamp tlw., Meckelstedt tlw., Ringstedt tlw. 
 
Wahlbezirk 5: (zwei Ausschussmitglieder Nr. 15 und 16, zwei Stellvertreter Nr. 15 und 16) 
Freitag, 13.12.2013, 09:30 Uhr, 
im Feuerwehrgerätehaus in Rade 
Gebietsteile: Gemeinde Schwanewede; Gemarkungen Schwanewede tlw., Aschwarden, Hinnebeck tlw., Meyenburg 

tlw., Neuenkirchen tlw., Rade 
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Die Verbandssatzung und die Verbandsübersichtskarte mit Darstellung der Wahlbezirke können auf Wunsch bei fol-
genden Stellen während der Dienstzeiten eingesehen werden: 
o Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände im Altkreis Wesermünde, Schulstraße 1, 27616 Beverstedt 
o Gemeinde Beverstedt, Schulstraße 2, 27616 Beverstedt 
o Samtgemeinde Hambergen, Bremer Straße 2, 27729 Hambergen 
o Gemeinde Loxstedt, Am Wedenberg 10, 27612 Loxstedt 
o Stadt Langen, Sieverner Straße 10, 27607 Langen 
o Gemeinde Schiffdorf, Brameler Straße 13, 27619 Schiffdorf 
o Samtgemeinde Geestequelle, Bohlenstraße 10, 27432 Oerel 
o Samtgemeinde Bederkesa, Am Markt 7, 27624 Bad Bederkesa 
o Samtgemeinde Hagen, Amtsplatz 3, 27628 Hagen 
o Gemeinde Schwanewede, Damm 4, 28790 Schwanewede 
 
 
Beverstedt, 15.11.2013 
 
Deichverband Osterstader Marsch 
Hancken 
Oberdeichgräfe 
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Eröffnungsbilanz 2010 
der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen 

 
 
Der Beirat der Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen hat in seiner Sitzung am 07.11.2013 folgenden Beschluss 
gefasst: 

• Die erste Eröffnungsbilanz der ABS für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen. 
 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Vorstandes ergänzte Prüfungsbericht des Rechnungs-
prüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) 
während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Selsingen, Bahnhofstraße 8, 27446 Selsingen, öffentlich aus. 
 
 
Selsingen, 15.11.2013 
 
Arbeitsgemeinschaft Bildungswerk Selsingen 
Der Vorstand 
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Einladung 
zur Wahl des Verbandsausschusses 

des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme 
 
 
Gemäß § 11 der Satzung vom 15.03.1995 des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme ist für die Zeit vom 01.01.2014 
bis zum 31.12.2018 der Ausschuss neu zu wählen. Der Ausschuss besteht aus 22 Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig 
sind. Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. Die Stellvertretung ist persönlich und bei der Wahl festzulegen. Der Aus-
schuss ist von den Verbandsmitgliedern in 20 Wahlbezirken zu wählen.  Wählbar ist jedes geschäftsfähige Verbands-
mitglied; soweit Wasser- und Bodenverbände oder Gemeinden Verbandsmitglied sind, sind deren Mitglieder und die zum 
Rat wählbaren Bürger wählbar. In jedem Wahlbezirk sind die Mitglieder und deren Stellvertreter gemäß Aufstellung in 
§ 12 der Verbandssatzung zu wählen. 
 
Die Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter für den jeweiligen Wahlbezirk findet wie folgt statt: 
 
Wahlbezirk  1 Gemarkung Bartelsdorf (G), Gemarkung Hemslingen(G), Gemarkung Brockel (E), Gemarkung 

Rotenburg (E) 
Ausschusssitz: 1 am Donnerstag, 05.12.2013, 9.00 Uhr, Geschäftsstelle des Unterhaltungsverbandes Obere Wümme, 

27356 Rotenburg (W), Mittelweg 26 
 
Wahlbezirk  6 Gemarkung Fintel (E) 
Ausschusssitze: 2 am Donnerstag, 05.12.2013, 11.30 Uhr, Gemeindeverwaltung  Fintel, 27389 Fintel, Rotenburger 

Str. 10 
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Wahlbezirk  9 Gemarkung Lauenbrück (E) 
Ausschusssitz: 1 am Donnerstag, 05.12.2013, 10.30 Uhr, Rathaus der Samtgemeinde Fintel, Raum 13, 27389 Lauen-

brück, Berliner Str. 3 
 
Wahlbezirk 11 Gemarkung Schneverdingen (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,14.30 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 12 Gemarkung Ehrhorn (E), Gemarkung Wilsede (G), Gemarkung Haverbeck (G) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013, 9.00 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 13 Gemarkung Lünzen (E), Gemarkung Grauen (E), Schwalingen (E), Sprengel (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,15.00 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 14 Gemarkung Schülern (E), Gemarkung Zahrensen (E), Heber (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,15.30 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 15 Gemarkung Insel (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013, 9.30 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 16 Gemarkung Großenwede (E), Gemarkung Wesseloh (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,10.00 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 17 Gemarkung Heidenau (G), Gemarkung Tostedt (G), Gemarkung Todtglüsing (G), Gemarkung 

Königsmoor (G), Gemarkung Wistedt (G) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,10.30 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 18 Gemarkung Otter (G), Gemarkung Todtshorn (G), Gemarkung Welle (E), Gemarkung Kampen (E) 
Ausschusssitze: 2 am Mittwoch, 04.12.2013, 11.00 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 19 Gemarkung Wintermoor (E), Gemarkung Langeloh (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,11.30 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 
Wahlbezirk 20  Wasser- und Bodenverbände Horst, Großenwede, Langeloh, Graffelbruch, Lünzen-Riep, Insel (E) 
Ausschusssitz: 1 am Mittwoch, 04.12.2013,14.00 Uhr, Rathaus der Stadt Schneverdingen, Sitzungszimmer, 29640 

Schneverdingen, Schulstr. 3 
 

E – Einzelmitgliedschaft 
G – Gemeindemitgliedschaft 
 
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Anwesenden beschlussfähig. Das Stimmverhältnis ist 
dem Beitragsverhältnis gleich. Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen. Gewählt ist, wer von den abgegebenen 
Stimmen die meisten erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 
 
Im Anschluss an den jeweiligen Wahlvorgang wird über Verbandsangelegenheiten berichtet.  
 
Rotenburg, den 31.10.2013 
 
Reinhard Trau 
Verbandsvorsteher 
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Einladung 

zur Wahl des Verbandsausschusses  
des Unterhaltungsverbandes Mittlere Wümme 

 
 
Gemäß § 11 der Satzung vom 14.02.1996 des Unterhaltungsverbandes Mittlere Wümme ist für die Zeit vom 01.01.2014 
bis zum 31.12.2018 der Ausschuss neu zu wählen. Der Ausschuss besteht aus 20 Mitgliedern, die ehrenamtlich tätig 
sind. Jedes Mitglied hat einen Stellvertreter. Die Stellvertretung ist persönlich und bei der Wahl festzulegen. Der Aus-
schuss ist von den Verbandsmitgliedern in 20 Wahlbezirken zu wählen. Wählbar ist jedes geschäftsfähige Verbands-
mitglied; soweit Wasser- und Bodenverbände oder Gemeinden Verbandsmitglieder sind, sind deren Mitglieder und die 
zum Rat wählbaren Bürger wählbar. In jedem Wahlbezirk ist das Mitglied und dessen Stellvertreter zu wählen. 
 
Die Wahl der Mitglieder und deren Stellvertreter für den jeweiligen Wahlbezirk findet wie folgt statt: 
 
Wahlbezirk  1 Gemarkung Rotenburg (E), Gemarkung Unterstedt (E), 
Ausschusssitz: 1 am Montag, 02.12.2013, 10.00 Uhr, Hotel Heidejäger, 27356 Rotenburg-Mulmshorn, Rotenburger 

Str. 62 
 
Wahlbezirk  2 Gemarkung Rotenburg (E), Gemarkung Waffensen (E), Wasser- und Bodenverband Scheeßel-Eve-

ringhäuser Kanal 
Ausschusssitz: 1 am Montag, 02.12.2013, 10.30 Uhr, Hotel Heidejäger, 27356 Rotenburg-Mulmshorn, Rotenburger 

Str. 62 
 
Wahlbezirk  3 Gemarkung Borchel (E), Gemarkung Mulmshorn (E), Gemarkung Abbendorf (G), Gemarkung Wes-

terholz (G), Gemarkung Jeersdorf (G), Gemarkung Westeresch (G), Gemarkung Hetzwege (G), 
Gemarkung Wohlsdorf (G), Gemarkung Bartelsdorf (G) 

Ausschusssitz: 1 am Montag, 02.12.2013, 11.00 Uhr, Hotel Heidejäger, 27356 Rotenburg-Mulmshorn, Rotenburger 
Str. 62 

 
Wahlbezirk  4 Gemarkung Gyhum (G), Gemarkung Bockel (G), Gemarkung Hesedorf(G), Gemarkung Nartum (G), 

Gemarkung Wehldorf (G), Gemarkung Steinfeld (E), Gemarkung Horstedt (G), Gemarkung Winkel-
dorf (G), Gemarkung Stapel (G) 

Ausschusssitz 1: am Montag, 02.12.2013, 11.30 Uhr, Hotel Heidejäger, 27356 Rotenburg-Mulmshorn, Rotenburger 
Str. 62  

 
Wahlbezirk  5 Gemarkung Brockel (E), Bellen (E) 
Ausschusssitz: 1 am Montag, 02.12.2013, 14.30 Uhr, Hotel-Landgasthaus Meyer, 27386 Hemslingen, Eichenweg 4 
 
Wahlbezirk  6 Gemarkung Bötersen – Rotenburg (E), Gemarkung Hassendorf (E),Gemarkung Bötersen (E), 

Gemarkung Höperhöfen (E) 
Ausschusssitz: 1  am Dienstag, 03.12.2013, 9.30 Uhr, Prüser’s Gasthof, 27367 Hellwege, Dorfstr. 5  
 
Wahlbezirk  8 Gemarkung Hellwege (E), Wümmewasserverband unterhalb Rotenburg 
Ausschusssitz: 1 am Dienstag, 03.12.2013, 10.00 Uhr, Prüser’s Gasthof, 27367 Hellwege, Dorfstr. 5 
 
Wahlbezirk 12 Gemarkung Hemsbünde (G), Gemarkung Hassel (G), Gemarkung Hastedt (G), Gemarkung Wester-

walsede (G), Gemarkung Süderwalsede (G) 
Ausschusssitz: 1 am Montag, 02.12.2013, 15.00 Uhr, Hotel-Landgasthaus Meyer, 27386 Hemslingen, Eichenweg 4 
 
Wahlbezirk 13 Gemarkung Hemslingen (G), Gemarkung Bothel (G) 
Ausschusssitz: 1 am Montag, 02.12.2013, 15.30 Uhr, Hotel-Landgasthaus Meyer, 27386 Hemslingen, Eichenweg 4 
 
Wahlbezirk 17 Gemarkung Grauen (E), Gemarkung Tewel (E), Gemarkung Schwalingen (E), Gemarkung Sprengel 

(E), Gemarkung Delmsen (E), Gemarkung Ilhorn (E), Gemarkung Lünzen (E), Gemarkung Schülern 
(E), Gemarkung Langeloh (E) 

Ausschusssitz: 1 am Dienstag, 03.12.2013, 14.30 Uhr, Gemeinde Neuenkirchen, Rathaus, Besprechungszimmer, 
29643 Neuenkirchen, Hauptstr. 1 - 3 

 
Wahlbezirk 18 Gemarkung Neuenkirchen (E), Gemarkung Schülern-Neuenkirchen (E), Gemarkung Behningen (E), 

Gemarkung Gilmerdingen (E), Gemarkung Brochdorf (E), Gemarkung Wiedingen (G) 
Ausschusssitz: 1 am Dienstag, 03.12.2013, 15.00 Uhr, Gemeinde Neuenkirchen, Rathaus, Besprechungszimmer, 

29643 Neuenkirchen, Hauptstr. 1 - 3 
 
Wahlbezirk 19 Gemarkung Holtum auf der Geest (E), Gemarkung Ottersberg (E), Gemarkung Eckstever (E), 

Gemarkung Grasdorf (E), Gemarkung Hintzendorf (E), Gemarkung Wümmingen (E), Gemarkung 
Langwedeler Moor (G), Gemarkung Etelsen (G), Gemarkung Haberloh (G), Gemarkung Völkersen 
(G), Gemarkung Daverden (G), Gemarkung Cluvenhagen (G), Gemarkung Walle (G) 

Ausschusssitz: 1 am Dienstag, 03.12.2013, 10.30 Uhr, Prüser’s Gasthof, 27367 Hellwege, Dorfstr. 5 
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Wahlbezirk 20  Gemarkung Söhlingen (G), Wasser- und Bodenverbände Hartböhn, Grovebach, Neuenkirchen, 

Schwalingen Tewel, Sprengel, Langeloh, Fischerhude, 
Ausschusssitz: 1 am Dienstag, 03.12.2013, 15.30 Uhr, Gemeinde Neuenkirchen, Rathaus, Besprechungszimmer,  

29643 Neuenkirchen, Hauptstr. 1 - 3 
 

 
E – Einzelmitgliedschaft 
G – Gemeindemitgliedschaft 
 
Die Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl der Anwesenden beschlussfähig. Das Stimmverhältnis ist 
dem Beitragsverhältnis gleich. Niemand hat mehr als zwei Fünftel aller Stimmen. Gewählt ist, wer die Mehrheit aller 
abgegebenen Stimmen erhält. Erhält im ersten Wahlgang niemand die Mehrheit, wird erneut gewählt. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet das vom Leiter der Wahl zu ziehende Los. 
 
Im Anschluss an den jeweiligen Wahlvorgang wird über Verbandsangelegenheiten berichtet. 
 
Rotenburg, den 31.10.2013 
 
Gerhard Lohmann 
Verbandsvorsteher 
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A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 

 
 

 
Nr. 22 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 30.11.2013 37. Jahrgang 
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C. Berichtigungen 
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A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

Satzung  
über die Rechtsstellung der Gleichstellungsbeauftragten der Samtgemeinde Fintel 

 
 
Aufgrund der §§ 8 und 9 i. V. m. § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Fintel in seiner Sitzung 
am 26.09.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtsstellung, Berufung, Abberufung 

 
(1) Der Rat der Samtgemeinde Fintel entscheidet über die Berufung und Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten. 
Die Gleichstellungsbeauftragte der Samtgemeinde Fintel ist ehrenamtlich, oder, wenn sie bei der Samtgemeinde Fintel 
beschäftigt ist, nebenamtlich tätig.  
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(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Samtgemeindebürgermeisterin oder dem Samtgemeinde-
bürgermeister unterstellt. Bei der rechtmäßigen Erfüllung ihrer Aufgaben ist sie nicht weisungsgebunden.  
 
 

§ 2  
Aufgaben 

 
(1) Die Tätigkeit der Gleichstellungsbeauftragten soll dazu beitragen, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
zu verwirklichen. Sie wirkt nach Maßgabe dieser Satzung an allen Vorhaben, Entscheidungen, Programmen und 
Maßnahmen mit, die Auswirkungen auf die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Anerkennung der 
gleichwertigen Stellung von Frauen und Männern in der Gesellschaft haben.  
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte kann zur Verwirklichung der in Absatz 1 genannten Zielsetzung, insbesondere zur 
Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Vorhaben und Maßnahmen anregen, die  
 

• die Arbeitsbedingungen innerhalb der Verwaltung,  
• personelle, wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten des öffentlichen Dienstes der Kommune oder  
• Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft  

 
betreffen.  
 
(3) Der Rat kann der Gleichstellungsbeauftragten weitere Aufgaben zur Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern übertragen. Die Gleichstellungsbeauftragte kann dem Rat hierfür Vorschläge unterbreiten.  
 
 

§ 3 
Verhältnis zu den kommunalen Gremien 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann an allen Sitzungen des Samtgemeinderates, des Samtgemeindeausschusses, 
der Ausschüsse des Samtgemeinderates und der Ausschüsse nach § 73 NKomVG teilnehmen. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist auf ihr Verlangen zum Gegenstand der Verhandlung zu hören. Sie kann verlangen, 
dass ein bestimmter Beratungsgegenstand auf die Tagesordnung der Sitzung der in Abs. 1 aufgeführten Gremien 
gesetzt wird. 
 
(3) Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte in Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, einem 
Beschlussvorschlag des Samtgemeindesausschusses, so hat die Samtgemeindebürgermeisterin oder der 
Samtgemeindebürgermeister den Samtgemeinderat zu Beginn der Beratung auf den Widerspruch und seine 
wesentlichen Gründe hinzuweisen. Satz 1 ist auf Beschlussvorschläge, die an die in Abs. 1 genannten Ausschüsse 
gerichtet sind, entsprechend anzuwenden. 
 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte ist auf Verlangen des Rates verpflichtet, Auskunft über ihre Tätigkeit zu geben. Dies 
gilt nicht für Angelegenheiten, die der Geheimhaltung unterliegen.  
 
 

§ 4 
Beteiligung und Auskunftsverpflichtungen 

 
(1) Die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte in allen 
Angelegenheiten, die ihren Aufgabenbereich berühren, rechtzeitig zu beteiligen und ihr die erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Dies gilt insbesondere für Personalangelegenheiten. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Umfang 
berechtigt, die Akten der Samtgemeindeverwaltung einzusehen. In Personalakten darf sie jedoch nur mit Zustimmung 
der betroffenen Bediensteten einsehen. Ort und Zeitpunkt der Akteneinsicht legt die Samtgemeindebürgermeisterin oder 
der Samtgemeindebürgermeister fest. 
 
(3) Die Samtgemeindebürgermeisterin oder der Samtgemeindebürgermeister berichtet dem Samtgemeinderat 
gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten jährlich über die Maßnahmen, die zur Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichberechtigung durchgeführt worden sind und über deren Auswirkungen.  
 
 

§ 5 
Öffentlichkeitsarbeit 

 
Die Gleichstellungsbeauftragte kann die Öffentlichkeit über Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs unterrichten. 
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§ 6 

Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten 
 

(1) Der Samtgemeindeausschuss kann eine ständige Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten bestellen. Die 
Gleichstellungsbeauftragte soll vor der Bestellung gehört werden.  
 
(2) Ist eine ständige Stellvertreterin nicht bestellt, so soll der Samtgemeindeausschuss eine andere Beschäftigte mit der 
Wahrnehmung der Geschäfte beauftragen, wenn die Gleichstellungsbeauftragte voraussichtlich länger als sechs Wochen 
an der Ausübung ihres Amtes gehindert ist. Die Amtszeit der vorübergehenden Stellvertreterin endet zu dem Zeitpunkt, 
an dem die Gleichstellungsbeauftragte ihre Tätigkeit wieder aufnimmt. 
 
 

§ 7  
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.10.2013 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Rechtsstellung der 
Frauenbeauftragten der Samtgemeinde Fintel vom 22.04.1996 außer Kraft. 
 
Lauenbrück, den 26.09.2013 
 
Samtgemeinde Fintel 
Niestädt (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
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Eröffnungsbilanz 2010 der Samtgemeinde Selsingen 
vom 30. November 2013 

 
 
Der Rat der Samtgemeinde Selsingen hat in seiner Sitzung am 14.11.2013 folgenden Beschluss gefasst: 
• Die erste Eröffnungsbilanz der Samtgemeinde Selsingen für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden 

Fassung beschlossen. 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der um die Stellungnahme des Samtgemeindebürgermeisters ergänzte Prüfungsbericht 
des Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur 
montags bis freitags) während der Dienststunden bei der Samtgemeinde Selsingen, Bahnhofstraße 8, 27446 Selsingen, 
öffentlich aus. 
 
Selsingen, 30.11.2013 
 
Samtgemeinde Selsingen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2013 Nr. 22 
 

Satzung 
zur 3. Änderung der Satzung 

der Samtgemeinde Tarmstedt über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus 
Grundstücksabwasseranlagen  

(Gebührensatzung für Grundstücksabwasseranlagen) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 
19.11.2013 folgende Satzung beschlossen: 
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§ 1 
 
Die Satzung der Samtgemeinde Tarmstedt über Gebühren für die Beseitigung von Abwasser aus 
Grundstücksabwasseranlagen wird wie folgt geändert: 
 
§ 2 erhält folgende Fassung: 
 

„Die Benutzungsgebühr beträgt für die Abwasserbeseitigung 

a) aus abflusslosen Gruben      30,00 € 

und 

b) aus Hauskläranlagen         58,00 € 

je m³ eingesammelten Abwassers/Fäkalschlamms.“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Tarmstedt, den 22.11.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Holle      (L. S.) 
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Satzung 
zur 1. Änderung der Satzung der Samtgemeinde Tarmstedt 

über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung 
(Schmutzwassergebührensatzung) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 5 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 
19.11.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Samtgemeinde Tarmstedt über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung wird wie 
folgt geändert: 
 
§ 4 erhält folgende Fassung: 
 
 Die Schmutzwassergebühr beträgt je m³ 
 
 a) im Einzugsbereich der Abwasserreinigungsanlage Tarmstedt   2,32 € 
 b) im Einzugsbereich der übrigen Abwasserreinigungsanlagen    2,75 €. 
 
 
§ 8 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
 Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung die durch 
 die Samtgemeinde ermittelte durchschnittliche Abwassermenge pro Person und Jahr von 40 m³ zu Grunde 
 gelegt. 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Tarmstedt, den 22.11.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Holle     (L. S.) 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2013 Nr. 22 

 328

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



1. Nachtragshaushaltsatzung  
der Gemeinde Hassendorf für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Hassendorf in 
der Sitzung am 04.11.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
  

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag 

des 
Haushaltsplans 

einschließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 

 
 

- Euro - 
1 2 3 4 5 

 Ergebnishaushalt   

ordentliche Erträge 885.400 117.900 104.100  899.200 

ordentliche Aufwendungen 831.200 404.700 390.200  845.700 

außerordentliche Erträge 0 0 0  0 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0  0 

 Finanzhaushalt  

Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 884.400 118.900 104.100  899.200 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 755.700 404.700 390.200  770.200 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  14.000 27.000 0  41.000 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 44.000 70.000 0  114.000 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0 0 0  0 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 0 0  0 

 Nachrichtlich  

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz-
haushalts 898.400 145.900 104.100  940.200 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz-
haushalts 799.700 474.700 390.200  884.200 

 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 3 
 
Der bisherige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2013 Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht erhöht. 
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§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Hassendorf, den 04.11.2013 
 
Dreyer  (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nicht erforderlich. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Hassendorf während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Hassendorf, den 30. November 2013 
 
Gemeinde Hassendorf 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2013 Nr. 22 
 

1. Nachtragshaushaltsatzung  
der Gemeinde Horstedt für das Haushaltsjahr 2013 

 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Horstedt in 
der Sitzung am 04.11.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
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§ 1 

 
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge 
von 

erhöht um vermindert um und damit der 
Gesamtbetrag des 

Haushaltsplans 
einschließlich der 
Nachträge fest-

gesetzt auf 

 
 

- Euro - 
1 2 3 4 5 

 Ergebnishaushalt   

ordentliche Erträge 1.175.900 84.600 1.000  1.259.500 

ordentliche Aufwendungen 1.248.800 36.100 10.500  1.274.400 

außerordentliche Erträge 0 34.100 0  34.100 

außerordentliche Aufwendungen 0 0 0  0 

 Finanzhaushalt  

Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 1.174.900 119.700 1.000  1.293.600 

Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 1.169.700 45.700 10.500  1.204.900 

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  500 0 0  500 

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 219.000 106.700 1.500  324.200 

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  213.300 21.700 0  235.000 

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 0 0 0  0 

 Nachrichtlich  

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz-
haushalts 1.388.700 141.400 1.000  1.529.100 

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz-
haushalts 1.388.700 152.400 12.000  1.529.100 

 
 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 213.300 € um 21.700 € erhöht und damit 
auf 235.000 € neu festgesetzt. 
 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 
 

§ 4 
 
Liquiditätskredite werden nicht geändert. 
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§ 5 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
 
Horstedt, den 04.11.2013 
 
Gebers  (L. S.) 
Bürgermeister 
 
Vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Die nach § 120 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist durch den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 
25.11.2013 unter dem Aktenzeichen 20/3:2-1/116 erteilt worden. 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung 
an sieben Tagen zur Einsichtnahme im Gemeindebüro in Horstedt während der Dienststunden öffentlich aus. 
 
Horstedt, den 30. November 2013 
 
Gemeinde Horstedt 
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 30.11.2013 Nr. 22 
 
 

1. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung der Gemeinde Wohnste 
vom 07.10.2003 

 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 3 des 
Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG)  hat der Rat der Gemeinde Wohnste in seiner Sitzung am 
25.11.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

Artikel I 
 

Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Wohnste vom 07.10.2003 wird wie folgt geändert: 
 

1. § 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 
Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 

 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz oder 

überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie von Hunden, die sonst im öffentlichen Interesse 
gehalten werden; 

 2. Diensthunden nach ihrem Dienstende; 
 3. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind. 
 
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 v.H. zu ermäßigen für das Halten von 
 1. einem Hund ,der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude 

mehr als 200 m entfernt liegen; 
 2. Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet werden. 
 
(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in dem 

der Antrag der Gemeinde zugegangen ist. 
 
(4) Eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nicht für gefährliche Hunde gemäß § 3 Absatz 1 Nr. d), e) 

gewährt. 
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Artikel II 

 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft.  
 
Wohnste, den 25.11.2013 
 
Brandt 
Bürgermeister 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 
 

Feststellung gemäß § 3 c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 
des Landesamtes für Bergbau, Energie und Geologie vom 4. November 2013 

 
L1.4/L67007/03-08_02/2013-0020 

 
 
Die Firma ExxonMobil Production Deutschland GmbH, Riethorst 12, 30659 Hannover, plant die Errichtung des Bohr-
platzes für die Erdgasbohrung Worth Z2 auf der Fläche der Gewinnungsanlage Worth Z1. Die Erdgasbohrung Worth Z2 
befindet sich im Landkreis Rotenburg (Wümme) in der Gemeinde Hemsbünde ca. 20 m östlich des alten, bereits ver-
füllten Bohrloches auf dem noch bestehenden Förderplatz der Bohrung Worth Z1. 
 
Die Entnahme von Grundwasser erfolgt während der Bohrzeit über 5 Monate nicht permanent, sondern tageweise nach 
Bedarf, so dass die Grundwasserstände sich zwischenzeitlich regenerieren können. Dabei werden insgesamt ca. 
5.000 m³ Grundwasser gefördert. Der berechnete Radius des Grundwasserabsenktrichters misst dabei ca. 30 m. 
 
Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist gemäß § 3 c i. V. m. Nr. 13.3.3 der Anlage 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG), in der derzeit geltenden Fassung, durch eine Vorprüfung des Einzelfalles zu 
ermitteln, ob für das beantragte Vorhaben die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich ist. 
 
Diese nach den Vorgaben der Anlage 2 UVPG vorgenommene standortbezogene Vorprüfung des Einzelfalls hat erge-
ben, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung für das o. g. Vorhaben nicht erforderlich ist. 
 
Diese Feststellung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Sie ist nach § 3 a UVPG nicht selbständig anfechtbar. 
 
 
Clausthal-Zellerfeld, den 04.11.2013 
 
Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
  
 
Rehbein      (L. S.) 
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Nr. 23 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 15.12.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) Bebauungsplan Nr. 101 - Zwischen Große Straße und Glockengießerstraße 
östlich Nödenstraße - vom 15. Dezember 2013 
 
Satzung der Stadt Rotenburg (Wümme) Bebauungsplan Nr. 55 A - Glockengießerstraße-West -, 4. Änderung vom 
15. Dezember 2013 
 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes Nr. 75 „Vor den Lehmkuhlen“ in der Gemeinde Gnarrenburg vom 4. Dezember 2013 
 
Inkrafttreten der Außenbereichssatzung „Stubbenweg“ in der Gemeinde Gnarrenburg vom 4. Dezember 2013 
 
1. Satzung zur Änderung der Hundesteuersatzung vom 07.10.2003 der Gemeinde Wohnste vom 25. November 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
--- 
 
C. Berichtigungen 
--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 
 

Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 101 - Zwischen Große Straße 
und Glockengießerstraße östlich Nödenstraße - 

 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 101 - Zwischen 
Große Straße und Glockengießerstraße östlich Nödenstraße -, als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 21.11.2013  
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab 15.12.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große 
Str. 1, Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im 
anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
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Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.12.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
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Satzung 
der Stadt Rotenburg (Wümme) 

Bebauungsplan Nr. 55 A - Glockengießerstraße-West -, 4. Änderung 
 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit den §§ 10 und 58 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt den Bebauungsplan Nr. 55 A - Glocken-
gießerstraße-West -, 4. Änderung, als Satzung und die Begründung beschlossen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 21.11.2013  
 
Eichinger 
Der Bürgermeister (L. S.) 
 
 
Da der Bebauungsplan Nr. 55 A, 1. Änderung als Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13 a BauGB von den 
Darstellung des IV. Flächennutzungsplanes der Stadt Rotenburg abweicht, wird der Flächennutzungsplan gem. § 13 a 
Abs. 2 Nr. 2 BauGB im Wege der Berichtigung angepasst. Statt einer Fläche für Gemeinbedarf Schule wird eine Wohn-
baufläche dargestellt. 
 
Jedermann kann den Bebauungsplan und die Begründung ab 15.12.2013 bei der Stadt Rotenburg (Wümme), Große 
Str. 1, Rathaus, während der Dienststunden einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Das Plangebiet ist im 
anliegenden Lageplan dargestellt. Die verbindlichen Plangrenzen sind der Satzung zu entnehmen. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3 BauGB 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und die nach § 214 Abs. 3 
Satz 2 beachtlichen Mängel des Abwägungsvorganges unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit 
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dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
haltes geltend gemacht worden sind. Gemäß § 44 Abs. 5 BauGB wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 BauGB über die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten, sowie 
über die Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Rotenburg (Wümme), den 15.12.2013 
 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
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Inkrafttreten 
des Bebauungsplanes Nr. 75 „Vor den Lehmkuhlen“ 

in der Gemeinde Gnarrenburg 
 
 
Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg hat in seiner Sitzung am 07. Oktober 2013den Bebauungsplan Nr. 75 „Vor den 
Lehmkuhlen“ bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen und örtlichen Bauvorschriften sowie die 
Begründung gemäß §§ 1 Abs. 3, 10 und 13 a des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 75 „Vor den Lehmkuhlen“ ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan 
ersichtlich. Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen im Bebauungsplan hervor. 
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Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt der Bebauungsplan Nr. 75 „Vor den Lehmkuhlen“ in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeinde Gnarrenburg, 
Rathaus, Zimmer 08, Bahnhofstraße 1, 27442 Gnarrenburg, während der Dienststunden von jedermann eingesehen 
werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Gnarrenburg unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Dieses gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eintreten sowie über die 
Fälligkeit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Gnarrenburg, 04.Dezember 2013 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Renken 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2013 Nr. 23 
 
 

Inkrafttreten 
der Außenbereichssatzung „Stubbenweg“ 

in der Gemeinde Gnarrenburg 
 
 
Der Rat der Gemeinde Gnarrenburg hat in seiner Sitzung am 07. Oktober 2013auf Grundlage des § 35 Abs. 6 BauGB 
die Außenbereichssatzung „Stubbenweg“ bestehend aus der Planzeichnung mit textlichen Festsetzungen sowie die 
Begründung gemäß § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) als Satzung beschlossen. 
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Der Geltungsbereich der Außenbereichssatzung „Stubbenweg“ ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersichtlich. 
Die genauen Grenzen des Plangebietes gehen verbindlich aus den Eintragungen in der Planzeichnung hervor. 
 

 
 
 
Mit dieser Bekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 BauGB tritt die Außenbereichssatzung „Stubbenweg“ in Kraft. 
 
Die Außenbereichssatzung sowie die Begründung können vom Tage der Veröffentlichung an bei der Gemeinde 
Gnarrenburg, Rathaus, Zimmer 08, Bahnhofstraße 1, 27442 Gnarrenburg, während der Dienststunden von jedermann 
eingesehen werden. 
 
Gemäß § 215 Abs. 2 BauGB wird darauf hingewiesen, dass nach § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich werden 
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-

schriften,  
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und 
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Gnarrenburg unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
 
Außerdem wird gemäß § 44 Abs. 5 BauGB auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über 
die Entschädigung von Vermögensnachteilen, die durch die Aufstellung dieser Satzung eintreten sowie über die Fällig-
keit und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche hingewiesen. 
 
 
Gnarrenburg, 04.Dezember 2013 
 
Gemeinde Gnarrenburg 
Der Bürgermeister (L. S.) 
Renken 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2013 Nr. 23 
 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Hundesteuersatzung 
der Gemeinde Wohnste vom 07.10.2003 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und des § 3 des Niedersächsi-
schen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Gemeinde Wohnste in seiner Sitzung am 25.11.2013 fol-
gende Satzung beschlossen: 
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Artikel I 
 
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Wohnste vom 07.10.2003 wird wie folgt geändert: 
 
1. § 5 erhält folgende Fassung: 

 
§ 5 

Steuerbefreiung, Steuerermäßigung 
 
(1) Steuerbefreiung ist auf Antrag zu gewähren für das Halten von 
 1. Diensthunden staatlicher und kommunaler Dienststellen und Einrichtungen, deren Unterhaltskosten ganz 

oder überwiegend aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, sowie von Hunden, die sonst im öffentlichen 
Interesse gehalten werden; 

 2. Diensthunden nach ihrem Dienstende; 
 3. Hunden, die zum Schutze und zur Hilfe hilfloser Personen unentbehrlich sind. 

 
(2) Die Steuer ist auf Antrag auf 50 v. H. zu ermäßigen für das Halten von 
 1. einem Hund, der zur Bewachung von Gebäuden benötigt wird, welche von dem nächsten bewohnten 

Gebäude mehr als 200 m entfernt liegen; 
 2. Jagdgebrauchshunden, die eine Jagdeignungsprüfung abgelegt haben und jagdlich verwendet werden. 
 
(3) Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird vom ersten Tag des folgenden Kalendermonats an gewährt, in 

dem der Antrag der Gemeinde zugegangen ist. 
 
(4) Eine Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird nicht für gefährliche Hunde gemäß § 3 Absatz 1 Nr. d), e) 

gewährt. 
 
 

Artikel II 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
Wohnste, den 25.11.2013 
 
Brandt 
Bürgermeister 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.12.2013 Nr. 23 
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Nr. 24 Ausgegeben für den Landkreis Rotenburg (Wümme) am 31.12.2013 37. Jahrgang 

 

 
Inhalt 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 

1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 03.11.2011 der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 20. Dezember 2013 
 
9. Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Straßenreinigungsgebührensatzung) der Stadt 
Rotenburg (Wümme) vom 20. Dezember 2013 
 
Satzung vom 1. September 2005 zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte in der Stadt Rotenburg (Wümme) 
(Marktordnung) vom 19. Dezember 2013 
 
Bekanntmachung der Eröffnungsbilanz 2010 der Gemeinde Scheeßel vom 31. Dezember 2013 
 
10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der 
Samtgemeinde Selsingen in den Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt 
(Schmutzwassergebührensatzung Selsingen/Rockstedt) vom 18. Dezember 2013 
 
3. Satzung zur Änderung der Satzung der Samtgemeinde Selsingen über Gebühren für die Beseitigung der Abwässer 
aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben (Gebührensatzung – dezentrale Abwasserentsorgung) vom 
18. Dezember 2013 
 
7. Satzung zur Änderung der Satzung der Samtgemeinde Selsingen über die Erhebung von Gebühren für die 
Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen der Klärteichanlagen Farven und Byhusen 
(Abwassergebührensatzung Klärteichanlagen) vom 18. Dezember 2013 
 
Satzung über die Abwasserbeseitigung und den Anschluss an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage der 
Samtgemeinde Sittensen vom 19. Dezember 2013 
 
Satzung über die Erhebung der Abgaben für die Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) der Samtgemeinde Sittensen 
vom 19. Dezember 2013 
 
Satzung der Samtgemeinde Sittensen über die Erhebung von Beiträgen für die Verbesserung der zentralen 
Schmutzwasseranlage in der Gemeinde Wohnste vom 19. Dezember 2013 
 
Satzung zur 2. Änderung der Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Hortes der Samtgemeinde Tarmstedt 
vom 19. November 2013 
 
Satzung zur 10. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe 
in der Samtgemeinde Tarmstedt vom 17. Dezember 2013 
 
Satzung zur 11. Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der kommunalen Friedhöfe 
in der Samtgemeinde Tarmstedt vom 17. Dezember 2013 
 
Satzung zur 7. Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt vom 17. Dezember 2013 
 
Satzung über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die 
Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Bötersen vom 3. Dezember 2013 
 
Jahresabschluss 2010 der Gemeinde Deinstedt und Entlastungserteilung vom 31. Dezember 2013 
 
9. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der 
Gemeinde Gnarrenburg im Einzugsbereich der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Gnarrenburg 
(Schmutzwassergebührensatzung Gnarrenburg) vom 12. Dezember 2013 

A m t s b l a t t  
für den 

Landkreis Rotenburg (Wümme) 
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9. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung der Gemeinde Gnarrenburg für den Anschluss der 
Grundstücke an die Mischwasserkanalisation der Ortschaft Glinstedt und die Beseitigung der Abwässer vom 
12. Dezember 2013 
 
Steuersatzung (Hebesatzsatzung) der Gemeinde Helvesiek vom 11. Dezember 2013 
 
B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 

Friedhofsordnung (FO) für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Scheeßel in Scheeßel vom 28. November 2013 
 
Friedhofsgebührenordnung (FGO) für den Friedhof Veerser Weg und Leehopweg der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Scheeßel in Scheeßel vom 28. November 2013 
 
 
 
 
C. Berichtigungen 

--- 
 
 
 
A. Bekanntmachungen der Städte, Samtgemeinden und Gemeinden 
 

1. Satzung 
zur Änderung der Hauptsatzung der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 03.11.2011 

 
 
Aufgrund des § 12 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zurzeit gültigen Fassung 
hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) am 19.12.2013 folgende 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung vom 
03.11.2011 beschlossen: 

Artikel I. 
 

§ 21 Abs. 1 u. 3 erhalten folgende neue Fassung: 
 

(1) Satzungen und Verordnungen, die Erteilung der Genehmigung eines Flächen-nutzungsplanes sowie öffentliche 
Bekanntmachungen im Sinne des § 11 Abs. 6 NKomVG werden im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg 
(Wümme) bekannt gemacht. Ergänzend dazu ist die Öffentlichkeit durch entsprechende 
Hinweisbekanntmachungen in der Rotenburger Kreiszeitung und auf der Internetseite der Stadt Rotenburg 
(Wümme) zu unterrichten. 

Beschlüsse nach den §§ 2 u. 3 Baugesetzbuch BauGB werden in der Rotenburger Kreiszeitung ortsüblich 
bekannt gemacht. Ohne Rechtswirkung erfolgt eine Veröffentlichung im Internet (www.rotenburg-wuemme.de) 
und im Aushangkasten der Stadtverwaltung, Große Straße 1, 27356 Rotenburg (Wümme). 

(3) Die Veröffentlichung von sonstigen öffentlichen Bekanntmachungen sowie Zeit, Ort und Tagesordnung 
öffentlicher Rats-, Ausschuss- und Ortsratssitzungen sind in der Rotenburger Kreiszeitung bekannt zu machen. 

Sonstige öffentliche Bekanntmachungen können zusätzlich ohne Rechtswirkung im amtlichen Aushangkasten 
der Stadtverwaltung Rotenburg (Wümme), Große Straße 1, 27356 Rotenburg (Wümme) vorgenommen 
werden. Abs. 2 Satz 1 ist entsprechend anzuwenden. Soweit nichts anderes vorgeschrieben ist, erfolgt der 
Aushang für die Dauer von 14 Tagen. 

Artikel II. 

 
Diese Satzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Rotenburg (Wümme), den 20. Dezember 2013 

Stadt Rotenburg (Wümme) 
Eichinger 
(Bürgermeister) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
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9. Satzung 
zur Änderung der Gebührensatzung für die Straßenreinigung 

(Straßenreinigungsgebührensatzung) 
 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes und des § 52 des 
Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) in Verbindung mit §§ 2 und 5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) hat der Rat der Stadt Rotenburg (Wümme) in seiner Sitzung am 19. Dezember 2013 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

Die Gebührensatzung für die Straßenreinigung (Straßenreinigungsgebührensatzung) vom 22.09.1988 in der Fassung 
der Änderungssatzungen vom 14.12.1995, 24.10.1996, 03.07.1997, 12.02.1998, 24.09.1998, 11.01.2001, 17.12.2002 
und 20.12.2005 wird wie folgt geändert: 
 
1.) In § 4 wird der Passus in  
 

a) “0,53 €” 
b) “0,36 €” 
c) “1,18 €” 

      ersetzt durch  
 

a) 0,23 € 
b) 0,15 € 
c) 0,51 € 

 
 

§ 2 Inkrafttreten 
 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft. 
 
Rotenburg (Wümme), den 20.12.2013 
 
Eichinger  (L. S.) 
(Bürgermeister) 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

Satzung zur Regelung der Wochenmärkte und Jahrmärkte 
in der Stadt Rotenburg (Wümme) (Marktordnung) 

vom 01. September 2005, in der Fassung vom 1.1.2014 
(RKZ vom 30.12.2013) 

 
Aufgrund der §§ 10 Abs. 1, 11 und 58 Abs. 1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. 
GVBl. S. 576) in der zur Zeit geltenden Fassung durch Beschluss des Rates der Stadt Rotenburg (Wümme) vom 
01.09.2005, geändert durch Beschluss des Rates vom 19.12.2013 wurde folgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 Rechtsstellung der Märkte 
 
Die Stadt Rotenburg (Wümme) betreibt Wochenmärkte und Jahrmärkte als öffentliche Einrichtung. 
 
 

§ 2 Marktplätze, Markttage und Öffnungszeiten 
 
(1) Für die Märkte gelten die nach § 69 der Gewerbeordnung festgesetzten Marktplätze, Markttage und 

Öffnungszeiten. Die Marktplätze, Markttage und Öffnungszeiten sind in der Anlage aufgeführt. 
 
(2) Soweit in dringenden Fällen vorübergehend Marktplätze, Marktzeiten oder Öffnungszeiten abweichend festgesetzt 

werden, wird dieses in der Rotenburger Kreiszeitung öffentlich bekannt gemacht. 
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§ 3 Zugelassene Waren und Leistungen 
 
(1) Auf den Wochenmärkten dürfen nur die im § 67 Abs. 1 der Gewerbeordnung bestimmten Gegenstände feilgeboten 

werden, es sei denn, die zuständige Behörde erweitert das Warenangebot durch Erlass einer Verordnung nach § 
67 Abs. 2 der Gewerbeordnung. 

 
(2) Der Handel mit lebenden Kleintieren ist spätestens eine Woche im voraus bei der Stadt schriftlich anzumelden. 

Lebendes Geflügel und lebende Kaninchen dürfen nur in Behältern mit festem Boden auf den Markt gebracht 
werden, in denen sich die Tiere ausreichend bewegen können. Die Behälter müssen nach unten und nach den 
Seiten hin so abgeschlossen sein, dass Stroh oder Kotteile nicht aus dem Käfig fallen können. 

 
(3) Auf den Jahrmärkten dürfen neben Waren Schaustellungen, Musikaufführungen, unterhaltende Tätigkeiten und 

sonstige Lustbarkeiten nach § 68 Abs. 2 und 3 der Gewerbeordnung angeboten werden. 

 
 

§ 4 Teilnahme an Märkten 
 
Jedermann ist im Rahmen der geltenden Vorschriften berechtigt, als Anbieter oder Besucher an den Märkten 
teilzunehmen. 
 
 

§ 5 Zulassung von Anbietern 
 
(1) Wer als Anbieter an Wochen- oder Jahrmärkten teilnehmen will, bedarf der Zulassung durch die Stadt. Die 

Zulassung kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden; sie ist nicht übertragbar. 
Verstirbt ein bereits zugelassener Bewerber und wird das Geschäft, für das die Zulassung ausgesprochen ist, von 
einem Angehörigen fortgeführt, so gilt die Zulassung zugunsten dieses Angehörigen. 

 

(2) Geschäfte können verschiedenen Branchen (Geschäftsarten) zugeordnet werden. Um ein ausgewogenes Angebot 
an Marktgeschäften zu erreichen, kann die Zahl der zugelassenen Geschäfte in den einzelnen Geschäftsarten 
begrenzt werden. 

 
(3) Zulassung für die Wochenmärkte 
 Die Zulassung zu den Wochenmärkten kann für einen Markttag, einen bestimmten Zeitraum oder auf unbestimmte 

Zeit beantragt werden. Bewerbungen um Zulassung zum Wochenmarkt sind spätestens vier Wochen vor der 
begehrten Teilnahme am Markt unter Angabe des Warenangebotes schriftlich bei der Stadt - Ordnungsamt - 
einzureichen. 

 
 Zulassung für die Jahrmärkte 
 Bewerbungen um Zulassung zu den Jahrmärkten sind für den Frühjahrsmarkt spätestens zum 31.10. des 

Vorjahres und für den Herbstmarkt spätestens zum 31.03. des laufenden Jahres schriftlich einzureichen. Die 
Bewerbung muss mindestens enthalten: 

 
 1. Vor- und Zuname und gegebenenfalls Firma sowie Anschrift des Hauptwohnsitzes des Bewerbers. Bei 

mehreren Geschäftsinhabern sind die Angaben für alle Personen zu machen. Für jedes Geschäft darf nur eine 
Firma benannt werden. 

 
 2. Genaue Bezeichnung des Geschäftes unter Beifügung je einer Fotografie vom Zustand des Geschäftes zum 

Zeitpunkt der Bewerbung (Frontansicht). Dazu: 
   - Bei Fahrgeschäften eine genaue Beschreibung der Fahrweise. 
   - Bei Verkaufs- und Ausspielungsgeschäften eine Aufzählung der zum Verkauf und zur Ausspielung 

vorgesehenen Waren und Gegenstände. (Die Ausspielung von Alkohol und Lebensmitteln ist nicht 
gestattet). 

   - Bei Schau- und Belustigungsgeschäften genaue Beschreibung des Programmablaufes und der einzelnen 
Darbietungen. (Nicht jugendgeeignete oder Gewalt verherrlichende Vorstellungen sind ausgeschlossen). 

 
   Andere als in der Bewerbung angegebene Waren, Gegenstände und Programminhalte sind nicht zugelassen. 
 
 3. Genaue Angaben über die Ausmaße des Geschäftes im betriebsbereiten Zustand -  Frontlänge, Tiefe oder 

Durchmesser sowie Höhe des Geschäftes oder der betrieblichen Anlagen einschl. der Vordächer, Treppen, 
Fußrosten, Stützen und Sichtblenden. 

 
 4. Anzahl und Abmessungen der mitgeführten Wohn-, Pack- und Versorgungswagen, Pkw und Zugmaschinen. 

Gesonderte Benennung der zur Betriebsbereitschaft und Betriebssicherheit unbedingt beim Geschäft 
abzustellenden Einheiten. 
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 5. Angaben über Stromanschlusswerte und notwendige Anschlüsse an das Wasser- und Kanalnetz. 
 
 6. Angaben über Baujahr oder Jahr der Erstzulassung des Geschäftes. Zum Bewerbungsschluss noch nicht 

betriebsbereite Geschäfte werden nicht zugelassen. 
 
 7. Fliegende Bauten müssen eine gültige Ausführungsgenehmigung nachweisen (Kopie des letzten Zulassungs- 

oder Verlängerungsbescheides ist beizufügen). 
 
 8. Angabe, ob das Geschäft mit Verstärkeranlagen betrieben wird. 
 
(4) Die Zulassung kann aus sachlich gerechtfertigten Gründen versagt werden. Ein solcher Versagungsgrund liegt 

insbesondere vor, wenn 

 
 1. Bewerbungen verspätet eingereicht werden, 
 
 2. Bewerbungen, bei denen nach Ablauf der Bewerbungsfrist Veränderungen eintreten (z. B. Änderungen in den 

Eigentums- und Besitzverhältnissen), 
 
 3. Bewerbungen mit falschen Angaben eingereicht werden, 
 
 4. unvollständige Bewerbungen nach einmaliger Aufforderung nicht vervollständigt wurden, 
 
 5. das Waren- und Leistungsangebot nicht den Voraussetzungen des § 3 entspricht, 
 
 6. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Bewerber die für die Teilnahme an den Märkten erforderliche 

Zuverlässigkeit nicht besitzt, 
 
  a) bei vergangenen Jahrmärkten gegen vertragliche Abmachungen oder gesetzliche Bestimmungen, die 

Marktordnung, diese Richtlinien, andere Vorschriften oder Anordnungen des Veranstalters verstoßen haben 
oder aus anderen Gründen als persönlich unzuverlässig anzusehen sind, 

 

  b) nicht in der Lage waren, ihr Personal zur Einhaltung der Anordnungen des Veranstalters anzuhalten, 
 

  c) grob fahrlässig oder vorsätzlich Beschädigungen an Festplatzeinrichtungen verursacht haben. 

 7. einzelne Geschäfte einen zu großen Platzbedarf oder zu hohe Anschlusswerte haben, 

 8. der zur Verfügung stehende Platz nicht ausreicht oder 
 
 9. bei Geschäften, mit denen eine besondere Gefahr verbunden ist, vom Bewerber keine ausreichende 

Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird. 
 
(5) Die Zulassung kann widerrufen werden, wenn 
 
 1. der Standplatz nicht oder nur teilweise benutzt wird, 
 
 2. der Platz, auf dem der Markt durchgeführt wird, ganz oder teilweise für andere öffentliche Zwecke oder für 

bauliche Änderungen benötigt wird, 
 
 3. der Inhaber einer Zulassung, seine Bediensteten oder Beauftragten erheblich oder trotz Mahnung wiederholt 

gegen gesetzliche Bestimmungen, die Marktordnung, andere Vorschriften oder Anordnungen des Veranstalters 
verstoßen haben, 

 
 4. die fälligen Gebühren trotz Aufforderung nicht gezahlt worden sind, 
 
 5. eine mit der Zulassung verbundene Auflage nicht oder nicht innerhalb einer gesetzten Frist erfüllt worden ist 

oder 
 
 6. die Nutzung des Standplatzes die öffentliche Sicherheit und Ordnung oder andere öffentliche Interessen 

gefährdet. 
 

 Beim Widerruf der Zulassung kann die unverzügliche Räumung des Standplatzes verlangt werden. 
 
 

§ 6 Erlass von Richtlinien für die Bewerbung und Zuteilung von Standflächen 
 
Weitergehende Regelungen zum Bewerbungsverfahren und zum Vergabeverfahren obliegen dem Bürgermeister im 
Rahmen des Geschäfts der laufenden Verwaltung, u. z. durch Erlass von Richtlinien. 
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§ 7 Zuweisung von Standplätzen 

 
Die Standplätze werden durch die Stadt zugewiesen. Es besteht kein Anspruch auf Zuweisung oder Behalten eines 
bestimmten Standplatzes. Das Anbieten und der Verkauf von Waren sowie das Darbieten von Lustbarkeiten aller Art 
dürfen nur auf dem zugewiesenen Standplatz erfolgen. 
 
 

§ 8 Aufbau und Abbau der Geschäfte 
 
(1) Mit dem Aufbau der Geschäfte darf erst nach Zuweisung eines Standplatzes begonnen werden. Der Aufbau muss 

bei den Wochenmärkten bis zum Beginn des Marktes, bei den Jahrmärkten bis zur Bauabnahme am ersten 
Markttage beendet sein. 

 
 Regelung für den Wochenmarkt: 
 
(2) Das Parken von Kraftwagen oder anderen Fahrzeugen auf dem Wochenmarktplatz ist an den Markttagen von 

6.00 bis 14.00 Uhr verboten. 
 
 Dies gilt auch für die Marktbezieher. Ausnahmsweise können Transportfahrzeuge, die als Verkaufsstände dienen, 

aufgestellt werden. Fahrzeuge, die nicht unmittelbar dem Geschäftsbetrieb dienen, dürfen während des Marktes 
nur mit besonderer Genehmigung eines Beauftragten der Stadt auf einem von ihm bezeichneten Platz auf dem 
Marktplatz abgestellt werden. 

 
(3) Die Anfuhr der Marktwaren und Gerätschaften sowie der Aufbau der Verkaufsstände dürfen erst am Markttage 

geschehen, und zwar im Sommerhalbjahr nicht vor 5.00 Uhr und im Winterhalbjahr nicht vor 6.00 Uhr. 
 
(4) Die Verkaufsstände, Fahrzeuge und sonstigen Gerätschaften sind so aufzustellen, dass der Verkehr auf den 

angrenzenden Straßen und Bürgersteigen nicht behindert wird. Die an dem Marktplatz liegenden 
Straßeneinmündungen sind stets so freizuhalten, dass ein ausreichendes Sichtdreieck bestehen bleibt. 

 
(5) Die Geschäfte müssen mit allen Betriebsgegenständen spätestens eine Stunde nach Beendigung des Marktes 

vom Marktplatz entfernt worden sein. 
 
 Regelung für den Jahrmarkt: 
 
(6) Die Marktbezieher dürfen nur die Geschäfte aufbauen, für die sie eine Zusage haben. 
 
(7) Die Marktplatzflächen stehen 3 Tage vor bis 2 Tage nach dem Markt nur Marktzwecken zur Verfügung. Sie dürfen 

während dieser Zeiten nicht als Parkplatz, Lagerplatz oder zu anderen Zwecken benutzt werden. 
 
(8) Für das Auf- und Abbauen der größeren Marktgeschäfte werden jeweils vor und nach den Markttagen zwei ganze 

Tage freigegeben. Der Abbau von Marktgeschäften während der Öffnungszeiten des Marktes ist nicht gestattet. 
Dies gilt nicht für sogenannte kleinere (fliegende) Händler. 

 
(9) Die zugewiesenen Standplätze müssen bis spätestens 10.00 Uhr des 1. Markttages eingenommen sein. Ist das 

nicht der Fall, verliert der Marktbezieher die ihm erteilte Standplatzberechtigung. Die Stadt kann über diese Fläche 
dann anderweitig verfügen.  

 
(10) Die Transportgeräte und Wohnwagen der Marktbezieher müssen sofort nach Entladung, spätestens jedoch bis 

10.00 Uhr des 1. Markttages vom Marktplatz bzw. den Marktstraßen entfernt sein. Sie sind auf den dafür 
bestimmten Plätzen so abzustellen, dass der übrige Verkehr auf den angrenzenden Straßen und Bürgersteigen 
nicht unnötig behindert oder gefährdet wird. 

 
 

§ 9 Anforderungen an die Geschäftseinrichtungen 
 
(1) Auf den Wochenmärkten dürfen Verkaufseinrichtungen nicht höher als 3 m sein und Kisten und ähnliche 

Gegenstände nicht höher als 1,40 m gestapelt werden, gemessen ab Platzoberfläche. 
 
(2) Vordächer von Verkaufseinrichtungen und sonstigen Geschäften dürfen den zugewiesenen Standplatz nur nach 

der Verkaufsseite und nur um höchstens 1 m überragen. Sie müssen eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m, 
gemessen ab Platzoberfläche, haben. 

 
(3) Alle Betriebseinrichtungen müssen standfest sein und dürfen nur so aufgestellt werden, dass die Platzoberfläche 

nicht mehr als unvermeidbar beschädigt wird. Sie dürfen ohne Erlaubnis der Stadt weder an Bäumen und deren 
Schutzvorrichtungen noch an Verkehrs-, Energie-, Fernsprech- oder ähnlichen Einrichtungen befestigt werden. 
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(4) Betriebsinhaber "Fliegender Bauten" müssen im Besitz der vorgeschriebenen Bauscheine und gültigen Prüfbücher 

sowie einer ausreichend gültigen Haftpflichtversicherungspolice (mit Quittung) sein. Fahrgeschäfte aller Art 
müssen vor Beginn des Marktes durch die Bauaufsichtsbehörde abgenommen werden. Der Betriebsinhaber oder 
sein Vertreter muss bei der Bauabnahme zugegen sein. Die Inbetriebnahme ist erst nach der mängelfreien 
Bauabnahme und dem Nachweis einer ausreichenden gültigen Haftpflichtversicherung gestattet. 

 
(5) Die Betriebsinhaber sind verpflichtet, nur solche elektrischen Anlagen zu betreiben, die den jeweils geltenden 

VDE-Bestimmungen entsprechen. 
 
 Anschlüsse an die Versorgungsleitungen der Stadtwerke Rotenburg (Wümme) dürfen nur von Bediensteten dieser 

Werke montiert werden, die auch den Verbrauch kontrollieren und die Kosten für Montage und Stromverbrauch 
kassieren. 

 
 Die Stadtwerke Rotenburg sind jederzeit berechtigt, sämtliche elektrischen Anlagen der Marktbezieher zu prüfen 

und bei vorgefundenen Mängeln die Stromversorgung zu versagen oder zu unterbrechen. 
 
 Die Stromversorgung für die Schaustellerbetriebe auf den Jahrmärkten geschieht entsprechend den Bedingungen 

für den Anschluss von Schaustellerbetrieben auf dem Frühjahrs- und Herbstmarkt in Rotenburg (Wümme). 
 
(6) Die Betriebsinhaber haben an ihren Geschäften an gut sichtbarer Stelle ihren Familiennamen mit mindestens 

einem ausgeschriebenen Vornamen sowie ihre Anschrift in deutlich lesbarer Schrift anzubringen. Betriebsinhaber, 
die eine Firma führen, haben außerdem die Bezeichnung der Firma in entsprechender Weise anzubringen. Das 
Schild muss mindestens die Größe von 20 x 30 cm haben. 

 
(7) Das Anbringen von anderen als in Abs. 6 genannten Schildern, Anschriften und Plakaten sowie jede sonstige 

Reklame sind nur insoweit gestattet, als die Reklame mit dem jeweiligen Geschäftsbetrieb in Verbindung steht und 
dem Charakter der Veranstaltung entspricht. 

 
(8) In den Rettungstrassen, Gängen und Durchfahrten darf nichts abgestellt werden. Die Rettungsstrassen zu den 

angrenzenden Gebäuden dürfen auch nicht vorübergehend zum Abstellen benutzt werden. 
 
 

§ 10 Verhalten auf den Wochen- und Jahrmärkten 
 
(1) Alle Teilnehmer an den Märkten haben mit dem Betreten des Marktplatzes die Bestimmungen dieser Satzung 

sowie die Anordnungen der Stadt zu beachten. 
 
(2) Die allgemein geltenden Vorschriften, insbesondere die Gewerbeordnung, die Verordnung über Preisangaben, die 

Handelsklassenverordnung, das Eichgesetz, das Lebensmittel-, Hygiene-, Bau- und Gaststättenrecht und das 
Jugendschutzgesetz sind zu beachten. 

 
(3) Jeder hat sein Verhalten auf dem Marktplatz und den Zustand seiner Sachen so einzurichten, dass kein anderer 

geschädigt, gefährdet oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt wird. 
 
(4) Es ist unzulässig, 
 
 1. Waren im Umhergehen anzubieten, 
 
 2. auf den Wochenmärkten Lautsprecher und Verstärkeranlagen zu verwenden, 
 
 3. auf dem Frühjahrs- und Herbstmarkt Lautsprecher und Verstärkeranlagen so zu betreiben, dass sie die 

Besucher belästigen, den Wettbewerb beeinträchtigen oder die Nachbarschaft stören, 
 
 4. Werbeartikel jeglicher Art zu verteilen, 
 
 5. Propaganda jeglicher Art zu betreiben, 
 
 6. Tiere mitzuführen, ausgenommen Blindenhunde sowie Tiere, die nach § 67 Abs. 1 der Gewerbeordnung 

zugelassen und zum Verkauf auf dem Wochenmarkt bestimmt sind, 
 
 7. auf den Wochenmärkten warmblütige Kleintiere zu schlachten, abzuhäuten oder zu rupfen, 
 
 8. während der Marktzeit die Marktplätze mit Fahrzeugen aller Art zu befahren oder Fahrzeuge aller Art 

mitzuführen, ausgenommen hiervon sind Krankenfahrstühle. 
 
(5) Den Beauftragten der zuständigen amtlichen Stellen ist jederzeit Zutritt zu den Geschäften und Fahrzeugen zur 

Ausübung ihrer Amtsgeschäfte zu gestatten. 
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§ 11 Reinhaltung der Plätze 

 
(1) Die Marktplätze dürfen nicht verunreinigt werden, Abfälle dürfen nicht auf die Märkte gebracht werden. 
 
(2) Die Standinhaber sind verpflichtet, 
 
 1. ihre Standplätze sowie die angrenzenden Gangflächen während der Benutzungszeit von Schnee und Eis 

freizuhalten, 
 
 2. während des Marktgeschehens anfallenden Abfall und Kehricht innerhalb der Standplätze in geeigneten 

Behältern so zu verwahren, dass der Marktverkehr nicht gestört und Waren nicht verunreinigt oder nachteilig 
beeinflusst werden können. Insbesondere ist darauf zu achten, dass Verpackungsmaterial, wie Papier, Stroh 
und Holzwolle stets so gelagert wird, dass es vom Wind nicht auf den Marktplatz oder auf die angrenzenden 
Straßen und Grundstücke geweht wird. Nach Marktschluss ist der Unrat vom Marktbezieher oder von seinem 
Gehilfen mitzunehmen und die Standplatzfläche sauber (besenrein) zu verlassen. 

 
 

§ 12 Haftung 
 
(1) Das Betreten der Märkte geschieht auf eigene Gefahr. Die Stadt Rotenburg (Wümme) haftet für Personen-, Sach- 

oder Vermögensschäden im Marktbereich nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ihrer Bediensteten. 
 
(2) Mit der Platzzuweisung wird keinerlei Haftung, insbesondere auch nicht für die Sicherheit der von den 

Marktbeziehern eingebrachten Waren und Geschäfte übernommen. In gleicher Weise ist die Haftung für 
außerhalb des Marktbereiches abgestellte Fahrzeuge mit und ohne Waren ausgeschlossen. 

 
(3) Die Marktbezieher haften für sämtliche Schäden, die sich aus der Vernachlässigung ihrer Pflichten zur 

Beaufsichtigung ihres Personals oder aus den von ihnen verursachten Verstößen gegen die Marktordnung 
ergeben. 

 Die Marktbezieher haben den Nachweis über eine abgeschlossene gültige Haftpflichtversicherung für ihren Betrieb 
zu erbringen. 

 
 

§ 13 Marktgebühren 
 
Für die Inanspruchnahme von Standplätzen auf den Wochen- und Jahrmärkten werden Gebühren nach Maßgabe der 
Marktgebührenordnung der Stadt Rotenburg (Wümme) erhoben. 
 
 

§ 14 Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig i.S. des § 6 Abs. 2 der Nieders. Gemeindeordnung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 

eine Vorschrift dieser Satzung über 
 
 1. die zugelassenen Waren und Leistungen nach § 3 Abs. 1 – 3, 
 
 2. die unverzügliche Räumung des Standplatzes bei Widerruf der Zulassung nach § 5 Abs. 5 Satz 2, 
 
 3. das Anbieten und den Verkauf sowie das Darbieten von Lustbarkeiten auf dem zugewiesenen Standplatz nach 

§ 7 Satz 3, 
 
 4. den Auf- und Abbau der Geschäfte nach § 8 Abs. 1 - 10, 
 
 5. die Anforderungen an die Geschäftseinrichtungen nach § 9 Abs. 1 - 5, Abs. 7 oder 8, 
 
 6. das Verhalten auf den Märkten nach § 10 Abs. 1 oder Abs. 3 - 5, 
 
 7. die Reinhaltung der Marktplätze nach § 11 
 
 verstößt. 
 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 
 
(3) Soweit über einzelne Tatbestände dieser Satzung Strafen oder Geldbußen nach Bundes- oder Landesrecht 

angedroht sind, bleibt die Ahndung nach diesen Vorschriften unberührt. 
 

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 348 

 
§ 15 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 1.1.2014 in Kraft. 
 
27356 Rotenburg (Wümme), den 19. Dezember 2013 
 
Stadt Rotenburg (Wümme) 
Der Bürgermeister 
Eichinger 
 
 
Anlage zu § 2 Absatz 1 der Marktordnung der Stadt Rotenburg (Wümme) 
 
 

Marktplatz, Markttage und Öffnungszeiten 

 
1. Wochenmärkte: 
 
a) Marktplatz und Markttage: 
 
 auf dem Platz "Am Neuen Markt" am Mittwoch jeder Woche, 
 auf dem Platz "Pferdemarkt" am Sonnabend jeder Woche,  
 
 Ausnahmen:  
 Fällt der Wochenmarkttag auf einen gesetzlichen Feiertag, so wird der Markt am vorhergehenden Werktag 

abgehalten. 
 Ist der „Pferdemarkt“ am Sonnabend durch eine für die Stadt bedeutsame Veranstaltung belegt, so findet der 

Wochenmarkt in der Fußgängerzone der Großen Straße (zwischen „Pferdemarkt“ und der Straße „Am Wasser“ - 
einschließlich Geranienbrücke) statt. 

 
b) Öffnungszeiten: 
 Der Wochenmarkt ist von 7:00 – 13:00 Uhr geöffnet 
 

 
2. Jahrmärkte: 
 
a) Marktplatz: Lohmarkt und Birkenweg 
 
b) Markttage: 
 Frühjahrsmarkt am Freitag, Sonnabend und Sonntag in der ersten vollen Woche nach dem 1. Mai. Herbstmarkt 

am Freitag, Sonnabend und Sonntag in der ersten vollen Woche nach dem 1. Oktober 
 
c) Öffnungszeiten: 13.00 bis 24.00 Uhr des jeweiligen Markttages. 
 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

Eröffnungsbilanz 2010 
der Gemeinde Scheeßel 

 
 
Der Rat der Gemeinde Scheeßel hat in seiner Sitzung am 28.11.2013 die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Scheeßel auf 
den 01.01.2010 mit einer Bilanzsumme von 63.214.249,81 € und einem Basis-Reinvermögen von 30.005.621,36 € 
beschlossen. 
 
Die Eröffnungsbilanz 2010 und der Prüfungsbericht des Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die 
öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags bis freitags) während der Dienststunden im Rathaus 
der Gemeinde Scheeßel, Untervogtplatz 1, 27383 Scheeßel, öffentlich aus. 
 
 
Scheeßel, den 31.12.2013 
 
Gemeinde Scheeßel 
Die Bürgermeisterin 
Dittmer-Scheele 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
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10. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen in den Einzugsbereichen 

der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt 
(Schmutzwassergebührensatzung Selsingen/Rockstedt) 

 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 258) und der §§ 2 
und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in seiner 
Sitzung am 18.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der Samtgemeinde Selsingen in den 
Einzugsbereichen der Abwasserreinigungsanlagen Selsingen und Rockstedt vom 06.12.1995 (Amtsblatt Landkreis 
ROW Nr. 24, S. 272), zuletzt geändert durch Satzung vom 13.10.2011 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 21) wird wie folgt 
geändert: 
 
In § 4 Abs. 2 wird der Gebührensatz von 2,51 € durch 2,85 € ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
Selsingen, 18.12.2013 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

3. Satzung zur Änderung der Satzung der Samtgemeinde Selsingen über Gebühren für die 
Beseitigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben 

(Gebührensatzung – dezentrale Abwasserentsorgung) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 258), des § 96 des 
Niedersächsischen Wassergesetztes vom 19.02.2010 (Nds. GVBl. S. 64), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) und der §§ 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. 
vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat 
der Samtgemeinde Selsingen in seiner Sitzung am 18.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung der Samtgemeinde Selsingen über Gebühren für die Beseitigung der Abwässer aus Kleinkläranlagen und 
abflusslosen Sammelgruben (Gebührensatzung – dezentrale Abwasserentsorgung) vom 31.12.1997 (Amtsblatt 
Landkreis ROW Nr. 23, S. 243), zuletzt geändert durch Satzung vom 21.01.2002 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 4) wird 
wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Buchstabe a) wird der Gebührensatz von 63,44 € durch 36,47 € ersetzt. 
2. In § 2 Buchstabe b) wird der Gebührensatz von 27,60 € durch 17,21 € ersetzt 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
Selsingen, 18.12.2013 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
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7. Satzung zur Änderung der Satzung der Samtgemeinde Selsingen 
über die Erhebung von Gebühren für die 

Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen 
der Klärteichanlagen Farven und Byhusen  

(Abwassergebührensatzung Klärteichanlagen) 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 258) und der §§ 2 
und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) i. d. F. vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 41), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), hat der Rat der Samtgemeinde Selsingen in seiner 
Sitzung am 18.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Artikel 1 
 

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Abwasserbeseitigung (Mischwasser) in den Einzugsbereichen der 
Klärteichanlagen Farven und Byhusen vom 08.10.1997 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 20), zuletzt geändert durch 
Satzung vom 28.04.2011 (Amtsblatt Landkreis ROW Nr. 9) wird wie folgt geändert: 
 
In § 4 Abs. 2 wird der Gebührensatz von 2,13 € durch 2,92 € ersetzt. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
Selsingen, 18.12.2013 
 
Pape 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

Satzung über die  
Abwasserbeseitigung und den Anschluss 

an die öffentliche Abwasserbeseitigungsanlage 
der Samtgemeinde Sittensen 

 
Abwasserbeseitigungssatzung 

 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit § 96 des 
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 19. 
Dezember 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

I.  Allgemeine Bestimmungen 
 
 

§ 1 

Allgemeines 
 
1.) Die Samtgemeinde Sittensen betreibt nach Maßgabe dieser Satzung zur Beseitigung des in ihrem 

Entsorgungsgebiet anfallenden Abwassers (Schmutzwasser, Niederschlagswasser) eine rechtlich jeweils 
selbständige Anlage 

 
a)  zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in den Gemeinden Groß Meckelsen, Klein Meckelsen, Sittensen, Tiste, 

Lengenbostel, Vierden und Wohnste sowie Teilbereiche der Gemeinde Kalbe (Einrichtung „Sittensen“); 
b)  zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Hamersen, sowie Teilbereiche der Gemeinde Kalbe 

(Einrichtung „Klärteiche“) 
c)  zur zentralen Niederschlagswasserbeseitigung; 
d)  zur dezentralen Schmutzwasserbeseitigung 

 
 als öffentliche Einrichtung. 
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2.) Die Abwasserbeseitigung erfolgt mittels zentraler Kanalisations- und Abwasserbehandlungsanlagen im Trenn- und 

Mischverfahren (zentrale Abwasseranlagen) oder mittels Einrichtungen und Vorkehrungen zur Abfuhr und 
Behandlung von Abwasser einschließlich Fäkalschlamm (dezentrale Abwasseranlagen). 

 
3.) Die Samtgemeinde kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen lassen. 
 
4.) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung und 

Sanierung bestimmt die Samtgemeinde im Rahmen der ihr obliegenden Abwasserbeseitigungspflicht. 
 
 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 
 
1.) Die Abwasserbeseitigung im Sinne dieser Satzung umfasst das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, 

Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie die Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden 
Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Abwassers. 

 
2.) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 
3.) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen zur Abwasserbeseitigung, soweit sie nicht Bestandteil 

einer öffentlichen Abwasseranlage sind. 
 
4.) Die zentralen öffentlichen Anlagen zur Schmutzwasserbeseitigung enden jeweils hinter dem Revisionsschacht auf 

dem zu entwässernden Grundstück. 
Wird die Schmutzwasserbeseitigung im Druckentwässerungsverfahren durchgeführt, so endet die 
öffentliche Einrichtung mit dem Hauspumpwerk. 

Die zentrale öffentliche Anlage zur Niederschlagswasserbeseitigung endet an der Grenze des zu entwässernden 
Grundstücks. 

 
5.) Zu den zentralen öffentlichen Abwasseranlagen gehören das gesamte öffentliche Entwässerungsnetz einschließlich 

aller technischen Einrichtungen wie 
 

a)  Leitungsnetz mit - je nach den örtlichen Verhältnissen - getrennten Leitungen für Schmutzwasser und 
Niederschlagswasser (Trennverfahren) oder/und gemeinsamen Leitungen für beide Abwasserarten 
(Mischverfahren), die Grundstücksanschlüsse, Reinigungs- und Revisionsschächte, Hauspumpwerke, 
Pumpstationen und Rückhaltebecken; 

b)  alle Einrichtungen zur Behandlung des Abwassers wie z.B. die Klärwerke und ähnliche Anlagen, die im Eigentum 
der Samtgemeinde stehen, und ferner die von Dritten hergestellten und unterhaltenen Anlagen, deren sich die 
Samtgemeinde bedient; 

c)  offene und verrohrte Gräben und Wasserläufe, wenn ihnen wasserrechtlich die Gewässereigenschaft entzogen 
ist und sie zur Aufnahme der Abwässer dienen. 

 
6.) Zur dezentralen öffentlichen Abwasseranlage gehören alle Vorkehrungen und Einrichtungen für Abfuhr und 

Behandlung von Abwasser aus abflusslosen Sammelgruben und aus Kleinkläranlagen einschließlich Fäkalschlamm 
außerhalb des zu entwässernden Grundstücks. 

 
7.) Soweit sich Vorschriften dieser Satzung auf den Grundstückseigentümer beziehen, gelten die Regelungen 

entsprechend auch für Erbbauberechtigte und solche Personen, die die tatsächliche Gewalt über eine bauliche 
Anlage oder ein Grundstück ausüben. 

 
 

§ 3 

Anschlusszwang 
 
1.) Jeder Grundstückseigentümer ist verpflichtet, sein Grundstück nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen an eine 

öffentliche Abwasseranlage anzuschließen, sobald auf seinem Grundstück Abwasser auf Dauer anfällt. 
 
2.) Dauernder Anfall von Abwasser ist anzunehmen, sobald das Grundstück mit Gebäuden für den dauernden oder 

vorübergehenden Aufenthalt von Menschen oder für gewerbliche oder industrielle Zwecke bebaut ist oder mit der 
Bebauung des Grundstücks begonnen wurde oder das Grundstück derart befestigt worden ist, dass 
Niederschlagswasser als Abwasser anfällt. 

 
3.) Die Verpflichtung nach Abs. 1 richtet sich auf den Anschluss an die zentrale Abwasseranlage, soweit die 

öffentlichen Kanalisationsanlagen für das Grundstück betriebsbereit vorhanden sind, sonst auf den Anschluss des 
Grundstücks an die dezentrale Abwasseranlage. 
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4.) Besteht ein Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage, kann die Samtgemeinde den Anschluss an die zentrale 

Abwasseranlage verlangen, sobald die Voraussetzungen des Abs. 3 nachträglich eintreten. Der 
Grundstückseigentümer erhält eine entsprechende Mitteilung mit der Aufforderung zum Anschluss seines 
Grundstückes an die zentrale Abwasseranlage. Der Anschluss ist innerhalb von drei Monaten nach Zugang der 
Aufforderung vorzunehmen. 

 
5.) Werden an einer Erschließungsstraße, in die später Entwässerungskanäle eingebaut werden sollen, Neubauten 

errichtet, so sind auf Verlangen der Samtgemeinde alle Einrichtungen für den künftigen Anschluss an die zentrale 
Abwasseranlage vorzubereiten. 

§ 4 

Benutzungszwang 
 
Wenn und soweit ein Grundstück an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der 
Grundstückseigentümer verpflichtet, alles anfallende Abwasser - sofern nicht eine Einleitungsbeschränkung nach § 8 
gilt - der öffentlichen Abwasseranlage zuzuführen. 
 
 

§ 5 

Ausnahme und Befreiung vom 
Anschluss- und Benutzungszwang 

 
1.) Ist ein gesammeltes Fortleiten von Niederschlagswasser zur Verhütung von Beeinträchtigungen des Wohls der 

Allgemeinheit nicht erforderlich, so kann die Samtgemeinde räumlich abgegrenzte Teile des Entsorgungsgebietes 
oder einzelne Grundstücke vom Anschluss- und Benutzungszwang ausnehmen. Eine solche 
Ausnahmeentscheidung ist den betroffenen Grundstückseigentümern mitzuteilen. Mit der Bekanntgabe der 
Entscheidung sind die betroffenen Grundstückseigentümer an Stelle der Samtgemeinde zur Beseitigung des 
Niederschlagswassers verpflichtet (§ 96 Abs. 3 NWG). 

 
2.) Bei der zentralen Abwasseranlage (Schmutzwasser) kann die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang auf 

Antrag gewährt werden, wenn der Anschluss des Grundstücks für den Grundstückseigentümer unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls unzumutbar ist. Der Antrag ist innerhalb eines Monats nach 
Aufforderung zum Anschluss bei der Samtgemeinde zu stellen. Wird die Befreiung ausgesprochen, besteht für das 
Grundstück hinsichtlich der Schmutzwasserentsorgung die Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung der 
dezentralen Abwasseranlage. 

 
3.) Die Befreiung vom Anschluss- und Benutzungszwang kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder auf eine 

bestimmte Zeit ausgesprochen werden. 
 
 

§ 6 

Entwässerungsgenehmigung 
 
1.) Die Samtgemeinde erteilt nach den Bestimmungen dieser Satzung eine Genehmigung zum Anschluss an die 

jeweilige öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Entwässerungsgenehmigung). Änderungen der 
Grundstücksentwässerungsanlage, der der Entwässerungsgenehmigung zugrunde liegenden Abwasserverhältnisse 
oder des Anschlusses an die Abwasseranlagen bedürfen ebenfalls einer Entwässerungsgenehmigung. 

 
2.) Entwässerungsgenehmigungen sind vom Grundstückseigentümer schriftlich zu beantragen (Entwässerungsantrag). 
 
3.) Die Samtgemeinde entscheidet, ob und in welcher Weise das Grundstücks anzuschließen ist. Sie kann 

Untersuchungen der Abwasserbeschaffenheit sowie Begutachtungen der Grundstücksentwässerungsanlagen durch 
Sachverständige verlangen, sofern das zur Entscheidung über den Entwässerungsantrag erforderlich erscheint. Die 
Kosten hat der Grundstückseigentümer zu tragen. 

 
4.) Die Genehmigung wird ungeachtet privater Rechte erteilt und lässt diese unberührt. Sie gilt auch für und gegen die 

Rechtsnachfolger des Grundstückseigentümers. Sie ersetzt nicht Erlaubnisse und Genehmigungen, die für den Bau 
oder Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich sein sollten. 

 
5.) Die Samtgemeinde kann - abweichend von den Einleitungsbedingungen des § 8 - die Genehmigung unter 

Bedingungen und Auflagen sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs oder der nachträglichen Einschränkung oder 
Änderung erteilen. 
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6.) Die Samtgemeinde kann dem Grundstückseigentümer die Selbstüberwachung seiner Grund-

stücksentwässerungsanlage sowie die Verpflichtung zur Vorlage der Untersuchungsergebnisse auferlegen. Sie kann 
ferner anordnen, dass der Grundstückseigentümer eine regelmäßige Überwachung durch die Samtgemeinde zu 
dulden und die dadurch bedingten Kosten zu erstatten hat. 

 
7.) Vor der Erteilung der Entwässerungsgenehmigung darf mit der Herstellung oder der Änderung der 

Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen werden, wenn und soweit die Samtgemeinde ihr Einverständnis 
erteilt hat. 

 
8.) Die Genehmigung erlischt, wenn innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Herstellung oder Änderung 

der Grundstücksentwässerungsanlage nicht begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre unterbrochen worden 
ist. Die Frist kann auf Antrag um jeweils höchstens zwei Jahre verlängert werden.  

 
 

§ 7 

Entwässerungsantrag 
 
1.) Der Entwässerungsantrag ist bei der Samtgemeinde mit dem Antrag auf Baugenehmigung einzureichen, wenn die 

Entwässerungsgenehmigung wegen eines genehmigungspflichtigen Bauvorhabens erforderlich wird. In den Fällen 
des § 3 Abs. 4 ist der Entwässerungsantrag spätestens einen Monat nach der Aufforderung zum Anschluss 
vorzulegen. Bei allen anderen Vorhaben ist der Antrag einen Monat vor deren geplanten Beginn einzureichen. 

 
2.) Der Antrag für den Anschluss an eine zentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 
 

a)  Erläuterungsbericht mit 

− einer Beschreibung des Vorhabens und seiner Nutzung 
− Angabe über die Größe und Befestigungsart der Hofflächen, 

 
b)  Beschreibung des gewerblichen Betriebes, dessen Abwasser eingeleitet werden soll, nach Art und Umfang der 

Produktion und der Anzahl der Beschäftigten sowie des voraussichtlich anfallenden Abwassers nach Menge und 
Beschaffenheit, 

 
c) bei Grundstücksentwässerungsanlagen mit Vorbehandlungsanlagen Angaben über 

− Menge und Beschaffenheit des Abwassers 
− Funktionsbeschreibung der Vorbehandlungsanlage 
− Behandlung und Verbleib von anfallenden Rückständen (z.B. Schlämme, Feststoffe, Leichtstoffe) 
− Anfallstelle des Abwassers im Betrieb, 

 
d) einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstückes im Maßstab nicht  
    kleiner als 1:500 mit folgenden Angaben: 

− Straßen und Hausnummer, 
− Gebäude und befestigte Flächen 
− Grundstücks- und Eigentumsgrenzen 
− Lage der Haupt- und Anschlusskanäle 
− Gewässer, soweit vorhanden oder geplant 
− in der Nähe der Abwasserleitungen vorhandenen Baumbestand, 

 
Schnittplan im Maßstab 1:100 durch die Fall- und Entlüftungsrohre des Gebäudes mit den 
Entwässerungsprojekten und Längsschnitt durch die Grundleitung und die Revisionsschächte mit Angaben der 
Höhenmaße des Grundstücks und der Sohlenhöhe im Verhältnis zur Straße, bezogen auf NN, 

 
f)  Grundrisse des Kellers und der Geschosse im Maßstab 1:100, soweit dies zur Darstellung der 

Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlich ist. Die Grundrisse müssen insbesondere die Bestimmung der 
einzelnen Räume und sämtliche in Frage kommenden Einläufe sowie die Ableitung unter Angabe der lichten 
Weite und des Materials erkennen lassen, ferner die Entlüftung der Leitungen und die Lage etwaiger 
Absperrschieber, Rückstauverschlüsse oder Hebeanlagen. 

 
3.) Der Antrag für den Anschluss an die dezentrale Abwasseranlage hat zu enthalten: 
 

a)  Angaben über Art und Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage, 
 

b)  Nachweis der wasserbehördlichen Einleitungserlaubnis für die Grundstücksentwässerungsanlage, 
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c)  Einen mit Nordpfeil versehenen Lageplan des anzuschließenden Grundstücks im Maßstab nicht kleiner als 1:500 

mit folgenden Angaben: 
 

− Straße und Hausnummer 
− vorhandene und geplante bauliche Anlagen auf dem Grundstück 
− Lage der Kleinkläranlage bzw. Sammelgrube 
− Lage der Entwässerungsleitungen außerhalb des Gebäudes mit Schächten 
− Anfahr- und Entleerungsmöglichkeit für das Entsorgungsfahrzeug. 

 
4.) Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Niederschlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien und 

Mischwasserleitungen strichpunktiert darzustellen. Später auszuführende Leitungen sind zu punktieren. Dabei sind 
vorhandene Anlagen schwarz, neue Anlagen rot und abzubrechende Anlagen gelb kenntlich zu machen. Die für 
Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht verwendet werden. 

 
 

§ 8 

Einleitungsbedingungen 
 
1.) Für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen gelten die in Abs. 2 - 14 geregelten Einleitungsbedingungen. 

Wenn eine Einleitung nach der Indirekteinleiterverordnung genehmigt wird, treten die in dieser Genehmigung 
bestimmten Werte an die Stelle der in den nachfolgenden Absätzen festgelegten Einleitungsbedingungen. Eine 
aufgrund der Indirekteinleiterverordnung erteilte Einleitungsgenehmigung ersetzt für ihren Geltungsumfang die 
Entwässerungsgenehmigung nach dieser Satzung nicht. 

 
2.) Alle Abwässer dürfen nur über die Grundstücksentwässerungsanlage eingeleitet werden. 
 
3.) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Niederschlagswasser, Grund- oder Dränwasser sowie 

unbelastetes Kühlwasser nur in den Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasser nur in den Schmutzwasserkanal 
eingeleitet werden. 

 
4.) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen solche Stoffe nicht eingeleitet werden, die 

− die Kanalisation verstopfen oder zu Ablagerungen führen, 
− giftige, übelriechende oder explosive Dämpfe oder Gase bilden, 
− Bau- und Werkstoffe in stärkerem Maße angreifen, 
− die Abwasserreinigung oder die Schlammbeseitigung erschweren. 
 
Hierzu gehören insbesondere folgende Stoffe: 

− Schutt, Asche, Glas, Sand, Müll, Küchenabfälle, Treber, Hefe, Borsten, Lederreste; 
− Fasern, Kunststoffe, Textilien, grobes Papier u.ä. (diese Stoffe dürfen auch in zerkleinertem Zustand nicht 

eingeleitet werden); 
− Kunstharz, Lacke, Latexreste, Zement, Kalkhydrat, Gips, Mörtel, flüssige und später erhärtende Abfälle sowie 

Bitumen und Teer und deren Emulsionen; 
− Jauche, Gülle, Mist, Silagesickersaft, Blut und Molke; 
− Kaltreiniger, die chlorierte Kohlenwasserstoffe enthalten oder die die Ölabscheidung verhindern; 
− Benzin, Heizöl, Schmieröl, tierische und pflanzliche Öle und Fette einschließlich des durch diese Stoffe 

verunreinigten Waschwassers; 
− Säuren und Laugen (zulässiger pH-Bereich 6,5-10), chlorierte Kohlenwasserstoffe, Phosgen, 

Schwefelwasserstoff; Blausäure und Stickstoffwasserstoffsäure sowie deren Salze; Carbide, die Acetylen bilden; 
ausgesprochen toxische Stoffe. 

 
Falls Stoffe dieser Art in stark verdünnter Form anfallen und dabei die in Abs. 7 genannten Einleitungswerte nicht 
überschritten werden, gilt das Einleitungsverbot nicht; das Verdünnungs- und Vermischungsverbot nach Abs. 11 
bleibt von dieser Regelung unberührt. 

 
5.) Abwasser mit radioaktiven Inhaltsstoffen darf nur eingeleitet werden, wenn es der 2. Strahlenschutzverordnung vom 

13.10.1976 i. d. F. vom 18.05.1989 - insbesondere § 46 Abs. 4 - entspricht. 
 
6.) Gentechnisch neukombinierte Nukleinsäuren sind vor der Einleitung in die zentrale Abwasseranlage vollständig zu 

inaktivieren. Für diese Vorbehandlung ist ein Gutachten nach § 6 Abs. 3 vorzulegen. 
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7.) Abwässer - insbesondere aus Industrie- und Gewerbebetrieben oder vergleichbaren Einrichtungen (z.B. 

Krankenhäuser) - dürfen, abgesehen von den übrigen Begrenzungen des Benutzungsrechts, nur eingeleitet werden, 
wenn sie in der Stichprobe folgende Einleitungswerte nicht überschreiten: 

 
1.  Allgemeine Parameter 
 

a)  Temperatur: 35°C 
 (DIN 38404-C 4, Dez. 1976) 
 
b)  pH-Wert: wenigstens    6,5 
 (DIN 38404-C 5, Jan. 1984) höchstens    10,0 
 
c)  Absetzbare Stoffe: nicht begrenzt 

(DIN 38409-H 9-2, Jul. 1980) 
 
Soweit eine Schlammabscheidung wegen der ordnungs- 
gemäßen Funktionsweise der öffentlichen Abwasseranlage 
erforderlich ist, kann eine Begrenzung im Bereich von  
1 - 10 ml/l nach 0,5 Stunden Absetzzeit, in besonderen 
Fällen auch darunter, erfolgen. 

 
2.  Schwerflüchtige lipophile Stoffe 

(u.a. verseifbare Öle, Fette) 
 
a)  direkt abscheidbar 100 mg/l 
 (DIN 38409-H 19, Febr. 1986) 
 
b)  soweit Menge und Art des Abwassers bei Bemessung 

nach DIN 4040 zu Abscheideranlagen über Nenn- 
größe 10 (> NG 10) führen: 
gesamt  (DIN 38409-H 17, Mai 1981) 250 mg/l 

 
3.  Kohlenwasserstoffe 

 
a)  direkt abscheidbar  50 mg/l 

(DIN 38409-H 19, Febr. 1986) DIN 1999 Teil 1 - 6 beachten. 
Bei den in der Praxis häufig festzustellenden 
Zulaufkonzentrationen und richtiger 
Dimensionierung ist der Wert von 50 mg/l bei 
ordnungsgemäßem Betrieb erreichbar. 

 
b)  gesamt (DIN 38409-H 18, Febr. 1986) 100 mg/l 

 
c)  soweit im Einzelfall eine weitergehende Entfernung 

der Kohlenwasserstoffe erforderlich ist: 
gesamt  (DIN 38409-H 18, Febr. 1986) 20 mg/l 

 
4.  Halogenierte organische Verbindungen 
 

a)  absorbierbare organische Halogenverbindungen  1 mg/l 
 (AOX)   (DIN 38409-H 14-8.22, März 1985) 
 
b)  Leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe 

(LHKW) als Summe aus Trichlorethen, Tetrachlor- 
ethen, 1, -1, 1- Trichlorethan, Dichlormethan  
gerechnet als Chlor (Cl) 0,5 mg/l 

 
5.  Organische halogenfreie Lösemittel  

Mit Wasser ganz oder teilweise mischbar und biologisch 
abbaubar (DIN 38407-F 9, Mai 1991): Entsprechend  
spezieller Festlegung, jedoch Richtwert nicht größter als 
er der Löslichkeit entspricht oder als 5 g/l 
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6.  Anorganische Stoffe (gelöst und ungelöst) 

 
a)  Antimon (Sb) 0,5 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988) 
 
b)  Arsen (As) 0,5 mg/l 

(DIN 38405-D 18, Sept. 1985/Aufschluß 
nach 10.1) 

 
c)  Barium (Ba) 5 mg/l 
 (Bestimmung von 33 Elementen mit ICP-OES) 
 
d)  Blei (Pb) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 6-3, Mai 1981 oder 
 DIN 38406-E 22, März 1988) 
 
e)  Cadmium (Cd) 0,5 mg/l 
 (DIN 38406-E 19-3, Jul. 1980 oder 
 DIN 38406-E 22, März 1988) 
 
f)  Chrom (Cr) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 
 
g)  Chrom (sechswertig) (Cr) 0,2 mg/l 
 (DIN 38405-D 24, Mai 1987) 
 
h)  Cobalt (Co) 2 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 entspr. DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 
 
i)  Kupfer (Cu) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 DIN 38406-E 7-2, Sept. 1991) 
 
j)  Nickel (Ni) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 DIN 38406-E 11-2, Sept. 1981) 
 
k)  Quecksilber (Hg) 0,1 mg/l 
 (DIN 38406-E 12-3, Jul. 1980) 
 
l)  Selen (Se) 2 mg/l 
 
m) Silber (Ag) 1 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 entspr. DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 
 
n)  Zink (Zn) 5 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988) 
 
o)  Zinn (Sn) 5 mg/l 
 (DIN 38406-E 22, März 1988 oder 
 entspr. DIN 38406-E 10-2, Jun. 1985) 
 
p)  Aluminium und Eisen          (Al) und (Fe) keine Begrenzung soweit keine 
  Schwierigkeiten bei der Abwasser- 
  ableitung und -reinigung auftreten 
  (s. Nr. 1 c) 
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7.  Anorganische Stoffe (gelöst) 

 
a)  Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4 N + NH3 N) 
 (DIN 38406-E 5-2, Okt. 1983 

o. DIN 38406-E 5-1, Okt. 1983) 
100 mg/l  <  5000 EW 
200 mg/l  >  5000 EW 

b) Stickstoff aus Nitrit, falls größere Frachten 
anfallen (NO2 -N)      10 mg/l 
(DIN 38405-D 10, Febr. 1981 oder 
DIN 38405-D 19, Febr. 1988 oder 
DIN 38405-D 20, Sept. 1991) 

 
c) Cyanid, gesamt (CN) 20 mg/l 
 (DIN 38405-D 13-1, Febr. 1981) 
 
d)  Cyanid, leicht freisetzbar (CN) 1 mg/l 
 (DIN 38405-D 13-2, Febr. 1981) 
 
e)  Fluorid (F) 50 mg/l 
 (DIN 38405-D 4-1, Jul. 1985 oder 
 DIN 38405-D 19, Sept. 1991) 
 
f)  Phosphorverbindungen (P) 50 mg/l 
 (DIN 38405-D 11-4, Okt. 1983) 
 
g)  Sulfat (SO4) 600 mg/l 
 (DIN 38405-D 19, Febr. 1988 oder 
 DIN 38405-D 20, Sept. 1991 oder 
 DIN 38405-D 5, Jan. 1985) 
 
h)  Sulfid (S) 2 mg/l 
 (DIN 38405-D 26, Apr. 1989) 
 

8.  Weitere organische Stoffe  
 

a)  wasserdampfflüchtige, halogenfreie Phenole (als C6H5OH) 100 mg/l 
(DIN 38409-H 16-2, Jun. 1984 oder 
DIN 38409-H 16-3, Jun. 1984) 

 
b)  Farbstoffe Nur in einer so niedrigen Konzen- 
 (DIN 38404-C 1-1, Dez. 1976 oder tration, dass der Vorfluter nach  
 DIN 38404-C 1-2, Dez. 1976) Einleitung des Ablaufs einer mech.- 

biologischen Kläranlage visuell 
nicht mehr gefärbt erscheint. 

 
9.  Spontane Sauerstoffzehrung  100 mg/l 
 (DIN 38408-G 24, Aug. 1987) 
 
10. Für vorstehend nicht aufgeführte Stoffe werden die Einleitungswerte im Bedarfsfalle festgesetzt. 

 
8.) Die vorstehend genannten Grenzwerte beziehen sich auf das Abwasser unmittelbar im Ablauf der 

Abwasseranfallstelle. Sofern dort eine Messung aus technischen Gründen nicht erfolgen kann, muss die 
Probenahmemöglichkeit vom Grundstückseigentümer so geschaffen werden, dass eine Abwasserprobe vor einem 
Vermischen dieses Abwassers mit Abwässern aus anderen Bereichen  
ohne einen das übliche Maß übersteigenden Aufwand von der Samtgemeinde durchgeführt werden kann. 

 
9.) Bei der Einleitung von Schmutzwasser von gewerblich oder industriell genutzten Grundstücken oder von anderem 

nicht häuslichen Schmutzwasser in öffentliche Abwasseranlagen ist eine qualifizierte Stichprobe vorzusehen. Sie 
umfasst mindestens fünf Stichproben, die - in einem Zeitraum von höchstens zwei Stunden im Abstand von nicht 
weniger als zwei Minuten entnommen - gemischt werden. Bei den Parametern Temperatur und pH-Wert gilt davon 
abweichend die einfache Stichprobe. 
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Bei der Einleitung sind die vorstehend in Abs. 7 genannten Grenzwerte einzuhalten. Der Grenzwert gilt auch dann 
als eingehalten, wenn die Ergebnisse der jeweils letzten fünf im Rahmen der gemeindlichen Überwachung 
durchgeführten Überprüfungen in vier Fällen diesen Wert nicht überschreiten und kein Ergebnis den Wert um mehr 
als 100 % übersteigt. 
 
Überprüfungen, die länger als drei Jahre zurückliegen, bleiben unberücksichtigt. 
 
Die zur Ermittlung der physikalischen und chemischen Beschaffenheit der Abwässer notwendigen Untersuchungen 
sind nach den Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung in der Fassung der 
26. Lieferung 1992 auszuführen, wobei die in § 8 Abs. 7 zu den einzelnen Grenzwerten angegebenen DIN-Normen 
anzuwenden sind. 

 
10.) Höhere Einleitungswerte können im Einzelfall - nur unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs - zugelassen 

werden, wenn nach den Besonderheiten des Falles die schädlichen Stoffe und Eigenschaften der Abwässer 
innerhalb dieser Grenzen für die öffentlichen Abwasseranlagen, die bei ihnen beschäftigten Personen und die 
Abwasserbehandlung vertretbar sind. 

 
Niedrigere als die aufgeführten Einleitungswerte und Frachtenbegrenzungen können im Einzelfall festgesetzt und 
die Einhaltung der geringeren Einleitungswerte kann angeordnet werden, soweit dies nach den Umständen des 
Falles geboten erscheint, um eine Gefährdung der öffentlichen Abwasseranlagen oder der bei den Anlagen 
beschäftigten Personen, die Beeinträchtigung der Benutzbarkeit der Anlagen oder eine Erschwerung der 
Abwasserbehandlung sowie der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung zu verhüten. Das Einleiten oder 
Einbringen von Stoffen, die die geringeren Einleitungswerte überschreiten, fällt im Geltungsbereich der Anordnung 
unter das Einleitungsverbot nach Abs. 7. 

 
11.) Es ist unzulässig, entgegen den jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik Abwasser zu verdünnen oder 

zu vermischen, um Einleitungswerte zu umgehen oder die Einleitungswerte zu erreichen. Dies gilt nicht in bezug auf 
den Parameter Temperatur. 

 
12.) Ist damit zu rechnen, dass das anfallende Schmutzwasser nicht den Anforderungen gemäß den vorstehenden 

Regelungen entspricht, so sind geeignete Vorbehandlungsanlagen zu erstellen und geeignete 
Rückhaltungsmaßnahmen zu ergreifen. 

 
Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet Vorbehandlungsanlagen so zu planen, zu betreiben, zu überwachen und 
zu unterhalten, dass die Schädlichkeit und Menge des Abwassers unter Beachtung und Anwendung der allgemein 
anerkannten Regeln der Abwassertechnik so gering wie möglich gehalten wird. 
 
Die Samtgemeinde kann verlangen, dass eine Person bestimmt und der Samtgemeinde schriftlich benannt wird, die 
für die Bedienung der Vorbehandlungsanlagen verantwortlich ist. 
 
Der Betreiber solcher Anlagen hat durch Eigenkontrolle zu gewährleisten, dass die Einleitungswerte gemäß den 
vorstehenden Einleitungsbedingungen für Abwasser eingehalten werden. Über die Eigenkontrolle ist ein 
Betriebstagebuch zu führen. Die Eigenkontrollen sind entsprechend der in Abs. 8 und 9 für die behördliche 
Überwachung genannten Festlegungen hinsichtlich Art, Häufigkeit, Bewertung und Durchführung vorzunehmen. 
Eine behördlich durchgeführte Kontrolle ersetzt die Eigenkontrolle nicht. 
 
Sobald ein Überschreiten der Einleitungswerte oder ein sonstiger Verstoß gegen die Einleitungsbedingungen 
festgestellt wird, hat der Grundstückseigentümer oder der Betreiber der Anlage die Samtgemeinde unverzüglich zu 
unterrichten. 
 

13.) Die Samtgemeinde kann eine Rückhaltung des Niederschlagswassers auf dem Grundstück fordern, wenn die 
zulässigen Abflussmengen überschritten werden. 

 
14.) Werden von dem Grundstück Stoffe oder Abwässer im Sinne der Abs. 4 bis 7 unzulässigerweise in die öffentlichen 

Abwasseranlagen eingeleitet, ist die Samtgemeinde berechtigt, auf Kosten des Grundstückseigentümers die 
dadurch entstehenden Schäden in der Abwasseranlage zu beseitigen, Untersuchungen und Messungen des 
Abwassers vorzunehmen und selbsttätige Messgeräte mit den dafür erforderlichen Kontrollschächten einbauen zu 
lassen. 
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II. Besondere Bestimmungen für zentrale Abwasseranlagen 

 
§ 9 

Grundstücksanschluss 
 
1.) Bei der Schmutzwasserbeseitigung im Freigefälle und bei der Niederschlagswasserbeseitigung muss jedes 

Grundstück einen eigenen, unmittelbaren Anschluss an die jeweilige öffentliche Abwasseranlage haben. 
Bei der Schmutzwasserbeseitigung im Druckentwässerungsverfahren können sich bis zu drei Grundstücke einen 
gemeinsamen Anschluss mit einem Hauspumpwerk teilen. 
Die Lage und lichte Weite des Anschlusskanals und die Anordnung der Revisionsschächte auf dem zu 
entwässernden Grundstück bestimmt die Samtgemeinde. 

 
2.) Die Samtgemeinde kann ausnahmsweise den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen gemeinsamen 

Anschlusskanal zulassen. Diese Ausnahme setzt voraus, dass die beteiligten Grundstückseigentümer die 
Verlegung, Unterhaltung und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlagen auf dem jeweils fremden 
Grundstück durch Eintragung einer Baulast und einer Dienstbarkeit gesichert haben. 

 
3.) Die Samtgemeinde lässt die Grundstücksanschlüsse für die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung 

(Anschlusskanal vom Hauptsammler bis einschließlich Revisionsschaft auf dem zu entwässernden Grundstück bei 
der Schmutzwasserbeseitigung bzw. bis zur Grenze des zu entwässernden Grundstücks bei der 
Niederschlagswasserbeseitigung) herstellen. 

 
4.) Ergeben sich bei der Ausführung des Grundstücksanschlusses unvorhersehbare Schwierigkeiten, die auch ein 

Abweichen von dem genehmigten Plan erfordern können, so hat der Grundstückseigentümer den dadurch für die 
Anpassung seiner Grundstücksentwässerungsanlage entstehenden Aufwand zu tragen. Der Grundstückseigentümer 
kann keine Ansprüche geltend machen für Nachteile, Erschwernisse und Aufwand, die durch solche Änderungen 
der Grundstücksanschlüsse beim Bau und beim Betrieb der Grundstücksentwässerungsanlage entstehen. 

 
5.) Die Samtgemeinde hat den Grundstücksanschluss zu unterhalten und bei Verstopfung zu reinigen. Die Kosten trägt 

der Grundstückseigentümer, wenn die Reinigung und die Unterhaltung durch sein Verschulden erforderlich 
geworden ist. 

 
6.) Der Grundstückseigentümer darf den Grundstücksanschluss nicht verändern oder verändern lassen. 
 
 

§10 

Grundstücksentwässerungsanlage 
 
1.) Die Entwässerungsanlage auf dem anzuschließenden Grundstück ist vom Grundstückseigentümer nach den jeweils 

geltenden Regeln der Technik, insbesondere gem. DIN 1986 und nach den Bestimmungen dieser Satzung auf 
eigene Kosten zu errichten und zu betreiben. 

 
2.) Die Herstellung und Verfüllung von Rohrgräben hat nach DIN 18300 zu erfolgen. Die Herstellung von Rohrgräben, 

das Verlegen des Hausanschlusses bis zum Revisionsschacht sowie das Verfüllen der Rohrgräben darf nur durch 
einen Unternehmer erfolgen, der gegenüber der Samtgemeinde die erforderliche Sachkunde nachgewiesen hat. 

 
3.) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf erst nach ihrer Abnahme durch die Samtgemeinde in Betrieb genommen 

werden. Bis zur Abnahme einschl. der Dichtigkeitsprüfung gem. DIN 4033 dürfen Rohrgräben nicht verfüllt werden. 
Über das Prüfungsergebnis wird ein Abnahmeschein ausgefertigt, soweit das Prüfungsergebnis die Inbetriebnahme 
der Anlage erlaubt. Werden bei der Abnahme Mängel festgestellt, so sind diese innerhalb einer zu stellenden Frist 
zu beseitigen. Der Abnahmeschein befreit den Grundstückseigentümer nicht von seiner Haftung für den 
ordnungsgemäßen Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage. 

 
4.) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist stets in einem einwandfreien und betriebsfähigen Zustand zu erhalten. 

Werden Mängel festgestellt, so kann die Samtgemeinde fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlage auf 
Kosten des Grundstückseigentümers in den vorschriftsmäßigen Zustand gebracht wird. 

 
5.) Entsprechen vorhandene Grundstücksentwässerungsanlagen einschließlich etwaiger Vorbehandlungsanlagen nicht 

oder nicht mehr den jeweils geltenden Bestimmungen im Sinne des Abs. 1, so hat sie der Grundstückseigentümer 
auf Verlangen der Samtgemeinde auf eigene Kosten entsprechend anzupassen. Für die Anpassung ist dem 
Grundstückseigentümer eine angemessene Frist einzuräumen. 
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Der Grundstückseigentümer ist zur Anpassung auch dann verpflichtet, wenn Änderungen an der öffentlichen 
Abwasseranlage das erforderlich machen. 
 
Die Anpassungsmaßnahmen bedürfen der Genehmigung durch die Samtgemeinde. Die §§ 6 und 7 sind 
entsprechend anzuwenden. 

 
 

§ 11 

Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlage 
 
1.) Der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ist zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage oder zur 

Beseitigung von Störungen sofort und ungehindert Zutritt zu dieser Anlage, zu den 
Abwasservorbehandlungsanlagen und zu den Abwasseranfallstellen zu gewähren. Sie sind berechtigt, notwendige 
Maßnahmen anzuordnen, insbesondere das eingeleitete oder einzuleitende Abwasser zu überprüfen und Proben zu 
entnehmen. 

 
2.) Alle Teile der Grundstücksentwässerungsanlage, insbesondere Vorbehandlungsanlagen, Revisionsschächte, 

Rückstauverschlüsse sowie Abwasserbehandlungsanlagen müssen zugänglich sein. 
 
3.) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle zur Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlage geforderten 

Auskünfte zu erteilen. 
 
 

§ 12 

Sicherung gegen Rückstau 
 
1.) Rückstauebene ist die Straßenoberfläche vor dem anzuschließenden Grundstück. Unter der Rückstauebene 

liegende Räume, Schächte, Schmutz- und Regenwasserabläufe usw. müssen gemäß DIN 1986 gegen Rückstau 
abgesichert sein. Die Absperrvorrichtungen gemäß DIN 1997 sind dauernd geschlossen zu halten und dürfen nur 
bei Bedarf geöffnet werden. 

 
2.) Wo die Absperrvorrichtungen nicht dauernd geschlossen sein können oder die angrenzenden Räume unbedingt 

gegen Rückstau geschützt werden müssen, z.B. Wohnungen, gewerbliche Räume, Lagerräume für Lebensmittel 
oder andere wertvolle Güter, ist das Schmutzwasser mit einer automatisch arbeitenden Abwasserhebeanlage bis 
über die Rückstauebene zu heben und dann in die öffentliche Abwasseranlage zu leiten oder der Einbau einer 
elektrischen Rückstausicherung gem. DIN 19578 vorzunehmen. 

 

III. Besondere Vorschriften für die dezentrale Abwasseranlage 

 
§ 13 

Bau, Betrieb und Überwachung 
 
1.) Die Grundstücksentwässerungsanlagen (abflusslose Sammelgruben, Kleinkläranlagen) sind vom 

Grundstückseigentümer gem. DIN 1986 und DIN 4261 („Kleinkläranlagen, Anwendung, Bemessung, Ausführung 
und Betrieb“) zu errichten und zu betreiben. 

 
2.) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind so anzulegen, dass das Entsorgungsfahrzeug ungehindert an- und 

abfahren und die Grundstücksentwässerungsanlage ohne weiteres entleert werden kann. 
 
3.) Für die Überwachung gilt § 11 sinngemäß. 
 
 

§ 14 

Einbringungsverbote 
 
In die Grundstücksentwässerungsanlage dürfen die in § 8 Abs. 4 aufgeführten Stoffe nicht eingeleitet werden. § 8 Abs. 
4 Satz 3 bleibt unberührt. 
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§ 15 

Entleerung 
 
1.) Die abflusslosen Sammelgruben und Kleinkläranlagen werden von der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten 

regelmäßig entleert bzw. entschlammt. Zu diesem Zweck ist der Samtgemeinde oder ihren Beauftragten ungehindert 
Zutritt zu gewähren. Das anfallende Abwasser bzw. der anfallende Fäkalschlamm werden einer Behandlungsanlage 
zugeführt. 

 
2.) Im einzelnen gilt für die Entleerungshäufigkeit: 
 

a)  Abflusslose Sammelgruben werden bei Bedarf geleert. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, rechtzeitig - 
mindestens eine Woche vorher - bei der Samtgemeinde die Notwendigkeit einer Grubenentleerung anzuzeigen. 

 
b)  Kleinkläranlagen werden bei Bedarf entschlammt, wobei in der Regel jedoch Mehrkammer-Absetzgruben einmal 

jährlich und Mehrkammer-Ausfaulgruben in zweijährigem Abstand zu entschlammen sind. 
 
3.) Die Samtgemeinde oder ihre Beauftragten geben die Entsorgungstermine bekannt. Die Bekanntgabe kann öffentlich 

geschehen. Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, alle Vorkehrungen zu treffen, damit die Entsorgung zum 
festgesetzten Zeitpunkt erfolgen kann. 

 
 

IV. Schlussvorschriften 
 

§ 16 

Maßnahmen an den öffentlichen Abwasseranlagen 
 
Einrichtungen öffentlicher Abwasseranlagen dürfen nur von Beauftragten der Samtgemeinde oder mit Zustimmung der 
Samtgemeinde betreten werden. Eingriffe an öffentlichen Abwasseranlagen sind unzulässig. 
 

§ 17 

Anzeigepflichten 
 
1.) Entfallen für ein Grundstück die Voraussetzungen des Anschlusszwanges (§ 3 Abs. 1), so hat der 

Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 
 
2.) Gelangen gefährliche oder schädliche Stoffe in eine der öffentlichen Abwasseranlagen, so ist die Samtgemeinde 

unverzüglich zu unterrichten. 
 
3.) Der Grundstückseigentümer hat Betriebsstörungen oder Mängel am Anschlusskanal unverzüglich der 

Samtgemeinde mitzuteilen. 
 
4.) Wechselt das Eigentum an einem Grundstück, so hat der bisherige Eigentümer die Rechtsänderung unverzüglich 

der Samtgemeinde schriftlich mitzuteilen. In gleicher Weise ist auch der neue Eigentümer verpflichtet. 
 
5.) Wenn Art und Menge des Abwassers sich erheblich ändern (z.B. bei Produktionsumstellungen), so hat der 

Grundstückseigentümer dies unverzüglich der Samtgemeinde mitzuteilen. 
 
 

§ 18 

Altanlagen 
 
1.) Altanlagen, die vor dem Anschluss an eine öffentliche Abwasseranlage der Beseitigung des auf dem Grundstück 

anfallenden Abwassers dienten und die nicht als Bestandteil der angeschlossenen 
Grundstücksentwässerungsanlage genehmigt sind, hat der Grundstückseigentümer innerhalb von drei Monaten auf 
seine Kosten so herzurichten, dass sie für die Aufnahme oder Ableitung von Abwasser nicht mehr benutzt werden 
können. 

 
2.) Ist ein Grundstück nicht mehr zu entwässern, schließt die Samtgemeinde den Anschluss auf Kosten des 

Grundstückseigentümers. 
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§ 19 

Befreiungen 
 
1.) Die Samtgemeinde kann auf Antrag bei der Niederschlagswasserbeseitigung ganz oder teilweise Befreiung vom 

Benutzungszwang (§ 4) gewähren, um - sofern keine öffentlichen Belange entgegenstehen - eine Eigennutzung des 
auf dem Grundstück anfallenden Niederschlagswassers zu ermöglichen. 

 
2.) Ferner kann die Samtgemeinde von den Bestimmungen in §§ 6 ff. - soweit sie keine Ausnahmen vorsehen - 

Befreiung erteilen, wenn die Durchführung dieser Bestimmungen im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten 
Härte führen würde und die Befreiung mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

 
3.) Die Befreiung kann unter Bedingungen und Auflagen sowie befristet erteilt werden. Sie steht unter dem Vorbehalt 

des jederzeitigen Widerrufs. 
 
 

§ 20 

Haftung 
 
1.) Für Schäden, die durch satzungswidrige Benutzung oder satzungswidriges Handeln entstehen, haftet der 

Verursacher. Dies gilt insbesondere, wenn entgegen dieser Satzung schädliche Abwässer oder sonstige Stoffe in 
die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Ferner hat der Verursacher die Samtgemeinde von allen 
Ersatzansprüchen freizustellen, die Dritte in diesem Zusammenhang gegen die Samtgemeinde geltend machen.  

 
2.) Wer entgegen § 16 unbefugt Einrichtungen von Abwasseranlagen betritt oder Eingriffe an ihnen vornimmt, haftet für 

entstehende Schäden. 
 
3.) Der Grundstückseigentümer haftet außerdem für alle Schäden und Nachteile, die der Samtgemeinde durch den 

mangelhaften Zustand der Grundstücksentwässerungsanlage, ihr vorschriftswidriges Benutzen und ihr nicht 
sachgemäßes Bedienen entstehen. 

 
4.) Wer durch Nichtbeachtung der Einleitungsbedingungen dieser Satzung die Erhöhung der Abwasserabgabe (§ 9 

Abs. 5 AbwAG) verursacht, hat der Samtgemeinde den erhöhten Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. 
 
5.) Mehrere Verursacher haften als Gesamtschuldner. 
 
6.) Bei Überschwemmungsschäden als Folge von 
 

a)  Rückstau in der öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Hochwasser, Wolkenbrüchen, Frostschäden oder 
Schneeschmelze; 

b)  Betriebsstörungen, z.B. bei Ausfall eines Pumpwerkes; 
c)  Behinderungen des Abwasserabflusses, z.B. bei Kanalbruch oder Verstopfung; 
d)  zeitweiliger Stillegung des öffentlichen Abwasseranlage, z.B. bei Reinigungsarbeiten im Straßenkanal oder 

Ausführung von Anschlussarbeiten; 
 

hat der Grundstückseigentümer einen Anspruch auf Schadensersatz nur, soweit die eingetretenen Schäden von der 
Samtgemeinde schuldhaft verursacht worden sind. 

 
7.) Wenn bei der dezentralen Entsorgung trotz erfolgter Anmeldung zur Entleerung oder Entschlammung infolge 

höherer Gewalt, Streik, Betriebsstörungen oder betriebsnotwendiger anderer Arbeiten die Entsorgung erst verspätet 
durchgeführt werden kann oder eingeschränkt bzw. unterbrochen werden muss, hat der Grundstückseigentümer 
keinen Anspruch auf Ersatz eventuell dadurch bedingter Schäden. 

 
 

§ 21 

Zwangsmittel 
 
1.) Für den Fall, dass die Vorschriften dieser Satzung nicht befolgt werden oder gegen sie verstoßen wird, kann nach § 

70 des Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetzes vom 02. Juni 1982 (Nds. GVBl. S. 139) in Verbindung mit den §§ 
64 und 70 des Nds. Gefahrenabwehrgesetzes (NGefAG) vom 13. April 1994 (Nds. GVBl. S. 173) - jeweils in der z.Z. 
gültigen Fassung - ein Zwangsgeld bis zu 50.000,-- € angedroht und festgesetzt werden. Dieses Zwangsmittel kann 
wiederholt werden, bis die festgestellten Mängel beseitigt sind. 
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2.) Die zu erzwingende Handlung kann nach vorheriger Androhung im Wege der Ersatzvornahme auf Kosten des 

Pflichtigen durchgesetzt werden. 
 
3.) Das Zwangsgeld und die Kosten der Ersatzvornahme werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 22 

Ordnungswidrigkeiten 
 
1.) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Nds. Gemeindeordnung (NGO) in der jeweils gültigen Fassung handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen 
 

1.  § 3 Abs. 1 sein Grundstück nicht rechtzeitig an die öffentlichen Abwasseranlagen anschließen lässt; 
 

2.  § 4 das bei ihm anfallende Abwasser nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen ableitet; 
 

3.  dem nach § 6 genehmigten Entwässerungsantrag die Anlage ausführt; 
 

4.  § 7 den Anschluss seines Grundstücks an die öffentlichen Abwasseranlagen oder die Änderung der 
Entwässerungsgenehmigung nicht beantragt; 

 
5.  den Einleitungsbedingungen in §§ 8 und 14 die öffentlichen Abwasseranlagen benutzt; 

 
6.  § 10 Abs. 3 die Grundstücksentwässerungsanlage oder auch Teile hiervon vor der Abnahme in Betrieb nimmt 

oder Rohrgräben vor der Abnahme verfüllt; 
 

7.  § 10 Abs. 4 die Entwässerungsanlage seines Grundstücks nicht ordnungsgemäß betreibt; 
 

8.  § 11 Beauftragten der Samtgemeinde nicht ungehindert Zutritt zu allen Teilen der Grund-
stücksentwässerungsanlage gewährt; 

 
9.  § 15 Abs. 1 die Entleerung behindert; 

 
10. § 15 Abs. 2 die Anzeige der notwendigen Grubenentleerung unterlässt; 

 
11. § 16 die öffentliche Abwasseranlage betritt oder sonstige Maßnahmen an ihr vornimmt; 

 
12. § 17 seine Anzeigepflichten nicht oder nicht unverzüglich erfüllt. 

 
2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000,-- € geahndet werden. 
 
 

§ 23 

Beiträge und Gebühren 
 
1.) Für die Herstellung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 

werden Beiträge und für die Benutzung der zentralen und dezentralen öffentlichen Abwasseranlagen werden 
Benutzungsgebühren nach besonderen Rechtsvorschriften erhoben. 

 
2.) Für die Genehmigung von Grundstücksentwässerungsanlagen werden Verwaltungskosten nach der 

Verwaltungskostensatzung erhoben. 
 
 

§ 24 

Übergangsregelung 
 
Die vor Inkrafttreten der Satzung eingeleiteten Genehmigungsverfahren werden nach den Vorschriften dieser Satzung 
weitergeführt.  
 
Soweit mit dem Inkrafttreten dieser Satzung die Anschlussvoraussetzungen gegeben sind und das Grundstück noch 
nicht an eine öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist, ist der Entwässerungsantrag gem. § 7 dieser Satzung 
spätestens zwei Monate nach ihrem Inkrafttreten einzureichen. 
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§ 25 

Hinweise 
 
Die Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammuntersuchung i. d. F. der 26. Lieferung 1992 
(Verlag: Chemie GmbH, Weinheim) und die DIN-Normblätter (erschienen in der Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin und Köln), 
auf die in dieser Satzung Bezug genommen wird, sind bei der Samtgemeinde archivmäßig gesichert hinterlegt. 
 
 

§ 26 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Abwasserbeseitigungssatzung vom 13.10.2011 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 19. Dezember 2013 
 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

S a t z u n g 

über die Erhebung der Abgaben für die 
Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser) der 

Samtgemeinde Sittensen 
 

Abwasserbeseitigungsabgabensatzung 
 

 
Aufgrund des § 10 des niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKOMVG) in Verbindung mit § 96 des 
Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung am 
19. Dezember 2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

Abschnitt I 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
1.) Die Samtgemeinde Sittensen betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche 

Abwasseranlagen) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung 
 

a)  in den Gemeinden Groß Meckelsen, Klein Meckelsen, Sittensen, Tiste, Lengenbostel, Vierden und der 
Gemeinde Wohnste sowie Teilbereichen der Gemeinde Kalbe (Einrichtung „Sittensen“); 

 
b)  in den Gemeinden Hamersen und Teilbereiche der Gemeinde Kalbe (Einrichtung „Klärteiche“); 

 
als eine jeweils einheitliche öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung 
(Abwasserbeseitigungssatzung) vom                         . 

 
2.) Die Samtgemeinde erhebt nach Maßgabe dieser Satzung 

a)  Beiträge zur Deckung des Aufwands für die zentralen öffentlichen Abwasseranlagen einschließlich der Kosten für 
den ersten Grundstücksanschluss (Abwasserbeiträge), 

b)  Kostenerstattungen für zusätzliche Grundstücksanschlüsse (Aufwendungsersatz), 
c)  Benutzungsgebühren für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 

(Abwassergebühren). 
 

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 365 

 
Abschnitt II 

 
Abwasserbeitrag 

 
§ 2 

Grundsatz 
 
1.) Die Samtgemeinde erhebt, soweit der Aufwand nicht auf andere Weise gedeckt wird, für die Herstellung, 

Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen öffentlichen Abwasseranlagen 
Abwasserbeiträge zur Abgeltung der durch die Möglichkeit der Inanspruchnahme gebotenen besonderen 
wirtschaftlichen Vorteile. 

 
2.) Der Abwasserbeitrag deckt auch die Kosten für den ersten Grundstücksanschluss (Anschlusskanal zum 

Hauptsammler bis einschließlich Revisionsschacht auf dem zu entwässernden Grundstück). 
 
 
 

§ 3 
Gegenstand der Beitragspflicht 

 
1.) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen werden 

können und für die 
a)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden 

dürfen, 
b)  eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland 

sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung in der Gemeinde zur Bebauung oder gewerblichen Nutzung 
anstehen.  

2.) Wird ein Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage tatsächlich angeschlossen, so unterliegt es der 
Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraussetzungen der Ziff. 1.) nicht erfüllt sind. 

 
3.) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 
 
 

§ 4 
Beitragsmaßstab 

 
1.) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 
 
2.) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für jedes Vollgeschoss 100 % der 

Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine 
Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder industriell 
genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten Grundstücke je 
angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks als ein Vollgeschoss gerechnet.  

 
3.) Als Grundstücksfläche gilt 
 

a)  bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für das Grundstück 
im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 

 
b)  bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im Bereich des 

Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 
 
c)  bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten 

Ortsteiles liegen (§ 34 BauGB), die Gesamtfläche des Grundstücks, höchstens jedoch die Fläche zwischen der 
jeweiligen Straßengrenze und einer im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie; bei Grundstücken, die nicht 
an eine Straße angrenzen oder nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden 
sind, die Fläche zwischen der der Straße zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m dazu 
verlaufenden Linie, 

 
d)  bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a) - c) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich genutzt 

sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von lit. c) der der Straße zugewandten 
Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in einer gleichmäßigen Tiefe verläuft, die der übergreifenden 
Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 
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e)  bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine sonstige 

Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, 
Camping- und Festplätze - nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und Friedhöfe) oder die 
innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, 75 % der 
Grundstücksfläche, 

 
f)  bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist oder 

die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden, sowie 
bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan die Nutzung als Fläche für die Lagerwirtschaft festgesetzt ist, die 
Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so 
ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen 
Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der 
Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

 
g)  bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwasseranlage 

angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten 
dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten 
verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige 
Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

 
h)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebsplan 

oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist (z.B. 
Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, auf die sich die Planfeststellung, der 
Betriebsplan oder der diesen ähnliche Verwaltungsakt bezieht. 

 
4.) Als Zahl der Vollgeschosse nach Ziff. 2.) gilt 
 

a)  soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
 
b)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen 

festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in 
allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe, wobei Bruchzahlen ab 0,5 auf 
die nächste volle Zahl aufgerundet werden und kleinere Bruchzahlen auf die nächste volle Zahl abgerundet 
werden, 

 
c)  bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 

Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige Baumassenzahl 
wobei Bruchzahlen ab 0,5 auf die nächste volle Zahl aufgerundet werden und kleinere Bruchzahlen auf die 
nächste volle Zahl abgerundet werden, 

 
d)  bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 

Vollgeschoss je Nutzungsebene, 
 
e)  die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach lit. a) bis c), wenn die 

Zahl der Vollgeschosse nach lit. a), die Höhe der baulichen Anlagen nach lit. b) oder die Baumassenzahl nach lit. 
c) überschritten wird, 

 
f)  soweit kein Bebauungsplan besteht 
 aa)  bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse, 

cc)  bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, für das Kirchengebäude die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

 
g) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. 

die Baumassenzahl bestimmt ist, bei Grundstücken 
aa) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist, die Zahl der 

tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 
bb)  für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem 

Vollgeschoss, 
cc)  die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend festgesetzte und/oder 

tatsächlich vorhandene (§ 34 BauGB) Berechnungswert nach lit. a) bis lit. c), 
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h)  bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur unter-geordneter 

Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport- und Festplätze sowie 
Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

 
i)  bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebsplan 

oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, - 
bezogen auf die Fläche nach Ziff. 3 lit. h) - die Zahl von einem Vollgeschoss. 

 
5.) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, § 4 Abs. 4 oder § 7 BauGB-

Maßnahmen G liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie 
bestehen für 
a)  Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
b)  die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
 
 

§ 5 
Beitragssatz 

 
1.) Der Beitragssatz für die Herstellung der öffentlichen Abwasseranlage beträgt bei der 

a)  Einrichtung „Sittensen“  2,78 €/m², 
b)  Einrichtung „Klärteiche“  2,56 €/m². 

 
2.) Die Beitragssätze für die Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung und Erneuerung der zentralen Abwasseranlagen 

werden im Einzelfall unter Angabe des Abgabentatbestandes in einer besonderen Satzung festgelegt. 
 
 

§ 6 
Beitragspflichtige 

 
1.) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. Ist 

das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
2.) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 7 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
1.) Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der zentralen öffentlichen Abwasseranlage vor dem 

Grundstück einschließlich der Fertigstellung des ersten Grundstücksanschlusses. 
 
2.) Im Falle des § 3 Ziff. 2.) entsteht die Beitragspflicht mit dem tatsächlichen Anschluss, frühestens jedoch mit dessen 

Genehmigung. 
 

§ 8 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen veranlagt werden, sobald mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch 
wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 
 

§ 9 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
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§ 10 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 
 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 4 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 5 
festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 
 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

Abschnitt III 
Erstattung der Kosten zusätzlicher Grundstücksanschlüsse 

 
§ 11 

Entstehung des Erstattungsanspruches 
 
Stellt die Samtgemeinde auf Antrag des Grundstückseigentümers für ein Grundstück einen weiteren 
Grundstücksanschluss oder für eine von einem Grundstück, für das die Beitragspflicht bereits entstanden ist, abgeteilte 
und zu einem Grundstück verselbständigte Teilfläche einen eigenen Grundstücksanschluss oder nach dessen 
Beseitigung einen neuen Grundstücksanschluss an die zentrale öffentliche Abwasseranlage her (zusätzliche 
Grundstücksanschlüsse), so sind der Samtgemeinde die Aufwendungen für die Herstellung solcher zusätzlicher 
Grundstücksanschlüsse in der tatsächlich entstandenen Höhe zu erstatten. 
 
§§ 6, 8 und 10 dieser Satzung gelten entsprechend. Der Erstattungsanspruch entsteht mit der betriebsfertigen 
Herstellung des Anschlusses. 
 
 

§ 12 
Fälligkeit 

 
Der Erstattungsbetrag wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheides fällig. 
 
 

Abschnitt IV 
Abwassergebühr 

 
§ 13 

Grundsatz 
 
Für die Inanspruchnahme einer zentralen öffentlichen Abwasserreinigungsanlage wird eine Abwassergebühr für die 
Grundstücke erhoben, die an eine öffentliche Abwasserreinigungsanlage angeschlossen sind oder in diese entwässern. 
 
 

§ 14 
Gebührenmaßstab 

 
1.) Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge bemessen, die in die öffentliche Abwasseranlage gelangt. 

Berechnungseinheit für die Gebühr ist 1 cbm Abwasser. 
 
2.) Als in die öffentliche Abwasseranlage gelangt gelten 

a)  die dem Grundstück aus öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen zugeführte und durch 
Wasserzähler ermittelte Wassermenge, 

b)  die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge, 
c)  die tatsächlich eingeleitete Abwassermenge bei Bestehen einer Abwassermesseinrichtung. 

 
3.) Hat ein Wasserzähler oder eine Abwassermesseinrichtung nicht richtig oder überhaupt nicht angezeigt, so wird die 

Wasser- bzw. Abwassermenge von der Samtgemeinde unter Zugrundelegung des Verbrauchs bzw. der 
Einleitungsmenge der Vorjahre und unter Berücksichtigung der begründeten Angaben des Gebührenpflichtigen 
geschätzt. 

 
4.) Die Wassermengen nach Ziff. 2.) lit. b) hat der Gebührenpflichtige der Samtgemeinde für den abgelaufenen 

Erhebungszeitraum (§ 19 Ziff. 1) innerhalb der folgenden zwei Wochen anzuzeigen. Sie sind durch Wasserzähler 
nachzuweisen, die der Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen muss. Die Wasserzähler müssen den 
Bestimmungen des Eichgesetzes entsprechen. Wenn die Samtgemeinde auf solche Messeinrichtungen verzichtet, 
kann sie als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Sie ist berechtigt, die 
Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können oder unrealistisch wirken. 
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5.) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentliche Abwasseranlage gelangt sind, werden auf Antrag 

abgesetzt, soweit sie im Kalenderjahr 1 m³ übersteigen. Bei Mehrfamilienhäusern ist der Absetzungsantrag pro 
Wohnung zu stellen. Der Antrag ist innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf des Kalenderjahres bei der 
Samtgemeinde einzureichen. Für den Nachweis gilt Ziff. 4.) S. 2 bis 4 sinngemäß. Die Samtgemeinde kann auf 
Kosten des Antragstellers Gutachten anfordern. Zuviel erhobene Gebühren sind zu verrechnen oder zu erstatten. 

 
 

§ 15 
Gebührensatz 

 
Die Abwassergebühr beträgt bei der 

a)  Einrichtung  „Sittensen“   3,19 € / cbm, 
b)  Einrichtung  „Klärteiche“   2,74 € / cbm. 

 
§ 16 

Gebührenpflichtige 
 
1.) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer; wenn ein Erbbaurecht bestellt ist, tritt an dessen Stelle der Erbbauberechtigte 

des angeschlossenen Grundstücks. Gebührenpflichtige sind außerdem Nießbraucher oder sonstige zur Nutzung 
des Grundstücks Berechtigte. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

2.) Beim Wechsel des Gebührenpflichtigen geht die Gebührenpflicht mit Beginn des auf den Übergang folgenden 
Kalendermonats auf den neuen Pflichtigen über. Wenn der bisher Gebührenpflichtige die Mitteilung über den 
Wechsel (§ 22 Ziff. 1.) versäumt, so haftet er für die Gebühren, die auf den Zeitraum bis zum Eingang der Mitteilung 
bei der Samtgemeinde entfallen, neben dem neuen Pflichtigen. 

 
 

§ 17 
Entstehung und Beendigung 

der Gebührenpflicht 
 
Die Gebührenpflicht entsteht, sobald das Grundstück an die zentrale öffentliche Abwasseranlage angeschlossen ist 
oder der zentralen öffentlichen Abwasseranlage von dem Grundstück Abwasser zugeführt wird. Sie erlischt, sobald der 
Grundstücksanschluss beseitigt wird oder die Zuführung von Abwasser endet. 
 
 

§ 18 
Erhebungszeitraum 

 
1.) Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr, an dessen Ende die Gebührenschuld entsteht. 
 
2.) Soweit die Gebühr nach den durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen erhoben wird (§ 14 Ziff. 2 lit. a), gilt als 

Berechnungsgrundlage für den Erhebungszeitraum der Wasserverbrauch der Ableseperiode, die jeweils dem 31.12. 
des Kalenderjahres vorausgeht. 

 
 

§ 19 
Veranlagung und Fälligkeit 

 
1.) Auf die nach Ablauf des Erhebungszeitraumes festzusetzende Gebühr sind vierteljährlich Abschlagszahlungen am 

15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. des laufenden Jahres zu leisten. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird durch 
Bescheid nach den Berechnungsdaten des Vorjahres festgesetzt. 

 
2.) Entsteht die Gebührenpflicht erstmalig im Laufe eines Kalenderjahres, so wird der Abschlagszahlung diejenige 

Abwassermenge zugrunde gelegt, die dem tatsächlichen Wasserverbrauch des ersten Monats entspricht. Diesen 
Verbrauch des ersten Monats hat der Gebührenpflichtige der Samtgemeinde auf deren Aufforderung unverzüglich 
mitzuteilen. Kommt der Gebührenpflichtige der Aufforderung nicht nach, so kann die Samtgemeinde den Verbrauch 
schätzen. 

 
3.) Die Abwassergebühr wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe des Bescheides 

fällig. Die Gebühr kann zusammen mit anderen Abgaben angefordert werden. 
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Abschnitt V 

Schlussvorschriften 
 

§ 20 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
1.) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde bzw. dem von ihr Beauftragten jede Auskunft 

zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 
 
2.) Die Samtgemeinde bzw. der von ihr beauftragte Dritte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs 1.) zur 

Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
 
3.) Soweit sich die Samtgemeinde bei der öffentlichen Wasserversorgung eines Dritten bedient, haben die 

Abgabenpflichtigen zu dulden, dass sich die zur Feststellung der Abwassermengen nach § 14 Ziff. 2 Nr. a) die 
Verbrauchsdaten von dem Dritten mitteilen bzw. über Datenträger übermitteln lässt. 

 
 

§ 21 
Anzeigepflicht 

 
1.) Jeder Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück ist der Samtgemeinde sowohl vom Veräußerer als auch vom 

Erwerber innerhalb eines Monats schriftlich anzuzeigen. 
 
2.) Sind auf dem Grundstück Anlagen vorhanden, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen, so hat der 

Abgabenpflichtige dies unverzüglich der Samtgemeinde schriftlich anzuzeigen. Dieselbe Verpflichtung besteht für 
ihn, wenn solche Anlagen neu geschaffen, geändert oder beseitigt werden. 

 
 

§ 22 
Datenverarbeitung 

 
1.) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung 

dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) durch 
das Finanz- und Steueramt sowie das Bau- und Umweltamt der Samtgemeinde zulässig. 

 
2.) Die vorgenannten Ämter dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 

Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekannt gewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1. genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Ämtern (Finanz- und 
Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Weg automatischer 
Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
 

§ 23 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1.) Ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

1.  entgegen § 14 Abs. 4 S. 1 der Samtgemeinde die Wassermengen für den abgelaufenen Erhebungszeitraum 
nicht innerhalb der folgenden zwei Monate anzeigt; 

2.  entgegen § 14 Abs. 4 S. 2 keinen Wasserzähler einbauen lässt; 
3.  entgegen § 19 Abs. 2 Satz 2 trotz mehrfacher Aufforderung der Samtgemeinde den Verbrauch des ersten 

Monats nicht mitteilt; 
4.  entgegen § 20 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 
5.  entgegen § 20 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde bzw. der von ihr Beauftragte an Ort und Stelle 

ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 
6.  entgegen § 21 Abs. 1 den Wechsel der Rechtsverhältnisse am Grundstück nicht innerhalb eines Monats 

schriftlich anzeigt; 
7.  entgegen § 21 Abs. 2 S. 1 nicht unverzüglich schriftlich anzeigt, dass Anlagen auf dem Grundstück vorhanden 

sind, die die Berechnung der Abgaben beeinflussen; 
8.  entgegen § 21 Abs. 2 S. 2 die Neuanschaffung, Änderung oder Beseitigung solcher Anlagen nicht schriftlich 

anzeigt. 
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2.) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
 
 

§ 24 
Inkrafttreten 

 
Diese Abgabensatzung tritt zum 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Abwasserbeseitungsabgabensatzung vom 
13.10.2011 außer Kraft. 
 
 
Sittensen, den 19. Dezember 2013 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

Satzung der Samtgemeinde Sittensen 
über die Erhebung von Beiträgen für die Verbesserung 

der zentralen Schmutzwasseranlage in der Gemeinde Wohnste 
 
 
Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 6 und 8 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Sittensen in seiner Sitzung 
vom 19. Dezember 2013 folgende Satzung beschlossen. 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
(1) Die Samtgemeinde Sittensen betreibt Kanalisations- und Abwasserreinigungsanlagen (öffentliche 

Abwasseranlage) zur zentralen Schmutzwasserbeseitigung in der Gemeinde Wohnste als eine einheitliche 
öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Satzung über die Abwasserbeseitigung 
(Abwasserbeseitigungssatzung) vom. 

 
(2) Die Samtgemeinde Sittensen stellt einen neuen Kanal ausschließlich für die Schmutzwasserbeseitigung mit 

Anschluss an die zentrale Abwasserreinigungsanlage in Sittensen her. 
Zur Deckung des für diese Verbesserungsmaßnahmen entstehenden Aufwandes erhebt die Samtgemeinde, 
soweit der Aufwand nicht durch andere Weise gedeckt wird, Abwasserbeiträge (Verbesserungsbeiträge). 
 
 

§ 2 

Gegenstand der Beitragspflicht 

 

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an das bisherige Beseitigungssystem „Klärteiche“ in der 
Gemeinde Wohnste angeschlossen waren oder angeschlossen werden konnten. 

 

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist grundsätzlich das Grundstück im bürgerlich-rechtlichen Sinne. 

 

 
§ 3 

Beitragsmaßstab 
 

(1) Der Abwasserbeitrag wird nach einem nutzungsbezogenen Flächenbeitrag berechnet. 
 

(2) Bei der Ermittlung des nutzungsbezogenen Flächenbeitrages werden für jedes Vollgeschoss 100 % der 
Grundstücksfläche in Ansatz gebracht. 
Als Vollgeschoss gelten alle Geschosse, die nach landesrechtlichen Vorschriften Vollgeschosse sind. Ist eine 
Geschosszahl wegen der Besonderheiten des Bauwerks nicht feststellbar, werden bei gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken je angefangene 3,50 m und bei allen in anderer Weise baulich genutzten 
Grundstücke je angefangene 2,20 m Höhe des Bauwerks (Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.  
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(3) Als Grundstücksfläche gilt 

 
  a) bei Grundstücken, die im Bereich eines Bebauungsplanes liegen, die gesamte Fläche, wenn für das 

Grundstück im Bebauungsplan bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 
 
  b) bei Grundstücken, die über die Grenzen des Bebauungsplanes hinausreichen, die Fläche im Bereich des 

Bebauungsplanes, wenn für diese darin bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, 
 
  c) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und die mit ihrer gesamten Fläche im unbeplanten 

Innenbereich (§ 34 BauGB) liegen, die Gesamtfläche des Grundstücks, 
 
  d) bei Grundstücken, für die kein Bebauungsplan besteht und vom unbeplanten Innenbereich (§ 34 BauGB) in 

den Außenbereich (§ 35 BauGB) übergehen, die Flächen zwischen der jeweiligen Straßengrenze und einer 
im Abstand von 50 m dazu verlaufenden Linie; bei Grundstücken, die nicht an eine Straße angrenzen oder 
nur durch einen zum Grundstück gehörenden Weg mit einer Straße verbunden sind, die Fläche zwischen 
der der zugewandten Grundstücksseite und einer im Abstand von 50 m verlaufenden Linie, 

 
  e) bei Grundstücken, die über die sich nach lit. a) – d) ergebenden Grenzen hinaus bebaut oder gewerblich 

genutzt sind, die Fläche zwischen der jeweiligen Straßengrenze bzw. im Falle von lit. d) der der 
zugewandten Grundstücksseite und einer Linie hierzu, die in einer gleichmäßigen Tiefe verläuft, die der 
übergreifenden Bebauung oder gewerblichen Nutzung entspricht, 

 
  f) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet oder eine 

sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, 
Schwimmbäder, Camping- und Festplätze - nicht aber Flächen für die Landwirtschaft, Sportplätze und 
Friedhöfe) oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so 
genutzt werden, 75 % der Grundstücksfläche, 

 
  g) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz oder als Friedhof festgesetzt ist 

oder die innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt 
werden, sowie bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan die Nutzung als Fläche für die 
Lagerwirtschaft festgesetzt ist, die Grundfläche der an die Abwasseranlage angeschlossenen Baulichkeiten 
geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass 
ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei 
einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung 
auf dem Grundstück erfolgt, 

 
  h) bei bebauten Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB) die Grundfläche der an die Abwasseranlage 

angeschlossenen Baulichkeiten geteilt durch die GRZ 0,2. Die so ermittelte Fläche wird diesen 
Baulichkeiten dergestalt zugeordnet, dass ihre Grenzen jeweils im gleichen Abstand von den 
Außenwänden der Baulichkeiten verlaufen, wobei bei einer Überschreitung der Grundstücksgrenze durch 
diese Zuordnung eine gleichmäßige Flächenergänzung auf dem Grundstück erfolgt, 

 
  i) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen 

Betriebsplan oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung 
zugelassen ist (z.B. Abfalldeponie, Untergrundspeicher pp.), die Fläche des Grundstücks, die an die 
zentrale Schmutzwasserbeseitigungsanlage angeschlossen ist oder von ihr entwässert wird. 

 
(4) Als Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 2 gilt 
 
 a) soweit ein Bebauungsplan besteht, die darin festgesetzte höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse, 
 
 b) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan statt der Zahl der Vollgeschosse die Höhe der baulichen Anlagen 

festgesetzt ist, in Gewerbe-, Industrie- und Sondergebieten i. S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 3,5 und in 
allen anderen Baugebieten die durch 2,2 geteilte höchstzulässige Gebäudehöhe auf ganze Zahlen 
kaufmännisch gerundet, 

 
 c) bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen 

Anlagen sondern nur eine Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 3,5 geteilte höchstzulässige 
Baumassenzahl auf ganze Zahlen kaufmännisch gerundet, 

 
 d) bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen, die Zahl von einem 

Vollgeschoss je Nutzungsebene, 
 
 e) die sich nach der tatsächlich vorhandenen Bebauung ergebenden Berechnungswerte nach lit. a) bis c), wenn 

die Zahl der Vollgeschosse nach lit. a), die Höhe der baulichen Anlagen nach lit. b) oder die Baumassenzahl 
nach lit. c) überschritten wird, 
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 f) soweit kein Bebauungsplan besteht 
  aa)  bei bebauten Grundstücken die höchste Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

  bb) bei unbebauten Grundstücken die Zahl der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse, 

  cc) bei Grundstücken, die mit einem Kirchengebäude bebaut sind, für das Kirchengebäude die Zahl von 
einem Vollgeschoss, 

 
 g) soweit in einem Bebauungsplan weder die Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe der baulichen Anlagen bzw. 

die Baumassenzahl bestimmt ist, bei Grundstücken 
  aa) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt ist,  
   die Zahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschosse, 

  bb) für die durch Bebauungsplan eine Nutzung als Wochenendhausgebiet festgesetzt ist, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

 
 cc) die in anderen Baugebieten liegen, der in der näheren Umgebung überwiegend vorhandene (§ 34 BauGB) 

Berechnungswert nach lit. a) bis lit. c), 
 
 h) bei Grundstücken, für die durch Bebauungsplan eine sonstige Nutzung ohne oder mit nur untergeordneter 

Bebauung festgesetzt ist (z.B. Dauerkleingärten, Schwimmbäder, Camping-, Sport-  und Festplätze sowie 
Friedhöfe) oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden, die Zahl von einem 
Vollgeschoss, 

 i) bei Grundstücken im Außenbereich (§ 35 BauGB), für die durch Planfeststellung, bergrechtlichen Betriebsplan 
oder diesen ähnliche Verwaltungsakte eine der baulichen Nutzung vergleichbare Nutzung zugelassen ist, - 
bezogen auf die Fläche nach Abs. 3 lit. h) - die Zahl von einem Vollgeschoss. 

 
(5) Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB, § 4 Abs. 4 oder § 7 BauGB-

MaßnahmenG liegen, sind zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend anzuwenden, wie sie 
bestehen für 

 
 a) Bebauungsplangebiete, wenn in der Satzung Bestimmungen über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind; 
 
 b) die im Zusammenhang bebauten Ortsteile, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das zulässige 

Nutzungsmaß enthält. 
 
 

§ 4 
Beitragssatz 

 
Der Beitragssatz für diese Verbesserung der öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage beträgt 0,55 €/m², der 
nach § 3 errechneten nutzungsbezogenen Fläche. 
 
 

§ 5 
Beitragspflichtige 

 
(1) Beitragspflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides Eigentümer des Grundstücks ist. 

Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so ist anstelle des Eigentümers der Erbbauberechtigte 
beitragspflichtig. Bei Wohnungs- und Teileigentum sind die einzelnen Wohnungs- und Teileigentümer nur 
entsprechend ihrem Miteigentumsanteil beitragspflichtig. 

 
(2) Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuldner. 
 
 

§ 6 
Entstehung der Beitragspflicht 

 
Die Beitragspflicht entsteht mit der betriebsfertigen Herstellung der nach § 1 Abs. 2 beschriebenen Anlage. 
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§ 7 
Vorausleistung 

 
Auf die künftige Beitragsschuld können angemessene Vorausleistungen veranlagt werden, sobald mit der Durchführung 
der Maßnahme begonnen worden ist. Die Vorausleistung ist mit der endgültigen Beitragsschuld zu verrechnen, auch 
wenn der Vorausleistende nicht beitragspflichtig ist. 
 
 
 

§ 8 
Veranlagung, Fälligkeit 

 
Der Abwasserbeitrag (Verbesserungsbeitrag) wird durch Bescheid festgesetzt und einen Monat nach der Bekanntgabe 
des Bescheides fällig. Das gleiche gilt für die Erhebung einer Vorausleistung. 
 

§ 9 
Ablösung 

 
In Fällen, in denen die Beitragspflicht noch nicht entstanden ist, kann die Ablösung durch Vertrag vereinbart werden. 
 
Die Höhe des Ablösungsbetrages ist nach Maßgabe des in § 3 bestimmten Beitragsmaßstabes und des in § 4 
festgelegten Beitragssatzes zu ermitteln. 
 
Durch Zahlung des Ablösungsbetrages wird die Beitragspflicht endgültig abgegolten. 
 
 

§ 10 
Auskunfts- und Duldungspflicht 

 
(1) Die Abgabenpflichtigen und ihre Vertreter haben der Samtgemeinde bzw. dem von ihr Beauftragten jede Auskunft 

zu erteilen, die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlich ist. 
 
(2) Die Samtgemeinde bzw. der von ihr beauftragte Dritte können an Ort und Stelle ermitteln. Die nach Abs. 1 zur 

Auskunft verpflichteten Personen haben dies zu ermöglichen und in dem erforderlichen Umfange zu helfen. 
 
 

§ 11 
Datenverarbeitung 

 
(1) Zur Feststellung der sich aus dieser Satzung ergebenden Abgabepflichten sowie zur Festsetzung und Erhebung 

dieser Abgaben ist die Verarbeitung (§ 3 Abs. 3 NDSG) der hierfür erforderlichen personen- und 
grundstücksbezogenen Daten gemäß §§ 9 und 10 NDSG (Vor- und Zuname der Abgabepflichtigen und deren 
Anschriften; Grundstücksbezeichnung nebst Größe und Grundbuchbezeichnung; Wasserverbrauchsdaten) durch 
das Finanz- und Steueramt sowie das Bau- und Umweltamt der Samtgemeinde zulässig. 

 
(2) Die vorgenannten Ämter dürfen die für Zwecke der Grundsteuer, des Liegenschaftsbuches, des Melderechts, der 

Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung bekanntgewordenen personen- und grundstücksbezogenen 
Daten für die in Abs. 1 genannten Zwecke nutzen und sich die Daten von den entsprechenden Ämtern (Finanz- 
und Steuer-, Liegenschafts-, Einwohnermelde- und Grundbuchamt) übermitteln lassen, was auch im Weg 
automatischer Abrufverfahren erfolgen kann. 

 
 

§ 12 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig i.S. von § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig 

 
 a) entgegen § 10 Abs. 1 die für die Festsetzung und Erhebung der Abgaben erforderlichen Auskünfte nicht erteilt; 

 
 b) entgegen § 10 Abs. 2 verhindert, dass die Samtgemeinde bzw. der von ihr Beauftragte an Ort und Stelle 

ermitteln kann und die dazu erforderliche Hilfe verweigert; 
 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 10.000 € geahndet werden. 
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§ 13 

Inkrafttreten 
 
Diese Abgabensatzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.  
 
Sittensen, den 19. Dezember 2013 
 
 
Samtgemeinde Sittensen 
Der Samtgemeindebürgermeister 
Tiemann 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

Satzung zur 2. Änderung der 
Satzung über den Betrieb und die Benutzung des Hortes der  

Samtgemeinde Tarmstedt 
 
 
Aufgrund der §§ 10, 13 und 58 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in Verbindung mit den §§ 1 
und 5 des Nieders. Kommunalabgabengesetzes (NKAG) hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 
19.11.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der § 7 Abs. 2 Öffnungszeiten, Ferienregelung wird wie folgt geändert: 
 

Für die Kindertagesstätte gilt folgende Ferienregelung:  
 

Sommer: In den  Sommerferien ist die Kindertagesstätte ab der vierten vollen     
Kalenderwoche der Ferien bis zum Ferienende geschlossen,  

 
Herbst:  In den Herbstferien ist die Kindertagesstätte  in der zweiten Ferienwoche geschlossen. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am  01.01.2014  in Kraft.   
 
 
Tarmstedt, den 19.11.2013 

 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Holle (L. S.) 
Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

Satzung zur 10. Änderung der Satzung  
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung  

der kommunalen Friedhöfe in der Samtgemeinde Tarmstedt 
 

 
Aufgrund der §§ 10 und 98 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 in der z. Zt. 
geltenden Fassung und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23.01.2007 
hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 13.02.2013 folgende Satzung zur 10. Änderung der 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kommunalen Friedhöfe in der Samtgemeinde 
Tarmstedt beschlossen: 

Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 15.07.2018 Nr. 18



 376 

 
§ 1 

 
1. § 1 Abs. 2 erhält folgende Fassung: 
 
Sofern Flächen für anonyme Beerdigungen zur Verfügung stehen, wird für die Nutzung dieser Flächen auf den 
Friedhöfen eine einmalige Gebühr wie folgt erhoben: 
 
Breddorf: 600,00 €, Bülstedt: 500,00 €, Hepstedt: 450,00 €, Kirchtimke: 280,00 €, Tarmstedt: 280,00 €, Vorwerk: 
500,00 €, Westertimke: 280,00 €. Auf diesen Flächen sind nur Urnenbestattungen zulässig. 
Für die Nutzung der Fläche für halbanonyme Urnenbeisetzungen auf den Friedhöfen in der Gemeinde Breddorf wird 
eine einmalige Gebühr in Höhe von 750,00 € erhoben.  
Für die Nutzung der Fläche für halbanonyme Urnenbeisetzungen auf den Friedhöfen in der Gemeinde Bülstedt wird 
eine einmalige Gebühr in Höhe von 600,00 € erhoben.  
Für die Nutzung der Fläche für halbanonyme Urnenbeisetzungen auf dem Friedhof in Hepstedt wird einschl. der 
Beschaffung und Anbringung einer einheitlichen Namenstafel eine einmalige Gebühr in Höhe von 600,00 € erhoben. 
Für die Nutzung der Fläche für halbanonyme Urnenbeisetzungen auf dem Friedhof in Tarmstedt wird einschl. der 
Beschaffung und Anbringung einer einheitlichen Namenstafel eine einmalige Gebühr in Höhe von 580,00 € erhoben. 
 
Sofern Flächen für anonyme und halbanonyme Rasenbestattungen zur Verfügung stehen, wird für die Nutzung dieser 
Fläche auf den Friedhöfen eine einmalige Gebühr wie folgt erhoben: 
Hepstedt: 725,00 €, Tarmstedt: 920,00 €, Westertimke: 500,00 €. 
Auf dem Friedhof in Tarmstedt ist im Bereich für Rasenbestattungen die Reservierung einer zusätzlichen Grabstelle 
möglich. Bei Reservierung ist die Gebühr für zwei Rasengrabstellen zu entrichten. 
Für die Nutzung der Fläche zur Bestattung von Fehlgeborenen auf dem Friedhof in Tarmstedt wird eine einmalige 
Gebühr in Höhe von 200,00 € erhoben. 
 
2. Die Anlage 1 zur Gebührensatzung (Gebührentarif) erhält folgende Fassung: 
 
(Gebührentarif siehe Anlage) 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Tarmstedt, den 17.12.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Samtgemeindebürgermeister 
(Holle)      (L. S.) 
 

je Grabstelle Reihengrab Urnengrab Kinder-
reihengrab

halbanonyme 
Urnen-

beisetzungen

anonyme 
Urnen-

bestattungen

anonyme 
Erdbestattung

anonyme oder 
halbanonyme 

Rasen-
bestattungen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13,50  Reihengrab

19,50  2 Grabstellen

36,00  4 -6 Grabstellen

47,00  8 - 12 Grabstellen

je 8,50 1 -3 Grabstellen

je 8,00 4 Grabstellen

je 5,50 5 - 8 Grabstellen

je 5,50 9 - 10 Grabstellen

10,00  Reihengrab

je 6,00 2 - 4 Grabstellen

je 5,50 5 - 8 Grabstellen

17,00  Reihengrab

34,00  2 - 4 Grabstellen

50,00  5 – 8 Grabstellen

11,00  Reihengrab

18,00  2 Grabstellen

23,00  4 Grabstellen

28,00  8 Grabstellen

Bülstedt 80,00  90,00  

300,00  

700,00  

Hepstedt 125,00  150,00  - -

Die Samtgemeinde behält sich vor, in begründeten Einzelfällen zusätzlich zum einmaligen Nutzungsentgelt die Unterhaltungsgebühren für die gesamte Dauer der Ruhefrist (§ 11 der Friedhofssatzung) im Voraus zu erheben. 

Anlage zur Gebührensatzung (Gebührentarif)

Stand 02/2013

je 10,00

je 5,00                                     
je Urnengrab 10,00

--

90,00  600,00  500,00  

40,00  

5,00  82,00  - 36,00  

-

-125,00  125,00  

1.150,00        
(incl. 700 € für 

Kopfplatte 
einschl.. 

Beschriftung)

450,00  

- 920,00  

-Kirchtimke 80,00  80,00  80,00  -

Westertimke 150,00  150,00  

280,00  

500,00  

Vorwerk 80,00  80,00  80,00  

-

Tarmstedt 110,00  110,00  80,00  

-

15,00  90,00  -

500,00  

150,00  

17,00 bis 96 
Std., je weiterer 

Tag 12,00
100,00  - -

280,00  80,00  30,00  

-

120,00  

580,00  280,00  

- -

- -

725,00  

725,00           
(zzgl. 700 € für 

Kopfplatte 
einschl.. 

Beschriftung)

-

72,00  

-

Unterhaltungsgebühren für 
Grabstellen jährlich

EUR

Breddorf

Friedhöfe
in den
Gemeinden 
bzw.
Gemeindeteilen

Für die Einräumung des Nutzungsrechtes werden erhoben 

600,00  750,00  120,00  31,00  80,00  

--

Benutzung der
Leichenkammer
je angefangener 

Tag

Benutzung der 
Friedhofskapelle

Reinigung der 
Friedhofskapelle

Nachlass für 
Eigenleistung bei 
Bau der Kapelle 
bei Kapellen-

benutzung

36,00  -
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Satzung zur 11. Änderung der Satzung  
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

der kommunalen Friedhöfe in der Samtgemeinde Tarmstedt 
 

 
„Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 in der z. Zt. geltenden 
Fassung und des § 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes in der Fassung vom 23.01.2007 hat der Rat 
der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 19.11.2013 folgende Satzung zur 11. Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kommunalen Friedhöfe in der Samtgemeinde Tarmstedt 
beschlossen: 
 

§ 1 
 

 
Die Anlage 1 zur Gebührensatzung (Gebührentarif) erhält folgende Fassung: 
 
(Gebührentarif siehe Anlage) 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
 
Tarmstedt, den 17.12.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Samtgemeindebürgermeister 
(Holle)      (L. S.) 
 
 
 

je Grabstelle Reihengrab Urnengrab Kinder-
reihengrab

halbanonyme 
Urnen-

beisetzungen

anonyme 
Urnen-

bestattungen

anonyme 
Erdbestattung

anonyme oder 
halbanonyme 

Rasen-
bestattungen

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

13,50  Reihengrab

19,50  2 Grabstellen

36,00  4 -6 Grabstellen

47,00  8 - 12 Grabstellen

je 8,50 1 -3 Grabstellen

je 8,00 4 Grabstellen

je 5,50 5 - 8 Grabstellen

je 5,50 9 - 10 Grabstellen

10,00  Reihengrab

je 8,00 2 - 4 Grabstellen

je 7,00 5 - 8 Grabstellen

17,00  Reihengrab

34,00  2 - 4 Grabstellen

50,00  5 – 8 Grabstellen

11,00  Reihengrab

18,00  2 Grabstellen

23,00  4 Grabstellen

28,00  8 Grabstellen

Bülstedt 80,00  90,00  

300,00  

700,00  

Hepstedt 125,00  150,00  - -

Die Samtgemeinde behält sich vor, in begründeten Einzelfällen zusätzlich zum einmaligen Nutzungsentgelt die Unterhaltungsgebühren für die gesamte Dauer der Ruhefrist (§ 11 der Friedhofssatzung) im Voraus zu erheben. 

Anlage zur Gebührensatzung (Gebührentarif)

Stand 10/2013

je 10,00

je 5,00                                      
je Urnengrab 10,00

--

90,00  600,00  500,00  

40,00  

5,00  82,00  - 36,00  

-

-125,00  125,00  

1.150,00        
(incl. 700 € für 

Kopfplatte 
einschl.. 

Beschriftung)

450,00  

- 920,00  

750,00  Kirchtimke 100,00  100,00  100,00  500,00  500,00  

Westertimke 150,00  150,00  

300,00  

500,00  

Vorwerk 80,00  80,00  80,00  

-

Tarmstedt 110,00  110,00  80,00  

-

15,00  90,00  -

500,00  

150,00  

17,00 bis 96 
Std., je weiterer 

Tag 12,00
100,00  - -

280,00  80,00  30,00  

-

120,00  

580,00  280,00  

- -

- -

725,00  

725,00           
(zzgl. 700 € für 

Kopfplatte 
einschl.. 

Beschriftung)

-

 

750,00  

Unterhaltungsgebühren für 
Grabstellen jährlich

EUR

Breddorf

Friedhöfe
in den
Gemeinden 
bzw.
Gemeindeteilen

Für die Einräumung des Nutzungsrechtes werden erhoben 

600,00  750,00  120,00  31,00  80,00  

--

Benutzung der
Leichenkammer
je angefangener 

Tag

Benutzung der 
Friedhofskapelle

Reinigung der 
Friedhofskapelle

Nachlass für 
Eigenleistung bei 
Bau der Kapelle 
bei Kapellen-

benutzung

36,00  -
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Satzung 

zur 7. Änderung der Friedhofssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt 
 
Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes vom 17.12.2010 in der z. Zt. geltenden 
Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Tarmstedt in seiner Sitzung am 13.02.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Friedhofssatzung der Samtgemeinde Tarmstedt vom 13.12.1993 wird wie folgt geändert: 
 
1. In § 2 Abs. 2 wird folgender Satz 2 eingefügt:  
 „Darüber hinaus können Personen beigesetzt werden, die einen „familiären Bezug“ zum Ort haben.“ 
 
2. In § 4 Abs. 3 Satz 2 wird hinter den Worten „falls die Ruhefrist“ eingefügt: „und die in Wahl- oder 

Urnenwahlgrabstätten Bestatteten, falls die Nutzungszeit noch nicht abgelaufen ist“ 
 
3. In § 6 Abs. 3 Buchst. h wird hinter den Worten „Tiere unangeleint“ das Wort „mitzuführen“ eingefügt. 
 
4. § 7 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 

„Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 
a) in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
b) selbst oder deren fachlicher Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder  
c) in die Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und  
d) eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können.“ 

 
5. § 8 erhält folgenden Wortlaut:  

 (1) „Jede auf dem Friedhof gewünschte Bestattung ist unverzüglich nach Eintritt des Todes bei der 
Friedhofsverwaltung zu melden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. 

 (2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnengrabstätte beantragt, ist auch das 
Nutzungsrecht nachzuweisen. 

 (3) Solle eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung über die Einäscherung vorzulegen. 
 (4) Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen in der Regel an 

Werktagen. Wünsche der Geistlichen und der Hinterbliebenen werden nach Möglichkeit berücksichtigt. 
 (5) Erdbestattungen und Einäscherungen sollen in der Regel spätestens 96 Stunden nach Eintritt des Todes 

erfolgen. Urnen müssen spätestens zwei Monate nach der Einäscherung bestattet werden.“ 
 

6. § 9 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 
„Die Särge sollen im Regelfall nicht mehr als 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. 
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei 
Anmeldung der Bestattung einzuholen.“ 
 

7. In § 10 Abs. 1 wird hinter den Worten „Die Gräber werden von“ eingefügt „den Friedhofsbediensteten oder einem 
beauftragten Dienstleistungsunternehmen“ 

 
8. In § 10 Abs. 3 Satz 2 wird hinter den Worten „Grabzubehör durch die“ eingefügt „Friedhofsbediensteten oder 

einem beauftragten Dienstleistungsunternehmen“ 
 

9. In § 12 Abs. 2 Satz 2 wird nach den Worten „eines wichtigen Grundes erteilt werden,“ das Wort „nach“ eingefügt. 
 

10. § 13 Abs. 1 erhält folgenden Wortlaut: 
 „Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofseigentümers. An ihnen können Nutzungsrechte nach dieser 

Satzung erworben werden.“ 

11. In § 13 Abs. 2 wird hinter dem Buchst. e) ein neuer Buchst. f) mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
„f) Auf dem Friedhof in Tarmstedt ist zusätzlich eine Fläche für Fehlgeburten eingerichtet. In Ausnahmefällen 
ist eine Beisetzung nach Rücksprache mit der Friedhofsverwaltung auf einer eigenen Grabstätte möglich.“ 
 

12. In § 14 Abs. 1 wird nach dem Wort „Erdbestattungen“ das Wort „Urnenbestattungen“ eingefügt. 
 

13. In § 14 Abs. 3 werden folgende Sätze 3 bis 6 eingefügt: 
„Auf den Friedhöfen in den Gemeinden Breddorf, Bülstedt, Hepstedt, Kirchtimke, Vorwerk und Westertimke 
sind zusätzlich bis zu 2 Urnenbeisetzungen in einem Reihengrab möglich. 
Auf dem Friedhof in Tarmstedt sind zusätzlich bis zu 4 Urnenbeisetzungen in einem Reihengrab möglich. Für 
Rasenbestattungen (Sargbestattung) ist lediglich die Beisetzung einer zusätzlichen Urne gestattet. Dies gilt 
nicht für anonyme Rasenbestattungen.“ 
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14. § 14 Abs. 5 erhält folgenden Wortlaut: 

„Es gilt für die Reihengrabstätten im Rasen, dass mit der Beisetzung sofort sämtliche Gebühren für die Dauer 
der Nutzung zu entrichten sind. 
Bei halbanonymen Rasenbestattungen ist in dem angelegten Grünstreifen (Bodendecker) oder an einer von 
der Friedhofsverwaltung vorgegebenen anderen Fläche lediglich das Ablegen eines Grabsteines aus den 
Materialien: Granit, Marmor oder Sandstein in einer Größe von 40 cm Breite, 30 cm Höhe und einer Stärke 
von 10 bis 12 cm oder in einer anderweitigen von der Friedhofsverwaltung vorgegebenen Form zulässig. 
Neben dem Ablegen von Gestecken, Blumen und Kränzen bei der Bestattung und zu besonderen Anlässen 
(Geburtstag, Todestag) ist an den Grabsteinen bzw. der Gedenkstätte das kurzzeitige Aufstellen von 
Grabschmuck (nur Blumen und Gestecke, keine Pflanzschalen) in dem Grünstreifen gestattet. Das 
zusätzliche Bepflanzen der Grabfläche und des Grünstreifens ist nicht gestattet. 
Unansehnlich gewordener Grabschmuck kann ohne vorherige Benachrichtigung durch den Friedhofsgärtner 
entfernt werden.“ 
 

15. In § 15 Abs. 1 wird hinter den Worten „Grabstätten für“ der Begriff „Erd- und Urnenbestattungen“ eingefügt. 
 

16. In § 15 Abs. 9 werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt: 
Auf den Friedhöfen wird die Teilung größerer Grabstätten grundsätzlich ermöglicht, sofern auf der 
abzugebenden Fläche die Ruhezeiten abgelaufen sind, die dabei entstehende Grabstätte direkt von einem 
Weg zu erreichen ist und diese Fläche auch als „angemessene Grabstätte“ angeboten werden kann. 
Generell können abzugebende Flächen nur an die jeweilige Gemeinde zurückgegeben werden.“ 
 

17. In § 16 Abs. 2 wird hinter das Wort „Urnengrabstätten“ durch die Worte „Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten“ 
ersetzt. 

 
18. § 16 Abs. 2 Satz 3 und 4 erhalten folgende Fassung: 

„In einer Urnenreihengrabstätte können mehrere bestattet werden, wenn die Ruhezeit der zuletzt bestatteten 
Asche die Ruhezeit der zuerst bestatteten Asche nicht übersteigt. 
Es besteht die Möglichkeit des Wiedererwerbs einer Urnenreihengrabstätte, sofern bei der Beisetzung der 1. 
Urne der Wunsch und die Voraussetzung für eine Doppelbelegung getroffen wurden.“ 
 

19. In § 18 wird ein neuer Abs. 3 mit folgendem Wortlaut eingefügt: 
„Das Belegen der Grabstellen mit luftundurchlässigen Materialien wie z. B. Folien ist nicht gestattet.  
Ganzflächige Grababdeckungen sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der jeweiligen Friedhofsverwaltung 
zulässig.“ 
 

20. § 24 Abs. 2 Satz 3 bis 6 erhalten folgenden Wortlaut: 
„Bepflanzungen dürfen 2 m Höhe nicht überschreiten. Es dürfen neu angelegte Heckenpflanzungen eine 
Höhe von 0,30 m nicht überschreiten. Abgesehen von Grabstättenumrandungen aus lebenden Hecken oder 
Einfassungen aus Stein (Granit, Marmor o.ä.) oder Betonborde sind keine anderen Einfriedungen und auch 
keine Einzäunungen zulässig. Auf dem Friedhof in Steinfeld sind die Grabstätten mit Buchsbaumhecken oder 
heimischer Eibe zu umranden. 
 

21. In § 24 Abs. 4 wird ein neuer Satz 2 eingefügt: 
„Auf den Friedhöfen umfasst die Pflege von Reihengrabstätten / Einzelgräbern durch die 
Nutzungsberechtigten auch die vorhandene Fläche zwischen den einzelnen Gräbern und den angrenzenden 
Wegen in einer Breite von bis zum 0,50 m.“ 
 

22. § 30 Abs. 2 erhält folgenden Wortlaut: 
„Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500,-- (zweitausendfünfhundert) Euro geahndet 
werden.“ 

 
§ 2 

 
Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Rotenburg (Wümme) in Kraft. 
 
Tarmstedt, den 17.12.2013 
 
Samtgemeinde Tarmstedt 
Der Samtgemeindebürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
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Satzung 

über den Betrieb und die Benutzung sowie über die Erhebung 
von Benutzungsgebühren für die Tageseinrichtungen 

für Kinder der Gemeinde Bötersen 
 
 
Aufgrund der § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zur Zeit geltenden 
Fassung, in Verbindung mit den §§ 1 und 5 des Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) in der zur Zeit geltenden  
Fassung sowie des § 20 des Gesetzes  über Tageseinrichtungen für Kinder (KiTaG) in der zur Zeit geltenden Fassung 
hat der Rat der Gemeinde Bötersen in seiner Sitzung am 03.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
Rechtlicher Status  

 
Die Gemeinde Bötersen betreibt als öffentliche Kindertageseinrichtung den Kindergarten „Merlin“ in 27367 Bötersen, 
Buchenende 11. Die Leitung übt das Hausrecht aus. 
 
 

§ 2 
Aufgaben 

 
In der Tageseinrichtung sollen Kinder bis zur Einschulung unter Anleitung von Betreuungspersonen im Sinne des § 2 
KiTaG gefördert werden. Dafür ist von der Einrichtung eine Konzeption regelmäßig fortzuschreiben. Die 
Tageseinrichtung ergänzt und unterstützt damit die Erziehung des Kindes in der  Familie. Im Übrigen richten sich die 
Aufgaben nach dem KiTaG. 
 
 

§ 3 
Aufnahme 

 
(1) Der Kindergarten steht grundsätzlich allen Kindern von Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Beginn der 
Schulpflicht offen, die in der Gemeinde Bötersen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und tatsächlich in der Gemeinde 
Bötersen wohnen.  
 
(2) Soweit Plätze vorhanden sind, können auch Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden. Die Aufnahme 
erfolgt dann unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs bis zu den unter Absatz 4 genannten Aufnahmedaten. Der 
Widerruf kann erfolgen, wenn ansonsten in der Gemeinde Bötersen wohnhafte Kinder nicht aufgenommen werden 
können. 
 
(3) Sofern die Tageseinrichtungen nicht ausgelastet sind, werden für die Betreuung von Kindern aus der Gemeinde 
Bötersen in anderen Kindertagesstätten keine Zuschüsse gezahlt.  
 
(4) Eine Aufnahme kann zum 01. August, 01. November, 01. Februar oder 01. Mai erfolgen  
 
 

§ 4 
Aufnahmeverfahren 

 
(1) Die Kinder werden grundsätzlich nach dem Alter aufgenommen, ältere Kinder haben Vorrang. In begründeten 
Einzelfällen können Kinder abweichend vor dieser Regelung unter Abwägung sozialer Aspekte aufgenommen werden. 
Die Anmeldung der Kinder muss vom 01.01. bis 28.02. des Anmeldejahres bei der Gemeinde Bötersen erfolgt sein. Der 
Anmeldezeitraum wird gemäß der Hauptsatzung der Gemeinde Bötersen bekannt gegeben.  

 
(2) Die Aufnahme der Kinder ist mittels Aufnahmeantrag schriftlich bei der Gemeinde zu beantragen. Soweit eine 
besondere soziale Situation des Kindes oder der Sorgeberechtigten gegeben ist, muss dieses im Antrag angegeben 
und begründet werden. Die Aufnahmen erfolgen in der aufgeführten Reihenfolge der sozialen Dringlichkeit: 
 

1. Kinder, deren Familien sich in einer besonderen Notlage befinden 
2. Kinder von allein erziehenden Elternteilen 
3. Kinder, deren Eltern beide berufstätig sind 
4. Geschwisterkinder 

 
(3) Über den Aufnahmeantrag entscheidet die Bürgermeisterin/der Bürgermeister im Benehmen mit der 
Kindergartenleitung. Die Entscheidung über den Aufnahmeantrag ist den Eltern schriftlich mitzuteilen. Bei 
Unstimmigkeiten entscheidet der Gemeinderat. 
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§ 5 
Öffnungszeiten und Ferienregelung 

 
(1) Die Tageseinrichtung ist in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 07.45 Uhr bis 12.15 Uhr für die 
Vormittagsgruppen geöffnet. Es werden ein Frühdienst von 07.00 Uhr bis 07.45 Uhr und ein Spätdienst von 12.15 Uhr 
bis 13.00 Uhr angeboten. Früh- und Spätdienste stehen nur berufstätigen Eltern zur Verfügung. 
 
(2) Bei Bedarf werden in der Tageseinrichtung Sonderdienste eingerichtet. Der Sonderdienst soll für die Eltern für das 
laufende Kindergartenjahr bindend sein. Die Abmeldung vom Sonderdienst ist nur zum Ende eines Kalendermonats 
möglich. Die Frist für die Abmeldung beträgt 3 Monate. 
 
(3) Zu Beginn eines jeden Betreuungsjahres wird der genaue Zeitraum der Ferien festgelegt. Die Betriebsferien dauern 
in der Regel zwei Wochen und fallen in die Sommerferien. Der Kindergarten wird Freitag nach Himmelfahrt und 
zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. 
 
 

§ 6 
Besuchsregelung 

 
(1) Das Betreuungsjahr dauert vom 1. August bis zum 31. Juli. 
 
(2) Ist das Kind am Besuch der Tageseinrichtung verhindert, so ist dieses der Leitung unverzüglich mitzuteilen. 
 
(3) Fehlt das Kind ununterbrochen länger als zwei Wochen (oder zehn Öffnungstage) unentschuldigt, so kann nach 
schriftlicher Mitteilung an die Sorgeberechtigten über den Platz  
anderweitig verfügt werden. 
 
(4) Eine Abmeldung des Kindes ist nur zum Ende eines Kalendermonats möglich. Die Frist für die Abmeldung beträgt 
drei Monate. Eine Verkürzung der Abmeldefrist ist nur in besonders begründeten Ausnahmefällen möglich (z.B. 
plötzlicher Ortswechsel, länger andauernde Krankheit). Bei besonders begründeten Ausnahmefällen ist eine sofortige 
schriftliche Mitteilung nach der Kenntnisnahme an die Gemeinde zu richten. Für das letzte Vierteljahr des 
Betreuungsjahres ist eine Abmeldung nur zum Ende des Betreuungsjahres zulässig, wenn nicht besondere Gründe 
vorliegen. 
 
(5) Wird die Satzung nicht eingehalten oder entsteht durch das Verhalten des Kindes eine für den Betrieb der 
Kindertagesstätte unzumutbare Belastung, oder das Kind bedarf besonderer Hilfe, die die Einrichtungen trotz 
erheblicher Bemühungen nicht leisten können, oder aus pädagogischen Gründen, z.B. Regelverstöße, wenn mit einer 
Gefährdung anderer zu rechnen ist, kann das Kind vom weiteren Besuch ausgeschlossen werden. Vorab sind 
umfassend alternative Kinderbetreuungsmaßnahmen zum Wohle des Kindes zu prüfen.  
 

§ 7 
Benutzungsgebühren 

 
Richtlinien zur Festsetzung der Kindertagesstättengebühren 
 
Der Rat der Gemeinde Bötersen hat in seiner Sitzung am 03.12.2013 für die Festsetzung der Kindertagesstättengebühr 
folgende Richtlinie beschlossen: 
 
1. Allgemeines 
 
Gemäß § 20 des Nds. Kindertagesstättengesetzes sind die Entgelte für den Besuch von Kindertagesstätten so zu 
bemessen, dass die wirtschaftliche Belastung für die Sorgeberechtigten zumutbar ist. Die Sätze der Entgelte sollen sich 
nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Sorgeberechtigten unter Berücksichtigung der Zahl ihrer Kinder richten 
und gestaffelt werden. 
Der Rat der Gemeinde Bötersen hat dieser gesetzlichen Vorgabe mit der nachstehenden Sozialstaffel Rechnung 
getragen. 
 
2. Kindertagesstättengebühren 
 
Die monatlichen Kindertagesstättengebühren richten sich nach der nachstehenden  Sozialstaffel. Soweit die Gebühren 
von Dritter Seite (Land, Landkreis) gezahlt werden, entfällt für die Sorgeberechtigten die Gebührenpflicht. 
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2.1 Sozialstaffel 
 

Stufe 2 Personen 3 Personen 4 Personen 5 Personen 6 Personen 

5 Tg.-
Vorm. 
22,5 

Std./Wo. 

1 bis 
19.000,00 € 

bis 
23.000,00 € 

bis 
27.000,00 € 

bis 
31.000,00 € 

bis 
35.000,00 € 56,00 € 

2 bis 
31.000,00 € 

bis 
35.000,00 € 

bis 
39.000,00 € 

bis 
43.000,00 € 

bis 
47.000,00 € 72,00 € 

3 bis 
43.000,00 € 

bis 
47.000,00 € 

bis 
51.000,00 € 

bis 
55.000,00 € 

bis 
59.000,00 € 87,00 € 

4 über 
43.000,00 € 

über 
47.000,00 € 

über 
51.000,00 € 

über 
55.000,00 € 

über 
59.000,00 € 128,00 € 

 
a) Die Zuschläge für die Sonderdienste betragen für den Früh- und Spätdienst jeweils 20 % der Gebühren.  
 
c) Das zweite gebührenpflichtige Kindergartenkind erhält eine Ermäßigung von 30 % des Beitrages der Sozialstaffel. 
Das dritte gebührenpflichtige Kindergartenkind wird von den Gebühren befreit. 
 
2.2 Gebührenklausel 
 
Die Kindertagesstättengebühren können entsprechend der Kostensteigerung gegenüber dem abgewickelten 
Haushaltsjahr (Rechnungsergebnis des Vorjahres) bei Bedarf angepasst werden.  
 
3. Familieneinkommen 
 
a) Familieneinkommen im Sinne dieser Richtlinie ist der Gesamtbetrag der Einkünfte (Bruttoeinkommen abzüglich 
Werbungskosten, Altersentlastungsbetrag, Freibetrag für Land- und Forstwirte und Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende), der sich aus dem Einkommensteuerbescheid oder aus dem Bescheid über den 
Lohnsteuerjahresausgleich zuzüglich weiterer Einkünfte nach 3.1 dieser Richtlinie der zum Haushalt zählenden 
Familienangehörigen ergibt. 
b) Maßgeblich für die Gebührenfestsetzung ist das Familieneinkommen aus dem Veranlagungszeitraum vor Beginn des 
jeweiligen Kindergartenjahres. 
 
c) Familienangehörige im Sinne dieser Richtlinie sind neben den Eltern/Erziehungsberechtigten und ihren Kindern auch 
die mit im Haushalt lebenden Ehepartner/Lebensgefährten und deren Kindergeldberechtigte Kinder. 
 
3.1 Umfang des Einkommens 
 
a) Zum Einkommen gehören die Einkunftsarten gemäß § 2 des Einkommensteuergesetzes nämlich, 
- Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft 
- Einkünfte aus Gewerbebetrieb 
- Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit  
- Einkünfte aus nichtselbständiger Tätigkeit 
- Einkünfte aus Kapitalvermögen 
- Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
- sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 EStG. 

 
b) Verluste aus Vermietung und Verpachtung, aus gewerblichen Beteiligungen sowie andere negative Einkünfte dürfen 
nicht abgesetzt werden. 

 
c) Zum Familieneinkommen gehören ferner andere Geldleistungen oder Bezüge, die zur Bestreitung des 
Familieneinkommens bestimmt oder geeignet sind, wie Unterhaltsleistungen, pauschal versteuerte Einnahmen aus 
Tätigkeit, Krankengeld, Arbeitslosengeld und dergleichen. 
 
d) Nicht zum Familieneinkommen zählen das Kindergeld, Wohngeld, Elterngeld bis 300 €, die Grundrente nach BVG 
und der Rentenanteil für die Kindererziehungsleistung. Unterhaltsleistungen, die aufgrund einer rechtlichen 
Verpflichtung an Dritte gezahlt werden, werden vom Familieneinkommen abgezogen. 
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3.2 Ermittlung des Einkommens 
 
a) Die Einkünfte sind durch Vorlage eines Einkommensteuerbescheides / Bescheides über Lohnsteuerjahresausgleich 
nachzuweisen. Dabei ist der Veranlagungszeitraum vor Beginn des jeweiligen Kindergartenjahres maßgebend. 
 
b) Wer nicht zur Einkommensteuer veranlagt wird bzw. keinen Lohnsteuerjahresausgleich geltend gemacht hat, hat 
seine Einkünfte durch Bescheinigung des Arbeitgebers über das Einkommen bzw. durch eine Leistungsbescheinigung 
nachzuweisen. 
 
3.3 Einkommensveränderung 
 
a) Sofern sich die laufenden und somit die aktuellen Einkünfte gegenüber dem vorgelegten Steuerbescheid um mehr 
als 15 % verändert haben, ist eine Bescheinigung des Arbeitgebers oder andere Leistungsnachweise vorzulegen. 
 
b) Verändern sich die Einkünfte im laufenden Kindergartenjahr durch Aufnahme einer selbständigen oder 
unselbständigen Arbeit eines Familienangehörigen, so ist dies innerhalb von 4 Wochen für die Neufestsetzung der 
Kindertagesstättengebühr anzuzeigen und durch Belege nachzuweisen. Eine Neufestsetzung der 
Kindertagestättengebühr wird ab dem folgenden Monat nach Aufnahme einer selbständigen oder unselbständigen 
Arbeit vorgenommen. 
 
c) Verringern sich die Einkünfte im laufenden Kindergartenjahr um mehr als 15 % gegenüber dem vorgelegten 
Steuerbescheid, kann eine Neuberechung der Kindergartengebühren vorgenommen werden. Die Unterlagen werden ab 
dem Monat der Einreichung berücksichtigt. 
 
d) Bei der Geburt eines weiteren Kindes erfolgt bei einer dadurch entstehenden Änderung in der Sozialstaffel eine 
Neufestsetzung der Kindergartengebühren ab dem Monat der Geburt des weiteren Kindes. Eine schriftliche Mitteilung 
an die Gemeinde ist notwendig. 
 
4. Festsetzung der Kindertagesstättengebühr 
 
a) Die Veranlagung der Gebühr erfolgt durch eine Selbsterklärung der Familienangehörigen mit Vorlage der 
Einkommensnachweise. 
 
b) Familienangehörige, die ihr Einkommen nicht innerhalb von 4 Wochen nach Aufnahme des Kindes im Kindergarten 
oder 4 Wochen nach Beginn des Kindergartenjahres nachweisen, zahlen den Höchstbetrag der jeweiligen Gebühren. 
Eine Änderung der Gebühren nach Festsetzung des Höchstbetrages ist nur innerhalb der Klagefrist und nach Vorlage 
des Einkommensteuerbescheides / Bescheides über Lohnsteuerjahresausgleich möglich.  
 
5. Zahlungen 
 
a) Die Kindertagesstättengebühr ist bis zum 5. des Monats im Voraus zu entrichten. 
 
b) Die Schließung der Kindertagesstätten an Wochenenden, an gesetzlichen Feiertagen, während der Ferien oder aus 
sonstigen Gründen berechtigen nicht zur Kürzung der Gebühr. 
 
c) Für Kinder, die im Laufe eines Kindergartenjahres bis zum 15. eines Monats in der Kindertagesstätte aufgenommen 
werden, ist die volle Gebühr zu entrichten. Für Aufnahmen nach dem 15. eines Monats ist der halbe Monatsbeitrag zu 
zahlen. 
 
d) Die Abmeldung für ein Kind wird erst dann wirksam, wenn eine schriftliche Mitteilung hierüber vorliegt. 
 
e) Die Kindertagesstättengebühr wird für das gesamte Kindergartenjahr (01.08. bis 31.07.) erhoben. 
 
6. Inkrafttreten 
 
Die Richtlinien treten ab 01.01.2014 in Kraft.  

§ 8 
Gesundheitsvorsorge 

 
(1) In den Tageseinrichtungen können nur Kinder betreut werden, die frei von ansteckenden Krankheiten sind. In 
begründeten Fällen ist dieses der Leitung durch eine ärztliche Bescheinigung nachzuweisen. Die Bescheinigung soll 
nicht älter als eine Woche sein. Ferner ist, soweit vorhanden, der Leitung das Vorsorgeuntersuchungsheft zur 
Einsichtnahme vorzulegen. Bei Aufnahme sollte das Kind gegen Wundstarrkrampf geimpft sein. 
 
(2) Jede Erkrankung des Kindes und jeder Fall einer übertragbaren Krankheit in der Wohngemeinschaft des Kindes 
sind der Leitung unverzüglich mitzuteilen. Kinder, die an einer übertragbaren Krankheit leiden, dürfen die 
Tageseinrichtung nicht besuchen, bis nach dem Urteil des behandelnden Arztes oder des Gesundheitsamtes eine 
Ansteckung nicht mehr zu befürchten ist. 
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(3) In den Tageseinrichtungen können prophylaktische medizinische und zahnmedizinische Untersuchungen 
durchgeführt werden. Die Teilnahme an den Untersuchungen ist freiwillig. 
 
 

§ 9 
Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung § 8a KJHG 

 
Die Gemeinde Bötersen, vertreten durch den Bürgermeister hat mit dem Landkreis Rotenburg (Wümme) eine 
Vereinbarung unterzeichnet, um sicherzustellen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte den 
Schutzauftrag nach § 8a KJHG wahrnehmen und bei der Abschätzung des Gefährdungsrisiko ggf. eine erfahrene 
Fachkraft hinzuziehen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kindertagesstätte sind insbesondere verpflichtet bei den 
Personenberechtigten oder den Erziehungsberechtigen auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinzuwirken, wenn sie 
diese für erforderlich halten und  hierdurch der wirksame Schutz des Kindes nicht in Frage gestellt wird. Das Verfahren 
wird entsprechend vorgegebener Kriterien dokumentiert. 
 
 

§ 10 
Zusammenarbeit mit den Eltern 

 
(1) Die Eltern der Kinder in einer Gruppe wählen aus ihrer Mitte eine Gruppensprecherin oder einen Gruppensprecher 
sowie deren Vertretung. Das Wahlverfahren regelt der Beirat. Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher bilden 
den Elternbeirat. 
 
(2) Die Gruppensprecherinnen und Gruppensprecher, die Leitung der Kindertagesstätte sowie – als Vertreter des 
Trägers – der Bürgermeister oder dessen Beauftragte oder Beauftragter bilden den Beirat der Kindertagesstätte. Sollte 
die Kindertagesstätte über mehr als zwei Gruppen verfügen, erhöht sich die Anzahl des Trägers  um eine weitere 
Person, die ebenfalls vom Bürgermeister beauftragt wird. Darüber hinaus gehört in diesem Fall neben der Leitung der 
Kindertagesstätte auch die stv. Leitung dem Beirat an. 
 
(3) Wichtige Entscheidungen der Gemeinde und der Leitung erfolgen im Benehmen mit dem Beirat. Das gilt 
insbesondere für 
 
1. die Aufstellung und Änderung der Konzeption für die pädagogische Arbeit, 
2. die Einrichtung neuer und die Schließung bestehender Gruppen oder Betreuungsangebote 
3. die Festlegung der Gruppengrößen und Grundsätze für die Aufnahme von Kindern 
4. die Öffnungs- und Betreuungszeiten. 
5. Ist ein gemeinsames Benehmen nicht zu erreichen, entscheidet der Gemeinderat. 
 
Der Beirat kann Vorschläge zu den in Satz 2 genannten Angelegenheiten sowie zur Verwendung der Haushaltsmittel 
und zur Regelung der Kindertagesstättengebühren machen. 
 
 

§ 11 
Haftungsausschluss und Versicherungsschutz 

 
(1) Wird die Tageseinrichtung aus gesundheitlichen Gründen auf Anordnung des Gesundheitsamtes oder aus anderen 
zwingenden Gründen geschlossen, haben die Sorgeberechtigten keinen Anspruch auf Betreuung ihres Kindes oder auf 
Schadenersatz. 
 
(2) Spielsachen dürfen vom Kind nur mit Zustimmung der Erzieherinnen/Erzieher mitgebracht werden. Für den Verlust 
von mitgebrachten Sachen wird eine Haftung nicht übernommen. 
 
(3) Zur Sicherung der Kinder auf dem Weg zur oder von der Tageseinrichtung ist mit der Leitung schriftlich zu 
vereinbaren, ob und wann das Kind abgeholt wird oder ob es ohne Begleitung nach Hause entlassen werden kann. Die 
Begleitung sollte über 12 Jahre alt sein und der Tageseinrichtung schriftlich benannt sein. 
 
 
(4) Für den direkten Weg zur Tageseinrichtung für die Dauer des Aufenthaltes in der Kindertagesstätte und für den 
direkten Rückweg sind die Kinder gegen Unfall beim Gemeindeunfallversicherungsverband versichert, soweit kein 
vorrangig Verpflichteter eintritt, Verunglückt ein Kind auf dem Weg zur oder von der Tageseinrichtung, so ist dieses der 
Leitung unverzüglich anzuzeigen. 
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§ 12 

Inkrafttreten 
 
(1) Diese Satzung tritt ab 01.01.2014 in Kraft. 
 
(2) Die Satzung über den Betrieb und Benutzung sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren für 
Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Bötersen vom 23.02.2010 tritt am 31.12.2013 außer Kraft.  
 
Bötersen, 03.12.2013 
 
Gemeinde Bötersen 
Der Bürgermeister 
Holsten  (L. S.) 
 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 
 

Jahresabschluss 2010 der Gemeinde Deinstedt und Entlastungserteilung 
 
 
Der Rat der Gemeinde Deinstedt hat in seiner Sitzung am 18.12.2013 folgende Beschlüsse gefasst: 
• Der Jahresabschluss der Gemeinde Deinstedt für das Haushaltsjahr 2010 wird in der vorliegenden Fassung 

beschlossen. 
• Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2010 die Entlastung erteilt. 
Der Jahresabschluss 2010 und der um die Stellungnahme des Bürgermeisters ergänzte Schlussbericht des 
Rechnungsprüfungsamtes liegen im Anschluss an die öffentliche Bekanntmachung an sieben Werktagen (nur montags 
bis freitags) während der Dienststunden im Gemeindebüro der Gemeinde Deinstedt, Rohr 7, 27446 Deinstedt, öffentlich 
aus. 
 
Deinstedt, 31.12.2013 
 
Gemeinde Deinstedt  
Der Bürgermeister 
 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
 

9. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der 

Gemeinde Gnarrenburg im Einzugsbereich der 
Abwasserreinigungsanlage (ARA) Gnarrenburg 

(Schmutzwassergebührensatzung Gnarrenburg) 
 

Auf Grund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes   (NKomVG) und der 
§§ 1 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Schmutzwasserbeseitigung der 
Gemeinde Gnarrenburg im Einzugsbereich der Abwasserreinigungsanlage (ARA) Gnarrenburg 
(Schmutzwassergebührensatzung Gnarrenburg) vom 15.08.1992, zuletzt geändert durch Satzung vom 17.12.2007, wird 
wie folgt geändert: 
 
§ 3 Abs. 9 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Gebühr nach dem Wasserverbrauch beträgt 3,18 EURO je Kubikmeter.“ 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Gnarrenburg, den 12.12.2013 
 
Renken 
Bürgermeister (L. S.) 

- Amtsblatt Landkreis Rotenburg (Wümme) vom 31.12.2013 Nr. 24 
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9. Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung 

der Gemeinde Gnarrenburg für den Anschluss der Grundstücke an die  
Mischwasserkanalisation der Ortschaft Glinstedt 

und die Beseitigung der Abwässer 
 
 

Auf Grund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und der §§ 
1 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes hat der Rat in seiner Sitzung am 12.12.2013 folgende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
 
Die Satzung der Beiträge und Gebühren der Gemeinde Gnarrenburg für den Anschluss der Grundstücke an die 
Mischwasserkanalisation der Ortschaft Glinstedt und die Beseitigung der Abwasser vom 23.03.1987, zuletzt geändert 
durch Satzung vom 17.12.2007, wird wie folgt geändert: 
 
§ 5 Abs. 10 Satz 1 erhält folgende Fassung: 
 
„Die Gebühr nach dem Wasserverbrauch beträgt 3,73 EURO je Kubikmeter.“ 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. 
 
Gnarrenburg, den 12.12.2013 
 
Renken 
Bürgermeister (L. S.) 
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Steuersatzung (Hebesatzsatzung) 

der Gemeinde Helvesiek 
 
 

Aufgrund der §§ 10 und 111 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG), des § 25 des 
Grundsteuergesetzes und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes, jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen, hat der 
Rat der Gemeinde Helvesiek in seiner Sitzung am 04.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2014 wie folgt festgesetzt: 
 
 1. Grundsteuer 
 
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 500 v. H. 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v. H. 
 
 2. Für die Gewerbesteuer 380 v. H. 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 für das Haushaltsjahr 2014 in Kraft. 
 
Helvesiek, den 11.12.2013 
 
Gemeinde Helvesiek 
Brunkhorst (L. S.) 
Bürgermeister 
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen 
 

Friedhofsordnung (FO) 

für den Friedhof 
der Ev.-luth. Kirchengemeinde Scheeßel in Scheeßel 

 
Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Scheeßel am 
12.11.2013 folgende Friedhofsordnung beschlossen: 
 
Der Friedhof ist die Stätte, an der die Verstorbenen zur letzten Ruhe gebettet werden. Er ist mit seinen Gräbern ein 
sichtbares Zeichen der Vergänglichkeit des Menschen. Er ist zugleich ein Ort, an dem Kirche die Botschaft 
verkündet, dass Christus dem Tode die Macht genommen hat und denen, die an ihn glauben, das ewige Leben 
geben wird. Aus dieser Erkenntnis und in dieser Gewissheit erhalten Arbeit und Gestaltung auf dem Friedhof 
Richtung und Weisung. 
 

Inhaltsübersicht 

 
I. Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 Geltungsbereich und Friedhofszweck 
§ 2 Friedhofsverwaltung 
§ 3 Schließung und Entwidmung 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 
§ 4 Öffnungszeiten 
§ 5 Verhalten auf dem Friedhof 
§ 6 Dienstleistungen 
 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 
 
§ 7 Anmeldung einer Bestattung 
§ 8 Beschaffenheit von Särgen und Urnen 
§ 9 Ruhezeiten 
§ 10 Umbettungen und Ausgrabungen 
 

IV. Grabstätten 
 
§ 11 Allgemeines 
§ 12 Reihengrabstätten 
§ 13 Wahlgrabstätten 
§ 14 Rasenreihengrabstätten 
§ 15 Rasendoppelwahlgrabstätten 
§ 16 Urnenreihengrabstätten 
§ 17 Urnenreihengrabstätten in Rasenlage 
§ 18 Urnenwahlgrabstätten in Rasenlage 
§ 19 Urnengarten 
§ 20 Urnenwahlgrabstätten 
§ 21 Rückgabe von Wahlgrabstätten 
§ 22 Bestattungsverzeichnis 
 

V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 
 
§ 23 Gestaltungsgrundsatz 
§ 24 Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 
 

 
VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 

 
§ 25 Allgemeines 
§ 26 Grabpflege, Grabschmuck 
§ 27 Vernachlässigung 
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VII. Grabmale und  andere Anlagen 

 
§ 28 Errichten und Ändern von Grabmalen 
§ 29 Mausoleen und gemauerte Grüfte 
§ 30 Entfernung 
§ 31 Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 
 

VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 
 
§ 32 Leichenhalle 
§ 33 Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche 
 

IX. Haftung und Gebühren 
 
§ 34 Haftung 
§ 35 Gebühren 
 

X. Schlussvorschriften 
 
§ 36 Inkrafttreten 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1  
Geltungsbereich und Friedhofszweck 

 
(1) Diese Friedhofsordnung gilt für den Friedhof der Ev.-luth. Kirchengemeinde Scheeßel in seiner jeweiligen Größe. 
Der Friedhof umfasst zurzeit die Flurstücke 
  
 Veerser Weg  Flur 12  Flurstück   2/1  1,6450 ha 
 Leehopweg  Flur 5  Flurstück  418/126  0,5348 ha 
    Flur 5  Flurstück  419/126  0,0435 ha 
    Flur 5  ant. Flurstück  127/1  0,5330 ha 
 
Gemarkung Scheeßel in Größe von insgesamt 2,7563 ha. Eigentümerin der Flurstücke ist die Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Scheeßel.  
 
(2) Der Friedhof dient der Bestattung der Personen, die bei ihrem Ableben ihren Wohnsitz in der Ev.-luth. 
Kirchengemeinde Gemeinde Scheeßel hatten, sowie derjenigen, die bei ihrem Tode ein Recht auf Bestattung in einer 
bestimmten Grabstätte besaßen. Der Friedhof dient auch der Bestattung von Fehlgeborenen und Ungeborenen i.S.d. 
Niedersächsischen Bestattungsgesetzes.  
 
(3) Andere Bestattungen   bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 

§ 2 
Friedhofsverwaltung 

 
(1) Der Friedhof ist eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts. Er wird vom Kirchenvorstand verwaltet 
(Friedhofsverwaltung). 
 
(2) Die Verwaltung des Friedhofs richtet sich nach dieser Friedhofsordnung sowie den sonstigen kirchlichen und 
staatlichen Vorschriften. 
 
(3) Mit der Wahrnehmung der Friedhofsverwaltung kann der Kirchenvorstand einzelne Personen, einen Ausschuss 
oder eine kirchliche Verwaltungsstelle beauftragen.  
(4) Im Zusammenhang mit einer Bestattung, Verleihung, Verlängerung oder Übertragung des Nutzungsrechts an 
einer Grabstätte, Genehmigung zur Errichtung eines Grabmals oder anderer  Anlagen, Zulassung von 
Gewerbetreibenden sowie mit der Erhebung von Gebühren und Entgelten dürfen für den jeweiligen Zweck die 
erforderlichen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und genutzt werden.  
 

§ 3 
Schließung und Entwidmung 

 
(1) Der Friedhof, einzelne Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus einem wichtigen Grund beschränkt 
geschlossen, geschlossen und entwidmet werden. 
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(2) Nach der beschränkten Schließung  dürfen keine  neuen Nutzungsrechte mehr verliehen werden. Eine 
Verlängerung von bestehenden Nutzungsrechten darf lediglich zur Anpassung an die Ruhezeit erfolgen. 
Bestattungen dürfen nur noch in Grabstätten stattfinden, an denen im Zeitpunkt der beschränkten Schließung noch 
Nutzungsrechte bestehen, sofern die Grabstätten noch nicht belegt sind oder sofern zu dem genannten Zeitpunkt die 
Ruhezeiten abgelaufen waren. Grabstellen an denen die Ruhezeit nach dem Zeitpunkt der beschränkten Schließung 
abläuft, dürfen nicht neu belegt werden. Eingeschränkt werden kann auch der Kreis der Bestattungsberechtigten; 
nachträgliche Ausnahmen von dieser Einschränkung kann die Friedhofsverwaltung im Einzelfall zur Vermeidung 
unbilliger Härten bei bestehenden Nutzungsrechten genehmigen. 
 
(3) Nach der Schließung dürfen Bestattungen nicht mehr vorgenommen werden. 
 
(4) Durch die Entwidmung wird die Eigenschaft als Ruhestätte der Verstorbenen aufgehoben. Die Entwidmung wird 
erst ausgesprochen, wenn keine  Nutzungsrechte mehr bestehen, sämtliche Ruhezeiten abgelaufen sind und eine 
angemessene Pietätsfrist vergangen ist. 
 

II. Ordnungsvorschriften 

 
§ 4 

Öffnungszeiten 

 
(1) Der Friedhof ist tagsüber bzw. während der an den Eingängen bekannt gegebenen Zeiten für den Besuch 
geöffnet. 
 
(2) Aus besonderem Anlass kann der Friedhof ganz oder teilweise für den Besuch vorübergehend geschlossen 
werden. 
 

§ 5  
Verhalten auf dem Friedhof 

 
(1) Jede Person hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten und Äußerungen, die 
sich in verletzender Weise gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche richten, zu unterlassen. Die 
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. Die Friedhofsverwaltung kann Personen, die der 
Friedhofsordnung zuwiderhandeln, das Betreten des Friedhofs untersagen. 
 
(2) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet, 
 
a) die Wege mit Fahrzeugen oder Rollschuhen/Inlinern/Skateboards aller Art - ausgenommen Kinderwagen, 
Rollstühle, Handwagen sowie Fahrzeuge der Friedhofsverwaltung und der für den Friedhof zugelassenen 
Dienstleistungserbringern -  zu befahren, 
b) der Verkauf von Waren aller Art  sowie das Anbieten von Dienstleistungen ,  
c) an Sonn- und Feiertagen und in der Nähe einer Bestattung störende Arbeiten auszuführen, 
d) die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video- und Fotoaufnahmen, außer zu privaten Zwecken, 
e) Druckschriften und andere Medien (z.B. CD, DVD) zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der 
Bestattungsfeier notwendig und üblich sind, 
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern oder mitgebrachten Unrat zu entsorgen, 
g) fremde Grabstätten und die Friedhofsanlagen außerhalb der Wege zu betreten, zu beschädigen oder zu 
verunreinigen, 
h) Hunde unangeleint mitzubringen.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit die Interessen anderer nicht beeinträchtigt werden. 
 
(4) Besondere Veranstaltungen auf dem Friedhof bedürfen der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 

 
§ 6 

Dienstleistungen 

 
(1) Die Dienstleistungserbringer haben die für den Friedhof geltenden Bestimmungen zu beachten.  
 
(2) Tätig werden dürfen nur solche Dienstleistungserbringer, die fachlich geeignet und in betrieblicher und personeller 
Hinsicht zuverlässig sind. 
 
(3) Dienstleistungserbringern kann die Ausübung ihrer Tätigkeit von der Friedhofsverwaltung auf Zeit oder auf Dauer 
untersagt werden, wenn der Dienstleitungserbringer nach vorheriger Mahnung gegen für den Friedhof geltende 
Bestimmungen verstoßen hat. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
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(4) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem Friedhof nur vorübergehend und 
nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht hindern. Die Arbeits- und Lagerplätze sind nach Beendigung der 
Tagesarbeit zu säubern und in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen, bei Unterbrechung der Tagesarbeit 
so herzurichten, dass eine Behinderung anderer ausgeschlossen ist. Die Dienstleistungserbringer dürfen auf dem 
Friedhof keinen Abraum lagern. Geräte von Dienstleistungserbringern dürfen nicht an oder in den 
Wasserentnahmestellen des Friedhofs gereinigt werden. 
 
(5) Dienstleistungserbringer haften gegenüber dem Friedhofsträger für alle Schäden, die sie im Zusammenhang mit 
ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof schuldhaft verursachen. 

 

III. Allgemeine Bestattungsvorschriften 

 
§ 7  

Anmeldung einer Bestattung 
 
(1) Eine Bestattung ist unter Vorlage der gesetzlich vorgeschriebenen Unterlagen rechtzeitig bei der 
Friedhofsverwaltung anzumelden. Dabei ist mitzuteilen, wer die Bestattung leiten und wer sonst bei der Bestattung 
(einschließlich Trauerfeier) gestaltend mitwirken wird. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Person, die die Bestattung leiten oder bei der Bestattung gestaltend mitwirken 
soll, ausschließen, wenn sie verletzende Äußerungen gegen den christlichen Glauben oder die evangelische Kirche 
getan hat und eine Wiederholung zu erwarten ist. 
 
(3) Vor einer Bestattung in einer Wahlgrabstätte, an der ein Nutzungsrecht verliehen ist, ist das Nutzungsrecht 
nachzuweisen. 
 
(4) Die Friedhofsverwaltung setzt im Benehmen mit der antragstellenden Person sowie mit dem/der zuständigen 
Pastor/in Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Wünsche der Angehörigen sollen dabei nach Möglichkeit 
berücksichtigt werden. 
 

§ 8 
Beschaffenheit von Särgen und Urnen 

 
(1) Erdbestattungen sind nur in geschlossenen feuchtigkeitshemmenden Särgen zulässig. Von der Sargpflicht nach 
Satz 1 kann die untere Gesundheitsbehörde Ausnahmen zulassen, wenn in der zu bestattenden Person ein wichtiger 
Grund vorliegt und ein öffentlicher Belang nicht entgegensteht.  
 
(2) Für Erdbestattungen darf kein Sarg verwendet werden, der geeignet ist, nachhaltig die physikalische, chemische 
oder biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern oder der die Verwesung der 
Leiche nicht innerhalb der festgesetzten Ruhefrist ermöglicht. 
 
(3) Särge dürfen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit sein. Für größere Särge ist die 
Zustimmung der Friedhofsverwaltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.  
 
(4) Für Sargauskleidungen, Leichenhüllen und Leichenbekleidungen gelten die Anforderungen des Absatzes 2 
entsprechend.  
 
(5) Für die Bestattung in zugänglichen, ausgemauerten Grüften sind nur Metallsärge oder Holzsärge mit 
Metalleinsatz zugelassen, die luftdicht verschlossen sind. 
 
(6) Es dürfen keine Urnen, Überurnen oder Schmuckurnen verwendet werden, die aus Kunststoffen oder sonstigen 
nicht verrottbaren Werkstoffen hergestellt oder die geeignet sind, nachhaltig die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Bodens oder des Grundwassers zu verändern.  
 

§ 9 
Ruhezeiten 

 
(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 30 Jahre.  
 
(2) Die Ruhezeit für Aschen beträgt 30 Jahre. 
 

§ 10 
Umbettungen und Ausgrabungen 

 
(1) Umbettungen dürfen zur Wahrung der Totenruhe grundsätzlich nicht vorgenommen werden. 
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(2) Leichen und Aschenreste in Urnen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit nur mit Genehmigung der unteren 
Gesundheitsbehörde ausgegraben oder umgebettet werden.  
 
(3) Die berechtigte Person hat  sich gegenüber der Friedhofsverwaltung schriftlich zu verpflichten, alle Kosten zu 
übernehmen, die bei der Umbettung durch Beschädigung und Wiederinstandsetzung gärtnerischer oder baulicher 
Anlagen an Nachbargrabstätten oder Friedhofsanlagen entstehen. 
 
(4) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder gehemmt. 
 
(5) Grabmale, andere Anlagen, ihr Zubehör und Pflanzen können umgesetzt werden, wenn 
Gestaltungsbestimmungen des neuen Grabfeldes nicht entgegenstehen. 
 

IV. Grabstätten 

 
§ 11 

Allgemeines 
 
(1) Folgende Arten von Grabstätten stehen zur Verfügung: 
 
a) Reihengrabstätten     (§ 12) 
b) Wahlgrabstätten     (§ 13) 
c) Rasenreihengrabstätten    (§ 14) 
d) Rasendoppelwahlgrabstätten    (§ 15) 
e) Urnenreihengrabstätten    (§ 16) 
f)  Urnenreihengrabstätten in Rasenlage   (§ 17) 
g) Urnendoppelgrabstätten in Rasenlage   (§ 18) 
h) Urnengarten       (§ 19) 
j) Urnenwahlgrabstätten     (§ 20) 
 
(2) Die Grabstätten bleiben im Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen werden nur öffentlich-rechtliche 
Nutzungsrechte nach Maßgabe dieser Ordnung in der jeweils geltenden Fassung verliehen. Ein Nutzungsrecht kann 
jeweils nur einer einzelnen Person, nicht mehreren Personen zugleich zustehen. 
Nutzungsberechtigte Personen haben jede Änderung ihrer Anschrift der Friedhofsverwaltung mitzuteilen. 
 
(3) Rechte an Reihengrabstätten werden nur im Todesfall vergeben. Ein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb 
eines Nutzungsrechtes an einer Grabstätte in bestimmter Lage sowie auf Unveränderlichkeit der Umgebung besteht 
nicht. 
 
(4) In einer Grabstelle darf grundsätzlich nur eine Leiche oder Asche bestattet werden. Eine verstorbene Mutter und 
ihr gleichzeitig - bei oder kurz nach der Geburt - verstorbenes Kind oder zwei gleichzeitig verstorbene Kinder bis zum 
vollendeten 5. Lebensjahr dürfen in einer Grabstelle bestattet werden. 
 
(5) In einer bereits belegten Wahl- oder Urnenwahlgrabstelle darf zusätzlich eine Asche bestattet werden, wenn die 
bereits bestattete Person der Ehegatte oder die Ehegattin oder der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin nach 
dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft  oder ein naher Verwandter war. 
 
(6) Bei neu anzulegenden Grabstätten sollten die Grabstellen etwa folgende Größe haben: 
 
a) für Särge von Kindern:  Länge: 1,50 m Breite: 1,00 m 
 von Erwachsenen:  Länge: 1,50 m Breite: 1,20 m 
 
b)  für Urnen:   Länge: 1,00 m Breite: 0,80 m 
 für Urnen im Gemeinschaftsgrab Länge: 0,50 m Breite 0,50 m 
 
Für die bisherigen Grabstätten gelten die übernommenen Maße. Im Einzelnen ist der Gestaltungsplan für den 
Friedhof maßgebend. 
 
(7) Die Mindesttiefe des Grabes beträgt von der Oberkante Sarg bis Erdoberfläche (ohne Grabhügel) 0,90 m, von der 
Oberkante Urne bis Erdoberfläche 0,50 m. Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 
0,30 m starke Erdwände getrennt sein. 

 
(8) Ein Grab darf nur von Personen ausgehoben und zugefüllt werden, die dafür von der Friedhofsverwaltung 
bestimmt oder zugelassen sind.  
 
(9) Die nutzungsberechtigte Person muss Grabzubehör (Grabmal, Einfassung, Lampen, Vasen, Großgehölze usw.), 
soweit erforderlich, vor der Bestattung auf ihre Kosten entfernen. Über das Erfordernis entscheidet die 
Friedhofsverwaltung. 
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(10) Kommt die nutzungsberechtigte Person ihrer Verpflichtung aus Absatz 9 nicht nach und muss beim Ausheben 
des Grabes das Grabzubehör von dem Friedhofsträger entfernt werden, sind die dadurch entstehenden Kosten von 
der nutzungsberechtigten Person dem Friedhofsträger zu erstatten. Ein Anspruch auf Wiederverwendung 
herausgenommener Pflanzen besteht nicht. 

 
§ 12 

Reihengrabstätten 
 
(1) Reihengrabstätten sind Grabstätten für eine Erdbestattung, die anlässlich einer Bestattung der Reihe nach für die 
Dauer der Ruhezeit vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden.  
 
(2) Das Abräumen von Reihengrabfeldern  oder Teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der Ruhezeit durch ein 
Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht.  
 

§ 13 
Wahlgrabstätten 

 
(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit einer oder mehreren Grabstellen vergeben 
werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt.  
 
(2) Das Nutzungsrecht kann mit Ausnahme der Fälle nach § 3 Abs. 2 auf Antrag für die gesamte Wahlgrabstätte um 
30 Jahre verlängert werden. Die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, zur rechtzeitigen Stellung eines 
Verlängerungsantrages aufzufordern. Bei einer Bestattung verlängert sich das Nutzungsrecht für die gesamte 
Wahlgrabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit. Die Gebühren für die Verlängerung richten sich nach der jeweiligen 
Gebührenordnung. 
 
(3) In einer Wahlgrabstätte dürfen die nutzungsberechtigte Person und folgende Angehörige bestattet werden:  
 
1. Ehegatte  
2. Lebenspartner/Lebenspartnerin nach dem Gesetz über die eingetragene Lebenspartnerschaft, 
3. Kinder, Stiefkinder sowie deren Ehegatten 
4. Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
5. Eltern,  
6. Geschwister, 
7. Stiefgeschwister, 
8. die nicht unter die Nr. 1-7 fallenden Erben. 

 
Grundsätzlich entscheidet die nutzungsberechtigte Person, wer von den bestattungsberechtigten Personen bestattet 
wird. Kann nach dem Tode einer bestattungsberechtigten Person die Entscheidung der nutzungsberechtigten Person 
der Friedhofsverwaltung nicht rechtzeitig vor der Bestattung mitgeteilt werden, so ist die Friedhofsverwaltung nach 
pflichtgemäßer Prüfung berechtigt, die Bestattung zuzulassen. Die Bestattung anderer Personen, auch 
nichtverwandter Personen bedarf eines Antrages der nutzungsberechtigten Person und der Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung. 
 
(4) Die nutzungsberechtigte Person kann zu ihren Lebzeiten ihr Nutzungsrecht auf eine der in Absatz 3 Nrn. 1 bis 8 
genannten Personen übertragen; zur Rechtswirksamkeit der Übertragung sind schriftliche Erklärungen der bisherigen 
und der neuen nutzungsberechtigten Person sowie die schriftliche Genehmigung der Friedhofsverwaltung 
erforderlich. 
 
(5) Die nutzungsberechtigte Person soll der Friedhofsverwaltung schriftlich mitteilen, auf welchen ihrer 
bestattungsberechtigten Angehörigen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll. Eine schriftliche 
Einverständniserklärung der Rechtsnachfolgerin oder des Rechtsnachfolgers ist beizubringen. Hat die 
nutzungsberechtigte Person nicht bestimmt, auf wen das Nutzungsrecht nach ihrem Tode übergehen soll, so geht 
das Nutzungsrecht an die nach Absatz 3 bestattungsberechtigten Angehörigen in der dort genannten Reihenfolge 
über. Dabei steht das Nutzungsrecht innerhalb der einzelnen Gruppen der jeweils ältesten Person zu. Der 
Rechtsnachfolger oder die Rechtsnachfolgerin hat der Friedhofsverwaltung auf dessen Verlangen nachzuweisen, 
dass er neuer Nutzungsberechtigter oder sie neue Nutzungsberechtigte ist. Ist der Rechtsnachfolger oder die 
Rechtsnachfolgerin nicht daran interessiert, das Nutzungsrecht zu behalten, so kann er oder sie das Nutzungsrecht 
auf eine andere der in Absatz 3 genannten Personen oder, wenn eine solche nicht vorhanden ist, auf eine Person 
übertragen, die aufgrund ihres oder seines Nutzungsrechtes bestattungsberechtigt nach Absatz 3 geworden ist. Für 
die Übertragung gilt Absatz 4. 
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§ 14 

Rasenreihengrabstätten 
 

(1) Rasenreihengrabstätten für Erdbestattungen werden im Todesfall der Reihe nach einzeln für die Dauer der 
Ruhezeit vergeben. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Bepflanzungs- und Pflegemöglichkeiten durch 
die Nutzungsberechtigten oder Dritte bestehen nicht. Die Grabstätten bekommen keine Einfassung. Die Pflege erfolgt 
ausschließlich durch die Friedhofsverwaltung für die Dauer der Ruhefrist. 
 
(2) Das Legen einer Grabplatte muss vom Nutzungsberechtigten selbst bei einer Steinmetzfirma in Auftrag gegeben 
werden. Sollte der Nutzungsberechtigte keine Namenszeichnung anbringen, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt auf 
Rechnung des Nutzungsberechtigten eine Grabplatte anfertigen zu lassen. 

 
§ 15 

Rasendoppelwahlgrabstätten 
 

(1) Pflegefreie Rasenwahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, die mit zwei Grabstellen vergeben 
werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 
 
(2) Die Pflege der Grabstätte erfolgt durch den Friedhofsträger oder einem von diesem beauftragten Dritten. Das 
Legen einer Grabplatte muss vom Nutzungsberechtigten selbst bei einer Steinmetzfirma in Auftrag gegeben werden. 
Sollte der Nutzungsberechtigte keine Namenszeichnung anbringen, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt auf 
Rechnung des Nutzungsberechtigten eine Grabplatte anfertigen zu lassen. 
 
(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Rasendoppelwahlgrabstätten auch 
die Vorschriften für Wahlgrabstätten. 

 
§ 16  

Urnenreihengrabstätten 
 
(1) Urnenreihengrabstätten werden zur Bestattung von Aschen vergeben. In einer Urnenreihengrabstätte darf nur 
eine Asche bestattet werden. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Reihengrabstätten 
auch für Urnenreihengrabstätten. 
 

§ 17 
Urnenreihengrabstätten in Rasenlage 

 
(1) Pflegefreie Urnenreihengrabstätten sind Grabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die 
Dauer der Ruhezeit zur Besetzung einer Asche vergeben werden. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung errichtet auf der Urnenreihengrabstätte in Rasenlage eine Liegeplatte mit Namen und 
Vornamen (sowie Geburts- und Sterbedaten). 
 
(3) Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht zur Errichtung eines eigenen Grabmals oder zur eigenen Pflege der 
Grabstätte. 
 
(4) Das Abräumen von Urnenreihengrabstätte in Rasenlage oder teilen davon wird sechs Monate vor Ablauf der 
Ruhezeit durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. 
 
(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenreihengrabstätten in Rasenlage 
auch die Vorschriften für Reihengrabstätten. 

§ 18 
Urnenwahlgrabstätten in Rasenlage 

 
(1) Pflegefreie Urnenwahlgrabstätten in Rasenlage sind Grabstätten, die mit zwei Grabstellen (Aschen) vergeben 

werden. Die Dauer des Nutzungsrechtes beträgt 30 Jahre, vom Tage der Verleihung an gerechnet. Über das 
Nutzungsrecht wird eine Urkunde ausgestellt. 

(2) Die Friedhofsverwaltung errichtet auf der Urnenwahlgrabstätte in Rasenlage pro Grabstelle jeweils eine 
Liegeplatte mit Namen und Vornamen (sowie Geburts- und Sterbedaten). 

(3) Das Nutzungsrecht umfasst nicht das Recht zur Errichtung eines eigenen Grabmals oder zur eigenen Pflege der 
Grabstätte. 

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für Urnenwahlgrabstätten in Rasenlage 
auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten. 
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§19 

Urnengarten 
 

(1) Der Urnengarten ist eine Grabanlage, die aus einer Gruppe mehrerer Urnengrabstätten für die Beisetzung von 
Aschen und einer einheitlichen äußeren Gestaltung besteht. Im Urnengarten werden die Urnengrabstätten 
unterscheiden in: 
 

a) Einzelurnengrabstätten, diese bestehen aus einer einzelnen Urnengrabstelle und 
b) Doppelurnengrabstätten, diese bestehen aus zwei nebeneinander liegen Urnengrabstellen. 

 
(2) Eine Einzelgrabstelle ist 0,50 m lang und 0,50 m breit, eine Doppelurnengrabstätte ist 0,50 m lang und 1,00 m 
breit, 

 
(3) An den Urnengrabstätten des Urnengartens kann auf Antrag ein Nutzungsrecht erst im Todesfall für die Dauer der 
Ruhefrist des/der zu Bestattenden als Teilhabe an der gesamten Urnengemeinschaftsanlage verliehen werden, 
wobei die Zuweisung der Grabstätte er Reihe nach erfolgt. 

 
(4)Das Nutzungsrecht an einer Einzelurnengrabstätte kann nicht verlängert werden. Das Nutzungsrecht an einer 
Doppelurnengrabstätte wird bei der 2. Urnen einmalig für die gesamte Doppelurnengrabstätte um den zur Wahrung 
der Ruhefrist notwendigen Zeitraum verlängert.  
 
(5) Der Urnengarten wird von der Friedhofsverwaltung angelegt, einheitlich gestaltet und unterhalten. Auf den 
Urnengrabstätten dürfen keine Grabmale errichtet oder Anpflanzungen vorgenommen werden. Der 
Nutzungsberechtigte muss eine namentliche Kennzeichnung am zentralen Denkmal/Grabmal anbringen lassen. Die 
einheitliche namentliche Kennzeichnung ist mit einer Steinmetzfirma abzusprechen und erfolgt auf Rechnung des 
Nutzungsberechtigten. Sollte der Nutzungsberechtigte keine Namenszeichnung anbringen, ist die Friedhofsveraltung 
berechtigt auf Rechnung des Nutzungsberechtigten ein Schild anfertigen zu lassen. 
 
(6) Im Rasenbereich des Urnengartens sind Urnengrabstätten angelegt, die von den Nutzungsberechtigten zu 
pflegen und zu unterhalten sind. Auf den Urnengrabstätten dürfen keine Grabmale errichtet werden. Der 
Nutzungsberechtigte muss eine namentliche Kennzeichnung an einem zentralen Denkmal/Grabmal anbringen 
lassen. Die einheitliche namentliche Kennzeichnung ist mit einer Steinmetzfirma abzusprechen und erfolgt auf 
Rechnung des Nutzungsberechtigten. Sollte der Nutzungsberechtigte keine Namenszeichnung anbringen, ist die 
Friedhofsveraltung berechtigt auf Rechnung des Nutzungsberechtigten ein Schild anfertigen zu lassen. 
 
(7) Grabschmuck, insbesondere Sargauflagen, Kränze, Blumengebinde, Vasen, Pflanzschalen, Kerzen, Grablichte 
und persönliche Andenken dürfen nur auf gesondert ausgewiesenen Flächen beim Denkmal niedergelegt werden. 

 
§ 20 

Urnenwahlgrabstätten 
 
(1) Urnenwahlgrabstätten werden mit einer oder mehreren Grabstellen zur Bestattung einer Asche für die Dauer von 
30 Jahren vergeben. 
 
(2) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften für Wahlgrabstätten 
auch für Urnenwahlgrabstätten. 

 
§ 21 

Rückgabe von Wahlgrabstätten 
 

(1) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst nach Ablauf der 
letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Die Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte zulässig. Ausnahmen 
bedürfen der Zustimmung der Friedhofsverwaltung. 
 
(2) Bei der Rückgabe von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten besteht kein Anspruch auf Gebührenerstattung.  
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann mit den Nutzungsberechtigten übergroßer Wahlgrabstätten (Wahlgrabstätten mit 
mehr als 4 Grabstellen)  besondere schriftliche Vereinbarungen über die künftige Nutzung abschließen. Ein Anspruch 
auf Abschluss von derartigen Vereinbarungen besteht nicht.  
 

§ 22 
Bestattungsverzeichnis 

 
Die Friedhofsverwaltung führt über die Bestattungen ein Verzeichnis, aus dem sich nachvollziehen lässt, wer an 
welcher Stelle bestattet ist und wann die Ruhezeit abläuft. 
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V. Gestaltung der Grabstätten und Grabmale 

 
§ 23 

Gestaltungsgrundsatz 
 
Jede Grabstätte ist so zu gestalten und an die Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und die Würde des 
Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt wird.  
 

§ 24 
Gestaltung und Standsicherheit von Grabmalen und anderen Anlagen 

 
(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen nicht so gestaltet werden, dass sie eine Verunstaltung des Friedhofes 
bewirken oder Friedhofsbesucher in ihrer Andacht stören können. Diese dürfen sich ferner in ihrer Gestaltung nicht 
gegen den christlichen Glauben richten. Im Übrigen gilt § 18 entsprechend. Werkstattbezeichnungen dürfen nur 
unten an der Seite oder Rückseite eines Grabmals in unauffälliger Weise angebracht werden. 
 
(2) Es sollen nur Grabmale einschließlich anderer Anlagen  errichtet werden, die nachweislich in der 
Wertschöpfungskette ohne ausbeuterische Kinderarbeit im Sinne des „Übereinkommens 182 der Internationalen 
Arbeitsorganisation (ILO) über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen 
der Kinderarbeit“ hergestellt sind. 
 
(3) Grabmale und  andere Anlagen sind dauernd in würdigem und verkehrsicherem Zustand zu halten. Hierfür sind 
die nutzungsberechtigten Personen verantwortlich. 
 
(4) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, anderen Anlagen oder Teilen davon gefährdet, sind die für die 
Unterhaltung verantwortlichen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge kann der Friedhofsträger auf Kosten der nutzungsberechtigten Personen Sicherungsmaßnahmen 
(z.B. Absperrungen, Umlegen von Grabmalen,) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher 
Aufforderung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist der 
Friedhofsträger berechtigt, die Grabmale, andere Anlagen oder Teile davon auf Kosten der nutzungsberechtigten 
Personen zu entfernen. Sind nutzungsberechtigte Personen nicht bekannt oder ohne besonderen Aufwand nicht zu 
ermitteln, genügen als Aufforderung eine öffentliche Bekanntmachung und ein Hinweisschild auf den Grabstätten, 
das für die Dauer von einem Monat aufgestellt wird.  
 

VI. Anlage und Pflege der Grabstätten 
 

§ 25 
Allgemeines 

 
(1) Die Grabstätten müssen binnen sechs Monaten nach der Belegung oder nach dem Erwerb des Nutzungsrechts 
angelegt sein. Sie dürfen nur mit Gewächsen bepflanzt werden, durch die benachbarte Grabstätten und öffentliche 
Anlagen nicht beeinträchtigt werden. Das Pflanzen von Bäumen ist auf den Grabstätten nicht gestattet.  
 
(2) Zur gärtnerischen Anlage und Pflege sind die jeweiligen nutzungsberechtigten Personen verpflichtet. Die 
Verpflichtung zur Pflege besteht bis zum Ablauf des Nutzungsrechtes. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung ist befugt, stark wuchernde, absterbende oder  Bestattungen behindernde Hecken und 
Sträucher zu beschneiden oder zu beseitigen. Verwelkte Blumen, Kränze usw. sind von den Grabstätten zu 
entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
(4) Grababdeckungen mit Beton, Terrazzo, Teerpappe u. ä. sind nicht zulässig. Das Belegen der Grabstätten mit 
Kies und Split oder ähnlichen Stoffen anstelle einer Bepflanzung ist mit der Friedhofsverwaltung abzusprechen. 
 (5) Sind ausnahmsweise Grabstätten mit 2/3 Grabplatten abgedeckt, so ist der Pflanzenschmuck auf die freien Teile 
des Grabes zu beschränken. 
 
(6) Bänke und Stühle auf oder neben Grabstätten stören in der Regel das Friedhofsbild. Die Friedhofsverwaltung 
kann in besonders gelagerten Einzelfällen jedoch die Aufstellung von Bänken genehmigen. Die Bänke sind klein zu 
halten und unauffällig zu gestalten. 
 
(7) Dem Nutzungsberechtigten ist nicht gestattet, Bäume, große Sträucher und Hecken ohne Genehmigung der 
Friedhofsverwaltung zu beseitigen, weil durch solche Maßnahmen das Gesamtbild des Friedhofes gestört werden 
kann. 
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(8) Bei Rasengräbern und Urnengrabstätten in Rasenlage einschließlich der Urnengemeinschaftsanlagen ist eine 
Bepflanzungs- und Pflegemöglichkeit nicht gegeben. Diese Gräber werden durch die Friedhofsverwaltung gepflegt 
und unterhalten. Sträuße, Schalen, Gestecke, Kränze usw. dürfen nur auf die dafür vorgesehenen Plätze abgelegt 
werden.  
 
(9) Grabeinfassungen aus Steinen, Kacheln, Platten oder Kunststoffbändern sind verboten. 
 
(10) Die Unterhaltung und Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb der Grabstätten obliegt allein der 
Friedhofsverwaltung. 
 
(11) Der Friedhofsträger ist nicht verpflichtet, zur Verhütung von Schäden, die durch fremde Personen und Tiere 
hervorgerufen werden, Vorkehrungen zu treffen. 
 

§ 26  
Grabpflege, Grabschmuck 

 
(1)Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Wildkrautbekämpfungsmitteln sowie von biologisch nicht abbaubaren 
Reinigungsmitteln zur Grabpflege und Reinigung von Grabmalen und anderen Anlagen ist nicht gestattet. 

 
(2) Kunststoffe dürfen in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, 
Trauergestecken, in Grabschmuck und bei Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der 
Pflanze verbleiben, nicht verwendet werden. Ausgenommen sind Grabvasen und Markierungszeichen. 
 
(3) Die Verwendung von Blechdosen, Gläsern, Flaschen o. ä. für die Aufnahme von Schnittblumen ist nicht gestattet. 
 

 
§ 27  

Vernachlässigung 
 
(1) Wird eine Grabstätte nicht vorschriftsmäßig hergerichtet oder gepflegt, hat die nutzungsberechtigte Person nach 
schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu 
bringen. Kommt sie der Verpflichtung nicht nach, kann die Friedhofsverwaltung die Grabstätte auf Kosten der 
nutzungsberechtigten Person in Ordnung bringen oder bringen lassen. Ist die nutzungsberechtigte Person der 
Verpflichtung aus Satz 2 nicht nachgekommen, kann die Friedhofsverwaltung auch das Nutzungsrecht ohne 
Entschädigung entziehen, soweit sie die nutzungsberechtigte Person schriftlich unter Fristsetzung hierauf 
hingewiesen hat. In dem Entziehungsbescheid wird die nutzungsberechtigte Person aufgefordert, das Grabmal und 
die anderen Anlagen innerhalb von drei Monaten nach Unanfechtbarkeit des Bescheides zu entfernen.  
 
(2) Ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch 
eine öffentliche Bekanntmachung auf die Verpflichtung zur Herrichtung  und Pflege hingewiesen. Außerdem wird die 
unbekannte nutzungsberechtigte Person durch ein Hinweisschild auf der Grabstätte aufgefordert, sich mit der 
Friedhofsverwaltung in Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, 
kann die Friedhofsverwaltung 
 
a) die Grabstätte abräumen, einebnen und einsäen und 
b) Grabmale und  andere Anlagen beseitigen lassen. 

  
(3) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Absatz 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt oder 
ist die nutzungsberechtigte Person nicht bekannt oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, kann die 
Friedhofsverwaltung den Grabschmuck auf Kosten der nutzungsberechtigten Person entfernen bzw. entfernen 
lassen. 

 
VII. Grabmale und andere Anlagen 

 
§ 28  

Errichten und Ändern von Grabmalen 
 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalanlagen sind der Friedhofsverwaltung anzuzeigen mit der 
Erklärung, dass das Vorhaben der gültigen Friedhofsordnung und den Vorgaben des technischen Regelwerks 
entspricht.  
 
(2) Der Anzeige sind beizufügen der Grabmalentwurf in einem geeigneten Maßstab. So sollen alle wesentlichen Teile 
erkennbar, die Darstellung der Befestigungsmittel mit Bemaßung und Materialangaben sowie die Gründungstechnik 
mit Maßangaben und Materialbenennung in den Anzeigeunterlagen eingetragen sein. 
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(3) Mit dem Vorhaben darf drei Monate nach Vorlage der vollständigen Anzeige begonnen werden, wenn seitens der 
Friedhofsverwaltung in dieser Zeit keine Bedenken wegen eines Verstoßes gegen die Friedhofsordnung und dem 
technischen Regelwerk geltend gemacht werden. Vor Ablauf von drei Monaten darf begonnen werden, wenn die 
Friedhofsverwaltung schriftlich die Übereinstimmung mit der geltenden Friedhofsordnung und die Vollständigkeit der 
Anzeige der sicherheitsrelevanten Daten bestätigt. 
 
(4) Das Vorhaben ist erneut anzuzeigen, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht binnen eines 
Jahres nach Einreichen der Anzeige errichtet bzw. geändert worden ist. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe 
nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. 
Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der Regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der 
Technischen Anleitung zur Standsicherheit von Grabmalanlagen (TA-Grabmal) der Deutschen Naturstein-Akademie 
e.V. (DENAK). Die TA-Grabmal gilt für die Planung, Erstellung/Ausführung, die Abnahmeprüfung und die jährliche 
Prüfung der Grabmalanlagen. 
 
(5) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen müssen verkehrssicher sein. Sie sind entsprechend ihrer Größe 
nach den allgemeinen Regeln der Baukunst zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauernd standsicher 
sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen. Maßgebendes Regelwerk zur Auslegung der 
regeln der Baukunst ist ausschließlich die aktuelle Fassung der Richtlinie des Bundesinnungsverbandes des 
Deutschen Steinmetz-, Stein- und Bildhauerhandwerks (BIV). Die BIV Richtlinie gilt für die Planung, Erstellung, 
Ausführung und jährliche Prüfung der Grabmalanlagen.“ 
 
(6) Fachlich geeignet i.S.v. § 6 Abs. 2 sind Dienstleistungserbringer, die aufgrund ihrer Ausbildung in der Lage sind, 
unter Beachtung der örtlichen Gegebenheiten des Friedhofes, die angemessene Gründungsart zu wählen und nach 
der BIV-Richtlinie die erforderlichen Fundamentabmessungen zu berechnen. Die Dienstleistungserbringer müssen in 
der Lage sein für die Befestigung der Grabmalteile das richtige Befestigungsmittel auszuwählen, zu dimensionieren 
und zu montieren. Ferner müssen sie die Standsicherheit von Grabmalanlagen beurteilen können und fähig sein mit 
Hilfe von Messgeräten die Standsicherheit zu kontrollieren und zu dokumentieren. 
 
(7) Entspricht die Ausführung eines errichteten oder veränderten Grabmals und anderer Anlagen nicht den 
Anzeigeunterlagen, und den Vorgaben der Friedhofsordnung, setzt die Friedhofsverwaltung der 
nutzungsberechtigten Person eine angemessene Frist zur Beseitigung oder Abänderung des Grabmals und anderer 
Anlagen. Nach ergebnislosem Ablauf der Frist kann die Friedhofsverwaltung die Abänderung oder Beseitigung auf 
Kosten der nutzungsberechtigten Person veranlassen. Bei nicht ordnungsmäßiger Gründung und Befestigung des 
Grabmals und anderer Anlagen gilt § 24 Abs. 4. 
 
(8) Größe der Grabmale: 
1. Auf Reihengrabstätten:  Höhe: max. 1,40 m 
      Breite: max. 0,60 m 
      Stärke mindestens 0,12 m 
      Ansichtsfläche incl. Sockel: max. 0,60 m² 
 
2. Auf Wahlgrabstätten:   Höhe: max. 1,40 m 
   (mit zwei Plätzen)   Breite: max. 1,10 m 
      Stärke mindestens 0,12 m 
      Ansichtsfläche incl. Sockel: max. 1,10 m² 
 
3. Auf Wahlgrabstätten:   Höhe: max. 1,60 m 
   (mit drei und mehr Plätzen)  Breite: max. 1,30 m 
      Stärke mindestens 0,12 m 
      Ansichtsfläche incl. Sockel: max. 1,10 m² 
 
4. Urnenwahlgrabstätten und  Höhe: max. 1,00 m 
    Urnenreihengrabstätten   Breite: max. 0,60 m 
      Stärke mindestens 0,12 m 
      Ansichtsfläche incl. Sockel: max. 0,55 m² 
 
5. Liegeplatten    Höhe:   max. 0,40 m 
      Breite:  max. 0,40 m 
                                                                    Stärke: max. 0,12 m 
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§ 29 

Mausoleen und gemauerte Grüfte 
 

(1) Soweit auf den Friedhöfen Mausoleen oder gemauerte Grüfte bestehen, können sie im Rahmen der 
bestehenden Nutzungsrechte genutzt werden. Neubauten sind nicht möglich. Im Übrigen gelten. Im Übrigen gelten 
§ 24 Abs. 3 und 4 entsprechend. 

 
§ 30 

Entfernung 

 
(1) Grabmale und  andere Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. 
 
(2) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekanntmachung über das Abräumen der Grabstätten veranlasst die 
Friedhofsverwaltung die Entfernung der Grabmale und anderer Anlagen. Innerhalb von 3 Monaten nach der 
Bekanntmachung über das Abräumen und bei Wahlgräbern auch innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der 
Nutzungszeit können die nutzungsberechtigte Person Grabmale und  andere Anlagen selbst entfernen, soweit es 
sich nicht um Grabmale nach § 26 handelt. Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grabmale und andere 
Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und  anderer Anlagen verpflichtet. 
Die Friedhofsverwaltung hat auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die verpflichtete Person selbst abräumt. 
 

§ 31 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale 

 
Künstlerisch oder historisch wertvolle Grabmale werden nach Möglichkeit von der Friedhofsverwaltung erhalten. 

 
VIII. Leichenräume und Trauerfeiern 

 
§ 32 

Leichenhalle 
 
(1) Die Leichenhalle dient zur Aufnahme von Leichen bis zur Bestattung.  
 
(2) Auf Wunsch der Angehörigen kann ein Sarg, sofern keine Bedenken bestehen, in der Leichenhalle von einem 
Beauftragten der Friedhofsverwaltung geöffnet werden. Särge sollen spätestens 1/2 Stunde vor Beginn der 
Trauerfeier geschlossen werden. 
 
(3) Ein Sarg, in dem eine verstorbene Person liegt, die im Zeitpunkt des Todes an einer nach dem 
Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei der der Verdacht einer solchen Krankheit zu dem 
genannten Zeitpunkt bestanden hat, wird nach Möglichkeit in einem besonderen Raum aufgestellt. Der Sarg darf nur 
mit schriftlicher Genehmigung der unteren Gesundheitsbehörde geöffnet werden. 

 
§ 33 

Benutzung der Friedhofskapelle und der Kirche 
 
(1) Für die Trauerfeier steht die Friedhofskapelle zur Verfügung. 
 
(2) Für verstorbene Mitglieder der Kirchengemeinde (oder: Für verstorbene Personen, die zum Zeitpunkt ihres Todes 
Mitglieder einer der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Deutschland e. V. angehörenden Kirchen und 
kirchlichen Gemeinschaften waren) steht für die Trauerfeier auch die Kirche zur Verfügung. 
 
(3) Die Trauerfeier muss der Würde des Ortes entsprechen. 
 
(4)  Die Aufbahrung des Sarges kann versagt werden, wenn die verstorbene Person zum Zeitpunkt des Todes an einer 
nach dem Infektionsschutzgesetz meldepflichtigen Krankheit gelitten oder bei ihr der Verdacht einer solchen Krankheit zu 
dem genannten Zeitpunkt bestanden hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 
 

IX. Haftung und Gebühren 

 
§ 34 

Haftung 
 

Nutzungsberechtigte Personen haften für alle Schäden, die durch von ihnen oder in ihrem Auftrag errichtete 
Grabmale, und andere Anlagen entstehen.  
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§ 35  

Gebühren 
 

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sind Gebühren nach der jeweils geltenden 
Friedhofsgebührenordnung zu entrichten. 
 

X. Schlussvorschriften 

 
§ 36 

Inkrafttreten 
 

(1) Diese Ordnung tritt nach der kirchenaufsichtlichen Genehmigung und ihrer öffentlichen Bekanntmachung mit 
Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Friedhofsordnung in der Fassung vom 14.12.2000 mit allen Änderungen außer Kraft außer 
Kraft. 
 
Scheeßel, den 28.11.2013 
 
Der Kirchenvorstand (L. S.) 
 
             Berning          Winkelmann 
(stellvertretender Vorsitzender)    (Kirchenvorsteher) 
 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Absätze 2 und 5 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
 
Rotenburg, den 11.12.2013 
 
Für den Kirchenkreisvorstand (L. S.) 
 
Daub 
(Vorsitzender) 
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Friedhofsgebührenordnung (FGO) 
für den Friedhof 

Veerser Weg und Leehopweg 
der Ev.-luth.  Kirchengemeinde Scheeßel in Scheeßel. 

 
 

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. 
November 1973 (Kirchl. Amtsbl. 1974 S. 1) und  
§ 35 der Friedhofsordnung hat der Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Scheeßel für den Friedhof in 
Scheeßel am 08.10.2013 folgende Friedhofsgebührenordnung beschlossen: 
 

§ 1 
Allgemeines 

 
Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtungen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Gebührenordnung erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldner 

 
(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist 
1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflichtige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder durch ihm 

zurechenbares Verhalten ausgelöst hat, 
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2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erworben oder verlängert hat, 
3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer 

für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist 
1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen wird, 
2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofsverwaltung durch schriftliche Erklärung übernommen hat oder wer 

für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet. 
 
(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner. 
 

§ 3 
Entstehen der Gebührenschuld 

 
(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld bereits mit der Begründung des Nutzungsrechtes für die 
gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte bzw. bereits mit der Verlängerung des Nutzungsrechtes für den Zeitraum der 
gesamten Verlängerung der Grabstätte. 
 
(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweiligen 
gebührenpflichtigen Leistung. 
 
(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebührenschuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung. 

 
§ 4 

Festsetzung und Fälligkeit 
 

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schriftlichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 
 
(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, sofern 
ausstehende Gebühren nicht entrichtet worden sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht geleistet ist. 

 
(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen. 
 

§ 5 
Säumniszuschläge, Kosten, Einziehung rückständiger Gebühren 

 
(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen Monat der 
Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages zu entrichten; abzurunden 
ist auf den nächsten durch 50 Euro teilbaren Betrag. 
 
(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen Portokosten durch die Gebührenschuldnerin bzw. den 
Gebührenschuldner zu erstatten. 
 
(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangsverfahren 
eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung hat der Vollstreckungsschuldner bzw. die Vollstreckungsschuldnerin zu 
tragen. 
 

§ 6 
Gebührentarif 

 
I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten: 
 

1. Reihengrabstätte: 
a) für Personen über 5 Jahre – für die Dauer von 30 Jahren  200,00 € 
b) für Kinder bis zu 5 Jahren – für die Dauer von 20 Jahren  160,00 € 
 

2. Wahlgrabstätte: 
a) für 30 Jahre – je Grabstelle     420,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle     14,00 € 

 
3. Rasenreihengrabstätten: 

a) für 30 Jahre – je Grabstelle    1.140,00 € 
 

4. Rasendoppelwahlgrab: 
a) für 30 Jahre – je Grabstelle    2.280,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle   76,00 € 
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5. Urnenreihengrabstätte: 

a) für 30 Jahre – je Grabstelle     200,00 € 
     

6. Urnenreihengrabstätte in Rasenlage: 
a) für 30 Jahre – je Grabstelle     780,00 € 

7. Urnendoppelgrabstätte in Rasenlage: 
a) für 30 Jahre – je Grabstelle    1.120,00€ 
b) für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle   44,00 € 

 
8. Urnengarten - Urnenreihengrabstätte: 

a) für 30 Jahre – je Grabstelle     680,00 € 
 

9. Urnengraten – Gemeinschaftsanlage Doppelgrab: 
a) für 30 Jahre – je Grabstelle     720,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle   24,00 € 

 
10. Urnenwahlgrabstätte: 

a) für 30 Jahre – je Grabstelle     360,00 € 
b) für jedes Jahr der Verlängerung – je Grabstelle   12,00 € 

 
6. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten (gem. § 13 Abs. 2 der FO) ist für 
jedes Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30 der unter § 6 I Nr. 2, 4, 7, 9 und 10 dieser Ordnung 
geltenden Gebühren zu entrichten. 
Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjahren möglich. 
 
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte 
Nutzungszeit im Voraus erhoben. 
 
II. Gebühren für die Bestattung: 
 
Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der  Kränze und der überflüssigen Erde: 
 

1. für eine Erdbestattung: 
a) bei Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr  235,00 € 
b) bei Verstorbenen ab 6. Lebensjahr    375,00 € 

 2. für eine Urnenbestattung:            70,00 € 
 
III. Verwaltungsgebühren: 
 

1. Gebühren für die Genehmigung und Errichtung oder Änderungen 
von Grabmalen       40,00 €  

  2. Standsicherheitsüberprüfung      30,00 € 
 
IV. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer / Friedhofskapelle: 
 
 1. Gebühr für die Benutzung der Leichenkammer je Bestattungsfall  70,00 € 
 2. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle je Trauerfeier  100,00 € 
 3. Gebühr für die Benutzung der Kirche je Trauerfeier   250,00 € 
 
V. Sonstige Gebühren: 
 

1. Pflegegebühren je Grabstelle und Jahr bei vorzeitiger Rückgabe:  30,00 € 
 2. Einfassung für Reihengrabstätten:           350,00 € 
 3. Einfassung für Urnenwahlgrabstätten:     100,00 €  
 

§ 7 
 

Leistungen, für die kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen 
Aufwand berechnet. 

§ 8 
Schlussvorschriften 

 
(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach erteilter kirchenaufsichtlichen Genehmigung und ihrer öffentlichen 
Bekanntmachung mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung vom 
02.01.2001 mit allen Änderungen außer Kraft. 
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Scheeßel, den 28.11.2013 
 
Der Kirchenvorstand (L. S.) 
 
                 Berning         Winkelmann 
(stellvertretender Vorsitzender)    (Kirchenvorsteher) 
 
Die vorstehende Friedhofsordnung wird gemäß § 66 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 und Absätze 2 und 5 der 
Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt. 
 
Rotenburg, den 11.12.2013 
 
Für den Kirchenkreisvorstand Rotenburg (Wümme) 
 
Daub (L. S.) 
(Vorsitzender 
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